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1 Verfügender Teil 

1.1 Planfeststellung 

Der von der Hamburger Hochbahn AG (Vorhabenträgerin) vorgelegte Plan zum barrie- 
refreien Ausbau der U-Bahn-Haltestelle Mönckebergstraße (U3) wird nach Maßgabe der 
mit Antrag vom 20. Dezember 2018 vorgelegten Planunterlagen sowie der sich aus die- 
sem Planfeststellungsbeschluss ergebenden Änderungen und Bestimmungen gemäß 
§ 28 Abs. 1 PBefG' In Verbindung mit den §§ 72 ff. HmbVv\A/fG^ festgestellt. 

1.2 Festgestellter Plan 

Der festgestellte Plan umfasst die nachfolgend genannten Unterlagen: 

Antragsschreiben vom 19.12.2018 
Erläuterungsberlcht vom 14.12.2018 
Bauwerksverzeichnis, Anlage 1.2, aufgestellt am 11.12.2008 
Übersicht / Lageplan, Anlage 2.2, Maßstab 1:200, Zelchnungs-Nr. 1A(029) 
225/0015, aufgestellt am 11.12.2018 
Grundriss Bahnsteigebene, Anlage 2.3, Maßstab 1:100, Zelchnungs-Nr. 1A(029) 
225/0017, aufgestellt am 11.12.2018 
Grundriss Straßenebene, Anlage 2.4, Maßstab 1:100, Zelchnungs-Nr. 1A (029) 
225/0018, aufgestellt am 11.12.2018 
Schnitte Bahnsteigebene, Straßenebene, Anlage 2.5, Maßstab 1:100, Zelchnungs- 
Nr. 1A(029) 225/0019, aufgestellt am 11.12.2018 
Schnitt Bahnsteigebene, Straßenebene, Anlage 2.6, Maßstab 1:100, Zelchnungs- 
Nr. 1A (029) 225/020, aufgestellt a, 10.12.2018 
Grundriss Bahnsteig und Kriechkeller, Thnkwasser, Drainage und Entwässerungs- 
technische Anlagen, Anlage 2.7, Maßstab 1:100, Zelchnungs-Nr. 1A(029) 225/0021, 
aufgestellt am 18.10.2018 
Grundriss und Schnitte Baustellenelnhchtung, Anlage 2.9, Maßstab 1:200, Zelch- 
nungs-Nr. 1A(029) 225/0025, aufgestellt am 14.11.2018 
Grundriss und Schnitte Baugrube Ncrd, Anlage 2.10, Maßstab 1:100, 1:50, 1:25, 
Zelchnungs-Nr. 1A (029) 225/0026, aufgestellt am 14.11.2018 
Grundriss und Schnitte Baugrube Süd, Anlage 2.11, Maßstab 1:100, 1:50, 1:25, 
Zelchnungs-Nr. 1A(029) 225/0027, aufgestellt am 14.11.2018 

^ Personenbeförderungsgesetz vom 8. August 1990, BGBl. I S. 1690 (PBefG), zuletzt geändert durch Ge- 
setz vom 20. Juli 2017, BGBl. I S. 2808. 
2 Hamburgisches Verwaltungsverfahrensgesetz vom 9. November 1977, HmbGVBI. 1977, S. 333 
(HmbVwVfG), zuletzt geändert durch Gesetz vom 14. März 2014, HmbGVBI 2014, S. 102. 
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Fachbeitrag Naturschutzrechtliche Eingriffsregelung und Baumschutzverordnung, 
Anlage 3.5, Berthold Eckebrecht Landschaftsarchitekt bdla, Eibenweg 6, 
22335 Hamburg, aufgestellt am 14.12.2018 
Genehmigungsplanung Entwässerung, Anlage 4.1, aufgestellt am 10.12.2018 
Antrag auf Erteilung einer Erlaubnis zur vorübergehenden Einleitung von Baugru- 
benwasser in das öffentliche Siel, Anlage 4.2, BBI Geo- und Umwelttechnik Ingeni- 
eur-Gesellschaft mbH, Beratende Ingenieure, Lübecker Straße 1,22087 Hamburg, 
aufgestellt am 13.12.2018 
- Antragsformular, Anlage 4.2.1, aufgestellt am 15.11.2018 
- Sielkatasterauszug, Anlage 4.2.2, Hamburger Stadtentwässerung AöR, Billhor- 

ner Deich 2, 20539 Hamburg, Maßstab 1:1.000, aufgestellt am 13.05.2014 
- Lageplan Tagwasserhaltung, Anlage 4.2.3, Maßstab 1:100, Zeichnungs- 

Nr. L01EP002, aufgestellt am 13.12.2018 
- Grundriss Gehweg Entwässerungstechnische Anlagen, Anlage 4.2.4, Maßstab 

1:100, Zeichnungs-Nr. 1A(029) 225/0022, aufgestellt am 18.10.2018 
Antrag auf Genehmigung der Dränanlage zur Trockenhaltung des Bauwerks, An- 
lage 4.3, BBI Geo- und Umwelttechnik Ingenieur-Gesellschaft mbH, Beratende In- 
genieure, Lübecker Straße 1,22087 Hamburg, aufgestellt am 13.12.2018 
- Lageplan und Schnitte Drainageplanung, Anlage 4.3.1, Maßstab 1:100, 1:10, 

Zeichnungs-Nr. LS01EP001, aufgestellt am 13.12.2018 

1.3 Weitere Unterlagen 

Die im Folgenden genannten Unterlagen werden nicht festgestellt, da sie keine Planun- 
terlagen im Sinne des § 73 HmbVwVfG sind. Sie enthalten aber wichtige Darstellungen 
und gutachterliche Feststellungen, die der Entscheidung über die Erteilung des Planfest- 
stellungsbeschlusses zugrunde liegen. 

Übersicht / Lageplan Standortvarianten, Anlage 1.3, Maßstab 1:200, Zeichnungs- 
Nr. 1A(029) 225/0033, aufgestellt am, 03.12.2018 
Auszug aus dem Liegenschaftskataster, Anlage 2.1, Maßstab 1:1000, aufgestellt 
am 17.10.2018 
Grundriss Gehweg, Entwässerungstechnische Anlagen, Anlage 2.8, Maßstab 1:100, 
Zeichnungs-Nr. 1A (029) 225/0022, aufgestellt am 18.10.2018 
Lageplan Bauzeitliche Verkehrsführung Nordseite, Anlage 2.12, Maßstab 1:250, 
Zeichnungs-Nr. 1A (029) 225/0028, aufgestellt am 6.12.2018 
Lageplan Bauzeitliche Verkehrsführung Südseite, Anlage 2.13, Maßstab 1:250, 
Zeichnungs-Nr. 1A (029) 225/0029, aufgestellt am 6.12.2018 
Verkehrstechnischer Lageplan, Anlage 2.14, Maßstab 1:250, Zeichnungs-Nr. 1A 
(029) 225/0030, aufgestellt am 6.12.2018 
Lageplan Leitungstrassenplan, Anlage 2.15, Maßstab 1:250, Zeichnungs-Nr. 1A 
(029) 225/0031, aufgestellt am 6.12.2018 
Lageplan Bauphasenplan, Anlage 2.16, Maßstab 1:500, Zeichnungs-Nr. 1A (029) 
225/0032, aufgestellt am 6.12.2018 
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Geotechnisches Gutachten, Anlage 3.1, BBI Geo- und Umwelttechnik Ingenieur- 
Gesellschaft mbH, Beratende Ingenieure, Lübecker Straße 1,22087 Hamburg, auf- 
gestellt am 7.12.2017 
Bericht Orientierende Schadstoffuntersuchung, Anlage 3.2, BBI Geo- und Umwelt- 
technik Ingenieur-Gesellschaft mbH, Beratende Ingenieure, Lübecker Straßei, 
22087 Hamburg, aufgestellt am 30.11.2017 
Schalltechnisches Gutachten - Schalltechnische Abschätzung zu erwartenden 
Schallimmissionen durch Baulärm -, Anlage 3.3, Taubert und Ruhe GmbH, Rellin- 
ger Straße 26, 25421 Pinneberg, aufgestellt am 20.11.2018 
Vorprüfung des Einzelfalls gemäß HmbUVPG, Anlage 3.4, Berthold Eckebrecht 
Landschaftsarchitekt bdla, Eibenweg 6, 22335 Hamburg, aufgestellt am 19.11.2018 
Prüfung Kampfmittelbelastungskataster, Anlage 5.1 
- Gefahrenerkundung / Luftbildauswertung, Anlage 5.1.1,03.11.2017 
- Lageplan zur Stellungnahme, Anlage 5.1.2, Maßstab 1:1000, aufgestellt am 

03.11.2107 

1.4 Nebenbestimmungen 

Bei der Umsetzung des Vorhabens hat die Vorhabenträgerin die nachfolgenden Neben- 
bestimmungen zu beachten. Beauftragte Unternehmen hat sie zur Einhaltung der Ne- 
benbestimmungen zu verpflichten. 

Macht die Vorhabenträgerin von der vorliegenden Zulassungsentscheidung Gebrauch, 
so hat sie sämtliche der in den Planunterlagen dargestellten Maßnahmen umzusetzen. 

1.4.1 Natur- und Umweltschutz 

1.4.1.1 Bauzeitlicher Natur- und Umweltschutz 

1.4.1.1.1 

Die Wiederven/vertung von Teilen des Aushubbodens bzw. deren fachgerechte Entsor- 
gung ist nach Maßgabe der einschlägigen LAGA-Richtlinien sowie unter Berücksichti- 
gung der Empfehlungen des Berichts „Orientierende Schadstoffuntersuchung“, An- 
lage 3.2, durchzuführen. 

1.4.1.1.2 

Die Aushubarbeiten sind bodengutachterlich begleiten zu lassen, um den Anteil der zu 
en/vartenden, belasteten, lokalen Auffüllung (Z 2, Geschiebemergel) durch eine sensori- 
sche Separierung möglichst gering zu halten. 
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1.4.1.1.3 

Beginn und Ende der Wasserhaltungsarbeiten sowie die insgesamt tatsächlich geför- 
derte Wassermenge (Wasserzähler) sind soweit möglich vor Baubeginn, im Übrigen zeit- 
nah der Behörde für Umwelt und Energie, 

mitzuteilen. 

1.4.1.1.4 

Sollten im Zuge der Baumaßnahme erhebliche Abweichungen von der beantragten ge- 
ringfügigen Grundwassernutzung erforderlich werden, so ist die Behörde für Umwelt und 
Energie, 

hierüber in Kenntnis zu setzen. Soweit zusätzliche Anlagen 
zur Wasserhaltung erstellt und in Betrieb genommen werden müssen oder aber eine 
Verlängerung der Betriebsdauer genehmigter Anlagen erforderlich wird, so ist diesbe- 
züglich vorab die Zustimmung der vorstehend benannten Behörde einzuholen. 

1.4.1.2 Betrieblicher Natur- und Umweltschutz 

1.4.1.2.1 

Der Aufzugsmaschinenraum ist ohne Bodenablauf auszuführen und fugenlose mit einem 
ölbeständigen Anstrich zu versehen. Um im Falle einer Leckage den Austritt von Öl aus 
dem Raum zu vermeiden, ist an der Tür des Maschinenraumes eine Schwelle bzw. Auf- 
kantung zu errichten. 

1.4.1.2.2 

Es ist ein hochgradig biologisch abbaubares Hydrauliköl zu ven/venden, das keine was- 
sergefährdenden Eigenschaften hat (z.B. Rivolta S:B:H: 11/23). 

1.4.1.2.3 

Der seitliche Zustrom aus der Bettung des Fußgängerbereichs ist so gering wie möglich 
zu halten. Der Baugrubenrand ist hierzu mit wasserundurchlässigem Material (z.B. dem 
lokal anstehenden Geschiebemergel) gegenüber lateralem Zufluss zu sichern. 

1.4.1.SAIIgemeiner Schutz von Natur und Landschaft (§ 15 BNatSchG) 

Die für das verbleibende Kompensationsdefizit geschuldete Ersatzgeldzahlung in Höhe 
von 30.000 € ist an die Behörde für Umwelt und Energie, Naturschutzamt, Sonderver- 
mögen Natur und Landschaft, zu leisten. 
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1.4.2 Bauzeitlicher Immissionsschutz 

1.4.2.1 Schutz von Baulärm 

1.4.2.1.1 

Zum Schutz vor Baulärm hat die Vorhabenträgerin die folgenden Schutzmaßnahmen 
umzusetzen: 

Es sind weitestgehend lärmarme Bauverfahren und -geräte einzusetzen. Dabei Ist 
der Stand der Technik zur Lärmminderung zu berücksichtigen. Die Motoren von 
Baufahrzeugen und -maschlnen sind nicht länger als unbedingt erforderlich zu be- 
treiben. 
Die Baugeräte sind soweit möglich unter Ausnutzung der vorhandenen Abschlrm- 
mögllchkelten (Bahnsteigebene) zu positionieren. 
Arbeiten, die sowohl auf Straßen- als auch auf Bahnsteigebene ausgeführt werden 
können, sind auf Bahnsteigebene elnzuplanen. 
Der bauzeltllch vorgesehene Bauzaun (2,5 m Höhe) Ist so zu ertüchtigen, dass eine 
Schallmlnderung erreicht wird. Hierzu sind beispielsweise zur Errichtung einer fu- 
gendichten Konstruktion die klassischen Bauzaunelemente durch eine Holzwerk- 
stoffplatte zu ersetzen. Sofern aus konstruktiven oder sonstigen Gründen auf an- 
dere Alternativen zurückgegriffen werden muss, so müssen diese eine gleichwertige 
Schallmlnderung bewirken. 

1.4.2.1.2 

Unter Berücksichtigung der konkret einzusetzenden Baugeräte sind weitere Mlnde- 
rungsmögllchkelten zu prüfen und soweit technisch möglich und wirtschaftlich vertretbar 
umzusetzen. Als Minderungsmaßnahmen kommen Insbesondere In Betracht 

Anpassung der konkreten Positionen der Baugeräte Im Baufeld, 
der Einsatz mobiler Lärmschutzwände sowie 
ein späterer Beginn lärmintensiver Arbeiten an Samstagen. 

Die Verschiebung lärmintensiver Arbeiten auf die späteren Morgenstunden an Samsta- 
gen darf gesamtbetrachtet jedoch nicht dazu führen, dass sich die Dauer der Bautätigkeit 
insgesamt verlängert. 

Die weltergehende Prüfung Ist von der Vorhabenträgerin zum Ausschreibungsgegen- 
stand zu machen. 

1.4.2.1.3 

Für verbleibende Beeinträchtigungen bestehen folgende Entschädigungsansprüche In 
Geld dem Grunde nach: 
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Zugunsten der durch Baulärm betroffenen Gewerbetreibenden: Anspruch auf ange- 
messene Entschädigung bei nicht nur kurzfristiger Überschreitung des projektspe- 
zifischen Immissionsrichtwerts von 63 dB(A) für im Zeitpunkt der Planfeststellung 
genehmigte und nicht widerrufene Sondernutzung zur Unterhaltung von Außengast- 
ronomieflächen auf der Mönckebergstraße, soweit in den jeweiligen Sondernut- 
zungserlaubnissen nicht bereits die Freimachung von benötigten Flächen für Arbei- 
ten am Leitungsnetz angeordnet ist. 
Zugunsten der durch Baulärm betroffenen Gebäude-ZWohnungseigentümer: An- 
spruch auf Entschädigung bei nicht nur kurzfristiger Überschreitung der oberen An- 
haltswerte für Innenraumpegel nach der VDI-Richtlinie 2719 („Schalldämmung von 
Fenstern und deren Zusatzeinrichtungen“) in den dort genannten entsprechend 
schutzwürdigen, also nicht nur zum vorübergehenden Aufenthalt von Menschen be- 
stimmten Räumen. Bei der Ermittlung der Innenraumpegel ist von dem vorhandenen 
geschlossenen Fenster auszugehen. Die Entschädigungsansprüche für Überschrei- 
tung der Innenraumpegel sind ausgeschlossen, wenn aufgrund vorhandener, schall- 
mindernder Schutz- oder Dämmeinrichtungen kein weitergehendes Schutzbedürf- 
nis besteht. 

Die bauzeitliche Lärmbelastung am beurteilungsrelevanten Immissionsort ist durch ge- 
eignete Maßnahmen zu ermitteln und in geeigneter Form zu dokumentieren. 

Die anspruchsberechtigten Gewerbetreibenden bzw. Wohnungs-ZGrundstückseigentü- 
mer sind auf ihren Entschädigungsanspruch hinzuweisen. Soweit die Parteien über die 
zu leistende Entschädigung keine Einigung erzielen, erfolgt eine Entscheidung in einem 
gesonderten Entschädigungsverfahren. 

1.4.2.2 Schutz vor baubedingten Erschütterungen 

1.4.2.2.1 

Zur Reduzierung von baubedingten Erschütterungen hat die Vorhabenträgerin die Um- 
setzung folgender Maßnahmen sicherzustellen: 

Es sind weitestgehend erschütterungsarme Bauverfahren anzuwenden. Dabei ist 
der geltende Stand der Technik zu berücksichtigen. 
Die Vorgaben der DIN 4150 „Erschütterungen im Bauwesen“, insbesondere die in 
den Teilen 2 „Einwirkungen auf Menschen in Gebäuden“ und 3 „Einwirkungen auf 
bauliche Anlagen“ genannten Anhaltswerte zur Beurteilung von Erschütterungs- 
immissionen, sind zu beachten. Mit Blick auf den sekundären Luftschall sind die 
Werte nach Tabelle 6 der VDI 2719 zu beachten. 
Die Ven/vendung von Rammen ist grundsätzlich ausgeschlossen. Hiervon ausge- 
nommen sind diejenigen begründeten Fälle, in denen aufgrund der gegebenen Bo- 
denbeschaffenheit kein erschütterungsärmeres Bauverfahren angewandt werden 
kann. 
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1.4.2.2.2 

Vor Beginn der Bauarbeiten hat die Vorhabenträgerin durch einen öffentiich besteiiten 
und vereidigten Sachverständigen eine Beweissicherung an den bauiichen Aniagen der 
Fiurstücke Nr. 1566 und 1539 der Gemarkung Aitstadt-Nord durchführen zu iassen. 

Auf Basis der Ergebnisse der Beweissicherung hat die Vorhabenträgerin vor Baubeginn 
zu prüfen, ob zum Erhait von Statik und Gebrauchsfähigkeit sowie auch zur Vermeidung 
von Gebäudeschäden an den begutachteten bauiichen Aniagen einzeifaiispezifische 
Vorkehrungen zum Schutz vor Erschütterungsimmissionen (z.B. Verformungen) erfor- 
deriich sind und diese ggf. umzusetzen. 

1.4.2.2.3 

Die Einhaitung der Vorgaben der DiN 4150, Teiie 2 und 3, ist durch geeignete Maßnah- 
men sicherzusteiien und in geeigneter Form (auch für Zwecke einer ggf. später notwen- 
digen Beweissicherung) zu dokumentieren. Bei Überschreitung der Anhaitswerte sind 
die Bautätigkeiten zu unterbrechen und zu anaiysieren. Soweit erforderiich, sind vor Wie- 
deraufnahme der Bautätigkeiten weitere Schutzvorkehrungen (z.B. Modifizierung von 
Geräteparametern) und / oder Sicherungsmaßnahmen zum Erhait von Statik und Ge- 
brauchsfähigkeit bzw. zur Vermeidung von Gebäudeschäden des jeweiis betroffenen 
Gebäudes zu ergreifen. 

Die Erschütterungswirkungen der Bautätigkeit sind gieichfaiis auf mögiiche Störungen 
für hochsensibie Geräte in Arztpraxen zu prüfen und ggf. weitere Schutzvorkehrungen 
vorzusehen (bspw. gesonderte information der Betroffenen vor der Durchführung von 
erschütterungsintensiven Arbeiten). 

1.4.2.2.4 

Derzeit nicht absehbare, während der Baumaßnahme auftretende, nachweisiich baube- 
dingte Schäden sind durch die Vorhabenträgerin zu beseitigen bzw. zu entschädigen. 
Die Höhe der Entschädigung bemisst sich nach Art und Umfang der Schäden. 

1.4.2.3Schutz vor baubedingten Schadstoffimmissionen und Stäuben 

Zum Schutz vor baubedingten Schadstoffimmissionen sowie gegen die Ausbreitung von 
Stäuben hat die Vorhabenträgerin die Umsetzung foigender Maßnahmen sicherzustei- 
ien: 

Es sind nur Baufahrzeuge und -maschinen zu ven/venden, die schadstoffarm nach 
dem Stand der Technik sind. 
Die baubedingte Staubbeiastung ist soweit mögiich zu reduzieren. Bei Arbeiten, bei 
denen mit einer Stauberzeugung zu rechnen ist, sind geeignete Minderungsmaß- 
nahmen (z.B. Befeuchtung, Abdecken, etc.) vorzusehen. Dabei ist ein besonderes 
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Augenmerk auf etwaige Verschmutzungen der Fassaden im Nahbereich der Bau- 
steiie zu iegen. 
Die An- und Abfahrtswege zum Transport von Erdaushub und Materiaiien sind be- 
darfsgerecht zu reinigen. Baubedingte Verschmutzungen in Bereichen der Ein- bzw. 
Ausfahrten in den bzw. aus dem befestigten Bausteiienbereich sind zeitnah zu be- 
seitigen. 
Unbefestigte Bausteiienbereiche sind bei anhaitend trockener Wetteriage angemes- 
sen zu befeuchten. 
Sofern es zu Verschmutzungen der Gebäudefassaden im Nahbereich der Baustei- 
ieneinrichtung kommt, sind diese nach Beendigung der jeweiiigen Arbeiten in Ab- 
sprache mit den jeweiiigen Eigentümern in angemessener Zeit zu beseitigen. 

1.4.3 Bauausführung 

1.4.3.1 Bauausführung nach den anerkannten Regeln der Technik 

1.4.3.1.1 

Über die Einzeiheiten einer Umiegung oder einer Entfernung von Leitungen sowie die 
Sicherung der verbieibenden Leitungen während der Baudurchführung sind mit der je- 
weiis zuständigen Leitungsven/vaitung rechtzeitig vor dem gepianten Baubeginn entspre- 
chende Absprachen zu treffen, die insbesondere die Art der Baudurchführung und die 
einzuhaitenden Sicherheitsvorkehrungen betreffen. Soweit sich eine Betroffenheit erst 
während der Durchführung der Arbeiten zeigt, sind die genannten Steifen unverzügiich 
zu informieren. 

1.4.3.1.2 

Bei Arbeiten an oder in der Nähe von Leitungen sind die aiigemein anerkannten Regein 
der Technik, bestehende Verträge sowie in technischer Hinsicht die einschiägigen Merk- 
biätter der Leitungsunternehmen zu beachten. Vor Beginn der Bauarbeiten ist der aktu- 
eiie Leitungsbestand der Leitungsunternehmen abzufragen und die genaue Lage der 
Leitungen durch Probeaufgrabungen oder andere technische Ortungsmaßnahmen fest- 
zusteiien. Leitungen, die nicht umgebaut werden soiien, sind durch mit dem jeweiiigen 
Leitungsunternehmen abzustimmende Maßnahmen gegen Beschädigungen durch Bau- 
arbeiten zu sichern. 

1.4.3.1.3 Aniagen der 

Aufgrabungen und Arbeiten im Bereich der im Vorhabengebiet vorhandenen Fern- 
wärmeieitungen sind mit besonderer Rücksicht auszuführen. 
Bei Aufgrabungen paraiiei zu Fernwärmeieitungen in Betonkanäien darf ein iichter 
Abstand von 0,8 m, bei Kreuzung ein iichter Abstand von 0,20 m nicht unterschritten 
werden. Bei Aufgrabungen im Bereich von Kunststoffmanteirohr-Fernwärmeieitun- 
gen (KMR) ist jeweiis ein iichter Abstand von 0,50 m erforderiich, da besonders hier 
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der rohrumhüllende Boden zur Abstützung des Bettungsdruckes und zum Erhalt Ih- 
rer Lage notwendig Ist. 
Hinsichtlich der In den hauseigenen Fernwärmeleitungen vorhandenen 400 V-Steu- 
erkabel sind entsprechende Vorsichtsmaßnahmen zu treffen. 
Mögliche Querverbindungen zu Schaltkästen, Schächten und Gebäuden sind zu be- 
achten. 
Jede Beschädigung von Fernwärmeanlagen Ist umgehend der Vattenfall Wärme 
Hamburg GmbH zu melden. 
Vor Baubeginn sind die erforderlichen Lagepläne, Informationen und Bedingungen 
von der Planstelle des Fernwärmebetreibers elnzuholen. 

1.4.3.1.4 Anlagen der 

Für die notwendige Leltungsverlegung der Stromnetz Hamburg GmbH Ist eine Trassen- 
brelte von mindestens 0,7 m vorzusehen. 

1.4.3.2 Informationsmanagement 

Die betroffenen Anlieger sowie das Bezirksamt Hamburg-Mitte (Caffamacherreihe 1-3, 
20355 Hamburg) sind rechtzeitig vor Baubeginn sowie laufend während der Bauausfüh- 
rung In angemessener Form über die zu erwartenden Bautätigkeiten einschließlich der 
damit einhergehenden Beeinträchtigungen (Lärm, Erschütterungen, Sperrungen, Umlei- 
tungen etc.) zu Informieren. Es sind Ansprechpartner vor Ort zu benennen. 

Die erstmalige Information der betroffenen Anlieger Ist nach Möglichkeit so frühzeitig 
durchzuführen, dass den Betroffenen (falls gewünscht) noch Gelegenheit verbleibt, für 
die Dauer der Baustellenelnrichtung In Abstimmung mit der Vorhabenträgerin bei dem 
zuständigen Bezirksamt Hamburg-Mitte Anträge auf Sondernutzung für die Anbringung 
von Hinweisschildern am Bauzaun zu stellen. 

1.4.3.3 Abstimmungen zum Ablauf der Baumaßnahme 

Rechtzeitig vor Baubeginn ist der Ablauf der Baumaßnahme Insbesondere folgenden 
Stellen unter Nennung eines Ansprechpartners mitzutellen bzw. mit diesen abzustimmen; 
erforderliche Anordnungen sind elnzuholen: 

- Polizei Hamburg, VD 5 ( ), Insbesondere hin- 
sichtlich Bedarfsumleltungsstrecke (erforderliche Ersatzhaltestellen, Halteverbote zur 
Streckenfrelhaltung, etc.). 
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- Straßenverkehrsbehörde, PK 14 ( ), insbeson- 
dere hinsichtlich aller straßenverkehrsbehördlicher Anordnungen in Bezug auf die Re- 
gelung des Straßenverkehrs sowie das Einrichten und Absichern von Baustellen, so- 
wie die Abwicklung der Belieferung der BE-Flächen, etc., 

- LSBG / S 1 und Verkehrsdirektion 52 ( ), ins- 
besondere hinsichtlich erforderlicher Maßnahmen mit Auswirkungen auf signalgere- 
gelte Knoten, 

- Feuer- und Rettungswache Innenstadt ( ), ins- 
besondere hinsichtlich der notwendigen Bewegungsflächen für die Feuen/vehr, 

- Deutsche Post AG ( 
) bezüglich der erforderlichen Entfernung der Briefkästen aus dem Baustellenbe- 

reich. Der Zeitpunkt der Entfernung der Briefkästen ist so frühzeitig wie möglich der 
Deutschen Post AG mitzuteilen, um dieser die rechtzeitige Beantragung eines Ersatz- 
standortes bei der zuständigen Behörde zu ermöglichen. 

- BID Mönckebergstraße, insbesondere hinsichtlich der im Baustellenbereich vorhan- 
denen und aufgrund des Aufzugsstandortes betroffenen Straßenbeleuchtung sowie 
auch der Ausführung im Zeitpunkt der Beschlussfassung genehmigter saisonaler Be- 
leuchtung (Winterbeleuchtung). 

1.4.3.4Baustelleneinrichtung / Sonstiges 

1.4.3.4.1 

Die im Umfeld der Baustelle vorgehaltene öffentliche Wasserversorgung (Hydranten) 
sind jederzeit für Einsatzmaßnahmen der Feuen/vehr freizuhalten. 

1.4.3.4.2 

Alle Flucht- und Rettungswege sind immer in der vorgeschriebenen Breite freizuhalten. 

1.4.3.4.3 

Die Zugänglichkeit der im Baustellenumfeld gelegenen Gebäudeeingänge ist jederzeit 
zu gewährleisten. 
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1.4.4 Entschädigungen 

1.4.4.1 Entschädigung genehmigter Nutzungen für Außengastronomie 

Zugunsten derjenigen Gewerbetreibenden, die aufgrund einer im Zeitpunkt der Planfest- 
stellung genehmigten und nicht widerrufenen Sondernutzungserlaubnis zur Bewirtschaf- 
tung von Außengastronomieflächen Im vorhabenbedingt unmittelbar zu beanspruchen- 
den Baustellenberelch der Mönckebergstraße berechtigt sind, wird dem Grunde nach 
ein Anspruch auf angemessene Entschädigung In Geld festgesetzt. 

Der Anspruch Ist ausgeschlossen, soweit In den jeweiligen Sondernutzungserlaubnissen 
bereits die Freimachung von benötigten Flächen für Arbeiten am Leitungsnetz angeord- 
net Ist. 

Die anspruchsberechtigten Gewerbetreibenden sind auf Ihren Entschädigungsanspruch 
hinzuweisen. Soweit die Parteien über die zu leistende Entschädigung keine Einigung 
erzielen, erfolgt eine Entscheidung In einem gesonderten Entschädigungsverfahren. 

1.4.4.2 Entschädigung baubedingter Umsatzeinbußen 

Zugunsten derjenigen Gewerbetreibenden, für die nach Dauer, Art, Intensität und Aus- 
wirkung die Folgen der bauzeltllchen Belastungen so erheblich sind, dass eine entschä- 
dlgungslose Hinnahme Ihnen nicht mehr zuzumuten Ist, wird dem Grunde nach ein An- 
spruch auf angemessene Entschädigung In Geld festgesetzt. Die Schwelle der Zumut- 
barkeit Ist überschritten, sobald die durch das zugelassene Bauvorhaben kausal hervor- 
gerufenen Umsatzeinbußen derart weitreichend sind, dass der Gewerbebetrieb ernsthaft 
In seiner Existenz gefährdet Ist oder sogar zur Geschäftsaufgabe gezwungen wird. 

1.4.5 Prüfung der Bauunterlagen für Betriebsanlagen 

Vor Inbetriebnahme ist für die Maßnahme bei der Technischen Aufsicht über Stra- 
ßen- und U-Bahnen (Behörde für Wirtschaft, Verkehr und Innovation, Amt für Verkehr 
und Straßenwesen, Technische Aufsicht über Straßen- und U-Bahnen 

) ein gesonderter Zustimmungsbescheid gemäß 
§ 60 BOStrab^ zu beantragen. 

^ Verordnung über den Bau und Betrieb der Straßenbahnen vom 11. Dezember 1987, BGBl. I S. 2648 (Stra- 
ßenbahn-Bau- und Betriebsordnung - BOStrab), zuletzt geändert durch Verordnung vom 16. Dezember 
2016, BGBl. I S. 2938. 

14 



Barrierefreier der Ausbau U-Bahn-Haitesteiie Mönckebergstraße (U3) 
Pianfeststeiiungsbeschiuss vom 5. August 2019 

1.4.6 Brandschutz 

1.4.6.1 

Vor Inbetriebnahme des Aufzuges hat die Vorhabenträgerin der zuständigen Techni- 
schen Aufsicht über Straßen- und U-Bahnen (Behörde für Wirtschaft, Verkehr und Inno- 
vation, ) ein Konzept zur Zustimmung vorzulegen, wel- 
ches betriebliche Regelungen zur Selbst- und Fremdrettung mobilitätseingeschränkter 
Personen verbindlich ausweist. Betriebliche Regelungen umfassen auch Dienstanwei- 
sungen des Betriebspersonals. In dem Konzept hat die Vorhabenträgerin nachzuweisen, 
dass das durch den barrierefreien Zugang eröffnete Gefährdungsrisiko durch die be- 
trieblichen Regelungen und damit ohne die Veränderung baulicher Anlagen der U-Bahn- 
Haltestelle Mönckebergstraße aufgewogen wird. 

1.4.6.2 

Die Aufzugstechnik ist in die bestehende Brandmeldeanlage (BMA) einzubinden und mit 
einer Brandfallsteuerung auszustatten. 

1.4.6.3 

Es sind aktuelle Feuerwehrpläne gemäß DIN 14095 zu dem Objekt gemeinsam mit der 
zuständigen Feuer- und Rettungswache abzustimmen und vorab in elektronischer Form 
zur Verfügung zu stellen. Ein Exemplar ist ständig am abgestimmten Platz bei dem Ob- 
jekt für die Feuerwehr bereitzuhalten. 

1.4.6.4 

Es sind Feuerlöscher nach DIN EN3 gut sichtbar vorzuhalten. Zur Bemessung von Art 
und Anzahl der erforderlichen Feuerlöscher ist die Empfehlung des Feuerwehrverban- 
des zur „Ausstattung von Arbeitsstätten mit Feuerlöschern“ anzuwenden. 
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1.5 Wegerechtliche Bestimmungen 

1.5.1 

Über den gesetzlich zugelassen Gemeingebrauch Im Sinne des HWG'* hinaus wird ge- 
mäß § 19 Abs. 1 Satz 2 HWG die bauzeltllch erforderliche Baustellenelnrichtung ein- 
schließlich des Eingriffs In den öffentlichen Wegekörper (Mönckebergstraße) nach Maß- 
gabe der Pläne 

Grundriss und Schnitte Baustellenelnrichtung, Anlage 2.9, Maßstab 1:200, Zelch- 
nungs-Nr. 1A(029) 225/0025, aufgestellt am 14.11.2018, 
Grundriss und Schnitte Baugrube Nord, Anlage 2.10, Maßstab 1:100, 1:50, 1:25, 
Zelchnungs-Nr. 1A (029) 225/0026, aufgestellt am 14.11.2018 und 
Grundriss und Schnitte Baugrube Süd, Anlage 2.11, Maßstab 1:100, 1:50, 1:25, 
Zelchnungs-Nr. 1A(029) 225/0027, aufgestellt am 14.11.2018 

zur Durchführung des Vorhabens zugelassen (Sondernutzungserlaubnis). 

1.5.2. 

Weitere Einzelheiten, Insbesondere der genaue Zeitraum der gemäß Ziffer 1.5.1 des 
Planfeststellungsbeschlusses zugelassenen Inanspruchnahme des öffentlichen Wege- 
körpers, sind Im Zuge der Ausführungsplanung mit dem Bezirksamt Hamburg-Mitte, De- 
zernat Wirtschaft, Bauen und Umwelt, Fachamt Management des öffentlichen Raumes 
( ) ab- 
zustimmen. 

1.6 Entscheidungen über Einwendungen und Anträge 

Die Einwendungen, die sich nicht bereits erledigt haben, und denen durch diese Ent- 
scheidung nicht abgeholfen wird, werden zurückgewiesen. 

Gleichfalls werden sämtliche gestellten Anträge zurückgewiesen, soweit sie nicht bereits 
beschieden sind, sie noch keine Erledigung gefunden haben und ihnen nicht durch diese 
Entscheidung stattgegeben wurde. 

Hamburgisches Wegegesetz vom 22. Januar 1974, HmbGVBI. 1974, S. 41, 83 (HWG), zuletzt geändert 
durch Gesetz vom 28. November 2017, HmbGVBI. S. 361. 
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1.7 Hinweise 

1.7.1 Umfang derZuiassungsentscheidung 

Von dem Planfeststellungsbeschluss werden ausschließlich diejenigen In den Antrags- 
unterlagen enthaltenen Maßnahmen umfasst, die genehmigungspflichtig Im Sinne des 
PBefG sind. Darüber hinausgehend dargestellte Maßnahmen (z.B. Bllndenleltsystem, 
sonstige Ausstattungen wie Bahnsteigmöblierungen und Informationseinrichtungen), 
dienen lediglich der Information. 

1.7.2 Natur- und Umweltschutz 

1.7.2.1 

Die vorhabenbedingten Baumfällungen sind außerhalb der Schonfrist und damit zwi- 
schen dem 1. Oktober und dem 28.129. Februar durchzuführen (vgl. § 39 Abs. 5 Satz 1 
Nr. 2 BNatSchG=). 

1.7.2.2 

Zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen wird insbesondere auf die §§ 48, Abs. 2, 
62 und 63 WHG®, §§ 28, 28a HWaG^ sowie die AwSV® hingewiesen. 

1.7.3 Gefahrenerkundung / Kampfmittelverdacht 

Bei Eingriffen in den Baugrund sind die Vorschriften der KampfmittelVO®, insbesondere 
§ 6 KampfmittelVO, zu beachten. 

^ Gesetz über Naturschutz und Landschaftspflege vom 29. Juli 2009, BGBL I S. 2542 (Bundesnaturschutz- 
gesetz - BNatSchG), zuletzt geändert durch Gesetz vom 13. Mai 2019, BGBl. I S. 706. 
6 Gesetz zur Ordnung des Wasserhaushalts vom 31. Juli 2009, BGBl. I S. 2585 (Wasserhaushaltsgesetz - 
WHG), zuletzt geändert durch Gesetz vom 4. Dezember 2018, BGBl. I S. 2254. 
^ Hämburgisches Wässergesetz vom 29. März 2005, HmbGVBI. 2005, S. 97 (HWäG), zuletzt geändert durch 
Gesetz vom 4. Dezember 2012, HmbGVBI. 2012, S. 510, 519. 
® Verordnung über Anlägen zum Umgäng mit wässergefährdenden Stoffen vom 18. April 2017, BGBl. I 
S. 905 (AwSV). 
® Verordnung zur Verhütung von Schäden durch Kämpfmittel vom 13. Dezember 2005, HmbGVBI. 2005, 
S. 557 (Kämpfmittelverordnung - KämpfmittelVO), zuletzt geändert durch Verordnung vom 8. Juli 2014, 
HmbGVBI. 2014, S. 289. 
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1.7.4 Einschlägige Regelwerke 

1.7.4.1 

Hinsichtlich der Einrichtung der Baustelle wird auf folgende Regelwerke hingewiesen: 

DIN 18040-3, Abschnitt 10 (Barrierefreies Bauen - Planungsgrundlagen - Teil 3: 
Öffentlicher Verkehrs- und Freiraum), 
Richtlinien für die Sicherung von Arbeitsstellen (RSA) der Forschungsgesellschaft 
für das Straßen- und Verkehrswesen (FGSV), 
DBS-Broschüre „Absicherung von Baustellen auch für blinde und sehbehinderte 
Verkehrsteilnehmer“. 

1.7.4.2 

Personen- und Lastenaufzüge unterliegen hinsichtlich der Beschaffenheitsanforderun- 
gen der Richtlinie zur Anglelchung der Rechtsvorschriften der MItglledstaaten über Auf- 
züge und SIcherheltsbautelle für Aufzüge'°. 

Hinsichtlich der Anlagensicherhelt wird zudem verwiesen auf die BetrSichV”, die Anfor- 
derungen der TRBS 3121'2 sowie der DIN EN 81-70'='und der DIN EN 81-20''*. 

1.7.5 Anträge Entwässerung 

1.7.5.1 

Die Zulassung der bauzeltllchen Einleitung von Baugrubenwasser erfolgt dem Grunde 
nach mit der vorliegenden Entscheidung. 

Richtlinie 2014/33/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 26. Februar 2014, ABI. L 096 
vom 29.03.2014, S. 251-308. 
" Verordnung über Sicherheit und Gesundheitsschutz bei der Verwendung von Arbeitsmitteln vom 3. Feb- 
ruar 2015, BGBl. I S. 49 (Betriebssicherheitsverordnung - BetrSichV), zuletzt geändert durch Verordnung 
vom 30. April 2019, BGBl. I S. 554. 

Technische Regeln für Betriebssicherheit, Betriebs von Aüfzügsanlagen (TRBS 3121), Bündesanstalt für 
Arbeitsschütz ünd Arbeitsmedizin, Aüsschüss für Betriebssicherheit, letzter Stand: Oktober 2018, 
GMBI. 2018 S. 942. 

DIN EN 81-70 Sicherheitsregeln für die Konstrüktion ünd den Einbaü von Aüfzügen - Besondere Anv«n- 
düngen für Personen- ünd Lastenaüfzüge, Teil 70: Züganglichkeitvon Aüfzügen für Personen einschließlich 
Personen mit Behindemngen. 

DIN EN 81-20 Sicherheitsregeln für die Konstrüktion ünd den Einbaü von Aüfzügen - Aüfzüge für den 
Personen- ünd Gütertransport, Teil 20: Personen- ünd Lastenaüfzüge. 
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Die vertragliche Regelung der weiteren Einzelheiten für die Einleitung von 
Baugrubenwasser in das öffentliche Siel erfolgt darüber hinaus bilateral zwischen 
Vorhabenträgerin und HSE. 

1.7.5.2 

Der erforderliche Sielumbau und Neuanschluss der Aufzugsanlagen und 
Treppenaufgänge an das öffentliche Siel wird bei der ausführenden Hamburger 
Stadtentwässerung AöR unter der Projektnummer geführt. Der Anschluss an 
die öffentliche Abwasseranlage wurde durch die Hamburger Stadtentwässerung AöR 
unter dem 03.04.2019 genehmigt (Gz. ). 

1.7.6 Kostentragung 

Die Kostentragung, z.B. für den Abbruch oder die Änderung von Leitungen und anderen 
baulichen Anlagen, ist nicht Gegenstand des Planfeststellungsbeschlusses, da sie die 
Frage der öffentlich-rechtlichen Zulässigkeit des Vorhabens nicht berührt. Der Planfest- 
stellungsbeschluss stellt lediglich allgemeinverbindlich fest, dass die Planung öffentlich- 
rechtlich unbedenklich ist. Die Kostentragungspflicht im Einzelfall ergibt sich z.B. aus 
Gesetzen, aus den die Kostentragung regelnden Nebenbestimmungen vorhandener Ge- 
nehmigungen, den Verträgen mit den Leitungsunternehmen oder aus allgemeinen 
Rechtsgrundsätzen wie dem Verursacherprinzip. Daneben ergeben sich u.U. Kostenfol- 
gen für die Vorhabenträgerin aus deren Zusagen. 

1.7.7 Gebühren 

Die von der Vorhabenträgerin für diese Entscheidung zu entrichtenden Ven/valtungsge- 
bühren (vgl. §§1,2 und 9 GebG'® in Verbindung mit § 1 Abs. 3 GebOVv'®) werden in 
einem gesonderten Bescheid erhoben. 

Gebührengesetz vom 5. März 1986, HmbGVBI. 1986, S. 37 (GebG), zuletzt geändert durch Verordnung 
vom 4. Dezember 2018, HmbGVBI. S. 415. 

Gebührenordnung für die Verkehrsverwältung vom 9. März 1956, HmbGVBI. 1965, S. 51 (GebOVv), zu- 
letzt geändert durch Verordnung vom 4. Dezember 2018, HmbGVBI. S 421, 425. 
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2 Begründungsteil 

2.1 Sachverhalt 

2.1.1 Darstellung des Vorhabens 

Die vorliegend zugelassene Maßnahme des barrierefreien Ausbaus der U-Bahn-Halte- 
stelle Mönckebergstraße (U3) liegt Im Stadtteil Altstadt Im Bezirk Hamburg-Mitte. Die 
Haltestelle liegt Im Straßenverlauf der Mönckebergstraße In der Innenstadt auf halber 
Strecke zwischen Rathausmarkt und Hauptbahnhof. Der Zugang zu den jeweiligen Sei- 
tenbahnsteigen erfolgt gegenwärtig über jeweils eine Treppenanlage am Barkhof. 

Das beantragte Vorhaben zum barrierefreien Ausbau der U-Bahn-Haltestelle hat Im Ein- 
zelnen folgende Maßnahmen zum Gegenstand (wobei nicht jede der nachfolgenden 
Maßnahmen auch an der Genehmigungswirkung des Planfeststellungsbeschlusses tell- 
nlmmt, vgl. hierzu Ziffer 1.7.1 des Planfeststellungsbeschlusses): 

- den Einbau von zwei Personenaufzügen (Verbindung Straßenebene / Bahnsteig- 
ebene), 

- den Einbau von zwei zusätzlichen Treppenabgängen (Verbindung Straßenebene / 
Bahnsteigebene), 

- die Erweiterung des bestehenden Bauwerks um zusätzliche Technikräume, 
- den Abbruch und Neubau der Bahnsteige auf ganzer Länge, 
- die Ausstattung der Bahnsteige mit Orientierungssystem für Sehbehinderte (nicht Ge- 

genstand der Planfeststellung), 
- die Erneuerung der Wandbeläge der Bahnsteige (nicht Gegenstand der Planfeststel- 

lung), sowie 
- die aus dem Vorgenannten resultierenden Anpassungsmaßnahmen an bestehenden 

Anlagen. 

Die mit dieser Entscheidung zugelassenen Aufzüge liegen Im Verlauf der Mönckeberg- 
straße Im Bereich des Multifunktionsstreifen und sind seitlich am Tunnelbauwerk über 
kleine Schalterhallen mit den jeweiligen Bahnsteigen verbunden. Die Treppenzugänge 
- die aus Sicherheitsgründen als zweiter Rettungsweg den barrierefreien Ausbau ergän- 
zen - sind an den Bahnsteigenden angeordnet. Auf Straßenebene liegen die Zugänge 
etwas abgerückt von der Straße Im Bereich des Park- und Ladestreifens. 

2.1.2 Verfahrensgang 

2.1.2.1 Frühe Öffentlichkeitsbeteiligung 

Vor Antragstellung wurde seitens der Vorhabenträgerin von der frühen Öffentllchkelts- 
betelllgung Im Sinne von § 25 Abs. 3 HmbVwVfG Gebrauch gemacht. Neben Vorgesprä- 
chen zur Standortwahl der Aufzüge und Treppenanlagen sowie dem Stellen eines Pro- 
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bekörpers im Mai 2018 steiite die Vorhabenträgerin ihre Pianungen am 29. Novem- 
ber 2018 nach vorheriger individueiier Einiadung noch einmai den von der Baumaß- 
nahme betroffenen Gewerbetreibenden der Mönckebergstraße vor und informierte dabei 
insbesondere über die während der Bauphase zu en/vartenden Beiastungen. 

2.1.2.2Antrag 

Die Vorhabenträgerin hat am 20. Dezember 2018 mit Voriage der entsprechenden Un- 
teriagen bei der Pianfeststeiiungsbehörde die Einieitung des Pianfeststeiiungsverfah- 
rens beantragt. 

2.1.2.3 UVP-Vorprüfung 

Für die beantragte Maßnahme wurde seitens der Pianfeststeiiungsbehörde unter dem 
8. Januar 2019 eine aiigemeine Vorprüfung zur Feststeiiung der UVP-Pfiicht gemäß 
§§7 Abs. 1, 9 Abs. 3 Satz 1 Nr. 2, Abs. 4 UVPG'^ i.V.m. Ziffer 14.11 der Aniage 1 zum 
UVPG durchgeführt. Ergebnis der Vorprüfung war, dass für das Vorhaben keine Ver- 
pfiichtung zur Durchführung einer Umweitverträgiichkeitsprüfung besteht. Die Feststei- 
iung sowie die wesentiichen Gründe für das Nichtbestehen der UVP-Pfiicht wurden unter 
Hinweis auf die jeweiis einschiägigen Kriterien nach Aniage 3 zum UVPG im Amtiichen 
Anzeiger Nr. 4 vom 15. Januar 2019, Seite 26 f., bekanntgegeben (vgi. § 5 Abs. 2 
UVPG). 

2.1.2.4 Beteiligungsverfahren 

Die Pianunteriagen einschiießiich des Landschaftspfiegerischen Begieitpians iagen in 
der Zeit vom 28. Januar 2019 bis einschiießiich 27. Februar 2019 in dem Bezirksamt 
Hamburg-Mitte, Dezernat Wirtschaft, Bauen und Umweit, Fachamt Bauprüfung, Caffa- 
macherreihe 1-3, 5. OG, Fiurbereich C (Servicebereich), 20355 Hamburg, zur Einsicht 
aus. Auf die Ausiegung wurde im Amtiichen Anzeiger Nr. 6 vom 22. Januar 2019, 
Seite 41 f., hingewiesen. Zusätziich waren die Unteriagen gemäß § 27a HmbVv\A/fG auf 
der Homepage der Pianfeststeiiungsbehörde unter http://vwwv.hamburq.de/bwvi/np- 
pianfeststeiiungsverfahren/ einsehbar. Die Fachbehörden, die Träger öffentiicher Be- 
iange sowie die in Hamburg anerkannten Naturschutzvereinigungen wurden gesondert 
unterrichtet. 

Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung vom 24. Februar 2010, BGBl. I S. 94 (UVPG), zuletzt ge- 
ändert durch Gesetz vom 13. Mai 2019, BGBl. I S. 706. 
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Die Planfeststellungsbehörde hat die folgenden Behörden und sonstigen Träger öffent- 
licher Belange nach § 73 Abs. 2 HmbVwVfG zur Stellungnahme aufgefordert: 

- Angelsport-Verband Hamburg e.V. 
- Arbeitsgemeinschaft Naturschutz Hamburg 
- Behörde für Gesundheit und Verbraucherschutz (BGV) 
- Behörde für Inneres und Sport (BIS), Amt für Innere Verwaltung und Planung 
- Behörde für Inneres und Sport (BIS), Feuen/vehr Hamburg, Strategische Einsatzpla- 

nung und Grundsatzangelegenheiten 
- Behörde für Inneres und Sport (BIS), Polizei Hamburg, Verkehrsdirektion VD 52 
- Behörde für Stadtentwicklung und Wohnen (BSW), Parlamentsreferat 
- Behörde für Umwelt und Energie (BUE) 
- Behörde für Wirtschaft, Verkehr und Innovation (BWVI), Amt für Verkehr und Stra- 

ßenwesen, Verkehrsbelange in der Stadtentwicklung 
- Behörde für Wirtschaft, Verkehr und Innovation (BWVI), Amt für Verkehr und Stra- 

ßenwesen, Technische Aufsichtsbehörde über Straßen- und U-Bahnen 
- Bezirksamt Hamburg-Mitte, Dezernat für Wirtschaft, Bauen und Umwelt 
- Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland e.V. 
- Colt Technology Services GmbH 
- Dataport 
- Deutsche Post AG 
- Deutsche Telekom Technik GmbH 
- Förderkreis „Rettet die Elbe“ e.V. 
- Gasnetz Hamburg GmbH 
- Hamburger Wassen/verke GmbH und Hamburger Stadtentwässerung 
- Hamburger Landesarbeitsgemeinschaft für behinderte Menschen e.V. 
- Hamburger Verkehrsverbund GmbH 
- Handelskammer Hamburg 
- Kulturbehörde, Denkmalschutzamt 
- Landesbetrieb Immobilienmanagement und Grundvermögen 
- Landes-Seniorenbeirat Hamburg 
- Polizeikommissariat PK14 
- Senatskoordinatorin für die Gleichstellung behinderter Menschen 
- Stadtreinigung Hamburg 
- Stromnetz Hamburg GmbH 
- Vattenfall Europa VEBS GmbH 
- Verein „Schlickfall“ zur Förderung des Naturschutzgebietes Westen/veiden e.V. 
- Verein zum Schutz des Mühlenberger Loches e.V. 
- Verkehrsbetriebe Hamburg-Holstein GmbH 

Verschiedene der genannten Behörden und Träger öffentlicher Belange haben Stellung- 
nahmen abgegeben. Daneben wurden Einwendungen erhoben. In der Summe gingen 
18 Stellungnahmen und 20 Einwendungen bei der Planfeststellungsbehörde ein. Die 
Stellungnahmen und Einwendungen sind anonymisiert und im Beschluss mit einer Ord- 
nungszahl benannt. 
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2.1.2.5 Erörterung 

Die zu dem Vorhaben abgegebenen Stellungnahmen und Einwendungen sind am 
15. Mai 2019 unter Leitung der Planfeststellungsbehörde erörtert worden. Der Termin 
wurde zuvor im Amtlichen Anzeiger Nr. 35, vom 7. Mai 2019, Seite 610, bekannt ge- 
macht und den Einwendern, Behörden und Trägern öffentlicher Belange zusätzlich 
schriftlich mitgeteilt. 

Die abgegebenen Stellungnahmen und Einwendungen wurden mit den Erschienenen im 
Termin angesprochen und erörtert. Der Ablauf der Verhandlung ergibt sich aus dem Pro- 
tokoll zum Termin. 

2.2 Formalrechtliche Würdigung 

2.2.1 Zuständigkeit der Planfeststellungsbehörde 

Die Behörde für Wirtschaft, Verkehr und Innovation, Rechtsamt, Planfeststellungsbe- 
hörde ist für die Planfeststellung des barrierefreien Ausbaus nach §§ 29 Abs. 1, 
28 Abs. 1,11 Abs. 1 PBefG i.V.m. Abschnitt I der Anordnung über Zuständigkeiten auf 
dem Gebiet des Personenbeförderungsrechts'® zuständig. 

2.2.3 Konzentrierende Wirkung 

Der Planfeststellungsbeschluss entfaltet gemäß § 75 Abs. 1 HmbVv\A/fG formell kon- 
zentrierende Wirkung. Das bedeutet, dass durch den Planfeststellungsbeschluss die Zu- 
lässigkeit einschließlich der notwendigen Folgemaßnahmen an anderen Anlagen im Hin- 
blick auf alle von ihm berührten öffentlichen Belange festgestellt wird. Neben dem Plan- 
feststellungsbeschluss sind andere behördliche Entscheidungen, insbesondere öffent- 
lich-rechtliche Genehmigungen, Verleihungen, Erlaubnisse, Bewilligungen, Zustimmun- 
gen und Planfeststellungen nicht erforderlich. Durch den Planfeststellungsbeschluss 
werden alle öffentlich-rechtlichen Beziehungen zwischen der Trägerin des Vorhabens 
und den durch den Plan Betroffenen rechtsgestaltend geregelt. 

Anordnung über Zuständigkeiten auf dem Gebiet des Personenbeförderungsrechts vom 16. Dezember 
1993, Amti. Anz. 1993, S. 2569, zuietzt geändert mit Anordnung vom 20. September 2011, Amti. Anz. 
S. 2157, 2178. 
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2.3 Planrechtfertigung 

Das Vorhaben besitzt in der genehmigten Form auch die erforderiiche Pianrechtfertigung. 

Eine hoheitiiche Pianung findet ihre Rechtfertigung nicht in sich seibst und um ihrer 
seibst wiiien. Nach ständiger Rechtsprechung des BVerwG bedarf das Vorhaben für 
seine Zuiassung vieimehr einer Pianrechtfertigung. Das Erfordernis ist erfüiit, wenn für 
das beabsichtigte Vorhaben gemessen an den Zieisetzungen des jeweiiigen Fachpia- 
nungsgesetzes ein Bedarf besteht, die gepiante Maßnahme unter diesem Biickwinkei 
aiso erforderiich ist.'® Das ist nicht erst bei Unausweichiichkeit des Vorhabens der Faii, 
sondern bereits wenn es vernünftigerweise geboten ist.®® 

Das zugeiassene Vorhaben erfüiit die gesetziichen und fachpianerischen Zieisetzungen 
und trägt konkret zur Förderung dieser Zieie bei. Gemessen hieran sind der barrierefreie 
Ausbau der U-Bahn-Haitesteiie Mönckebergstraße (U3) sowie die Errichtung eines zwei- 
ten Zugangs am östiichen Bahnsteigende vernünftigerweise geboten und erforderiich. 

im Einzeinen: 

Die barrierefreie Zugängiichkeit des öffentiichen Personennahverkehrs gehört zu den 
fachpianerischen Zieien des Personenbeförderungsrechts. Das Personenbeförderungs- 
gesetz sieht in § 8 Abs. 3 Satz 3 vor, dass die Beiange der in ihrer Mobiiität oder senso- 
risch eingeschränkten Menschen mit dem Ziei zu berücksichtigen sind, für die Nutzung 
des öffentiichen Personennahverkehrs bis zum 1. Januar 2022 eine voiiständige Barrie- 
refreiheit zu erreichen. Dementsprechend hat die Freie und Hansestadt Hamburg dieses 
Ziei unter Beteiiigung der vorhandenen Unternehmen, Behindertenbeauftragten, Behin- 
dertenbeiräte, Verbände der in ihrer Mobiiität oder sensorisch eingeschränkten Fahr- 
gäste sowie der Fahrgastverbände in ihrem Mobiiitätsprogramm aus dem Jahr 2013®' 
berücksichtigt. 

Das zugeiassene Vorhaben entspricht ais Teii des umfassenden Mobiiitätsprogramms 
2013 den aiigemeinen Grundsätzen des Personenbeförderungsrechts und erfüiit somit 
die fachpianerischen Zieisetzungen. Die Vorhabenträgerin verfügt über 91 U-Bahn-Hai- 
testeiien, von denen bereits ca. 80 % barrierefrei zugängiich sind. Mit dem hier zugeias- 
senen barrierefreien Ausbau der U-Bahn-Haitesteiie Mönckebergstraße (U3) wird das 
Mobiiitätsprogramm konsequent weiterverfoigt.®® 

Std. Rspr., vgl. z.B. BVerwGE 125, 116. 
2" Std. Rspr., vgl. z.B. BVerwGE 125, 116. 
2: Vgl. Senats-Drucks. 20/9376 vom 17. September 2013 sowie Behörde für Wirtschaft, Verkehr und Inno- 
vation, Amt für Verkehr und Straßenwesen, Mobiiitätsprogramm 2013 nebst Aktualisierung der Datenblätter 
Ständ Jänuär bis August 2018. 
22 Vgl. Behörde für Wirtschäft, Verkehr und Inncvätlcn, Amt für Verkehr und Sträßenv«sen, Möbllltätspiän 
2013 - Aktuällslerung der Dätenblätter Ständ Jänuär bis August 2018, Dätenblätt Nr. 16. 
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Gleichzeitig wird das Vorhaben auch dem Grundsatz der §§1,7 Abs. 1 HmbGGbM^^ 
gerecht, wonach Neubauten und große Um- und En/veiterungsbauten entsprechend den 
allgemein anerkannten Regeln der Technik barrierefrei gestaltet werden sollen. Ziel ist 
es, bauliche Anlagen auch für behinderte Menschen ohne besondere Erschwernis und 
in der Regel ohne besondere Hilfe zugänglich und nutzbarzu machen. Darüber hinaus 
stellt die Barrierefreiheit eine gesellschaftliche Verpflichtung und Voraussetzung für die 
uneingeschränkte Teilhabe mobilitätseingeschränkter Menschen (bspw. auch älterer 
Menschen oder Personen mit Kleinkindern) am ÖPNV dar. Das genehmigte Vorhaben 
bewirkt den barrierefreien Zugang der U-Bahn-Haltestelle Mönckebergstraße (U3). 

Auch der Bau der weiteren zwei Treppenausgänge am östlichen Bahnsteigende 
/ Mönckebergstraße ist gerechtfertigt. Die Erschließung des Bahnsteiges erfolgt derzeit 
ausschließlich über zwei Treppenanlagen am westlichen Bahnsteigende / Barkhof und 
wird quasi als „Nadelöhr“ den heutigen Sicherheitsstandards nicht mehr gerecht. Die 
weiteren Ausgänge sind damit zur sicheren Entfluchtung der U-Bahn-Haltestelle zwin- 
gend erforderlich. 

Die mit Blick auf die Treppenaufgänge erhobene Einwendung, diese noch einmal kritisch 
zu prüfen und ggf. durch einen kleineren Notaussteig zu ersetzen, ist unbegründet. Hin- 
tergrund der Einwendung ist die Positionierung der Treppenaufgänge auf Straßenebene 
in unmittelbarer Achsbeziehung der Barkhofpassage und des Eingangs des Levantehau- 
ses und damit aus Sicht des Einwenders in der Frequenzzone der Barkhofpassage (E03). 
Dem Einwand ist indes aus Gründen des Brandschutzes nicht zu folgen. Die Vorhaben- 
trägerin teilte unter Vorlage eines Brandschutztechnischen Gutachtens^'* mit, dass eine 
Entfluchtung der Station per Notausstieg oder einseitiger Führung nicht den mit Blick auf 
die Möglichkeit einer Selbstrettung zu erfüllenden Anforderungen der TRStrab Brand- 
schutz^® gerecht wird. Insoweit habe die brandschutztechnische Untersuchung gezeigt, 
dass zur Einhaltung der zeitlichen Parameter für eine erfolgreiche Selbstrettung die bei- 
den Treppenzugänge am östlichen Bahnsteigende unumgänglich seien. 

Dieser Beurteilung der Vorhabenträgerin ist aus Sicht der Planfeststellungsbehörde zu 
folgen. Die Einhaltung brandschutztechnischer Erfordernisse steht mit an erster Stelle 

Hamburgisches Gesetz zur Gleichstellung behinderter Menschen vom 21. März 2005, HmbGVBI. 2005, 
S. 75 (HmbGGbM), zuletzt geändert durch Gesetz vom 21. Februär 2019, HmbGVBI. S. 55. 

Brändschutztechnisches Gutächten vom 21.02.2019, einschließlich Anläge 1 („Grundrisspiän Hälte- 
stelle“ mit Därstellung der Ständorte der Brändquellen), Anläge 2 (Kurzbeschreibung des verwendeten Pro- 
grämms zur Brändsimulätion und der Eingängsdäten), Anläge 3 (Eingäbedäten für die Brändquelle DT4- 
Wägen und DT5-Wägen), Anläge 4 (Isometrische Därstellung des Brändräumes), Anläge 5 (Därstellung der 
Simulätionsergebnisse DT4) und Anläge 6 (Därstellung der Simulätionsergebnisse DT5), TÜV NORD Sys- 
tems GmbH & Co. KG, Große Bähnsträße 31, 22525 Hämburg. 

Bund-Länderfächäusschuss BOSträb (BLFA BOSträb), Technische Regeln für Sträßenbähnen, Bränd- 
schütz in ünterirdischen Betriebsäniägen (TRSträb Brändschütz), Aüsgäbe 24. Jüni 2014. 
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und geht etwaigen durch die Umsetzung berührten städtebauiichen Beiangen in der 
Wertigkeit vor. 

2.4 Umwelt- und Naturschutz 

2.4.1 Eingriffsregelung nach Naturschutzrecht 

Die pianfestgesteiite Baumaßnahme steiit in Teiien sachiich einen Eingriff in Natur und 
Landschaft im Sinne von § 14Abs. 1 BNatSchG dar. Der mit dem Eingriff einhergehende 
Wertveriust wird durch die Neupfianzung von 8 Bäumen vor Ort sowie eine Ersatzzah- 
iung in Höhe von 30.000,- € zugunsten des Sondervermögens Natur und Landschaft der 
Behörde für Umweit und Energie kompensiert. 

im Einzeinen ergibt sich foigende Bewertung des vorhabenbedingten Eingriffs: 

2.4.1.1 Rechtsgrundlagen 

Erhebliche Beeinträchtigungen von Natur und Landschaft sind gemäß § 13 BNatSchG 
vom Verursacher vorrangig zu vermeiden. Nicht vermeidbare erhebliche 
Beeinträchtigungen sind durch Ausgleichs- oder Ersatzmaßnahmen oder, soweit dies 
nicht möglich ist, durch einen Ersatz in Geld zu kompensieren. Eingriffe in Natur und 
Landschaft sind gemäß § 14 Abs. 1 BNatSchG Veränderungen der Gestalt oder 
Nutzung von Grundflächen oder Veränderungen des mit der belebten Bodenschicht in 
Verbindung stehenden Grundwasserspiegels, die die Leistungs- und Funktionsfähigkeit 
des Naturhaushalts oder das Landschaftsbild erheblich beeinträchtigen können. 
Erheblichkeit ist dann anzunehmen, wenn die Beeinträchtigungen nach Art, Umfang und 
Schwere mehr als unbedeutend sind.* 

Der Verursacher eines Eingriffs ist gemäß § 15 Abs. 1 BNatSchG verpflichtet, vermeid- 
bare Beeinträchtigungen von Natur und Landschaft zu unterlassen. Beeinträchtigungen 
sind hiernach vermeidbar, wenn zumutbare Alternativen, den mit dem Eingriff verfolgten 
Zweck am gleichen Ort ohne oder mit geringeren Beeinträchtigungen von Natur und 
Landschaft zu erreichen, gegeben sind. Sind Beeinträchtigungen hingegen unvermeid- 
bar, so ist der Verursacher verpflichtet, diese durch Maßnahmen des Naturschutzes und 
der Landschaftspflege auszugleichen (Ausgleichsmaßnahmen) oder zu ersetzen (Er- 
satzmaßnahmen), vgl. § 15 Abs. 2 BNatSchG. Ausgleich oder Ersatz der Beeinträchti- 
gung sind demnach erreicht, sobald die beeinträchtigten Funktionen des Naturhaushalts 

Vgl. Landmann/Rohmer, Umweltrecht, 78. EL Dezember 2015, § 14 BNatSchG, Rn. 16, m.w.N. 
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in dem betroffenen Naturraum in gieichartiger bzw. gieichwertiger Weise wiederherge- 
steiit sind und das Landschaftsbiid iandschaftsgerecht wiederhergesteiit bzw. neu ge- 
staitet ist. 

Sind die Beeinträchtigungen nicht zu vermeiden oder nicht in angemessener Frist aus- 
zugieichen oder zu ersetzen und gehen die Beiange des Naturschutzes und der Land- 
schaftspfiege bei der Abwägung aiier Anforderungen an Natur und Landschaft anderen 
Beiangen im Range vor, so darf ein Eingriff gemäß § 15 Abs. 5 BNatSchG nicht zuge- 
iassen oder durchgeführt werden, im Faiie anden/veitiger Abwägung ist durch den Ver- 
ursacher nach Maßgabe des § 15 Abs. 6 BNatSchG Ersatz in Geid zu ieisten. 

2.4.1.2 Eingriffsermittlung und -bewertung 

Der mit dem Vorhaben einhergehende Eingriff wurde im vorgeiegten und im Rahmen 
dieser Zuiassungsentscheidung genehmigten Fachbeitrag Naturschutzrechtiiche Ein- 
griffsregeiung anhand des ist-Zustandes und der Vorhabenmerkmaie ermitteit und be- 
wertet.^^ Die Bewertung eriaubt Rückschiüsse darüber, in weichem Umfang mit erhebii- 
chen Beeinträchtigungen zu rechnen ist. Dabei geht der Fachbeitrag davon aus, dass 
das Vorhaben die Leistungs- und Funktionsfähigkeit des Naturhaushaitesfürdie Schutz- 
güter Pfianzen und Tiere erhebiich beeinträchtigt. Erhebiiche Beeinträchtigungen für die 
Schutzgüter Boden, Wasser, Kiima, sowie Luft schiießt der Fachbeitrag demgegenüber 
aus. Da die Baumreihen maßgebiich zu einem attraktiven Straßenbiid und zur Aufent- 
haitsquaiität der Mönckebergstraße beitragen, konstatiert der Fachbeitrag zudem bis 
zum Aufschiuss der Nachpfianzungen an die angrenzenden Bestände und damit mittei- 
fristig eine Beeinträchtigung des Landschaftsbiides. 

2.4.1.3 Maßnahmen der Vermeidung und Verminderung 

Der festgesteiite Fachbeitrag Naturschutzrechtiiche Eingriffsregeiung sieht unterschied- 
iiche Vermeidungsmaßnahmen zum Schutz der an die Bausteiienfiächen angrenzenden 
Bäume sowie auch zur Sicherung der Quaiität der von dem Vorhaben betroffenen Baum- 
standorte vor.^° Diese sind zusammen mit dem Pianfeststeiiungsbeschiuss Gegenstand 
der Zuiassungsentscheidung geworden.^® Dennoch verbieiben unvermeidbare Beein- 

Die Einzelheiten zur Bewertung der Eingriffssituation ergeben sich aus Kapitel 5 des Fachbeitrags Natur- 
schutzrechtliche Eingriffsregelung, Anlage 3.5, S. 7 ff. 

Vgl. Kapitel 4 des Fachbeitrags Naturschutzrechtliche Eingriffsregelung, Anlage 3.5, S. 7. 
Vgl. Ziffer 1.2 des Planfeststellungsbeschlusses. 
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trächtigungen von Natur und Landschaftsbild, die auch nicht mittels zumutbarer umwelt- 
schonender Alternativen am gleichen Ort bei Zugrundelegung des mit dem Eingriff ver- 
folgten Zwecks vermieden werden können. 

2.4.1.4 Bilanzierung 

Die trotz der Vermeidungs- und Verminderungsmaßnahmen verbleibenden Beeinträch- 
tigungen wurden im vorliegenden Fachbeitrag bewertet und hinsichtlich des Schutzgutes 
Pflanzen und Tiere entsprechende naturschutzfachliche Kompensationsmaßnahmen 
vor Ort vorgeschlagen.Für das darüber hinaus mit Blick auf die Schutzgüter Pflanzen 
und Tiere verbleibende Kompensationsdefizit ist alternativ eine weitergehende Kompen- 
sation bzw. eine Ersatzgeldzahlung in Höhe von 30.000 € vorgesehen.^' Die Kompen- 
sationsmaßnahmen vor Ort sowie die Ersatzgeldzahlung sind gemäß der Ziffern 1.2 und 
1.4.1.3 des Planfeststellungsbeschlusses Gegenstand der vorliegenden Entscheidung 
und damit zwingend durch die Vorhabenträgerin umzusetzen bzw. zu leisten. Im Einzel- 
nen: 

2.4.1.4.1 

Die Ausgleichsermittlung für den Verlust der acht Sumpfeichen (Quercus palustris) auf 
dem Flurstück Nr. 1837, Gemarkung Altstadt Nord, wurde auf Basis des für die Stadt 
Hamburg geltenden Bewertungssystems nach „SCHAPER + STEFFEN + RUNTSCH 
(2011)“ vorgenommen.Methodik und Ergebnis der Bilanzierung sind nicht zu bean- 
standen. Anhand der Kriterien Baumtyp, Stammdurchmesser, Kronendurchmesser und 
Zustand erfolgte zunächst eine Klassierung der zu fällenden Bäume in Wertgruppen. 
Sodann wurde aufgrund der besonderen Bedeutung der Bäume für das Ortsbild (Teil 
einer markanten Allee) ein Zuschlag von jeweils 2 Punkten / Baum vorgenommen. Ent- 
sprechend der Klassierung bringt das Vorhaben einen Verlust von drei Bäumen mit dem 
Baumwert 13, zwei Bäumen mit dem Baumwert 11, zwei Bäumen mit dem Baumwert 10 
und einem Baum mit dem Baumwert 6. Aus der Bilanzierung folgt ein Kompensations- 
bedarf von 28 Bäumen, was einer Ersatzzahlung in Höhe von 42.000 € entspricht. 

Zur Kompensation ist vorgesehen, an sechs der acht bisherigen Baumstandorte (MO-02 
bis MO-07) Neupflanzungen vorzunehmen. Die weiteren zwei bisherigen Baumstandorte 
(MO-01 und MO-08) werden aufgrund der herzustellenden Treppenanlagen der U-Bahn- 
Station um 1 m nach Osten verschoben, wodurch sich die Abstände zu den jeweils 

Vgl. Kapitel 5 des Fachbeitrags Naturschutzrechtliche Eingriffsregelung, Anlage 3.5, S. 7 ff. 
Vgl. Kapitel 5 des Fachbeitrags Naturschutzrechtliche Eingriffsregelung, Anlage 3.5, S. 7. 
SCHAPER + STEFFEN + RUNTSCH (2011): Baumbewertung und Ausgleichsbedarfsermittlung in Anleh- 

nung an das Planfeststellungsverfahren Stadtbahn Hamburg 2010 (Stand: 17. August 2011). 
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nächsten Bäumen auf ca. 14,7 m verringern. Auch hier erfoigen Neupfianzungen. Für 
das darüber hinaus verbieibende Kompensationsdefizit ist eine Ersatzgeidzahiung in 
Höhe von 30.000 € (42.000 € abzügi. 12.000 € aufgrund der 8 Baumpfianzungen vor Ort) 
an das Sondervermögen Natur und Landschaft der Behörde für Umweit und Energie zu 
ieisten. 

2.4.1.4.2 

Aus Sicht der Pianfeststeiiungsbehörde ist mit Bück auf die vorgesehene Ersatzgeidzah- 
iung für das verbieibende Wertdefizit sowie die Ersatzpfianzung der Bäume die Zuias- 
sung des Vorhabens nicht aufgrund der gemäß § 15 Abs. 5 BNatSchG vorzunehmenden 
Abwägung zu versagen. Demnach darf ein Eingriff nicht zugeiassen oder durchgeführt 
werden, wenn die Beeinträchtigungen nicht zu vermeiden oder nicht in angemessener 
Frist auszugieichen oder zu ersetzen sind und die Beiange des Naturschutzes und der 
Landschaftspfiege bei der Abwägung aiier Anforderungen an Natur und Landschaft an- 
deren Beiangen im Range vergehen. Das in die Abwägung einzusteiiende Kompensati- 
onsdefizit umfasst - nach Abzug der bereits mit pianfestgesteiiten Ausgieichsmaßnah- 
men -20 Einzeibäume. Es ist vorgesehen, auch mit Bück auf das Landschaftsbiid, iang- 
fristig die heutige Aiiee auf der Mönckebergstraße wieder zu kompiettieren, wobei hierbei 
eine gewisse Zeitspanne bis zur Erreichung des im Bestand vorhandenen ökoiogischen 
Wertes einzurechnen ist. Mit anderen Worten: Das weitergehende Kompensationsdefizit 
foigt aus dem Umstand, dass trotz der 1:1 vorgesehenen Neupfianzungen diese nicht 
unmitteibar den gieichen ökoiogischen Wert wie die im Bestand gewachsenen Bäume 
aufweisen. Dieses Defizit wird durch eine Ersatzzahiung kompensiert. Demgegenüber 
kommt dem mit dem Vorhaben verfoigten Zweck der Stärkung der barrierefreien Zu- 
gängiichkeit der U-Bahn-Haitesteiie Mönckebergstraße und damit dem Schutzgut 
Mensch, ein höheres Gewicht zu. So steiit die Barrierefreiheit eine geseiischaftiiche Ver- 
pfüchtung und Voraussetzung für die uneingeschränkte Teiihabe mobiiitätseinge- 
schränkter Menschen (bspw. auch äiterer Menschen oder Personen mit Kieinkindern) 
am ÖPNV dar. Diese Teiihabemögiichkeit wird durch jedes einzeine Vorhaben des Mo- 
biiitätsprogramms der Stadt Hamburg und so auch durch das hier zugeiassene Einzei- 
vorhaben zum barrierefreien Ausbau der U-Bahn-Haitesteiie Mönckebergstraße nach- 
haitig verbessert. 

Dass die piangenehmigte Ersatzgeidzahiung vor Durchführung des Eingriffs zu ieisten 
ist, war schiießiich nicht in einer Nebenbestimmung abzusichern, da sich ebendiese zeit- 
iiche Abfoige bereits aus § 15 Abs. 6 Satz 5 BNatSchG ergibt. Einen anderen Zeitpunkt 
für die Zahiung festzuiegen wurde weder beantragt, noch mit dieser Zuiassungsent- 
scheidung piangenehmigt (vgi. § 15 Abs. 6 Satz 6 BNatSchG). 
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2.4.1.SStellungnahme zum LBP 

Die mit Bück auf die Kompensation des Eingriffs erhobene Forderung, ais Nebenbestim- 
mung aufzunehmen, dass die Ersatzzahiung in Höhe von 30.000 € an die Behörde für 
Umweit und Energie zu erfoigen hat (S12), wird mit Ziffer 1.4.1.3 des Pianfeststeiiungs- 
beschiusses erfüiit. 

2.4.2 Umweltverträglichkeit 

Das Vorhaben ist nicht mit erhebiich nachteiiigen Umweitauswirkungen im Sinne des 
UVPG verbunden. Es wird Bezug genommen auf die Ausführungen unter Ziffer 2.1.2.2 
des Pianfeststeiiungsbeschiusses (UVP-Vorprüfung). 

Darüber hinaus wurden die in der Antragsunteriage enthaitenen, fachgutachteriichen 
Empfehiungen zum bauzeitiichen Schutz des Bodens unter Ziffern 1.4.1.1.1 und 
1.4.1.1.2 des Pianfeststeiiungsbeschiusses ergänzend mit festgesetzt. 

2.4.3 Sonstige Stellungnahmen zum Umwelt- und Naturschutz 

Darüber hinaus wurden zu den Beiangen des Umweit- und Naturschutzes foigende Ein- 
wendungen erhoben: 

(1) 

Soiiten die Baumfäiiungen doch innerhaib der Schonfrist (1. März bis 30. September, vgi. 
§ 39 BNatSchG) durchgeführt werden, seien die betroffenen Bäume unmitteibar vor 
Durchführung der Maßnahme durch eine/n fachkundige/n Bioiogen/in auf Besatz durch 
Vögei etc. zu prüfen, um keinen Verstoß gegen die Zugriffsverbote des § 44 BNatSchG 
auszuiösen. Soiite bei dieser Überprüfung Besatz festgesteiit werden, sei das weitere 
Vorgehen mit der Behörde für Umweit und Energie, N33, abzustimmen. (S12) 

(2) 

Die an die Bausteiieneinrichtungsfiächen grenzenden Bäume seien nach DiN 18920 zu 
schützen. (S12) 

Vgl. Bericht Orientierende Schadstoffuntersuchung, Anlage 3.2, S. 5. 
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(3) 

Die bauzeitliche Grundwasserabsenkung ist aus Sicht der Behörde für Umwelt und Ener- 
gie, Wasserbehörde, nach § 46 Abs. 1 Nr. 1 WHG erlaubnisfrei. (S12) 

Auch wenn insoweit kein gesonderter Bescheid für die Entnahme des Grundwassers 
notwendig sei, werde die Beachtung folgender Hinweise gefordert: 

- Der Behörde für Umwelt und Energie, Wasser, Abwasser und Geologie, als Wasser- 
behörde seien vorab Beginn und Ende der Wasserhaltungsarbeiten sowie die insge- 
samt tatsächlich geförderte Wassermenge (Wasserzähler) zeitnah mitzuteilen 
( )■ 

- Mit der Grundwasserabsenkung dürfe erst begonnen werden, wenn die Entsorgung 
des geförderten Grundwassers sichergestellt sei, d.h. wenn für die geplante Einlei- 
tung in das öffentliche Siel die hierfür erforderliche Genehmigung der Behörde für 
Umwelt und Energie, Wasser, Abwasser und Geologie, Abteilung Abwasserwirtschaft 
( ) vorliege. 

- Sollten im Zuge der Baumaßnahme erhebliche Abweichungen von der beantragten 
geringfügigen Grundwassernutzung erforderlich werden, so sei die Wasserbehörde 
umgehend davon in Kenntnis zu setzen. Zusätzliche Anlagen zur Wasserhaltung 
dürften erst nach Zustimmung der Wasserbehörde erstellt und in Betrieb genommen 
werden. Eine Verlängerung der Betriebsdauer genehmigter Anlagen bedürfe ebenso 
vorab der Zustimmung der Wasserbehörde. 

Auf dem Baugrundstück seien die jeweils geltenden Vorschriften zum Umgang mit was- 
sergefährdenden Stoffen - insbesondere die §§ 48 Abs. 2, 62 und 63 WHG, §§ 28, 
28a HWaG sowie die AwSV - einzuhalten. 

(4) 

Dem Einbau der Aufzugsanlage werde unterfolgenden Bedingungen zugestimmt (S12): 

Der Maschinenraum der Aufzugsanlage dürfe keinen Bodenablauf haben und 
müsse fugenlos mit einem ölbeständigen Anstrich versehen werden. An der Tür 
des Maschinenraumes müsse eine Schwelle bzw. Aufkantung errichtet werden, 
so dass im Falle einer Leckage kein Öl aus dem Raum austreten könne. 

Es sei ein hochgradig biologisch abbaubares Hydrauliköl zu ven/venden, das 
keine wassergefährdenden Eigenschaften habe (z.B. Rivolta S:B:H: 11/23). 

(5) 

Aus Sicht der Behörde für Umwelt und Energie, Wasserbehörde, ist nach Prüfung der 
vorgelegten Unterlagen keine wasserrechtliche Erlaubnis zur dauerhaften Grundwasser- 
absenkung erforderlich. Dem Erstellen der Drainage auf Grundlage der eingereichten 
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Planunterlagen und dem Abführen des Drainagewassers In das Siel stehe nichts entge- 
gen. (S12) 

Es werde die Beachtung folgender Hinweise gefordert: 

- Der seitliche Zustrom aus der Bettung des Fußgängerbereichs sei so gering wie mög- 
lich zu halten. Der Baugrubenrand sei mit wasserundurchlässigem Material (z.B. dem 
lokal anstehenden Geschlebemergel) gegenüber lateralem Zufluss zu sichern. 

- Die Genehmigung zum Anschluss der Drainage an das öffentliche Siel sei Im Rah- 
men der Elnleltgenehmigung mit dem Amt BUE-11 Betrieblicher Umweltschutz (Heike 
Baals, 11607, Tel.: 040 428 40 2309) und der HSE abzustimmen. 

(6) 

Gemäß der vorliegenden Unterlagen liege für das Grundstück keine Begrenzung der 
Elnleltungsmenge von Niederschlagswasser In das öffentliche Siel vor. Sollte sich Im 
weiteren Verlauf des Verfahrens ein solcher Sachverhalt ergeben, sei die Dienststelle 
Behörde für Umwelt und Energie, W21, erneut zu beteiligen. (S12) 

Zu (1) 

Da von der Vorhabenträgerin für die Baumfällarbelten keine Befreiung von den Fällzelt- 
beschränkungen des § 39 Abs. 5 Satz 1 Nr. 2 BNatSchG beantragt wurde (vgl. § 67 
Abs. 1 BNatSchG), konnte darauf verzichtet werden, die Forderung als Nebenbestim- 
mung festzusetzen. Umartenschutzrechtllch Konflikte Im Falle einer Nichtbeachtung der 
Fällzeltbeschränkungen auszuschlleßen, wurde jedoch ein ergänzender Hinweis zu gel- 
tenden Rechtslage unter Ziffer 1.7.2.1 der Planfeststellungsbeschlusses aufgenommen. 

Zu (2) 

Die Forderung Ist als Vermeidungsmaßnahme bereits Im Fachbeltrag Naturschutzrecht- 
llche Elngrlffsregelung^'* enthalten und damit gemäß Ziffer 1.2 des Planfeststellungsbe- 
schlusses Gegenstand der Zulassungsentscheidung. Eine weitere verbindliche Absiche- 
rung Ist folglich entbehrlich. 

Zu (3) 

Soweit die Forderungen mit Blick auf die Einleitung von Baugrubenwasser In das öffent- 
liche Siel einen Bauvorbehalt enthielten, so hat sich dieser Aspekt mit der vorliegenden 

Vgl. Unterlage 3.5, Kap. 4, S. 7. 
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Zulassungsentscheidung erledigt. Die Einleiterlaubnis wird von der Konzentrationswir- 
kung des Planfeststellungsbeschlusses mit umfasst und liegt insoweit im Zeitpunkt der 
Beschlussfassung bereits vor (vgl. Ziffer 2.2.3 des Planfeststellungsbeschlusses). 

Darüber hinaus wurde die Einhaltung der Forderungen und Hinweise seitens der Vorha- 
benträgerin zugesagt. Überdies erfolgte eine zusätzliche Absicherung unter den Zif- 
fern 1.4.1.1.3, 1.4.1.1.4 und 1.7.2.2 des Planfeststellungsbeschlusses. 

Zu (4) 

Die Forderungen werden nach Zusage der Vorhabenträgerin eingehalten und wurden 
insoweit nur zur Klarstellung ergänzend unter den Ziffern 1.4.1.2.1 und 1.4.1.2.2 des 
Planfeststellungsbeschlusses als Nebenbestimmungen festgesetzt. 

Zu (5) 

Den anlagebezogenen Forderungen wird nach Zusage der Vorhabenträgerin entspro- 
chen, weshalb die ergänzende Festsetzung unter Ziffer 1.4.1.2.3 des Planfeststellungs- 
beschlusses rein deklaratorisch erfolgte. 

Das darüber hinaus genannte Abstimmungserfordernis hat sich überdies erledigt. Die 
HSE teilte unter dem 24. Juni 2019 gegenüber der Planfeststellungsbehörde per E-Mail 
mit, dass die beantragte Genehmigung der Sielanschlüsse bereits erteilt worden sei. Der 
E-Mail war der von der HSE gegenüber der Vorhabenträgerin erteilte Genehmigungsbe- 
scheid vom 3. April 2019 (Gz.: ) als Anlage beigefügt. Zur Wahrung der auch 
eingewandten Belange der Behörde für Umwelt und Energie wurde die Vorhabenträgerin 
im Rahmen des Bescheides überdies dazu aufgefordert, für die neu hergestellte Grund- 
stücksentwässerungsanlage einen Dichtheitsnachweis durch einen Fachbetrieb erstel- 
len zu lassen und diesen an die Behörde für Umwelt und Energie zu übersenden.^® 

Zu (6) 

Im Zuge des Verfahrens haben sich bezüglich des Einwandes keine Änderungen erge- 
ben, sodass von einer erneuten Beteiligung abgesehen werden konnte. 

Ergänzend wird darauf hingewiesen, dass anders ais in der Steiiungnahme angenommen nicht die Be- 
hörde für Umweit und Energie, sondern vieimehr die HSE für die Einieiteriaubnis zuständig ist (E-Maii der 
BUE, Abteiiung immissionsschutz und Abfaiiwirtschaft vom 19.03.2019). Die HSE wiederum ergänzte nach 
erfoigten Hinweis auf die entsprechende Zuständigkeit unter dem 27.03.2019 ihre Steiiungnahme dahinge- 
hend, dass gegen die gepiante Einieitung keine Bedenken bestünden. 

Vgi. Genehmigungsbescheid der HSE vom 03.04.2019, Gz.: 613891, S. 2. 
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2.4.4 Abwägung der Umweltbelange 

Bei der Abwägung, die für diese Entscheidung zwischen den betroffenen Umweitbeian- 
gen und den Vorhabeninteressen vorzunehmen ist, hat sich die Pianfeststeiiungsbe- 
hörde im Ergebnis für eine Bevorzugung der Vorhabenbeiange entschieden. Die über- 
schaubare Beeinträchtigung der Umweitbeiange vermag das Pianinteresse nicht zu 
überwiegen (vgi. auch § 28 Abs. 1 Satz 2 PBefG). 

Aufgrund der bauzeitiichen sowie auch aniagebezogen vorgesehenen Schutzmaßnah- 
men können Beeinträchtigungen der Umweit in Teiien bereits vermieden werden. Nicht 
vermeidbare Beeinträchtigungen, die zu einem Eingriff im Sinne des § 14 
Abs. 1 BNatSchG führen, werden darüber hinaus soweit mögiich entsprechend der Be- 
standssituation durch Neupfianzungen vor Ort wieder ausgegiichen. Das durch die Er- 
satzgeidzahiung zu kompensierende Wertdefizit foigt schiießiich einzig aus dem Um- 
stand, dass im Zeitpunkt der Neupfianzungen der ökoiogische Wert der Bäume noch 
nicht an den der Bestandspfianzungen heranreicht. 

Darüber hinaus sind bei übergeordneter Betrachtung insgesamt keine erhebiich nach- 
teiiigen Umweitauswirkungen mit dem Vorhaben verbunden. Weit überwiegend sind die 
Beeinträchtigungen, wie z.B. Bauiärm oder Verkehrseinschränkungen, iedigiich tempo- 
rär zu bekiagen. Demgegenüber wird zugunsten des Schutzgutes Mensch durch den 
barrierefreien Ausbau der Station einerseits die Teiihabe mobiiitätseingeschränkter Per- 
sonen am ÖPNV nachhaitig gestärkt und durch die Errichtung der Treppenaufgänge an- 
dererseits die U-Bahn-Haitesteiie entsprechend der geitenden technischen Standards 
mit Bück auf die Entfiuchtungsmögiichkeiten im Katastrophenfaii sicherer gemacht. 

2.5 Fachplanerische Abwägung 

Das pianfestgesteiite Vorhaben steiit nach Überzeugung der Pianfeststeiiungsbehörde 
ein ausgewogenes Ergebnis der Abwägung zwischen den mit dem Vorhaben verfoigten 
Zieien und den für das Vorhaben sprechenden Beiangen einerseits und den entgegen- 
stehenden, vom Vorhaben berührten sonstigen Beiangen andererseits dar. 

Entsprechend dem Wesen einer rechtsstaatiichen Pianung sind nach ständiger Recht- 
sprechung des BVerwG die von einer Pianung berührten öffentiichen und privaten Be- 
iange gegeneinander und untereinander gerecht abzuwägen, sog. Abwägungsgebot.^^ 
im Einzeinen muss demnach eine Abwägung überhaupt stattfinden, in die Abwägung an 
Beiangen eingesteiit werden, was nach Lage der Dinge eingesteiit werden muss und es 
darf weder die Bedeutung der öffentiichen und privaten Beiange verkannt noch der Aus- 

3' Grundlegend BVenwGE 48, 56 (63) = NJW 1975, 1373. 
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gleich zwischen ihnen in einer Weise vorgenommen werden, der zur objektiven Gewich- 
tigkeit einzelner Belange außer Verhältnis steht. Die vorliegende Feststellung des 
Plans entspricht diesen Maßstäben: 

2.5.1 Planungsvarianten und -alternativen 

Der hier planfestgestellten Planungsvariante G war zur Wahrung des Grundsatzes des 
verhältnismäßigen Ausgleichs der von der Planung berührten öffentlichen und privaten 
Interessen nach einer Abwägung mit den weiteren Planungsvarianten der Vorzug zu 
geben. 

2.5.1.1 Darstellung der Varlantenuntersuchung 

Für den barrierefreien Ausbau der U-Bahn-Haltestelle Mönckebergstraße sind im Vorfeld 
der Antragstellung mehrere Planungsvarianten untersucht worden. Die Bewertung der 
unterschiedlichen Varianten erfolgte seitens der Vorhabenträgerin anhand folgender Kri- 
terien: 

Kriterien auf Bahnsteigebene: 

Eingriff in das Bestandsbauwerk von 1912/1927 
Einschränkungen durch bauliche Gegebenheiten 
Funktionalität aus Sicht der Technik / des U-Bahn-Betriebs 
Funktionalität aus Sicht des Fahrgastes 
Vermeidung von Angsträumen 
Soziale Kontrolle für den Fahrgast 
Anordnung eines zweiten Rettungsweges 

Kriterien auf Straßenebene: 

Städtebauliche Eingliederung in das Umfeld 
Funktionale Eingliederung in den Außenraum 
Funktionalität 
Vermeidung von Baumverlusten 
Einschränkungen durch bauliche Gegebenheiten 
Einschränkungen durch vorhandene Leitungen im Gehwegbereich 

3® Grundlegend BVenwGE 48, 56 (63) = NJW 1975, 1373. 
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Darüber hinaus wurde im Zuge von Abstimmungsgesprächen zwischen Vorhabenträge- 
rin und den in ihrem Aufgabenbereich betroffenen Behörden ais Pianungsgrundsätze 
festgeiegt, dass 

die Anordnung der Aufzüge innerhaib des Muitifunktionsstreifens erfoigen soiie, 
keine dauerhaften Baumveriuste durch oberirdische oder unterirdische Baukör- 
per ausgeiöst werden soiiten; im Faiie temporärer Baumveriuste soiite eine 
Neupfianzung an derseiben Steiie erfoigen, und dass 
im Hinbiick auf ein einheitiiches und angemessenes Stadtbiid die Aufzugskörper 
und Treppenaniagen symmetrisch, aiso sich gegenüberiiegend, auf beiden Sei- 
ten der Mönckebergstraße angeordnet werden soiiten. 

im Einzeinen wurden foigende Varianten für einen barrierefreien Ausbau untersucht: 

Variante A 

Anordnung der Aufzüge ais separate Baukörper neben den vorhandenen Treppenzu- 
gängen am Barkhof: Die Aufzüge befinden sich unter einer gemeinsamen Überdachung 
mit den MÖ-Griiis. Die Aufzüge sind über unterirdische Taschen mit den vorhandenen 
Schaiterhaiien A bzw. B verbunden. 

Darüber hinaus ist ein Treppenaufgang am östiichen Bahnsteigende des südiichen 
Bahnsteigens im Bereich der Levantehauspassage im Parkstreifen vorgesehen. 

Variante B 

Anordnung der Aufzüge im Muitifunktionsstreifen der Mönckebergstraße auf Höhe von 
„ZARA“ bzw. „Yargici“ / „Roncaiii Grand Cafe“. Die Aufzüge sind seitiich am Tunneibau- 
werk über Nischen mit den jeweiiigen Bahnsteigen verbunden. 

Es sind zwei Treppenaufgänge am östiichen Bahnsteigende im Bereich der Levantehaus 
bzw. Barkhof Passage im Parkstreifen vorgesehen. Die Anordnung erscheint auf Stra- 
ßenebene nicht symmetrisch, sondern ieicht versetzt. 

Variante C 

Anordnung der Aufzüge im Muitifunktionsstreifen der Mönckebergstraße auf Höhe von 
„Accessorize‘7 „ZARA“ bzw. „MarcO’Poio“. Die Aufzüge sind seitiich amTunneibauwerk 
über Nischen mit den jeweiiigen Bahnsteigen verbunden. 

Es ist ein Treppenaufgang am östiichen Bahnsteigende des südiichen Bahnsteigens im 
Bereich der Levantehauspassage im Parkstreifen vorgesehen. 

Variante D 

Anordnung der Aufzüge im Bereich des Muitifunktionsstreifens / Fußgängen/veges der 
Mönckebergstraße auf Höhe eines Biumeniadens / „Franco Francesco“ bzw. vor einer 
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Blindfläche („C&A“). Die Aufzugsanlagen sind etwa in der Mitte des Bahnsteiges ange- 
ordnet. 

Die zwei Treppenaufgänge sind wenige Meter weiter im Bereich des Multifunktionsstrei- 
fens / Fußgängen/veges der Mönckebergstraße auf Höhe von „Accessorize“ bzw. „Post- 
bank Finanzcenter“ / „Marc O’Polo“ angeordnet. 

Variante E 

Anordnung der Aufzüge im Multifunktionsstreifen der Mönckebergstraße auf Höhe von 
„Accessorize“ / „ZARA“ bzw. „Marc O’Polo“. Die Aufzüge sind seitlich am Tunnelbauwerk 
über Nischen mit den jeweiligen Bahnsteigen verbunden. 

Es sind zwei Treppenaufgänge am östlichen Bahnsteigende im Bereich der Levantehaus 
bzw. Barkhof Passage im Parkstreifen vorgesehen. Die Anordnung erscheint auf Stra- 
ßenebene nicht symmetrisch, sondern leicht versetzt. 

Variante F 

Die Aufzüge und Treppenanlagen werden als Einheit ausgebildet und im Bereich der 
Levantehaus bzw. Barkhof Passage im Parkstreifen bzw. im Multifunktionsstreifen an- 
geordnet. 

Die zwei Treppenaufgänge werden am östlichen Bahnsteigende im Bereich der Levan- 
tehaus- bzw. Barkhof Passage im Parkstreifen angeordnet, wobei gegenüber den Vari- 
anten A-E eine Verschiebung in östlicher Richtung erfolgt, sodass der Eingang zur 
Levantehaus Passage freigehalten wird. Die Anordnung erscheint auf Straßenebene 
symmetrisch. 

Variante G 

Anordnung der Aufzüge im Multifunktionsstreifen der Mönckebergstraße auf Höhe von 
„ZARA“ bzw. „Yargici“ / „Roncalli Grand Cafe“. Die Aufzüge sind seitlich am Tunnelbau- 
werk über Nischen mit den jeweiligen Bahnsteigen verbunden. 

Die zwei Treppenaufgänge werden am östlichen Bahnsteigende im Bereich der Levan- 
tehaus- bzw. Barkhof Passage im Parkstreifen angeordnet, wobei gegenüber den Vari- 
anten A-E eine Verschiebung in östlicher Richtung erfolgt, sodass der Eingang zur 
Levantehaus Passage freigehalten wird. Die Anordnung erscheint auf Straßenebene 
symmetrisch. 
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2.5.1.2 Abwägung der Planungsvarianten 

Die hier zugeiassene Pianungsvariante G führt nach Abwägung der geprüften Varianten 
zu einem verhäitnismäßigen Ausgieich zwischen den technischen Anforderungen und 
den von der Pianung berührten öffentiichen und privaten Beiangen. im Einzeinen: 

2.5.1.2.1 Abwägungsbelange der Variantenprüfung 

Neben den sich aufgrund von gesetziich / technisch definierten Vorgaben (Sicherheits- 
anforderungen u.a.) oder aufgrund von bauiichen Gegebenheiten ergebenden Zwängen 
waren im Wesentiichen die nachfoigenden Beiange in die Abwägungsentscheidung ein- 
zusteiien: 

Beiange der Barrierefreiheit (einschiießiich Funktionaiität aus Sicht des Fahrgastes, 
Vermeidung von Angsträumen, Soziaie Kontroiie), 
betriebiiche Beiange der Vorhabenträgerin (einschiießiich bauiichem und betriebii- 
chem Aufwand sowie Bau- und Betriebskosten), 
wirtschaftiiche Beiange Gewerbetreibender im Nahbereich der Baumaßnahme (ins- 
besondere Unterhaitung von Außengastronomie auf der Mönckebergstraße sowie 
Vorteiie des Aniiegergebrauchs), 
Auswirkungen auf den öffentiichen Verkehrsraum, 
Beiange des Umweit- und Naturschutzes, 
Beiange des Städtebaus und Denkmaischutzes, sowie 
bauzeitiiche Beiastungen infoige der Ausführung des Vorhabens. 

Nicht jedem der vorstehend genannten Beiange war indes für die zu treffende Abwä- 
gungsentscheidung auch dasseibe Gewicht beizumessen. So kommt aus Sicht der Pian- 
feststeiiungsbehörde aiiein schon aufgrund der Zweckbestimmung des Vorhabens den 
Beiangen der Barrierefreiheit ein großes Gewicht zu.Ebenso sind die betriebiichen Be- 
iange der Vorhabenträgerin mit hohem Gewicht in die Abwägungsentscheidung einzu- 
steiien, da nur ein reibungsios funktionierender ÖPNV geeignet ist, die fachpianerischen 
und verkehrspoiitischen Zieie des PBefG zu erreichen. 

Die im Übrigen einzusteiienden Beiange waren zwar gieichwohi in die Abwägungsent- 
scheidung einzusteiien; ihnen ist jedoch im hier entschiedenen Einzeifaii im Vergieich zu 
den vorstehend genannten Beiangen ein geringeres Gewicht beizumessen: 

Dies giit einerseits mit Bück auf die wirtschaftiiche Nutzung öffentiicher Verkehrsfiächen 
für Außengastronomie, die iedigiich auf wiederhoit erteiiten Sondernutzungseriaubnis- 
sen beruht und die durch die Umsetzung des pianfestgesteiiten Vorhabens in einem 

Vgl. in diesem Zusammenhang auch die Ausführungen zur Planrechtfertigung unter Ziff. 2.3 des Planfest- 
stellungsbeschlusses. 
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Teilbereich vor dem Levantehaus auch dauerhaft entfällt“ Weder der Verlust der Son- 
dernutzungserlaubnisse noch die bauzeitlich voraussichtlich ausbleibende Neuerteilung 
von Sondernutzungserlaubnissen stellt einen Eingriff in den durch Art. 14 Abs. 1 GG ge- 
schützten eingerichteten und ausgeübten Gewerbebetrieb dar.'*' Die Gewerbeausübung 
und damit auch die Errichtung und der Betrieb von Außengastronomieflächen im Bereich 
von öffentlichen Wegeflächen ist gemäß § 16 Abs. 2 Satz 1 HWG kein Gemeingebrauch, 
sondern genehmigungsbedürftige Sondernutzung. Gemäß § 19 Abs. 1 Satz 2 HWG be- 
steht kein grundsätzlicher Anspruch auf die Erteilung oder auf eine erneute Erteilung 
einer Sondernutzungserlaubnis; diese steht vielmehr unter Berücksichtigung der in § 19 
Abs. 1 Satz 4 HWG genannten Voraussetzungen im Ermessen der Wegeaufsichtsbe- 
hörde. Da die Erlaubnis gemäß § 19 Abs. 2 HWG zudem nur befristet erteilt werden darf, 
muss der Gewerbetreibende grundsätzlich davon ausgehen, dass die Bewirtschaftung 
von öffentlichen Wegeflächen einzig die Ausnutzung einer En/verbschance auf eigenes 
Risiko darstellt, auf deren Fortbestand er indes nicht vertrauen kann. Mangels geschütz- 
ter Rechtsposition kommt diesem Aspekt folglich ein nur vergleichsweise geringeres Ge- 
wicht zu. 

Gleiches trifft hinsichtlich potentieller Beeinträchtigungen des Anliegergebrauchs zu. Ins- 
besondere auch die Aufzugsanlagen werden ausschließlich im öffentlichen Verkehrs- 
raum errichtet, wobei der Abstand zu den dahinterliegenden Ladengeschäften und 
Passagen aufgrund der einzuhaltenden Regelmaße für Gehwegbreiten mindestens 5 m 
beträgt.'*^ Gegenüber dem Bestand kommt es insoweit zu keinen nennenswerten Ein- 
schränkungen von Zugängen, die sich auf den Anliegergebrauch auswirken könnten. 
Die zu berücksichtigenden Belange betreffen eher eine „intensivierte Kontaktauf- 
nahme“ durch Ven/veilen vor Geschäften bzw. die Sichtbarkeit von Schaufensterflächen 
von der jeweils gegenüberliegenden Straßenseite und lassen sich insoweit besser unter 
dem Begriff der Anliegerinteressen zusammenfassen.'*^ Da indes tatsächliche Gegeben- 
heiten sowie auch der Verlust der Lagegunst, auch wenn diese für ein Unternehmen von 
erheblicher Bedeutung sein können, ebenso wie bloße Umsatz- und Gewinnchancen 
nicht vom Schutzbereich des Art. 14 Abs. 1 GG umfasst werden,'*'* kommt eben diesen 
Anliegerinteressen gleichfalls eine vergleichsweise untergeordnete Bedeutung zu. 

Auch potentielle Auswirkungen auf den öffentlichen Verkehrsraum (Straßenebene) auf- 
grund von wartenden Fahrgästen, die den Aufzug als Zugang zur U-Bahn-Haltestelle 

So in Zusammenhang mit der Pianfeststeiiung für den Neubau einer 2. S-Bahn-Stammstrecke München 
bereits Bayerischer Verwaitungsgerichtshof, Urt. v. 11.07.2016, 22 A. 15.40031 = juris, 3. Leitsatz / 
Rn. 149ff., m.w.N. 

Zur Entschädigungsfähigkeit von in diesem Zusämmenhäng zu ervrartenden Umsätzeinbußen vgi. euch 
Ziffern 2.5.2.5.1.1 und 2.5.3.5 des Piänfeststeiiungsbeschiusses. 

Zu den Regeimäßen vgi. euch Forschungsgeseiischäft für däs Streßen- und Verkehrswesen (FGSV), 
Richtiinie für die Aniägen von Städtsträßen (RASt), Ständ: 2006. 

Vgi. hierzu euch Bäyerischer Verwäitungsgerichtshof, Urt. v. 11.07.2016, 22 A. 15.40031 = juris, Rn. 153, 
m.w.N. 

Vgi. z.B. Bäyerischer Verwäitungsgerichtshof, Urt. v. 11.07.2016, 22 A. 15.40031 = juris, Rn. 153, m.w.N. 
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nutzen möchten, sind mit einem nur geringen Gewicht in die Abwägung einzusteiien. Sc 
sind die beantragten Aufzugsstandcrte einschiießiich der (im Übrigen über Regeimaß 
bemessenen) Aufsteiifiächen im Möbiierungsstreifen pcsiticniert, der gerade der Aufstei- 
iung vcn Schiidern, Litfaßsäuien, Fahrgastunterstränden etc. zu dienen bestimmt ist. Der 
Gehweg bieibt gegenüber dem Bestand unverändert. 

Ferner sind mit dem Vcrhaben einhergehende, denkbare Auswirkungen auf den Um- 
weit- und Naturschutz hier vcn nur nachgecrdneter Bedeutung, da - wie bereits ausge- 
führf*®- iedigiich tempcrär Baumfäiiungen zu bescrgen sind. Der infeige des Eingriffs 
erforderiiehe Ersatz wird vor Ort vorgenommen, weshaib auch das Landschaftsbiid mit- 
teifristig wieder dem des Bestandes entsprechen wird. 

Gieichfaiis nehmen die Beiange von Städtebau und Denkmaischutz an der Abwägungs- 
entscheidung teii, indes bieiben auch sie ais gestaiterische Beiange in ihrer Gewichtig- 
keit hinter den Beiangen der Barrierefreiheit zurück, da das Vorhaben keinen städtebau- 
iiehen gesetziiehen Vorgaben oder geitenden Bebauungspianungen entgegensteht, ins- 
besondere führt die zugeiassene Maßnahme nicht zu einem Eingriff in die denkmaige- 
schützte Bebauung im Umfeid des Pianungsgebietes. 

Und schiießiieh ist auch dem Beiang der bauzeitiiehen Beiastungen infoige der Ausfüh- 
rung des Vorhabens im Verhäitnis ein geringeres Gewicht beizumessen. Der Bau barri- 
erefreier Zugänge zur U-Bahn-Haitesteiie Mönckebergstraße dient der nachhaitigen Er- 
schiießung der Station für mobiiitätseingeschränkte Personen, insoweit gehen grund- 
sätziieh die dauerhaft zu erreichenden Vorteiie den nur zeitweise zu bekiagenden Be- 
einträchtigungen aufgrund der Baudurchführung im Range vor. Dieser Grundsatz wäre 
nur dann erschüttert, wenn die bauzeitiiehen Beeinträchtigungen gerade auch im Ver- 
gieich zu gieich geeigneten, anderen Varianten, das Maß der Verhäitnismäßigkeit über- 
schreiten. Dies ist jedoch nicht der Faii. 

Dies vorangesteiit, ergibt sich foigende Abwägung der in der Antragsunteriage darge- 
steiiten Pianungsvarianten: 

2.5.1.2.2 Treppenaufgänge 

insoweit, ais dass durch die Treppenaufgänge ein voiiwertiger, hochfunktionaier, zweiter 
Zugang zur Entfiuchtung des Bahnsteigs der U-Bahn-Haitesteiie nach heutigen Sicher- 
heitsstandards geschaffen werden soii, konnten die Standorte der Variante D zuiässi- 
gen/veise bei der Variantenwahi ausgeschiossen werden. Diese Variante sah auf Bahn- 
steigebene eine Anordnung etwa in der Mitte des jeweiiigen Bahnsteiges vor, wobei die 
Treppenaufgänge auf Straßenebene über den Muitifunktionsstreifen hinaus in Teiien 

Vgl. Ziffer 2.4 des Planfeststellungsbeschlusses. 
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auch unmittelbar in den Fußgängerweg hereingeragt hätten. Durch die mittige Anord- 
nung wäre auf Bahnsteigebene am jeweils östlichen Bahnsteigende eine Sackgasse 
entstanden, für die mit Blick auf die zu gewährleistende Entfluchtungsmöglichkeit zu- 
sätzliche Notausstiege erforderlich geworden und so diese Variante weniger funktional 
gewesen wäre. Auch aus Umweltsicht war die Variante D nicht weiter zu verfolgen, da 
sie zu dauerhaften Baumverlusten geführt hätte. So wäre an den bisherigen Baumstand- 
orten aufgrund der zu geringen Überdeckung über den schrägen Decken am Treppen- 
aufgang jedenfalls auf der Südseite der Mönckebergstraße keine Neupflanzung umsetz- 
bar gewesen. Überdies hätten die Aufgänge auf Straßenebene die Gehwegbreite des 
Fußgängerweges der Mönckebergstraße auf ca. 4,60 m reduziert, wodurch das Regel- 
maß für Gehwegbreiten von Hauptgeschäftsstraßen von 5,00 m'*® unterschritten worden 
wäre. Auch insoweit war daher eine der verbleibenden Varianten vorzugswürdig, bei der 
auf Straßenebene die Treppenaufgänge im Bereich des derzeitigen Parkstreifens ange- 
ordnet werden können. 

Unter diesen verbleibenden Varianten waren gleichfalls unter Berücksichtigung des Kri- 
teriums der Funktionalität die Varianten A und C auszuschließen. Diese sahen lediglich 
einen Treppenaufgang für den südlichen Bahnsteig vor und stellten insoweit eine Mini- 
mallösung dar. In der Konsequenz wären diese Varianten um Notausstiege zu ergänzen 
und damit gegenüber der zugelassenen Variante deutlich nachteiliger gewesen. Über- 
dies wäre aus Fahrgastsicht bei nur einem Treppenaufgang die Funktionalität des zwei- 
ten U-Bahn-Zugangs fraglich. Da die Gleise der U-Bahn-Haltestelle Mönckebergstraße 
mittig zwischen den Bahnsteigen angeordnet sind, könnte über den Zugang an der 
Mönckebergstraße immer nur der Bahnsteig für den U-Bahn-Verkehr in Richtung Haupt- 
bahnhof erreicht werden. Folglich würden die Varianten A und C nur bedingt zu einer 
Verbesserung der Zugänglichkeit der Station beitragen. Zudem wäre aufgrund des dann 
erforderlichen Notausstiegs eine Flächeninanspruchnahme auf Straßenebene erforder- 
lich gewesen, ohne dass dieser - abgesehen vom Brandfall - eine Funktion zugekom- 
men wäre. 

Unter Hinzunahme von städtebaulichen und gestalterischen Kriterien war schließlich der 
beantragten Variante G der Vorzug einzuräumen.'*^ So sind die Aufgänge gegenüber 
den Varianten B und E weiter östlich angeordnet, wodurch aus Sicht des Städtebaus die 
Sichtbeziehungen zwischen den Zugängen zum Levantehaus und der Barkhofpassage 
bestmöglich erhalten bleiben können. Darüber hinaus wird die beantragte Variante durch 

Vgl. hierzu Forschungsgesellschaft für das Straßen- und Verkehrswesen (FGSV), Richtlinie für die Anla- 
gen von Stadtstraßen (RASt), Stand: 2006. 

Die Variante F wird an dieser Stelle nicht weiter vertieft, da sie sich hinsichtlich der Standorte für die 
Treppenaüfgänge von der beantragten Variante G nicht ünterscheidet. Die insoweit hinsichtlich der Stand- 
orte der Aüfzüge gegenüber der beantragten Variante G bestehenden Unterschiede v«rden im Folgenden 
ünter Ziffer 2.5.1.3.2 des Planfeststellüngsbeschlüsses bei der Standortwahl der Aüfzügsanlagen mit abge- 
arbeitet. 
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die symmetrische Anordnung der Treppenaufgänge auch den Anforderungen an ein ein- 
heitiiches und angemessenes Stadtbiid gerecht. 

Soweit schiießiich infoige der Treppenaufgänge (in Teiien) Fiächen beansprucht werden, 
die bisiang auf der Grundiage von Sondernutzungseriaubnissen für die Bewirtschaftung 
von Außengastronomie genutzt wurden, vermögen auch die mit einem Wegfaii der Fiä- 
chen einhergehenden, wirtschaftiichen Auswirkungen der betroffenen Gewerbetreiben- 
den die vorstehende Entscheidung nicht zu erschüttern. Wie bereits ausgeführt, eröffnet 
auch die wiederhoite Erteiiung von Sondernutzungseriaubnissen keine geschützte 
Rechtsposition, weshaib den aufgrund des Wegfaiis von Außengastronomie mitteibar 
ausgeiösten wirtschaftiichen Beeinträchtigungen gegenüber den mit dem Vorhaben ver- 
foigten Zieien nur ein geringeres Gewicht beizumessen ist. insoweit wurde seitens der 
Betroffenen einzig eine bisher bestehende En/verbschance ausgenutzt, auf deren fort- 
währenden Bestand jedoch nicht vertraut werden konnte. Demgegenüber ist aus Sicht 
der Pianfeststeiiungsbehörde dem Ziei einer den heutigen Sicherheitsstandards entspre- 
chenden Entfiuchtungsmögiichkeit der Vorrang einzuräumen. Neben den weiteren Vor- 
zügen, die sich aus Fahrgastsicht mit einem zweiten Zugang der U-Bahn-Haitesteiie bie- 
ten werden, wird derzugeiassene Standort gerade auch aufgrund der Positionierung der 
Aufgänge am Bahnsteigende den Anforderungen am besten gerecht, da mit Bück auf 
die Bahnsteigebene nur durch diese Positionierung der Entstehung einer Sackgasse 
vorgebeugt werden kann. 

2.5.1.2.3 Aufzugsstandorte 

Die Aufzugsstandorte der Variante A konnten mit Bück auf die Kriterien Funktionaiität 
aus Sicht des Fahrgastes, Vermeidung von Angsträumen sowie soziaie Kontroüe für den 
Fahrgast zuiässigen/veise in einem frühen Pianungsstadium ausgeschiossen werden. 
Diesen, unter dem Kriterium „Barrierefreiheit“ zusammenzufassenden Aspekten ist aus 
Sicht der Pianfeststeiiungsbehörde in der Abwägung ein höheres Gewicht beizumessen, 
da die Aufzugsaniagen gerade zu dem Ziei hergesteiit werden, insbesondere mobiiitäts- 
eingeschränkten Menschen die U-Bahn-Haitesteiie Mönckebergstraße zugängiich zu 
machen, insofern wäre die Anordnung der Aufzüge im Bereich des bestehenden Zu- 
gangs der U-Bahn-Haitesteiie am Barkhof zwar hinsichtüch der herzusteiienden barrie- 
refreien Zugängiichkeit auf Straßenebene nicht zu beanstanden gewesen.'*® Dennoch 
hätten sich die Aufzüge auf Bahnsteigebene in einem für die Fahrgäste nicht einsehba- 
ren, isoiierten Raum befunden, sodass mangeis soziaier Kontroüe die Aufzugsvorräume 
zu Angsträumen ausgebiidet worden wären. Gieichfaiis war unter Berücksichtigung die- 
ser Kriterien unter den weiteren Varianten B bis G auch die Variante F auszuschiießen. 

Die Feststellung bezieht sich einzig auf den Aspekt der barrierefreien Zugänglichkeit. Ob die Variante A 
überdies auch unter Berücksichtigung städtebaulicher Belange verträglich ist, bleibt bei dieser Überlegung 
äußer Beträcht, dä insoweit dem Aspekt der bärrierefreien Zugänglichkeit ein höheres Gewicht eingeräumt 
wird, äls den Belängen des Städtebäus. 
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Wenn auch nicht in vergieichbarem Maße wie bei Variante A, so wäre jedoch auch bei 
dieser Variante in unmitteibarer Nähe zu den neu herzusteiienden Treppenaufgängen 
an der Mönckebergstraße auf Bahnsteigebene eine schiecht einsehbare Nische entstan- 
den, die gieichfaiis der soziaien Kontroiie entzogen gewesen wäre. Unter den verbiei- 
benden Varianten B bis E und G war das Kriterium hingegen nicht einschiägig. Aiie ver- 
bieibenden Varianten sind jeweiis mittig zwischen den bestehenden und den neu herzu- 
steiienden Treppenaufgängen positioniert, weshaib bei aiien Varianten die soziaie Kon- 
troiie gegeben ist und Angsträume vermieden werden. 

Mit Bück auf rechtiiche Anforderungen an den Straßenbau sowie auch die städtebauiiche 
Eingiiederung der Aufzugskörper in das Straßenbiid der Mönckebergstraße war ferner 
die Variante D abzuiehnen. Wie vorstehend bereits im Zusammenhang mit den Trep- 
penaufgängen ausgeführt, würden auch die Aufzugskörper in den Fußweg der Möncke- 
bergstraße hineinragen und damit die nach RASt vorgegebene Gehwegbreite von 
5,00 m reduzieren. Zudem wird die Variante insoweit auch nicht den städtebauiichen 
Pianungsgrundsätzen gerecht, ais dass keine symmetrische Anordnung der Aufzüge 
mögiich ist. 

Schiießiich war unter den verbieibenden Varianten C/E bzw. B/G der beantragten Vari- 
ante G der Vorzug zu geben.'*® Diese ist sowohi unter dem Aspekt der Orientierung für 
den Fahrgast ais auch aus Gründen des bauiichen Aufwandes gegenüber den verbiie- 
benen Varianten vorzugswürdig. So iiegen - anders ais die Aufzugsstandorte der Vari- 
anten C/E - die Aufzüge der Variante G in einem geringeren Abstand zu den neuen 
Treppenaufgängen, weshaib Treppenaufgänge und Aufzüge zusammen besser ais voii- 
wertige Zugangsmögiichkeit zur U-Bahn-Haitesteiie wahrzunehmen sind. Unter diesem 
Aspekt waren auch die wirtschaftiichen Beiange zugunsten der zugeiassenen Variante 
zurückzusteiien, die mit dem Wegfaii von Außengastronomiefiächen in Zusammenhang 
stehen. Denn einerseits kommt diesen mangeis einer geschützten Rechtsposition iedig- 
iich ein geringeres Gewicht ais den Beiangen des barrierefreien Ausbaus zu. Und ande- 
rerseits dient die Positionierung der Aufzüge in Nähe der Treppenaniage der besseren 
Auffindbarkeit der Aufzugsaniagen, da sie aus Fahrgastsicht in der Nähe von Treppen- 
aufgängen zu en/varten sind und ais zusammengefasste Funktionseinheit besser wahr- 
genommen werden. Mit Bück auf die bauiiche Umsetzung wird im Übrigen zur Ausfüh- 
rung der Variante G eine vergieichsweise kieinere Bausteiieneinrichtungsfiäche benötigt; 
zudem sind iedigiich zwei ansteiie von ansonsten vier Baugruben zur Durchführung er- 
forderüch. 

Die Variante B wird im Foigenden nicht mehr genannt, da sie sich einerseits in der Standortwahi der 
Aufzüge nicht von der Variante G unterscheidet und andererseits bereits mit Bück auf die Standortwahi der 
Treppenaufgänge auszuschiießen war. Es wird diesbezügiich Bezug genommen auf die vorstehenden Aus- 
führungen unter Ziffer 2.5.1.3.2 des Pianfeststeiiungsbeschiusses. 
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2.5.1.3 Einwendungen zur Variantenuntersuchung 

Zur Variantenuntersuchung wurden die folgenden Einwendungen erhoben: 

(1) 

Die Bezeichnung der Variante G als sog. „finale Lösung“ ziehe die Ergebnisoffenheit des 
Verfahrens In Frage. (E03-E05) 

(2) 

Es sei Insgesamt keine Abwägung der einzelnen von der Vorhabenträgerin dargestellten 
Varianten zu den Belangen der betroffenen Betriebe In der Mönckebergstraße vorge- 
nommen worden. (El3) 

(3) 

Bel einer ähnlichen Konfllktlage beim barrierefreien Ausbau der Haltestelle Klosterstern 
mit Ladengeschäften am Eppendorfer Baum sei gleichfalls ein Standort mit Platzcharak- 
ter einem Standort vor Läden vorgezogen worden und so auf die Ladengeschäfte und 
benachbarte Wohnungen zu Recht Rücksicht genommen worden. Dies gelte hier umso 
mehr, als dass die Besucherfrequenzen und damit verbundene Verkehrsdichte mit Zu- 
strom In die Kaufhäuser an der Mönckebergstraße deutlich höher lägen als am Eppen- 
dorfer Baum. (E03-E05) 

(4) 

Die Aufzugsstandorte an den MÖ-GrIlls {Anm.: Variante A) böten ein weiträumigeres 
Umfeld Insbesondere für bestimmte Benutzergruppen der Fahrstühle, z.B. Fahrradfahrer, 
Rollstuhlfahrer und Personen mit Kinderwagen, well die Rangierflächen an diesen 
Standorten deutlich großzügiger seien als an den vorgesehenen Standorten auf den 
Multifunktionsstreifen der Mönckebergstraße. (E01) 

(5) 

Nach den DIN 18024-1: 1998-01: Barrierefreies Bauen-Teil 1 und DIN 18040-1: 2010- 
10: Barrierefreies Bauen - Planungsgrundlagen - Teil 1 müssten vor den Aufzügen hin- 
reichende Verkehrs- und Bewegungsflächen mit Warteberelchen zur Verfügung stehen. 
Hierzu fehlten bisher Insbesondere zu Spitzenzeiten Im Wechselbetrieb Szenarien und 
Prognosen. Zumindest sei der nahllegende Platzbedarf Im Bereich Barkhof besser zu 
befriedigen als bei den beengten Varianten vor den Kaufhäusern. (E03-E05) 
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(6) 

Die Variante G sei weniger ieicht auffindbar und auch für einen wesentiichen Teii des 
Einzugsbereichs mit einem iängeren Umweg verbunden. Für die Geeignetheit maßgeb- 
iich sei insofern das Einzugsgebiet der Haitesteiie. Der zentraie Ort des Einzugsgebietes 
sei der Piatz um den Mönckebrunnen / die Straße Barkhof. (E03-E05) 

Die Einwendung wurde im Erörterungstermin dahingehend konkretisiert, dass die nach 
der DiN 18040-1 zu erfüiiende, ieichte Auffindbarkeit behindertengerechter Aufzüge ei- 
nen zu beachtenden Optimierungsgrundsatz darsteiie. Dieser Optimierungsgrundsatz 
sei am ehesten an einem Standort zu erfüiien, der Piatzcharakter habe und von ver- 
schiedenen Straßenzügen aus nächstiiegend eingesehen werden könne. Dies sei am 
Barkhof besser zu erreichen, zumai der hergebrachte Zugang zur U-Bahn an der Straße 
Barkhof seit 100 Jahren bekannt sei, so dass Suchen und Umwege für Stadtbewohner, 
aber auch für Fremde weitgehend vermieden würden. 

(7) 

Vor dem Levantehaus gingen 2/3 der heute genehmigten und bewirtschafteten Fiächen 
für Außengastronomie verioren, sodass ais Feige der Maßnahme eine Nutzung der Au- 
ßenfiäche nur noch sehr eingeschränkt mögiich sei. Unabhängig davon werde im Um- 
kreis eines seichen Aufzuges durch den dortigen Pubiikumsverkehr ein auch nur annäh- 
rend für Gäste attraktives Verweiiangebot kaum noch zu bieten sein. Mangeis Attraktivi- 
tät des Standortes werde die Außengastronomie deutiich zurückgehen mit der Feige 
schwerwiegender dauerhafter finanzieiier Einbußen, die zu einer Existenzbedrohung 
des Betreibers führten. 

Zur Eriäuterung wurde ausgeführt, dass im Jahr 2018 (1.3.2018 - 31.10.2018) aiiein in 
der Außengastronomie weit über 60.000 Gäste bewirtet worden seien. Wie auch andere 
Betreiber von Gastronomie in der Mönckebergstraße bestätigen könnten, habe sich ge- 
rade in den Sommermonaten das Geschäft zunehmend auf die Außengastronomie ver- 
iagert. Zudem seien aiiein schon die Auswirkungen auf die Existenzfähigkeit des Betrei- 
bers mit seinen über 25 Beschäftigten aufgrund der gepianten Dauer der Baumaßnahme 
bedrohiich. (E13 aber auch E01, E04, El5) 

(8) 

Die Bauwerke beeinträchtigten die für den Bouievardcharakter der Mönckebergstraße 
wichtige Außengastronomie. (E01-E07, E09-E14, E16-E18, E20, S19) 

Eriäuternd wurde u.a. wie foigt ausgeführt: 

- Cafes iüden ein zum Ven/veiien, Genießen, Anschauen und Pausieren. Sie förderten 
soziaie Kontakte und gehörten zum Charakter der Mönckebergstraße auch ais Pro- 
menade zwischen Rathaus und Hauptbahnhof. 
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Vorbild der Mönckebergstraße seien Metropolen mit modernen Einkaufsstraßen und 
breiten Boulevards. Zu diesen gehörten eine hohe Aufenthaltsqualität mit Bäumen, 
Brunnen, Markisen und Straßencafes. Auch wenn die Mönckebergstraße hierfür 
großzügiger sein könne, vertrage sie jedenfalls aber nicht die Preisgabe von Flächen 
eines Straßencafes oder von wesentlichen Bewegungsflächen. 

Es sei notwendig, das Einkaufserlebnis durch attraktive Außengastronomie zu stär- 
ken. Die für eine weitere Belebung und Attraktivitätssteigerung der Innenstadt so not- 
wendige Außengastronomie werde indes an ihrem größten Standort, nämlich vor 
dem Levantehaus, faktisch bis zur Bedeutungslosigkeit eingeschränkt. So verfüge 
die Mönckebergstraße derzeit über vergleichsweise wenige (außen-)gastronomische 
Nutzungen, die sich vor allem im und vor dem Levantehaus im Möblierungsstreifen 
befänden. 

Der Verlust an Außengastronomie en/veise sich als unvereinbar mit dem öffentlichen 
Interesse an einer Verlebendigung der Innenstadt auch mit dem Instrument des 
Wachstums der Außengastronomie. 

Gerade auch vor dem Hintergrund des starken Online-Handels sei die Außengastro- 
nomie ein starker Faktor zur Attraktivitätssteigerung des Einzelhandels in der Innen- 
stadt. 

Die geplanten Standorte führten zur einer Schwächung der Erlebnis- und Aufenthalts- 
qualität der Mönckebergstraße und damit gleichzeitig auch zu einer Schwächung ih- 
rer Position im Wettbewerb mit dem Onlinehandel und konkurrierenden Standorten 
(hier: Überseequartier). 

(9) 

Durch die Aufzugsstandorte werde der Anliegergebrauch beeinträchtigt. Dieser genieße 
den Schutzbereich des Art. 14GG und sei nicht auf die Zufahrt oder den Zugang zu 
einem Grundstück beschränkt (vgl. § 17 HWG). Vielmehr gehöre zu ihm der geschäftli- 
che Kontakt nach außen, indem der Anlieger auf den vorbeiflutenden Verkehr werbend 
einwirke (Schaufenster, Firmenschild) oder aus ihm unmittelbar seine Kunden gewinne 
(Ladengeschäfte, Gastwirtschaften etc.). Der tatsächliche Umfang dieses Gebrauchs sei 
seit jeher von den wirtschaftlichen Bedürfnissen der Anlieger und von den örtlichen Ge- 
wohnheiten abhängig. Dazu gehörten insbesondere die Gewährung der verkehrlichen 
Kommunikation (Zufahrt, Zugang) und der geschäftlichen Kommunikation mit den Ver- 
kehrsteilnehmern. (E03-E05, E07) 

(10) 

Durch die Positionierung des Aufzuges direkt vor dem eigenen Ladengeschäft werde die 
Schaufensterfront erheblich in ihrer Sichtbarkeit beeinträchtigt. Gerade in der Möncke- 
bergstraße, die als Verkehrsader in der Innenstadt diene, sei die Laufgeschwindigkeit 
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der Passanten sehr hoch, sodass das Schaufenster ein wichtiger Faktor sei, den Kun- 
deniauf zu stoppen, Aufmerksamkeit zu erzeugen, die Bekanntheit des Geschäfts zu 
steigern und das image zu pfiegen. Das Schaufenster diene sowohi ais informations- ais 
auch ais inspirationsqueiie für den Kunden. Das Schaufenster ais kiassisches instru- 
ment der Kundengewinnung faiie für den hier Betroffenen insbesondere gegenüber den 
in der Modeiandschaft in Deutschiand bereits etabiierten Ketten besonders ins Gewicht. 
So habe man erst im Jahr 2016 nach Deutschiand expandiert. Zudem sei das Geschäft 
in Hamburg (Eröffnung Mai 2017) ais Fiagshipstore konzipiert. Das Geschäft sei eines 
von bisiang nur vier Geschäften in Deutschiand (weitere Geschäfte seien in Beriin und 
Oberhausen, in der Türkei würden über 50 Geschäfte betrieben). Seibst eine transpa- 
rente Ausgestaitung des Aufzuges aus Gias mit einem feinen Rahmen würde die Sicht- 
barkeit noch stark beeinträchtigen. Das Schaufenster sei von der gegenüberiiegenden 
Straßenseite nicht mehr zu sehen. Gerade auch in der Expansionsphase würde eine 
Beeinträchtigung dervisueiien Erkennbarkeit zu einem massiven Umsatzveriust führen. 
(El 4) 

(11) 

Die Maßnahme koiiidiere mit der gepianten innenstadtbeieuchtung, der Winterbeieuch- 
tung und dem gepianten Möbiierungskonzept, wodurch Umpianungen und zusätziiche 
Kosten (auch für die Hochbahn infoige bauzeitiicher Änderungen) ausgeiöst würden. 
(El 5) 

(12) 

Die Bauwerke verengten den Verkehrsraum für Fußgänger. Wegen der hohen Besu- 
cherfrequenzen müssten Staubiidungen in der Nähe von Eingängen zu Kaufhäusern 
durch zusätziiche Hindernisse (etwa im Warte bereich vor Aufzügen z.B. mit Roiistühien, 
Fahrrädern, Kinden/vagen) mögiichst vermieden werden. Neben dem Nutzungskonfiikt 
zwischen querenden und wartenden Passanten, der den Lauf beeinträchtigen werde, 
ergebe sich im Übrigen keine angenehme „Ankunfts- und Orientierungssituation“ für 
Passanten, die aus dem Aufzug ausstiegen. (E02-E07, E09-E10, El 2, E15-E20) 

(13) 

Für den Gehraum eines einzeinen Fußgängers würden 75 cm Breite benötigt (VGH Mün- 
chen, DVBi. 2002, 1417; Kodi/Herber, Straßenrecht, 7. Aufi. 2010, Rz. 22.3 zu Kap. 7). 
Soweit ersichtiich, fehiten bisher Verkehrsprognosen und Bewegungsprofiie, um bei den 
Standorten vor den Kaufhäusern durch den Bau von Aufzügen und Treppenaufgängen 
eine unverhäitnismäßige Beeinträchtigung der Leichtigkeit des Verkehrs auszuschiießen. 
(E03-E05) 

(14) 

Die Distanz zu den Aufzügen der U3 am Hauptbahnhof wäre mit ca. 400 m vergieichs- 
weise gering gegenüber der Distanz zu den Aufzügen der U3 am Rathaus (ca. 600 m). 

47 



Barrierefreier Ausbau der U-Bahn-Haitesteiie Mönckebergstraße (U3) 
Pianfeststeiiungsbeschiuss vom 5. August 2019 

weshalb auch der Erschließungsbereich der Station an dieser Stelle als weniger optimal 
erscheine. (E15) 

(15) 

In dem Baustufenplan Innenstadt vom 14.01.1955 (vgl. auch § 2 der VO über den Be- 
bauungsplan Hamburg-Altstadt 47/Neustadt 49 vom 05.07.2011) sei eine Haltestelle mit 
Zugängen alleine in Höhe der Querung mit der Straße Barkhof am Mönckebrunnen fest- 
gesetzt worden. Auch dies sei im Hinblick auf die besondere Straßengestalt der Möncke- 
bergstraße („subtile städtebauliche Gestaltung: nicht gradlinig, sondern in leichtem Dop- 
pelschwung geführt, erzeugt sie beim Durchfahren stets wechselnde Bilder.... Ideen des 
künstlerischen Städtebaus im Sinne von Camillo Sitte wurden hier wirksam.“ Hipp, Freie 
und Hansestadt Hamburg, Geschichte, Kultur und Stadtbaukunst an Elbe und Alster, 
1989, S. 175) zumindest beachtlich. (E03-E05) 

(16) 

Durch die Aufzugsstandorte würden die Abstandsflächen (§ 6 HBauO®°) unterschritten. 
Abstandsflächen dienten der Besonnung, Belichtung und Belüftung und dem Bestands- 
schutz. Sie seien aber auch Freiräume zugunsten der Bewohner und Benutzer der Ge- 
bäude (Sozialabstand). Zum Schutzzweck von Abstandflächen gehöre auch der Schutz 
von unangemessener, optischer Beengung (OVG Hamburg, Beschl. Vom 12.02.2010 - 
2 Es 2/09.N). (E03-E05) 

(17) 

Die Bauwerke störten die Sichtbeziehungen zu den dahinter liegenden Schaufenstern, 
Werbeanlagen und Eingängen und zur gegenüberliegenden Straßenseite. (E02-E07, 
E09-E11, El3, E15-E20, S18) 

(18) 

Die Positionierung der Treppenaufgänge liege in unmittelbarer Nähe der Achsbeziehung 
der Barkhofpassage und des Eingangs zum Levantehaus. Die Barkhofpassage sei die 
wichtigste Verbindung von Kunden und Passanten zwischen Mönckeberg- und Spitaler- 
straße. Die Treppenaufgänge sollten nicht in der Frequenzzone der Barkhofpassage lie- 
gen. (E03) 

(19) 

Der im Erläuterungsbericht gegen den Standort im Barkhof {Anm.: Variante A) vorgetra- 
gene Einwand, er beeinträchtige die Sichtachse Barkhof-Chilehaus, sei sachfremd: Die 

Hamburgische Bauordnung vom 14. Dezember 2005, HmbGVBI. 2005, S. 525 (HBauO), zuletzt geändert 
durch Gesetz vom 26. November 2018, HmbGVBI. S. 371. 
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wegen der Gebäude zu beiden Seiten der Mohienhofstraße ohnehin nur schmaie Biick- 
achse zum Chiiehaus werde durch die Baumreihe auf dem Jakobi-Kirchhof, durch 
Bäume am Eingang der Mohienhofstraße und am Ausgang der Burchardstraße gegen- 
über dem Burchardpiatz, sowie eine riesige Piatane unmitteibar vor dem Chiiehaus ver- 
steift. Vom Biattaustrieb bis zum Spätherbst sei das Chiiehaus von der Mönckeberg- 
straße aus nicht zu sehen. (E01, E13, S18) 

(20) 

Aus städtebauiicher Sicht seien die in ihrer optischen Wirkung schwarzen Giaskörper 
der Aufzüge Störfaktoren, Fremdkörper in der von jeder Bebauung freien Magistraie zwi- 
schen Hauptbahnhof und Rathaus. (E01) 

(21) 

Die Probesteiiung der Baukörper (Aufzug / Treppe) habe gezeigt, dass sich die gegen- 
überiiegenden Aufzugsbauwerke nachteiiig auf die Architektur und den städtebauiichen 
Charakter der Mönckebergstraße auswirkten. (E03-E05) 

(22) 

Mit der beantragten Variante würden unter Denkmaischutz stehende Ensembies beein- 
trächtigt. Ein wesentiicher Teii der Geschäftshäuser mit ihren Fassaden, nicht zuietzt 
das Kontorhaus Barkhof (1909/10, Franz Bach) und das Levantehaus (1912/13, Franz 
Bach, Kari Bensei) genössen ais Denkmäier Umgebungsschutz (vgi. § 8 DSchG) mit 
Abwehrrechten gegen Baumaßnahmen in der Nähe, die die Wirkung eines Baudenk- 
mais beeinträchtigen könnten (Martin/Krautberger, Handbuch Denkmaischutz und Denk- 
maipfiege, 3. Aufi. 2010, Rz. E 226 ff.). Die gepianten modernen Giaskörper würden wie 
Fremdkörper in dieser Kuiisse erscheinen und die Anmutung der besonderen Fassaden 
beeinträchtigen. (E03-E05, El5) 

(23) 

Durch die beantragte Variante gingen 8 Aiieebäume (Sumpfeichen) verioren. Die Bäume 
hätten eine stadtkiimatisch hohe Bedeutung. (E03-E05) 

Die Einwendung wurde im Erörterungstermin dahingehend konkretisiert, dass der Ver- 
iust der acht Sumpfeichen mit Nachteiien für insekten, Vögei und weitere Kieintier-Fauna 
verbunden sei, die immer schutzbedürftiger werde. Zudem ergäben sich Beeinträchti- 
gungen für das Kieinkiima. 

(24) 

Nach eigenen gutachteriichen Feststeiiungen handeie es sich bei den acht Sumpfeichen 
um gesunde Bäume, die nun ausschiießiich aufgrund einer temporären Bausteiienein- 
richtung und -grübe entfaiien müssten. Hierdurch werde das städtebauiiche Gesamtbiid 
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der Mönckebergstraße während der Bauzeit beeinträchtigt. Zudem wäre dieses nach 
Abschiuss der Maßnahme nicht wieder unmitteibar herzusteiien. (E15) 

(25) 

Seibst bei Neupfianzungen vcr Ort wäre durch die wesentiich kieineren neuen Bäume 
vcraussichtiich auf Jahrzehnte hinaus eine „Lücke“ im Aiieecharakter der Mönckeberg- 
straße sichtbar. (E15, S18) 

(26) 

Die erhebiichen Beeinträchtigungen für Gewerbetreibende, weiche insbescndere durch 
die iange Bauzeit vcn insgesamt ca. drei Jahren mit neun gepianten Bauphasen einher- 
gehe, seien im Verhäitnis zur Ersteiiung eines barrierefreien Zugangs durch Aufzugsan- 
iagen ais zu iange und daher unverhäitnismäßig anzusehen. (E06-E07) 

(27) 

Es sei kiar, dass es keinen absciuten Bestandsschutz gebe und dass sich eine Stadt 
auch anpassen müsse und dies nicht chne Beeinträchtigungen erfcigen könne. Trctz- 
dem sei festzuhaiten, dass die Errichtung des Aufzugs vcr dem Levantehaus für dieses 
Ziei nicht erfcrderiich sei. Die mögiichen Aiternativen, die das Gesamtbiid des Levan- 
tehauses weitaus weniger beiasteten und nicht dazu führten, dass einzeine Geschäfte 
förmiich aus dem Levantehaus gedrängt werden, müssten dringender und gründiicher 
geprüft werden. 

Eriäuternd wurde ausgeführt, dass bereits die Bauarbeiten zu einem erhebiichen Kun- 
denrückgang und scmitzu empfindiichen Umsatzeinbußen führten, die den Standcrt im 
Levantehaus finanzieii nicht mehr tragbar machten. (E14) 

Zu (1) 

Die Einwendung ist unbegründet. Es iiegt in der Natur der Sache, dass nach Abschiuss 
der durch den jeweiiigen Vcrhabenträger vcrgencmmenen Variantenwahi nur die aus 
Sicht des Vcrhabenträgers „finaie Lösung“ auch zur Antragsreife gebracht und schiuss- 
endiich dann auch beantragt wird. Da die Pianfeststeiiungsbehörde darüber hinaus ihre 
Entscheidung in der Sache vcn der rechtiichen Zuiässigkeit eines Vcrhabens und nicht 
vcn etwaigen Fcrmuiierungen der Vcrhabenträgerin in der Antragsunteriage abhängig 
macht, ergeben sich inscweit keine Anhaitspunkte, die Zweifei an der Ergebniscffenheit 
des Verfahrens begründen könnten. 

Zu (2) bis (27) 

Die vieifäitigen Einwendungen vermögen die Variantenwahi der Vcrhabenträgerin nicht 
zu erschüttern und sind damit insgesamt unbegründet, im Einzeinen: 
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Wie bereits unter Ziffer 2.5.1.3.1 des Pianfeststeiiungsbeschiusses ausgeführt, waren in 
die Abwägungsentscheidung unterschiediichste Beiange einzusteiien, wobei nicht je- 
dem zu berücksichtigenden Beiang dasseibe Gewicht beizumessen war. 

Mit Bück auf das Ziei der Barrierefreiheit ist zunächst zu konstatieren, dass die nach DiN 
geforderte Bewegungs- und Wartefiäche von 1,50 m x 1,50 m bei den zugeiassenen 
Aufzugsstandorten in einer Größe von 2,50 m x 1,60 m eingepiant ist und damit über 
das zu erfüiiende Regeimaß hinausgeht. Hinzukommend sind die Aufzugsaniagen in 
dem Möbiierungsstreifen der Mönckebergstraße vorgesehen, wodurch sowohi der Fuß- 
gängen/veg ais auch der (in Teiibereichen vorhandene) Park-/Lieferstreifen der Möncke- 
bergstraße nicht weiter beansprucht werden, insoweit iäuft der einwenderseits vorgetra- 
gene Hinweis auf einzuhaitende Gehwegbreiten ins Leere, da wie im Bestand auch nach 
Durchführung der Baumaßnahme der Gehweg in einer Breite von 5 m zur Verfügung 
stehen wird. Aus Sicht der Betroffenen wurde die gewähite Lage der Aufzüge zudem 
ausdrückiich ais positiv bewertet.®' So seien die Eingänge an der Mönckebergstraße 
grundsätziich gut auffindbar und störten gieichzeitig nicht die Fußwegebeziehungen. Au- 
ßerdem werde der Bereich der östiichen Mönckebergstraße gut erschiossen. insofern 
entstehe hierauch eine Aiternative zur Haitesteiie Hauptbahnhof-Süd, die stark frequen- 
tiert sei und deren Aufzugsaniage unter diesem Aspekt ungünstig iiege. Aus Fahrgast- 
sichtwurde auch die Umstiegsmögiichkeit zu den Bussen an der Haitesteiie „Hauptbahn- 
hof/Mönckebergstraße“ ais gut bewertet.®^ Zudem seien die Aufzüge ais Durchiader 
auch optimai gepiant. Schiießiich greifen die dahingehenden Einwendungen auch nicht 
mit Bück auf den (vermeintiich) ieichter auffindbaren Einzugsbereich der Haitesteiie. Zu- 
sammen mit den Treppenaufgängen wird ein voiiwertiger zweiter Zugang am östiichen 
Bahnsteigende der U-Bahn-Haitesteiie Mönckebergstraße errichtet, weshaib insoweit 
ein weiterer Einzugsbereich der Haitesteiie erst noch erschiossen wird. Und schiießiich 
vermag auch der Einwand einer unangenehmen „Ankunfts- und Orientierungssitua- 
tion“ für Passanten, die aus dem Aufzug auf Straßenebene aussteigen, nicht zu über- 
zeugen. Hier iieße sich gieichfaiis umgekehrt argumentieren, dass gerade gegenüber 
einem offenen Piatz die iinienförmige Struktur der Mönckebergstraße eine Orientierung 
auf Straßenebene insoweit wesentüch erieichtert, ais dass die Zahi der Orientierungs- 
punkte (insbesondere in Bezug auf die Bebauung) deutiich besser zu überschauen ist. 

Auch können die befürchteten wirtschaftiichen Auswirkungen der Aufzugsstandorte, ins- 
besondere aufgrund einer Einschränkung von Sichtbeziehungen und einer damit einher- 
gehenden Verschiechterung der Kontaktaufnahme, gerade auch die auf Bahnsteig- 
ebene gegebenen Vorteiie der Nutzer nicht üben/viegen. Wie bereits ausgeführt, ist aus 
Gründen der besseren soziaien Kontroiie und zur Vermeidung von Angsträumen auf 
Bahnsteigebene einer derjenigen Varianten der Vorzug zu geben, bei der die Aufzugs- 
standorte zwischen den Treppenaniagen angeordnet werden, insoweit iässt sich der von 

Vgl. Stellungnahme des Kompetenzzentrums für barrierefreies Hamburg, Beratungsbereich Ver- 
kehrs- und Frelraumplanung (S10). 

Vgl. Einwendung (E08). 
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den Einwendern vorgetragene Konflikt auf Straßenebene bereits insgesamt nicht in Be- 
zug auf die untersuchten Varianten vermeiden. Allerdings sind die befürchteten Ein- 
schränkungen aus Sicht der Planfeststellungsbehörde aufgrund der nur kleinräumigen 
Auswirkungen als zumutbar hinzunehmen. Wie die nachfolgende Visualisierung der Vor- 
habenträgerin zeigt, kommt es aufgrund der vergleichsweise geringeren Höhe der Auf- 
zugsköpfe sowie auch der transparenten Ausgestaltung der Aufzugskörper nur zu einer 
teilweisen Überdeckung von Schaufensterfronten. Die jeweiligen Firmenschilder der Ge- 
werbebetriebe bleiben dabei auch nach Errichtung der Aufzugsanlagen sichtbar: 

Da zudem auch im Bestand allein schon aufgrund des Busverkehrs der Mönckeberg- 
straße die angesprochenen Sichtbeziehungen vom gegenüberliegenden Straßenraum 
bereits beeinträchtigt sind, waren auch unter Berücksichtigung der rechtlichen Einord- 
nung von bloßen Umsatz- und Gewinnchancen, die Einwendungen zurückzuweisen. Je 
nach Blickwinkel sind die eingewandten Einschränkungen von Sichtbeziehungen nur 
teilweise zu besorgen. So ergibt sich die Einschränkung der Sichtbarkeit nur vom ge- 
genüberliegenden Bürgersteig aus. Die Situation bleibt für den wichtigeren Bürgersteig 
unmittelbar vor den Ladengeschäften insoweit unverändert, weshalb - wie die vorste- 
hende Visualisierung zeigt - die dahingehenden Befürchtungen der Anlieger jedenfalls 
in ihrer Schärfe unzutreffend und im Übrigen zugunsten der Belange der Barrierefreiheit 
hinzunehmen sind. 

Die mit Blick auf den Städtebau vorgetragenen Beeinträchtigungen des Stadtbildes im 
Bereich der Mönckebergstraße bzw. umgekehrt nach dem Dafürhalten der Vorhabenträ- 
gerin schützenswerte Nord-Süd-Achse am Barkhof vermag das Abwägungsergebnis 
weder in Frage zu stellen noch zu untermauern. Gerade auch der Erörterungstermin im 
vorliegenden Verfahren hat wieder einmal gezeigt, dass die städtebauliche Bewertung 
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von der individuellen Wahrnehmung des Betrachters abhängig ist und damit stark ge- 
prägt wird von der jeweils subjektiven Sichtweise auf das Planungsgebiet. Aus Sicht der 
Planfeststellungsbehörde sind die unterschiedlichen Sichtweisen für sich genommen 
nachvollziehbar, wobei beide Argumentationen für gleichrangig erachtet werden und da- 
mit für die Variantenwahl wenig ergiebig sind. Sofern in diesem Zusammenhang von 
Seiten der Einwender auf eine vergleichbare Konfliktlage bei dem barrierefreien Ausbau 
der Haltestelle Klosterstern mit Ladengeschäften am Eppendorfer Baum Bezug genom- 
men wird, so vermag auch dieser Ansatz nicht zu überzeugen. In jede Variantenwahl 
spielen unterschiedlichste zu berücksichtigende Belange hinein, weshalb jedes für die 
Planfeststellung beantragte Vorhaben letztendlich einer Einzelfallentscheidung unterzo- 
gen werden muss. Aufgrund der bei dem vergleichsweise herangezogenen Vorhaben 
gegebenen anderen betrieblichen und technischen Rahmenbedingungen ist das Argu- 
ment nicht zutreffend. Die nicht zur Ausführung gekommenen Alternativstandorte befan- 
den sich üben/viegend nicht vor Ladengeschäften, der Aspekt der Rücksichtnahme auf 
Ladengeschäfte spielte daher dort nur eine untergeordnete Rolle. 

Gleichfalls greift der Ven/veis auf die in § 6 HBauO normierten Abstandsflächen schließ- 
lich nicht durch, da gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 1 HBauO Anlagen des öffentlichen Verkehrs 
einschließlich der Nebenanlagen vom Anwendungsbereich der Hamburger Bauordnung 
ausgenommen sind. 

Hinsichtlich des Denkmalschutzes und hier konkret des in § 8 DSchG normierten Umge- 
bungsschutzes sieht die Planfeststellungsbehörde nicht den von den Einwendern teil- 
weise hervorgehobenen Konflikt. Wie die nachstehende Visualisierung der Vorhabenträ- 
gerin anschaulich zeigt, würde - unterstellt dem Einwand wäre zu folgen - der von den 
Einwendern vorgetragene Konflikt bereits bestehen. Entsprechend dem Konflikt verrin- 
gerte sich dann aber auch die dahingehende Schutzwürdigkeit des Vorhabengebietes, 
weshalb der Einwand umso geringer zu bemessen wäre. Denn soweit vorliegend in 
Frage gezogen wird, dass sich die Aufzugskörper nicht in die Umgebung der denkmal- 
geschützten Bebauung einfügen würden, lässt sich dem entgegenhalten, dass gerade 
auch die Fassade der Barkhofpassage als Stahl-ZGIasfront insoweit bereits in den Um- 
gebungsschutz eingreifen müsste. Dahingehende Zweifel an der Genehmigungsfähig- 
keit der Außenfassade der Barkhofpassage sind diesseitig indes nicht bekannt. 
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Im Vergleich zur Front der Barkhofpassage nehmen die Aufzugskörper zudem einen 
verschwindend geringen Raum ein, weshalb auch die dahingehende Argumentation der 
Einwender im Ergebnis nicht durchgreift. Und schließlich befindet sich das Vorhabenge- 
biet bereits jetzt in einem modernen städtebaulichen Kontext, in dem denkmalgeschützte 
sowie auch moderne Bebauung Raum gefunden haben. Hierzu sind gleichfalls auch 
Verkehrs bau werke wie die Aufzugsanlagen zu zählen, wie sich aus den bereits vorhan- 
denen Bushaltestellen und Warteständen anschaulich ergibt. Folglich lässt sich aus 
Sicht der Planfeststellungsbehörde kein Konflikt mit dem in § 8 DSchG normierten Um- 
gebungsschutz erkennen. 

Wie bereits ausgeführt vermögen im vorliegenden Einzelfall auch nicht Belange des Um- 
welt- und Naturschutzes die Variantenwahl zu erschüttern. Denn einerseits sind die 
Baumverluste aufgrund der diesbezüglich rücksichtnehmenden Planung nur temporär 
zu beklagen. Und andererseits geht der Umweltgutachter der Vorhabenträgerin davon 
aus, dass die vorgesehene Wiederanpflanzung unproblematisch möglich ist.“ Schließ- 
lich sei darauf hingewiesen, dass auch im Bestand trotz zeitgleicher Anpflanzung in den 
1990er Jahren bereits auffällige Größenunterschiede bestehen“ und insoweit auch 
ohne die durchzuführende Maßnahme der einwenderseits hervorgehobene Alleecharak- 
ter beeinträchtigt ist. Auch insoweit ist daher davon auszugehen, dass trotz der tempo- 
rären Verluste auf lange Sicht das Landschaftsbild wie im Bestand wieder hergestellt 
sein wird. 

Vgl. Fachbeitrag Naturschutzrechtliche Eingriffsregelung, Anlage 3.5, S. 15. 
^ Vgl. Fachbeitrag Naturschutzrechtliche Eingriffsregelung, Anlage 3.5, S. 15. 
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Und schließlich können auch die bauzeitlichen Belastungen nicht zu einer anderen Ent- 
scheidung in der Abwägung beitragen. Bauzeitliche Belastungen ergeben sich regelmä- 
ßig aus dem umzusetzenden Bausoll. Da vorliegend - ungeachtet der jeweiligen Stand- 
orte -zwei Treppenaufgänge sowie zwei Aufzugsanlagen auszuführen sind, kommt es 
insoweit entscheidend darauf an, ob eine Verschiebung der herzustellenden Anlagen zu 
einer ausschlaggebenden Verringerung der bauzeitlichen Belastungen beitragen könnte. 
Dies ist vorliegend jedoch aufgrund der dichten Bebauung im Innenstadtbereich zu ver- 
neinen. Allenfalls bei Umsetzung der Variante A (Barkhof) könnte argumentiert werden, 
dass durch eine Entzerrung von Treppenaufgängen und Aufzugsanlagen die Belastun- 
gen für die durch die hier zugelassene Maßnahme Betroffenen geringer ausfallen wür- 
den. Diese Argumentation lässt allerdings außer Acht, dass in diesem Fall zwei Baufel- 
der einzurichten wären und somit die Belastungen im Bereich Levantehaus / Barkhof- 
passage zwar geringer, jedoch umgekehrt Belastungen für andere Betroffene im Bereich 
Barkhof und damit insgesamt für einen größeren Kreis an Betroffenen ausgelöst wür- 
den.^® Da wie bereits ausgeführt zudem das zugelassene Vorhaben mit Blick auf die 
Belange der Barrierefreiheit deutliche Vorzüge gegenüber der Variante A von/veist, wa- 
ren die überdies nur temporär zu besorgenden bauzeitlichen Belastungen an dieser 
Stelle nicht weiter zu vertiefen. 

2.5.1.4Einwenderseitige Planungsalternativen 

Mit Blick auf die Standortwahl der Aufzugskörper enthielten die Einwendungen zudem 
folgende Forderungen nach Planungsalternativen: 

(1) 

Zumindest für die beiden Aufzüge seien alternative Standorte in der Nähe der vorhan- 
denen U-Bahn-Zugänge in der Nähe der MÖ-Grills schonender und bestimmungsge- 
rechter, denn dort wären die Aufzüge, wo man sie en/varte. Die Aufzüge müssten gut 
sichtbar und leicht auffindbar sein. An diesem alternativ vorgeschlagenen Standort liefen 
die Spitaler Straße und die Mönckebergstraße sowie weitere Straßenzüge zusammen. 
Diese Lösung sei auch städtebaulich verträglicher. (E02-E07, E09-E20, S18) 

{Anm.: Die Einwender favorisieren zwei Aufzugsstandorte Jeweiis in Veriängerung der 
MÖ-Griiis am Barkhof in Richtung Mönckebergstraße, nicht zu verwechsein mit der von 
der Vorhabenträgerin geprüften Variante A, die sich neben den MÖ-Griiis befindet Zur 
Verdeutiichung iagen den Einwendungen z.T. Lagepiäne und Visuaiisierungen auf 
Bahnsteig- und Straßenebene bei Die Standorte seien der Vorhabenträgerin bereits 
während der Pianung zur Diskussion gesteiit worden, insoweit wurde z. T. kritisiert, dass 

Die mit der Einrichtung mehrerer Baufeider einhergehenden Kostenfoigen für die Vorhabenträgerin biei- 
ben dabei sogar noch unberücksichtigt. 
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die Vorhabenträgerin eine Diskussion über diese Standorte bisher unbegründet verwei- 
gert habe.) 

Zur Begründung der alternativen Aufzugsstandorte wurde u.a. wie folgt näher ausgeführt: 

- Auf Bahnsteigebene werde ein Zugang vermieden, der nur einer geringen sozialen 
Kontrolle unterliege (Angstraum). Der vorgeschlagene Aufzugstandort sei vom Bahn- 
steig aus einsehbar und sofort zu erreichen. 

- Auch auf Straßenebene seien die alternative Standorte gut sichtbar positioniert und 
entsprächen besser den Anforderungen an barrierefreies Bauen (DIN 18024-1:1998- 
01: Barrierefreies Bauen - Teil 1 und DIN 18040-1: 2010-10: Barrierefreies Bauen - 
Planungsgrundlagen - Teil 1, Amtl. Anz. vom 29.05.2018, S. 1235) als die geprüften 
und von den Kaufleuten und Gewerbetreibenden abgelehnten Standorte {Anm.: 
sämtiiche geprüfte Varianten der Pianunteriage). Denn nach diesen DIN-Normen 
müssten Zugangs- und Eingangsbereiche auch für Aufzüge „leicht auffindbar und 
barrierefrei erreichbar sein.“ 

- Der vorgeschlagene Standort würde die Möglichkeiten der Außengastronomie in der 
Mönckebergstraße auch vor dem Levantehaus nicht beeinträchtigen und damit auch 
das Ziel der Erhaltung und Verbesserung der Attraktivität der Mönckebergstraße zu- 
mindest nicht belasten. 

- Der vorgeschlagene Standort würde - da er eine der wenigen „Pufferzonen“ der 
Mönckebergstraße mit Rangierfläche darstelle - zu weniger Einschränkungen hin- 
sichtlich der Sicherheit des Fußgängerverkehrs auf der Mönckebergstraße sowie ge- 
ringeren Beeinträchtigungen hinsichtlich dessen Leichtigkeit führen. Dies sei im Üb- 
rigen auch eine Voraussetzung für eine Sondernutzung gemäß § 19 Abs. 1 
Nr. 1 HWG. 

- Die vorgeschlagenen Standorte vermieden Baumverluste. Ggf. könnten sogar Baum- 
fällungen vermieden werden, die aufgrund der Herstellung der Treppenaufgänge not- 
wendig würden. 

- Es seien - entgegen der Annahme der Behörde {Anm.: gemeint sein dürfte die Be- 
hörde für Stadtentwicklung und Wohnen) - keine städtebaulichen Auflagen ersichtlich, 
die gegen den vorgeschlagenen Standort sprächen. Solche seien weder benannt, 
hergeleitet, noch begründet. Auch würde der vorgeschlagene Standort weder den 
Festsetzungen des Baustufenplanes Innenstadt vom 14.01.1955 noch denen des Be- 
bauungsplanes Hamburg-Altstadt 47/Neustadt 49 vom 05.07.2011 widersprechen. 

- Durch die Positionierung vor den MÖ-Grills würde kein historisches städtebauliches 
und denkmalgeschütztes Ensemble in seiner Anmutung negativ beeinträchtigt. Zu- 
dem könne mittels einer Positionierung in der Flucht der MÖ-Grills eine vergleichbare 
Konfliktklage in diesem Bereich (Sichtachse Chilehaus - Barkhof) vermieden werden. 
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- Der Abstand zu den Ladengeschäften im Umfeld der alternativen Standorte sei grö- 
ßer als bei der beantragten Vorzugsvariante. 

- Der alternative Standort sei wesentlich besser auffindbar, da der Platz um den 
Mönckebrunnen mit der früheren Zentralbücherei „ein Angelpunkt und point en 
vue“ der ganzen Mönckebergstraße mit den prägenden Sichtachsen nicht nur Rich- 
tung Hauptbahnhof und Rathaus, sondern auch Richtung Lilienstraße/Spitalerstraße 
und Steinstraße sei. Bei einem üblichen Einzugsbereich von U-Bahn-Haltestellen mit 
einer Wegestrecke im Radius von bis zu ca. 720 msei der Barkhof beim Mönckebrun- 
nen der nächstliegende und seit Generationen im Großraum Hamburg bekannte Zu- 
gang zur U3. Dies sei insbesondere auch für ortsfremde Nutzer von Bedeutung. 

- Die Distanzen zwischen den neuen Aufzugsstandorten und denen am Rathaus bzw. 
am Hauptbahnhof würden mit je rd. 500 m nahezu gleich groß ausfallen, was auch 
für die Zentralität der alternativen Standorte spreche. 

- Unter Bezugnahme auf den JLL-Report von 2017 wurde darauf hingewiesen, dass 
Hamburgs Einkaufsstraßen ohnehin bereits mit einem Rückgang der Besucherzahlen 
zu kämpfen hätten. Nur neue Marken mit einem innovativen Marketingkonzept und 
neuen Produkten könnten dieser Entwicklung entgegensteuern. Die geplante Errich- 
tung des Aufzuges direkt vor dem Levantehaus würde hingegen diesen Anstrengun- 
gen entgegenlaufen, nämlich wenn aufgrund der Maßnahme Geschäftsschließungen 
zu en/varten sind. (El4) 

- Die bauzeitlichen Belastungen für die Gewerbetreibenden würden geringer ausfallen. 
So würden u.a. mit Blick auf die bauzeitliche Lärmbelastung die in dem Schalltechni- 
schen Gutachten prognostizierten Lärmpegel an den Außenfassaden der vorhande- 
nen Bebauung schon wegen des größeren Abstandes zu diesen Standorten nicht 
annährend erreicht, sondern die Richtwerte der AW Baulärm mutmaßlich mit über- 
schaubarem Aufwand noch eingehalten. Den MÖ-Grills müsse indes für die Bauzeit 
eine Konzession für einen temporären Standort (z.B. in mobilen Immobilien) gewährt 
werden. 

- Ggf. verringere sich durch den alternativen Standort zudem die Bauzeit, da - was zu 
prüfen wäre - die Leitungsverlegungen in den Nebenflächen der Mönckebergstraße 
sich hierdurch reduzieren könnten. 

Weiter wurde kritisiert, dass eine Bewegungs- und Bedarfsanalyse des jeweiligen Er- 
schließungsgebietes der Variante G {Anm.: beantragte Variante) und der seitens der 
Einwender vorgeschlagenen, alternativen Standorte fehle. 

Und schließlich dürfe eine nachhaltige Lösung nicht daran scheitern, dass 

- zur Vermeidung eines geringfügigen Restrisikos ein vertretbarer Anprallschutz ge- 
schaffen werden müsste und dass 
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- die alternativen Standorte mit einem technischen und finanziellen Mehraufwand ver- 
bunden sind (insbesondere da es sich um eine Maßnahme handele, die für Jahr- 
zehnte Bestand und städtebauliche Wirkung haben werde). 

Insbesondere könnten Bedenken zur Verkehrssicherheit des Alternativstandortes aus- 
geräumt werden. Auch dank der Verkehrs- und Geschwindigkeitsbegrenzungen 
(25 km/h) müsse überall auf der Mönckebergstraße mit querendem Fußgänger- und 
Radverkehr gerechnet werden, auf die sich die wenigen verbliebenden Kraftfahrzeuge 
sowieso einstellten. Wegen der Glaskonstruktion der Aufzüge würden nach Auffassung 
der Vorhabenträgerin auch andernorts die Sichtbeziehungen nur geringfügig einge- 
schränkt. 

(2) 

Es werde die Platzierung der Aufzüge unmittelbar an den beiden Treppen neben den 
Grillständen angeregt, auch wenn diese Lösung mit einem höheren technischen und 
finanziellen Aufwand verbunden sein könne und möglichen/veise auch die Geschäftstä- 
tigkeit der Grillstände beeinträchtige. Die in den 80er Jahren errichteten Gebäude ver- 
dienten keinen Bestandsschutz. Zudem erscheine es perspektivisch einfach kurzsichtig, 
Standorte zu ven/verfen, deren Errichtung zwar aufwändiger sein mag, die aber keinerlei 
städtebaulich störenden Auswirkungen hätten. 

Eine Platzierung der Aufzüge bei den MÖ-Grill böte zudem die Chance, diese Imbiss- 
stände durch eine Neugestaltung aufzuwerten und diesen Standorten eine der städte- 
baulichen und architektonischen Qualität der Mönckebergstraße angemessene Gestalt 
zu geben, die sie in ihrer gegenwärtigen Ausformung nicht besäßen. (E01) 

Zu (1) und (2) 

Die Einwendungen sind unbegründet; der im Nachgang zum Erörterungstermin gestellte 
Antrag auf Prüfung der Machbarkeit von Standortalternativen wird zurückgewiesen. Da 
die alternativ vorgeschlagenen Standorte sowohl aus Gründen der Barrierefreiheit als 
auch aus gewichtigen betrieblichen Gründen ausscheiden, waren weder vertiefende Pla- 
nungen von der Vorhabenträgerin vorzunehmen noch durch die Planfeststellungsbe- 
hörde weitere Varianten auf ihre Machbarkeit hin zu untersuchen. Im Einzelnen: 

Die Frage nach Planungsalternativen wurde auch im Erörterungstermin ausführlich dis- 
kutiert. Die Diskussion erfolgte anhand einer von der Vorhabenträgerin für den Erörte- 
rungstermin erstellten Visualisierung der von den Einwendern E03-E05 vorgeschlage- 
nen Alternative (Straßen- und Bahnsteigebene). Ebenso wurden leichte Verschiebungen 
der vorgeschlagenen Variante diskutiert, die von den Einwendern E01, E11 und der Han- 
delskammer (S18) angedacht worden waren. Konkret wurde als Alternative ein im Zuge 
der Baumaßnahme herzurichtender Ersatz für die MÖ-Grills diskutiert, sowie weitere Al- 
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ternativen, die in Teiien innerhaib der Sichtachse der MÖ-Griiis iiegen soiiten. Hinsicht- 
iich der Einzeiheiten und vorgetragenen Argumente wird Bezug genommen auf das Pro- 
tokoii des Erörterungstermins“ sowie die von der HOCHBAHN zur Verfügung gesteiiten 
Übersichtskarten. Da die unterschiediichen Aiternativen erst im Beteiiigungsverfahren 
eingebracht worden waren, steiiten einige Teiinehmer den unterschiediichen Wissens- 
stand heraus und baten, im Faiie einer Konkretisierung von Aiternativen erneut beteiiigt 
zu werden. Überdies wurde beantragt, dass die Pianfeststeiiungsbehörde ergänzend 
eine Untersuchung der Machbarkeit der visuaiisierten Aiternative in Auftrag geben soiie 
(E03-E05). Hierbei könne der vorgeschiagene Standort auch ieicht verschoben und op- 
timiert werden, sofern dadurch etwaige Konfiikte etwa mit Erdkabein ieichter bewäitigt 
werden könnten. 

Vorgeschiagene Aiternative E01 

Die angesprochene Aiternative, die einen kompietten Austausch der Einrichtungen der 
MÖ-Griiis am Barkhof zugunsten der Aufzugsaniagen vorsieht, ist aus Gründen der hier- 
mit verbundenen Eingriffsintensität abzuiehnen. Seibst wenn die MÖ-Griiis bei dieser 
Aiternative in anderer Form wieder am Barkhof aufgebaut werden soiiten, so steiite je- 
denfaiis die bauzeitiiche Beseitigung der Einrichtungen einen erhebiichen Eingriff in den 
eingerichteten und ausgeübten Gewerbebetrieb dar. Eine derartige Eingriffsintensität 
iieße sich nur dann rechtfertigen, wenn der Vorhabenzweck nicht auf andere zumutbare 
Weise erreicht werden könnte. Dies ist indes bereits mit der hier zugeiassenen Variante 
der Faii, die ohne einen Zugriff auf private Fiächen bzw. privates Eigentum umzusetzen 
ist. Foigiich ist die vorgeschiagene Aiternative E01 ungeachtet weiterer sich bietender 
Vorteiie bereits aus diesem Grund ais unverhäitnismäßig abzuiehnen. 

Vorgeschiagene Aiternativen E11 bzw. S18 

Die ferner vorgeschiagenen Aiternativen E11 / S18, die eine Errichtung der Aufzugsan- 
iagen jedenfaiis in Teiien im Veriauf der Sichtachse der MÖ-Griiis am Barkhof vorsehen, 
sind aus aniagebezogenen Gründen sowie aufgrund von bauzeitiichen Auswirkungen, 
die sich bei Umsetzung der aiternativen Standorte ergeben würden, abzuiehnen. Die 
Vorhabenträgerin führte diesbezügiich aus, dass - gieichfaiis wie bei der Variante A - 
durch das notwendige Baufeid eine 110kV-Leitung veriaufe. Trotz anstehender Erneue- 
rung der Leitungen sei nach ihrem Kenntnisstand zur Verringerung von Beeinträchtigun- 
gen vorgesehen, die aite Trasse weiterhin zu nutzen.“ Eine durch die Baumaßnahme 
zum barrierefreien Ausbau notwendige Veriegung oder auch nur bauzeitiiche Sicherung 
der Leitung führe zu erhebiichen Aufwänden, die mit weiteren Untersuchungen und Um- 
pianungen mit entsprechendem zeitiichem Voriauf (bis zu 24 Monate) verbunden seien. 

Vgl. Protokoll zum Erörterungstermin, S. 2 ff. Die von den Elnvr«ndern E03-E05 vorgeschlagene Alterna- 
tive wurde aufgrund der Farbwahl der Vorhabenträgerin Im Erörterungstermin und sö dann auch Im Protokoll 
als „braune“ Alternative bezeichnet. 

Vgl. Protokoll zum Erörterungstermin, S. 8, söwie E-Mall der HOCHBAHN an die Planfeststellungsbe- 
hörde vöm 26. Juni 2019. 
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überdies, so die Vorhabenträgerin weiter, gingen beim Betrieb zweier getrennter Bau- 
feider für Aufzüge und Treppen bauzeitiiche Synergieeffekte verioren. Hierdurch bestehe 
zusätziicher konstruktiver Aufwand, der zu höheren Kosten führe, insbesondere biiebe 
die Baumaßnahme an den beantragten Aufzugsstandorten aufgrund des dort nach wie 
vor erforderiichen Neubaus der Technikräume (Rückbau der aiten Spundwand) sowie 
der Treppen nahezu unverändert, weshaib die bauzeitiichen Beeinträchtigungen für die 
Gewerbetreibenden sich auch bei einer Veriagerung der Aufzugsstandorte an den Bar- 
khof nicht nennenswert ändern würden. Auch ändere sich die Bauzeit hierdurch nicht 
nennenswert, da wegen des zweiten Baufeides anstatt mit weniger mit mehr Leitungs- 
veriegungen zu rechnen sei. 

Die Pianfeststeiiungsbehörde schiießt sich den Überiegungen der Vorhabenträgerin an 
und gibt hinsichtiich der bauzeitiichen Beeinträchtigungen ergänzend zu bedenken, dass 
infoige der getrennten Baufeider für Aufzugs- und Treppenaniagen der Kreis der durch 
die Baumaßnahme Betroffenen gegenüber der zugeiassenen Variante sogar noch ver- 
größert wird, insbesondere geht auch die Einschätzung der Einwender fehi, dass durch 
eine Verschiebung der Aufzugsstandorte und damit einem größeren Abstand zum Bau- 
feid auf der Mönckebergstraße mit einer wesentiichen Verringerung der bauzeitiichen 
Lärmbeiastung zu rechnen ist. Wie die Vorhabenträgerin bereits ausgeführt hat, ver- 
biiebe es weiterhin bei der Errichtung der Treppenaufgänge sowie auch dem Neubau 
der Technikräume, weshaib auch bei einer Verschiebung der Aufzugsstandorte von ei- 
ner bauzeitiichen Lärmbeiastung im Bereich der Barkhofpassage / des Levantehauses 
auszugehen ist. 

Vorgeschiagene Aiternative E03-E05 

Schiießiich ist auch die vorgeschiagene Aiternative E03-E04 / braune Aiternative sowohi 
aufgrund von entgegenstehenden aniagebezogenen / betriebiichen Beiangen ais auch 
aufgrund von mit der Ausführung verbundenen bauzeitiichen Beeinträchtigungen nicht 
weiter zu verfoigen. 

Auch wenn die streitig diskutierten Beiange insbesondere auch mit Bück auf den Erhait 
der kompietten Außengastronomiefiäche der Mönckebergstraße auch von der Pianfest- 
steiiungsbehörde nachvoiizogen werden können, so scheidet die vorgeschiagene Aiter- 
native dennoch aufgrund der mit ihr einhergehenden Auswirkungen auf Bahnsteigebene 
aus. Nach den ergänzenden Ausführungen der Vorhabenträgerin®® würden Aufzug und 
Aufsteiifiäche der eingeforderten Aiternative auf Bahnsteigebene in unmitteibarer Nähe 
zur Bahnsteigkante iiegen. Ungeachtet der einzusetzenden Zugtypen oder des vorgese- 
henen Zughaites, führe die Aiternative zu einer unzuiässigen Überschneidung der Be- 
wegungsfiäche vor dem Aufzug und der freizuhaitenden Bahnsteigmindestbreite von 
2 m. Bei einer Verschiebung des Aufzugs in der Längsachse (entiang der Bahnsteig- 
kante) würde der Konfiikt unverändert fortbestehen. Ein Verschieben in der Querachse 

Vgl. E-Mail der HOCHBAHN an die Planfeststellungsbehörde vom 26. Juni 2019. 
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(von der Bahnsteigkante weg) würde mit den vorhandenen Treppenaufgängen koiiidie- 
ren, was gieichfaiis unzuiässig sei. Der Aiternatiworschiag verstößt foigiich gegen die 
nach BOStrab einzuhaitenden Vorgaben. So muss gemäß § 31 Abs. 5 BOStrab die 
Breite der Bahnsteige nach dem Verkehrsaufkommen unter Berücksichtigung der Stärke 
und Verfiechtung der Fahrgastströme bemessen sein. Längs der Bahnsteigkante muss 
eine nutzbare Breite von mindestens 2,0 m vorhanden sein. Zudem müssen gemäß 
§ 32 BOStrab an den Zugängen und Abgängen von Aufzügen, Fahrtreppen oder Fahr- 
steigen freie Räume ais Stauräume vorhanden sein. Beide der genannten Anforderun- 
gen können durch den Aiternativstandort nicht eingehaiten werden. 

Darüber hinaus ist die Aiternative auch aufgrund der hiermit verbundenen Auswirkungen 
auf den öffentiichen Verkehrsraum abzuiehnen. Die aiternativen Aufzugsstandorte iägen 
direkt am Fahrbahnrand der Mönckebergstraße, weshaib aus Sicherheitsgründen zu- 
gunsten der Nutzer der Aniagen ein Anpraiischutz herzurichten wäre. Überdies ergäbe 
sich eine nicht unerhebiiche Verdeckungswirkung, die sowohi für querende Fußgänger 
ais auch für Straßenverkehrsteiinehmer (Bus-, Lieferverkehr, Taxen und Radfahrer) das 
Sichtfeid einschränkte, in der Foige wäre mit einem erhöhten Unfaiirisiko zu rechnen. 
Das Argument, dass insoweit auch im Bereich der zugeiassenen Standorte mit queren- 
den Fußgängern- und Radfahrern zu rechnen ist und sich Kraftfahrzeugführer insoweit 
auf das damit einhergehende Risiko „sowieso“ einsteiien müssten, überzeugt darüber 
hinaus nicht. So sind die hier zugeiassenen Aufzüge im Bereich des Muitifunktionsstrei- 
fens geiegen und werden von der Mönckebergstraße noch durch den in diesem Bereich 
vorhandenen Parkstreifen getrennt. Das bezeichnete Unfaiirisiko ist foigiich nicht mit 
demjenigen zu vergieichen, weiches sich bei den vorgeschiagenen Aufzugsstandorten 
ergibt, die direkt an den Straßenraum der Mönckebergstraße angrenzten. 

Und schiießiich geiten auch die vorstehenden Ausführungen, wonach aufgrund der ge- 
trennten Baufeider Synergieeffekte der Baudurchführung gieichfaiis verioren gingen 
während zugieich weitere Leitungsveriegungen erforderiich und weitere Beeinträchtigun- 
gen geschaffen würden, für die hier zu beurteiiende Aiternative entsprechend, sodass in 
der Gesamtschau im Ergebnis auch diese Pianungsaiternative zu ven/verfen war. 

Antrag auf Prüfung der Machbarkeit der Aiternative E03-E05 

Da aus vorstehenden Gründen und insbesondere auch gesetziichen Anforderungen die 
vorgeschiagenen Aiternativen bereits ven/vorfen werden konnten, war auch der Antrag 
auf Prüfung der Machbarkeit der Aiternatiworschiäge zurückzuweisen. Ergänzend wird 
darauf hingewiesen, dass insoweit auch nur eine Abwägung der gegen die zugeiassene 
Variante vorgebrachten Einwendungen seitens der Pianfeststeiiungsbehörde geschui- 
det war. Es ist nicht Aufgabe der Pianfeststeiiungsbehörde, seibst pianerisch tätig zu 
werden. Vieimehr konzentriert sich ihre Zuständigkeit auf die Überprüfung des konkreten 
Antrags auf seine öffentiich-rechtiiche Zuiässigkeit. 
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2.5.2 Betroffenheiten während der Bauphase 

2.5.2.1 Lärmbelastung 

Zum Schutz vor baubedingtem Lärm hat die Vorhabenträgerin die unter Ziffer 1.4.2.1 
des Planfeststellungsbeschlusses festgesetzten Maßnahmen während der Bauphase 
umzusetzen. Die Nebenbestimmungen finden Ihre Grundlage In der folgenden Bewer- 
tung der Lärmbelastung während der Bauphase: 

2.5.2.1.1 Rechtsgrundlagen 

Inwieweit aufgrund des mit dem Vorhaben einhergehenden Baulärms von dem zugelas- 
senen Bauvorhaben nachteilige Auswirkungen im Sinne des § 74 Abs. 2 
Satz 2 HmbVwVfG ausgehen, beurteilt sich nach den §§ 22 Abs. 1; 3 Abs. 1 BImSchG 
In Verbindung mit der gemäß § 66 Abs. 2 BImSchG maßgeblichen AW Baulärm. 

Die AW Baulärm konkretisiert für Geräuschimmissionen von Baustellen den unbe- 
stimmten Rechtsbegriff der schädlichen Umweltauswirkungen aus § 3 Abs. 1 BImSchG. 
Als einschlägige Immissionsrichtwerte setzt die AW Baulärm gemäß Nr. 3.1.1 folgende 
Werte fest: 

Tag (7 Uhr bis 20 Uhr) Nacht (20 Uhr bis 7 Uhr) 

a) Gebiete, in denen nur gewerbliche oder industrielle Anlagen und Wohnun- 
gen für Inhaber und Leiter der Betriebe sowie für Aufsichts- und Bereit- 
schaftspersonen untergebracht sind 

70 dB(A) 70 dB(A) 

b) Gebiete, in denen vorwiegend gewerbliche Anlagen untergebracht sind 

65 dB(A) 50 dB(A) 

c) Gebiete mit gewerblichen Anlagen und Wohnungen, In denen weder vorwie- 
gend gewerbliche Anlagen noch vorwiegend Wohnungen untergebracht sind 

60 dB(A) 45 dB(A) 

d) Gebiete, In denen vorwiegend Wohnungen untergebracht sind 

55 dB(A) 40 dB(A) 

e) Gebiete, In denen ausschließlich Wohnungen untergebracht sind 

50 dB(A) 35 dB(A) 

Kurgebiete, Krankenhäuser und Pflegeanstalten 

45 dB(A) 35 dB(A) 
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überschreitet der nach Nr. 6 der AW Baulärm ermittelte Beurteilungspegel des von 
Baumaschinen hervorgerufenen Geräusches den Immissionsrichtwert um mehr als 
5 dB(A), so sollen dem Grundsatz nach gemäß Nr. 4.1 der AW Baulärm Maßnahmen 
zur Minderung der Geräusche angeordnet werden. In Betracht kommen insbesondere 
Maßnahmen bei der Errichtung der Baustelle, Maßnahmen an den Baumaschinen, die 
Verwendung geräuscharmer Baumaschinen, die Anwendung geräuscharmer 
Bauverfahren oder auch die Beschränkung der Betriebszeit lautstarker Baumaschinen. 
Der sogenannte Eingreifwert nach Nr. 4.1 der AW Baulärm wirkt sich der Sache nach 
wie ein Messabschlag zugunsten des Bauunternehmers aus; eine Erhöhung des 
maßgeblichen Immissionsrichtwertes unter Rückgriff auf den Eingreifwert bereits im 
Genehmigungsverfahren ist jedoch unzulässig.“ 

2.5.2.1.2 Bewertung der bauzeitlichen Lärmbelastung 

Unter Berücksichtigung der zusammen mit dem Planfeststellungsbeschluss gemäß Zif- 
fer 1.4.2.1 festgesetzten Schutzauflagen und Entschädigungsansprüche sind durch die 
Bautätigkeit ausgelöste, verbleibende Beeinträchtigungen durch Baulärm als zumutbar 
hinzunehmen. Im Einzelnen ergibt sich folgende Bewertung der bauzeitlichen Lärmbe- 
lastung 

2.5.2.1.2.1 Methode und Ergebnis der Baulärmuntersuchung 

Ansatz und Methode des Lärmgutachtens sind nicht zu beanstanden. Ausgehend von 
der tatsächlichen Nutzung (vgl. Ziffer 3.2.3 AW Baulärm) wurden zunächst die nach 
Ziffer3.1.1 der AW Baulärm einschlägigen Immissionsrichtwerte ermittelt. Nach dem 
Bebauungsplan Hamburg Altstadt 47 / Neustadt 49 vom 7. Mai 2011 liegt das Vorhaben- 
gebiet im Kerngebiet. Kerngebiete dienen von/viegend der Unterbringung von Handels- 
betrieben sowie der zentralen Einrichtungen der Wirtschaft, der Verwaltung und der Kul- 
tur (vgl. § 7 BauNVO“). Zulässige Bebauungen eines Kerngebietes sind u.a. Geschäfts-, 
Büro- und Ven/valtungsgebäude, Einzelhandelsbetriebe sowie auch Wohnungen nach 
Maßgabe der Festsetzungen des Bebauungsplanes. Entsprechend dieser Kategorisie- 
rung im Bebauungsplan ist das Planungsgebiet nach AW Baulärm als Gebiet mit ge- 
werblichen Anlagen und Wohnungen einzustufen, in dem weder von/viegend gewerbli- 

Vgl. z.B. BVerwG, Urt. v. 10.07.2012, 7 A 11/11 = juris, Rn. 47. 
Verordnung über die bauliche Nutzung der Grundstücke vom 26. Juni 1962 (Baunutzungsverordnung - 

BauNVO), in der Fassung der Bekanntmachung vom 21. November 2017, BGBl. I S. 3786. 
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che Anlagen noch von/viegend Wohnungen untergebracht sind. Die einzuhaltenden Im- 
missionsrichtwerte nach Nr. 3.1.1 der AW Baulärm liegen damit bei 60 dB(A) tags bzw. 
45 dB(A) nachts. 

In Anlehnung an die Rechtsprechung des BVen/vG zum Bau der U5 Berlin-Mitte®' wurde 
sodann aufgrund der Vorbelastung der Mönckebergstraße durch Verkehrslärm (ÖPNV, 
Taxen, Anlieferverkehr) die Zumutbarkeitsschwelle mittels eines sog. projektspezifi- 
schen Immissionsrichtwertes um 3 dB(A) auf 63 dB(A) tags erhöht. Hierzu wurde aus 
den Abfahrtszeiten aller Buslinien über den Tag eine durchschnittliche Anzahl von Fahr- 
ten pro Stunde für den zu untersuchenden Zeitraum (7.00 bis 20.00 Uhr) gebildet und 
zur Berücksichtigung des Taxen- und Lieferverkehrs um 10% beaufschlagt.®^ Bei 
107 Fahrzeugbewegungen/Stunde und einem Schwerlastverkehrsanteil von 90% 
wurde so eine Vorbelastung errechnet, die den nach der AW Baulärm maßgeblichen 
Immissionsrichtwert von 60 dB(A) an sämtlichen beurteilungsrelevanten Immissionsor- 
ten um 2,5 bis 5,8 dB(A) überschreitet. 

Zu den lärmintensiven Arbeiten zählen nach Angaben der Vorhabenträgerin neben der 
Herstellung der Baugrubenwand sowie der sich anschließenden Erdarbeiten insbeson- 
dere die Bohrarbeiten des Drehbohrgerätes. Der Lärmgutachter geht davon aus, dass 
von einem im „Eco-Silent-Mode“ eingesetzten, repräsentativen Bohrgerät ein Schalleis- 
tungspegel von Lwa= 107 dB(A) erreicht wird. Da es sich hierbei um den höchsten zu 
en/vartenden Schalleistungspegel handelt, wurde anhand dieses Parameters eine Flä- 
chen-Schallquelle für den Baustellenbereich gebildet und ausgehend hiervon wiederum 
die Immissionen am Beurteilungsort errechnet. 

Bei der Darstellung der Untersuchungsergebnisse beschränkte sich der Lärmgutachter 
im Folgenden auf den Tagzeitraum (7.00 bis 20.00 Uhr), da nach Zusage der Vorhaben- 
trägerin die erforderlichen lärmintensiven Arbeiten planmäßig tagsüber durchgeführt 
werden.®® Zusätzlich wird der kumulierte Einsatz lauter Geräte im Baustellenbereich in 
der Zeit von 7.00 bis 20.00 Uhr acht Stunden nicht überschreiten.®® 

Als Ergebnis der Untersuchung werden die Immissionsrichtwerte im Wesentlichen im 
Bereich der zur Baustellenfläche nächstgelegenen Immissionsorte IO 2, IO 3, IO 6 und 
IO 7 infolge der Bautätigkeiten überschritten. Dabei liegen die höchsten zu en/vartenden 
Immissionen am Immissionsort 1.0. 2 (1. OG) 9,2 dB(A) über dem nach der AW Bau- 
lärm einschlägigen Immissionsrichtwert von 60 dB(A) bzw. 6,2 dB(A) über dem vorlie- 
gend ermittelten projektspezifischen Immissionsrichtwert von 63 dB(A). 

Vgl. BVerwG, Urt. v. 10.07.2012, 7 A 11/11 = juris, Rn. 39 ff. 
Vgl. Schalltechnlsches Gutachten, Anlage 3.3, S. 9 ff. 
Vgl. auch Erläuterungsberlcht, Anlage 1.1., S. 23. 
Vgl. auch Schalltechnlsches Gutachten, Anlage 3.3, S. 13. 
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2.5.2.1.2.2 Vermeidungsmaßnahmen 

Das Baulärmgutachten sieht unterschiedliche Maßnahmen vor, um die Auswirkungen 
der Bautätigkeiten an den zu schützenden Immissionsortenzu vermeiden oder jedenfalls 
aber zu verringern. Diese wurden unter Ziffer 1.4.2.1.1 des Planfeststellungsbeschlus- 
ses verbindlich festgesetzt. So hat die Vorhabenträgerin dafür Sorge zu tragen, dass 
weitestgehend lärmarme Bauverfahren und -geräte eingesetzt werden. Dabei ist der 
Stand der Technik zur Lärmminderung zu berücksichtigen. Die Motoren von Baufahr- 
zeugen und -maschinen sind zudem nicht länger als unbedingt erforderlich zu betreiben. 
Ferner sind die Baugeräte soweit möglich unter Ausnutzung der vorhandenen Abschirm- 
möglichkeiten (Bahnsteigebene) zu positionieren und Arbeiten, die auf Straßen- oder 
Bahnsteigebene ausgeführt werden können, sind auf letzterer einzuplanen. Zudem ist 
der bauzeitlich vorgesehene Bauzaun (2,5 m) so zu ertüchtigen, dass die klassischen 
Bauzaunelemente durch eine Holzwerkstoffplatte ersetzt werden, um so eine schallmin- 
dernde fugendichte Konstruktion zu bilden. Sollte die Vorhabenträgerin aus konstrukti- 
ven oder sonstigen Gründen auf andere Alternativen zurückgreifen, so hat sie dabei si- 
cherzustellen, dass diese eine gleichwertige Schallminderung bewirken. 

Weitergehende Vermeidungsmaßnahmen sind aus Sicht des Lärmgutachters nicht ver- 
hältnismäßig.®® So könne eine komplette Abschirmung auch der oberen Geschosse nur 
durch eine komplette Einhausung der Baustelle erreicht werden. Gleichfalls scheide 
auch eine Erhöhung des ertüchtigten Bauzauns aus, da stets auch Schall nach oben 
entweiche und eine Beugung an der Oberkante der Wand stattfinde. Überdies werde ab 
einer gewissen Höhe eine Gründung der Schutzwände erforderlich, die ihrerseits mit 
zusätzlichem baulichen Aufwand und weiteren Schallemissionen verbunden wäre. 
Schließlich gibt der Gutachter zu bedenken, dass eine weitere Erhöhung der Schutz- 
wand auf der straßenabgewandten Seite zu einer (weiteren) Reduzierung des Tages- 
lichteinfalls führen würde, da dort die Schutzwände sehr nahe an den Gebäuden stehen 
würden. 

2.5.2.1.2.3 Gesamtbewertung 

Die trotz der Schutzvorkehrungen verbleibenden Beeinträchtigungen durch Baulärm 
sind, soweit ihnen nicht durch weitergehende Minderungsmaßnahmen (vgl. Zif- 
fer 1.4.2.1.2 des Planfeststellungsbeschlusses) oder aber Entschädigungsansprüche 
der Betroffenen abgeholfen wird (vgl. Ziffer 1.4.2.1.3 des Planfeststellungsbeschlusses), 
zugunsten des im öffentlichen Interesse stehenden Vorhabens zum barrierefreien Aus- 
bau der U-Bahn-Haltestelle als zumutbar hinzunehmen. 

Vgl. auch Schalltechnisches Gutachten, Anlage 3.3, S. 17 f. 
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Mit Blick auf die Abwägung der mit der Bauausführung verbundenen Lärmimmissionen 
ist zunächst zu konstatieren, dass der Einwirkungsbereich der Baustelle auf der Möncke- 
bergstraße aufgrund von Verkehrsbewegungen Lärmemissionen ausgesetzt ist, die an 
sämtlichen repräsentativen Immissionsorten bereits die von der Vorhabenträgerin ein- 
zuhaltenden, gebietsbezogenen Immissionsrichtwerte der AW Baulärm (hier: 60 dB(A)) 
überschreitet. Die aus diesem Grund vorgenommene Anhebung des an sich einschlägi- 
gen Immissionsrichtwertes um 3 dB(A) wird seitens der Planfeststellungsbehörde als zu- 
lässig erachtet. Durch eine Abweichung aufgrund einer tatsächlichen Lärmbelastung 
wird - auch aus Sicht des BVen/vG - dem Umstand Rechnung getragen, dass infolge 
der Vorbelastung im konkreten Fall die Schutzwürdigkeit des Einwirkungsbereichs der 
Baustelle ausnahmsweise geringer zu bemessen ist. Das BVen/vG beruft sich seinerseits 
in diesem Zusammenhang auf den Willen des Gesetzgebers, „die besonderen Verhält- 
nisse berücksichtigen zu können, unter denen Baumaschinen zum Einsatz kommen.“®® 
Die Bildung des projektspezifischen Immissionsrichtwertes erfolgte schließlich vorlie- 
gend auch mit Augenmaß, da, ausgehend von den für die einzelnen Immissionspunkte 
errechneten Werten im Vorbelastungsszenario, ®^ im Durchschnitt die Vorbelastung 
4,60 dB(A) über dem einschlägigen Immissionsrichtwert der AW Baulärm liegt. 

Da vor dem Hintergrund der Dauer der Baumaßnahme auch im Erörterungstermin der 
Bedarf weitergehender Schutzmaßnahmen zugunsten der im Nahbereich der Baustelle 
vorhandenen gewerblichen Nutzung (Büro-, Hotelnutzung) deutlich wurde, hat sich die 
Planfeststellungsbehörde entschieden, zur bestmöglichen Wahrung der gegenläufigen 
Interessen der Vorhabenträgerin gemäß Ziffer 1.4.2.1.2 des Planfeststellungsbeschlus- 
ses eine weitere Prüfpflicht aufzugeben. Demnach hat die Vorhabenträgerin unter Be- 
rücksichtigung der konkret einzusetzenden Baugeräte weitere Minderungsmöglichkeiten 
zu prüfen und soweit technisch möglich und wirtschaftlich vertretbar umzusetzen. Als 
Maßnahmen kommen beispielsweise eine Anpassung der konkreten Positionen der 
Baugeräte im Baufeld, der Einsatz temporärer Lärmschutzwände oder auch ein späterer 
Beginn lärmintensiver Arbeiten an Samstagen in Betracht. Gerade auch mit Blick auf 
eine zeitliche Verschiebung lärmintensiver Arbeiten auf die späteren Morgenstunden an 
Samstagen ist vor Umsetzung der Maßnahme jedoch gleichfalls zu prüfen und sicher- 
zustellen, dass sich durch die Verschiebung keine Verzögerungen im Bauablauf ergeben, 
die gesamtbetrachtet zu einer Verlängerung der Dauer der Baudurchführung führt. Die 
weitergehende Prüfpflicht ist von der Vorhabenträgerin schließlich zum Ausschreibungs- 
gegenstand zu machen. Die Nebenbestimmung rechtfertigt sich vor dem Hintergrund, 
dass ein Bauvorhaben regelmäßig im Zuge der Ausführungsplanung eine weiterge- 
hende Detailtiefe erlangt, die zum Zeitpunkt der Planfeststellung noch nicht geschuldet 
ist. Insoweit können zum Zeitpunkt der Planfeststellung noch nicht sämtliche Parameter 
erfasst werden, die sich im Einzelfall erst noch aus der Ausführungsplanung ergeben 
mögen. Um dennoch dem Schutzbedürfnis der Betroffenen vor Ort (hier insbesondere 

“ Vgl. BVerwG Urt. V. 10.07.2012, Az.: 7 A 11/11 = juris, Rn. 32. 
Vgl. Schalltechnlsches Gutachten, Anlage 3.3, S. 10 f. 
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Büro- und Hotelnutzung) hinreichend Rechnung zu tragen, war der Vorhabenträgerin in 
ihr zumutbarer Weise aufzugeben, zu diesem späteren Zeitpunkt, in dem sich womöglich 
anhand der weiteren Detaillierung der Planung weitere Lärmminderungsmöglichkeiten 
abzeichnen mögen, diese dann auch zu erfassen und effektiv auszunutzen. 

Darüber hinaus wurde im Rahmen der gutachterlichen Untersuchungen sowie auch er- 
gänzend im Erörterungstermin nachvollziehbar dargelegt, dass mit vertretbarem Auf- 
wand keine weiteren Vorkehrungen zum Schutz vor der Ausbreitung baubedingter 
Lärmemissionen zum jetzigen Zeitpunkt zugesagt werden können. Insbesondere schei- 
den eine Einhausung des Baustellenbereiches sowie auch die Errichtung eines höheren 
Bauzaunes aufgrund des damit verbundenen technischen Aufwandes und etwaiger 
lärmintensiver Gründungsarbeiten aus. So ven/vies die Vorhabenträgerin in diesem Zu- 
sammenhang auf das erschwerende Platzproblem an der Baugrube bzw. innerhalb der 
Baustelleneinrichtungsfläche.®® So könne ein Bauzaun maximal 2,5 m hoch sein, ohne 
dass ein Fundament gesetzt werden müsse. Auch unter dem Gesichtspunkt der Ge- 
währleistung der für die Bauzeit geforderten Mindestbreiten für Gehwege, sei insofern 
bereits eine besonders platzsparende Bodenplatte für die Aufstellung des Bauzauns ge- 
wählt worden. Aus Sicht der Planfeststellungsbehörde ist überdies in die dahingehenden 
Überlegungen einzustellen, dass die Baustelle während der Bauausführung von der 
Nord- auf die Südseite zu verlegen sein wird, sodass derlei Schutzmaßnahmen zweifach 
ausgeführt werden müssten und somit auch doppelt (kosten- und) lärmintensiv wären. 
Da es sich ferner nicht um eine Hochbaustelle handelt, sondern ein guter Teil der Bau- 
tätigkeiten unter Straßenniveau und in Teilen unter Ausnutzung des Tunnels abge- 
schirmt durchgeführt werden kann, war folglich aufgrund der Unverhältnismäßigkeit der 
Schutzmaßnahmen nicht die Errichtung von Lärmschutzwänden anzuordnen. 

Des Weiteren ist hinsichtlich der Zumutbarkeit der prognostizierten Belastungssituation 
festzuhalten, dass die Lärmeinwirkungen einerseits nur temporärer Natur sind und an- 
dererseits lärmintensive Tätigkeiten auf die Tagstunden beschränkt sind. Insoweit sind 
insbesondere mit Blick auf den im direkten Baustellenumfeld gelegenen Hotelbetrieb in 
der besonders schütze ns werten Nachtzeit keine zusätzlichen Störungen von der Bau- 
stelle zu en/varten. Auch soweit nahegelegene - wenn auch jährlich neu zu beantra- 
gende -Außengastronomiebereiche trotz Baustellensituation z.B. im Bereich der Immis- 
sionsorte I.O. 5 und I.O. 6 zugelassen und betrieben werden sollten, liegen die für die 
Erdgeschossebene prognostizierten Immissionen am beurteilungsrelevanten Ort nur ge- 
ringfügig über (BE-Fläche Süd I.O. 5) oder sogar unter (beide BE-Flächen I.O. 6, BE- 
Fläche Nord I.O. 5) dem projektspezifischen Immissionsrichtwert. Abschließend sei auch 
hier noch einmal herauszustellen, dass die in dem Gutachten anhand einer Flächen- 
schallquelle errechnete Belastung nicht über den gesamten beurteilungsrelevanten Zeit- 
raum von ca. 2 14 Jahren gegeben sein wird. Die gutachterliche Betrachtung ist auf die 
en/vartungsgemäß lautesten Tätigkeiten beschränkt worden und klammert insoweit die- 
jenigen Tätigkeiten aus, die mit deutlich geringeren Lärmemissionen verbunden sein 

Vgl. auch Protokoll zum Erörterungstermin, S. 13 f. 
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werden. Ergänzend führte die Vorhabenträgerin diesbezügiich aus, dass die iärminten- 
siven Arbeiten nach derzeitiger Pianung nicht mehr ais ca. 6 Monate in Anspruch neh- 
men soiien. 

Für darüber hinaus verbieibende Beeinträchtigungen wurden unter Ziffer 1.4.2.1.3 des 
Pianfeststeiiungsbeschiusses zudem dem Grunde nach Entschädigungsansprüche fest- 
gesetzt (vgi. § 74 Abs. 2 Satz 3 HmbVwVfG):®® 

So ist bezogen auf diejenigen Tage, an denen der projektspezifische immissionsricht- 
wert von 63 dB(A) überschritten wird, eine angemessene Entschädigung für eine im Zeit- 
punkt der Pianfeststeiiung genehmigte und nicht widerrufene Sondernutzung zur Unter- 
haitung von Außengastronomiefiächen auf der Mönckebergstraße zu entrichten. Be- 
zugspunkt ist insoweit die Lärmbeiastung am beurteiiungsreievanten immissionsort; 
diese ist durch geeignete Maßnahmen durch die Vorhabenträgerin zu ermittein. Vor dem 
Hintergrund, dass auf die Nutzung des öffentiichen Wegekörpers der Mönckebergstraße 
kein Anspruch besteht und überdies die Sondernutzungseriaubnisse jähriich erneut zu 
beantragen sind, wurde die Anspruchsberechtigung zudem bewusst auf die Genehmi- 
gungsiage zum Zeitpunkt der Pianfeststeiiung beschränkt. Wie bereits im Zusammen- 
hang mit der Variantenprüfung unter Ziffer 2.5.1.3.1 des Pianfeststeiiungsbeschiusses 
ausgeführt, handeit es sich bei der genehmigungsbedürftigen Bewirtschaftung von öf- 
fentiichen Wegefiächen einzig um die Ausnutzung einer Erwerbschance auf eigenes Ri- 
siko. Mangeis Anspruchsberechtigung des jeweiiigen Genehmigungsinhabers war foig- 
iich ein etwaiger Entschädigungsanspruch auf diejenigen Fäiie zu beschränken, in de- 
nen bereits eine Sondernutzungseriaubnis erteiit und damit eine gesicherte Rechtsposi- 
tion eriangt wurde und nur soweit diese nicht wieder durch das zuständige Bezirksamt 
Hamburg-Mitte widerrufen wurde. Gieichfaiis sind Ansprüche ausgeschiossen, soweit 
die Gewerbetreibenden aufgrund einer entsprechenden Bestimmung im Rahmen der 
Sondernutzungseriaubnis zur Duidung der vorhabenbedingten Beeinträchtigungen ver- 
pfiichtet sind. Denn insoweit musste der jeweiis betroffene Gewerbetreibende damit 
rechnen, dass die Ausnutzung der ihm erteiiten Eriaubnis aufgrund der äußeren Rah- 
menbedingungen (hier der Baumaßnahme und damit einhergehenden Lärmauswirkun- 
gen) nur mit Einschränkungen mögiich sein würde. 

Dass darüber hinaus womögiich auch für die Dauer der Baudurchführung Anträge auf 
Sondernutzung für Fiächen außerhaib der Bausteiieneinrichtungsfiächen gesteiit werden, 
rechtfertigt überdies keine Ausdehnung der Anspruchsberechtigung für Entschädigun- 
gen. Denn einerseits ist nicht absehbar, ob überhaupt während der Dauer der Baudurch- 

Aus verfahrenstechnischer Sicht wird an dieser Steiie zusätziich darauf hingewiesen, dass im Rahmen 
der Pianfeststeiiung der Entschädigungsanspruch nur dem Grunde nach festgesteiit wird. Über die Höhe 
der Entschädigung im Einzeifäii ist vorrängig zwischen dem Anspruchsberechtigten und der Vorhäbenträ- 
gerin eine Einigung herbeizuführen. Kommt eine Einigung nicht zustände, entscheidet äuf Anträg eines der 
Beteiiigten die näch Ländesrecht zuständige Behörde (vgi. § 74 Abs. 2 Sätz 3 HmbVvA/fG in Verbindung 
mit § 30a PBefG). 
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führung Sondemutzungserlaubnisse für Außengastronomieflächen der Mönckeberg- 
straße im Nahbereich der Baustelle erteilt werden. Und andererseits würde ein etwaiger 
Antrag des Gewerbetreibenden auf Zulassung von Außengastronomie quasi „sehenden 
Auges“ erfolgen, da die hier zugelassene Baumaßnahme und damit auch die bauzeitli- 
chen Belastungen spätestens seit Offenlage der Antragsunterlage™ dem jeweiligen An- 
tragsteller bekannt sein dürfte oder jedenfalls aber für diesen Zeitpunkt aufgrund der 
Offenlage fingiert wird. Auch insoweit gelten die vorstehenden Ausführungen, dass auf- 
grund der vor Ausnutzung der Erlaubnisse bekannten Rahmenbedingungen ein etwai- 
ges Schutzbedürfnis entfällt.^' 

Darüber hinaus bestehen Entschädigungsansprüche bei Überschreitung der oberen An- 
haltswerte für Innenraumpegel nach der VDI-Richtlinie 2719 („Schalldämmung von 
Fenstern und deren Zusatzeinrichtungen“) in den dort genannten entsprechend schutz- 
würdigen, also nicht nur zum vorübergehenden Aufenthalt von Menschen bestimmten 
Räumen, wobei bei der Ermittlung der Innenraumpegel von dem vorhandenen geschlos- 
senen Fenster auszugehen ist. Die Entschädigungsansprüche für Überschreitung von 
Innenraumpegeln sind ausgeschlossen, wenn entsprechende schallmindernde 
Schutz- und Dämmeinrichtungen bereits vorhanden sind. Die Beschränkung bis hin zum 
Ausschluss der Anspruchsberechtigung rechtfertigt sich insoweit, als dass trotz Über- 
schreitung des einzuhaltenden projektspezifischen Immissionsrichtwertes von 63 dB(A) 
das Schutzbedürfnis entfällt, soweit die Gebäude im Nahbereich der Baustelle bereits 
über entsprechende Einbauten verfügen und somit eine zu entschädigende Belastung 
durch Baulärm in den Innenräumen faktisch nicht gegeben ist. Es besteht in diesem Fall 
auch kein Anspruch auf Schutzvorkehrungen im Sinne von § 74 Abs. 2 
Satz 2 HmbVwVfG. 

Mit Blick auf verbleibende Überschreitungen des projektspezifischen Immissionsricht- 
wertes von 63 dB(A), die entschädigungslos hinzunehmen sind, wird abschließend da- 
rauf hingewiesen, dass mit Blick auf bauzeitliche Lärmbelastungen es der Vorhabenträ- 
gerin prinzipiell möglich sein muss, ein ansonsten zulässiges Vorhaben auch in für sie 
verträglicher Weise durchführen zu können. Bei der Ausführung von Bauvorhaben steht 
ein Vorhabenträger regelmäßig vor der Schwierigkeit, durch Vorkehrungen den Schutz 
der menschlichen Gesundheit zu gewährleisten, ohne dabei gleichzeitig die eigene Bau- 
ausführung unmöglich zu machen. So kann die Auferlegung von Schutzvorkehrungen 
im Einzelfall zwar zu einer bestmöglichen Reduzierung von z.B. baubedingten Lärmim- 
missionen und damit zu einer (noch) besseren Erreichung des Schutzziels führen. Um- 
gekehrt können gerade diese Maßnahmen jedoch auch dazu führen, dass die Bauzeit 
insgesamt und damit die Dauer sämtlicher Beeinträchtigungen ggf. nicht nur unerheblich 
verlängert werden. Beispielhaft genannt seien Bauzeitbeschränkungen, bei denen der 
Einsatz lauter Maschinen auf wenige Stunden pro Tag eingeschränkt wird. Die hiermit 

Vgl. hierzu Ziffer 2.1.2.4 des Planfeststellungsbeschlusses. 
Zur Entschädigungsfähigkeit von durch Wegfäll von Außengästronomie erlittene Umsätzeinbußen vgl. 

Ziffer 2.5.2.5.1.1 des Plänfeststellungsbeschlusses. 
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verbundene Konfliktlage ist aus Sicht der Planfeststellungsbehörde unter Berücksichti- 
gung der durch die Vorhabenträgerin umzusetzenden Schutzvorkehrungen jedoch vor- 
liegend im Interesse aller Beteiligten an einer möglichst kurzen Bauzeit, einer sich an 
der spezifischen Schutzwürdigkeit des Bauumfeldes orientierenden und für beide Seiten 
verhältnismäßigen Minderung der Beeinträchtigungen, sowie dem Interesse der Vorha- 
benträgerin und der Allgemeinheit an der Vorhabenverwirklichung gut gelöst. 

2.5.2.1.3 Einwendungen zur bauzeitlichen Lärmbelastung 

Zur bauzeitlichen Lärmbelastung wurden die folgenden Einwendungen erhoben: 

(1) 

Es werde die Verlärmung während der Bauzeit beanstandet und entsprechende Schutz- 
vorkehrungen gefordert. Es seien zahlreiche Arbeitsplätze durch Lärm betroffen. Die 
Lärmentwicklungen könnten sich bis zu 500 m auswirken. Insoweit würden weitere 
Schutzvorkehrungen gefordert. (E02-E07, E10, E12, E16-E20) 

(2) 

Für den Immissionsort IO 2 würde für den Baustellenabschnitt Nord Lärmpegel bis zu 
69,2 dB(A) prognostiziert (Schalltechnisches Gutachten, S. 13). Dies reiche an den 
Schwellenwert von Gesundheitsbeeinträchtigungen (70 dB(A)) heran und könne bereits 
grundrechtsrelevant sein (Art. 2 Abs. 2 GG). Am Immissionsort IO 2 würde der Immissi- 
onsrichtwert der AW Baulärm um fast 10 dB(A) überschritten. Ein ähnlich hoher Beur- 
teilungspegel würde mit 68,9 dB(A) für den Baulärm Süd prognostiziert. (E03-E05) 

(3) 

Der Eingreifwert nach Nr. 4.1 der AW Baulärm erlaube es nicht, den maßgeblichen Im- 
missionsrichtwert nach Nr. 3.1.1 im Planfeststellungsverfahren noch um bis zu 5dB(A) 
zu erhöhen (BVen/vGE 143, 249- Leitsatz). (E03-E05) 

(4) 

Die Berechnung der Vorbelastung werde bezweifelt, da der verhältnismäßig ruhige Bus- 
verkehr auf 25 km/h begrenzt werde und der An lieferverkehr bis 11.00 Uhr beschränkt 
sei. Es dürfe daher nicht zutreffend sein, den Richtwert um 3 dB(A) quasi als Messab- 
schlag anzuheben. (BVerwGE 143, 249, 264). (E03-E05) 
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Ergänzend wurde unter Bezugnahme auf die En/viderungen der Vorhabenträgerin zu- 
dem ausgeführt/^ dass es nicht zuiässig sei, zur Vorbeiastung durch Verkehrsgeräu- 
sche von einer Durchschnittsgeschwindigkeit des Busverkehrs von 30 km/h auszugehen, 
wenn die zuiässige Höchstgeschwindigkeit auf 25 km/h beschränkt sei. Vieimehr dürfte 
seibst diese Geschwindigkeit wegen der übiichen Gemengeiage noch häufig unterschrit- 
ten werden. (E03-E05) 

(5) 

Bei Bohrgeräten sei mit Emissionspegein von 107 dB(A) zu rechnen, wobei die oberen 
Geschosse nicht abgeschirmt würden, da eine Einhausung der Bausteiie nicht vorgese- 
hen sei. (E03-E05) 

Die Einwendung wurde im Erörterungstermin dahingehend konkretisiert, dass im Hin- 
biickauf die schutzbedürftigen Beiange (Kunden, Mitarbeiter, Hoteigäste) ais Aiternative 
zu dem Bauzaun eine Lärmschutzwand zu prüfen sei, und zwar auch über 2,5 m hin- 
ausgehend mit Kragung, um die Beurteiiungspegei auch für die Obergeschosse deutiich 
abzusenken. Hierzu fehite ebenfaiis eine Untersuchung, weshaib beantragt wurde, diese 
nachzuhoien bzw. eine entsprechende Schutzvorkehrung anzuordnen. 

(6) 

Die innenschaiipegei von 40 dB(A) für Hoteizimmer und Büros sowie von 45 dB(A) für 
Restaurants, Cafes und Läden dürften nicht überschritten werden oder seien im Übrigen 
zu entschädigen (BVerwGE 143, 249, 271). (E03-E05) 

(7) 

Vor Beginn der Bauarbeiten müsse untersucht werden, wie sich der Bauiärm auf Sicher- 
heitseinrichtungen (Aiarmaniagen) und sensibie Untersuchungsapparaturen in den ver- 
schiedenen Ärztehäusern (Barkhof, Spitaierhof etc.) im Umfeid der Bausteiie auswirke. 
(S18, El 8) 

Zu (1) 

Die Einwendungen und Forderungen sind unter Berücksichtigung der gemäß Zif- 
fer 1.4.2.1 des Pianfeststeiiungsbeschiusses festgesetzten Nebenbestimmungen und 
Entschädigungsansprüche unbegründet. 

E-Mail des Rechtsbeistandes der Einwender (E03-E05) an die Planfeststellungsbehörde vom 
12. Juli 2019. 
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Wie bereits ausgeführt, wurden im Rahmen des Bauiärmgutachtens sowie auch im 
Nachgang zur Beteiiigung Mögiichkeiten zur Minderung der Schaiiausbreitung unter- 
sucht. Diejenigen Vorkehrungen, die in verhäitnismäßiger Weise durch die Vorhabenträ- 
gerin umzusetzen sind, wurden unter Ziffer 1.4.2.1.1 des Pianfeststeiiungsbeschiusses 
festgesetzt und gemäß Ziffer 1.4.2.1.2 um eine weitergehende Prüfpfiicht im Rahmen 
der Ausschreibung, Ausführungspianung und Baudurchführung ergänzt. Darüber hinaus 
steiit sich die geforderte Ausführung von Lärmschutzwänden oder gar Einhausung der 
Bausteiie zur bestmögiichen Reduzierung der Schaiiausbreitung aufgrund des damit ver- 
bundenen bauiichen und finanzieiien Aufwandes bei gieichzeitig reiativ geringer Wirk- 
samkeitais unverhäitnismäßig dar. Unter besonderer Berücksichtigung der Büronutzung 
sowie auch des Hoteibetriebes insbesondere in den Obergeschossen der Randbebau- 
ung wurde der Vorhabenträgerin überdies aufgegeben, im Rahmen der an die Pianfest- 
steiiung anschiießenden Ausschreibung sowie der Ausführungspianung und Baudurch- 
führung weitere Mögiichkeiten zur Verringerung der bauzeitiichen Lärmbeiastung zu prü- 
fen und ggf. umzusetzen (vgi. Ziffer 1.4.2.1.2 des Pianfeststeiiungsbeschiusses). Hin- 
sichtiich des auch im Erörterungstermin eingewandten Umstandes, dass gerade auch in 
den Sommermonaten in den Erdgeschossen mit geöffneten Türen gearbeitet werde, 
wird schiießiich zu Bedenken gegeben, dass aufgrund der Einfassung der Bausteiien- 
einrichtungsfiäche mit einer fugendicht verschiossenen Konstruktion die Lärmauswirkun- 
gen in den Erdgeschossen im Vergieich zu der Beiastung in den Obergeschossen ge- 
ringer ausfaiien wird.^^ 

Darüber hinaus sind weitergehende Forderungen nach Minderungsmaßnahmen gerade 
auch mit Bück auf die rechtiiche Schutzwürdigkeit von Außenkontaktbereichen vor La- 
dengeschäften ais unverhäitnismäßig zurückzuweisen. So erstreckt sich nach ständiger 
Rechtsprechung des BVerwG der Anwendungsbereich der AW Bauiärm gerade nicht 
auf den Schutz des Außenkontaktbereichs vor Ladengeschäften, sondern zieit auf den 
Schutz der Nachbarschaft.^'* So handeie es sich bei den Außenkontaktbereichen vor La- 
dengeschäften nicht um Fiächen, die wegen ihrer besonderen Funktion und Lärmbetrof- 
fenheit schutzwürdig sind. Zwar gehörten zu dem durch Art. 14 GG geschützten Bestand 
eines eingerichteten und ausgeübten Gewerbebetriebes auch die besondere Lage an 
der Straße (Kontakt nach außen), die dem Betrieb den Zugang zur Straße sowie die 
Zugängiichkeit von der Straße her gewähre und dem inhaber die Einwirkung durch Wer- 
bung auf den fiießenden Verkehr und damit das Gewinnen von Laufkundschaft ermögii- 
che. Der Zugang zu Ladengeschäften werde aber nicht durch den Bauiärm ais soichen, 
sondern aiienfaiis durch bauiiche Aniagen zu dessen Abschirmung beeinträchtigt. Ab- 
weichendes foige auch nicht daraus, dass die Mögiichkeit zur Aufnahme von Außenkon- 
takten durch Ven/veiien vor den Schaufenstern durch den Bauiärm behindert werde. Pas- 
santen und Laufkundschaft würden vom Bauiärm nicht quaiifiziert betroffen, weii sie sich 
- auch beim Ven/veiien vor Schaufenstern - nicht dauerhaft, sondern nur vorübergehend 

Vgl. auch Schalltechnisches Gutachten, Anlage 3.3, S. 13 ff. 
« Vgt BVenwG Urt. v. 10.07.2012, Az.: 7 A 11/11 = juris, Rn. 33, 35, mw.N. 
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im Einwirkungsbereich des Bauiärms aufhieiten. Anders verhaite sich dies etwa bei den 
Freisitzen von Restaurants und Gaststätten, die grundsätziich zu den schutzwürdigen 
Außenbereichen gehören könnten. 

Gerade auch dem zuietzt genannten Aspekt wird schiießiich mit den Entschädigungsre- 
geiungen unter Ziffer 1.4.2.1.3 des Pianfeststeiiungsbeschiusses Rechnung getragen, 
soweit im Zeitpunkt der Beschiussfassung eine genehmigte und nicht widerrufene Son- 
dernutzungseriaubnis eine Unterhaitung von Außengastronomiebereichen auf der 
Mönckebergstraße gestattet. Gieichfaiis bestehen Entschädigungsansprüche zugunsten 
der betroffenen Grundstückseigentümer, soweit infoige der Bautätigkeit die oberen An- 
haitswerte für innenraumpegei in den entsprechend schutzwürdigen Räumen zu bekia- 
gen sind, sodass auch etwaige Minderungsansprüche der jeweiiigen Mietparteien ge- 
genüber dem jeweiiigen Eigentümer aufgrund der bauzeitiichen Lärmbeiastung abgegoi- 
ten sind. Verbieibende Beeinträchtigungen aufgrund von baubedingten Lärmimmissio- 
nen sind aus Gründen des im öffentiichen interesse durchzuführenden barrierefreien 
Ausbaus der U-Bahn-Haitesteiie Mönckebergstraße ais zumutbar hinzunehmen. 

Zu (2) 

Die Einwendung ist unbegründet. Zwar ist es richtig, dass die Richtwerte von 70 dB(A) 
tags bzw. 60 dB(A) nachts ais Schweiie zu einer gesundheitsgefährdenden 
Lärmbeiastung mit Bück auf Dauerschaiipegei auch von der Rechtsprechung derzeit 
hinterfragt werden. Jedoch handeit es sich bei den hier in Frage stehenden 
Beiastungen um temporäre Schaiieinwirkungen, die einerseits bereits auf die Zeit der 
Bauausführung an sich, andererseits aber auch auf einzeine Bautätigkeiten beschränkt 
sind, insoweit mag die gutachteriiche Betrachtung irreführend sein, die für die 
Berechnung der Beiastung am immissionsort nicht nach Bauphasen und Bautätigkeiten 
differenziert, sondern einzig ais Fiächenschaiiqueiie die iautesten Bautätigkeiten 
betrachtet. Da jedoch davon auszugehen ist, dass nicht bei aiien Tätigkeiten die in dem 
Gutachten errechneten immissionswerte erreicht werden und auch ein Teii der Arbeiten 
unter Ausnutzung der vorhandenen Abschirmmögiichkeiten bzw. auf Bahnsteigebene 
sowie unter weiterer Berücksichtigung der gemäß Ziffer 1.4.2.1 des 
Pianfeststeiiungsbeschiusses festgesetzten Schutzvorkehrungen durchgeführt wird, ist 
eine gesundheitsgefährdende Dauerbeiastung durch Lärm auszuschiießen. Dies giit 
insbesondere für die besonders schützenswerte Nachtzeit, in der keine iärmintensiven 
Tätigkeiten durchgeführt werden.^® 

Zu (3) 

Wie bereits unter Ziffer 2.5.2.1 des Pianfeststeiiungsbeschiusses ausgeführt, ist der 
Rückgriff auf den Eingreifwert im Genehmigungsverfahren in der Tat nicht zuiässig. 

Vgl. z.B. Hinweisbeschluss des BVerwG v. 25.04.2018, 9 A 16/16 = ZUR 2018, 623, 625. 
Vgl. Erläuterungsbericht, Anlage 1, S. 23. 
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Dementsprechend sind bereits ab einer Überschreitung des maßgebiichen immissions- 
richtwertes bzw. hier des projektspezifischen immissionsrichtwertes von 63 dB(A) 
Schutzmaßnahmen zur Vermeidung bzw. Verringerung der Lärmimmissionen geschui- 
det. 

Zu (4) 

Die Einwendung ist unbegründet. Aufgrund der auf der Mönckebergstraße gegebenen 
Vorbeiastung durch Straßenverkehrsiärm war die Biidung eines projektspezifischen im- 
missionsrichtwertes von 63 dB(A) ais maßvoiie Anhebung des nach AW Bauiärm ein- 
schiägigen immissionsrichtwertes zuiässig. 

Zur Ermittiung der Vorbeiastung führte die Vorhabenträgerin eriäuternd aus, dass diese 
auf Grundiage der RLS-90^^ erfoigt sei. Diese kenne ais minimaite Geschwindigkeit 
30 km/h. Geringere Geschwindigkeiten seien in diesem Regeiwerk nicht vorgesehen. 
Sofern die Vorbeiastung mit einer Geschwindigkeit von 25 km/h berechnet werde, 
ergäbe sich je nach Fahrzeugtyp (PKW, LKW, Bus etc.) und konkreter Situation eine um 
0,3 bis 1,0 dB(A) geringere Vorbeiastung. Die Beurteiiungspegei Verkehrsarm würden 
sich somit nur geringfügig ändern. 

Trotz des pauschaien Ansatzes der Vorhabenträgerin ist aus Sicht der Pianfeststeiiungs- 
behörde der die Vorbeiastung zum Ausdruck bringende Ansatz von 63 dB(A) nicht weiter 
zu beanstanden. Wie bereits ausgeführt, ergeben die in der Schaiitechnischen Untersu- 
chung dargesteiiten Beurteiiungspegei im Durchschnitt eine Beiastung von 4,60 dB(A) 
über dem einschiägigen immissionsrichtwert der AW Bauiärm. Bei Berücksichtigung 
der tatsächiich geringeren Geschwindigkeit von 25 km/h und damit - zur sicheren Seite 
heraus - um -1,0 dB(A) geringeren Beurteiiungspegein iäge die durchschnittiiche Beias- 
tung immer noch 3,60 dB(A) über dem einschiägigen immissionsrichtwert von 60 dB(A). 
Die maßvoiie Anhebung des einzuhaitenden immissionsrichtwertes um 3 dB(A) ist inso- 
fern voriiegend zuiässig. 

Nur ergänzend sei schiießiich darauf hingewiesen, dass auch die Lärmkartierung der 
Freien und Hansestadt Hamburg das Beurteiiungsergebnis stützt. So wurden bei einer 
Berechnung und Kartierung nach der EU-Umgebungsiärmrichtiinie™ und der 34. Bim- 
SchV™für die Mönckebergstraße durchschnittiiche Lärmpegei im Straßenrandbereich 

Bundesministerium für Verkehr, Richtiinien für den Lärmschütz an Straßen (RLS-90), Aüsgabe 1990. 
Richtiinie 2002/49/EG des Eüropäischen Pariaments ünd des Rates vom 25. Jüni 2002 über die Bewer- 

tüng ünd Bekämpfüng von Umgebüngsiärm, ABi. L 189 vom 18. Jüii 2002 (Umgebüngsiärmrichtiinie). 
Viemnddreißigste Verordnüng zür Dürchfühmng des Bündes-immissionsschützgesetzes vom 6. März 

2006, BGBi. i S. 516 (Verordnüng über die Lärmkartierüng - 34. BimSchV), züietzt geändert dürch Verord- 
nüng vom 31. AügüSt 2015, BGBi. i S. 1474. 
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von > 65-70 dB(A) errechnet.°° Für die Straßenmitte werden durchschnittiiche Lärmpe- 
gei von > 70-75 dB(A) ausgewiesen. Da die zum Zwecke der Lärmaktionspianung ermit- 
teite Lärmbeiastung auf der Mönckebergstraße somit jedenfaiis oberhaib von 65 dB(A) 
und damit noch einmai 2 dB(A) oberhaib des hier zugrunde zu iegenden projektspezifi- 
schen immissionsrichtwertes von 63 dB(A) iiegt, ist trotz des (insoweit begünstigenden) 
rechnerischen Ansatzes der Vorhabenträgerin, die maßvoiie Anhebung im Ergebnis 
nicht weiter zu beanstanden. 

Zu (5) 

Die Einwendung, dass trotz der zu erwartenden Emissionspegei von 107 dB(A) die obe- 
ren Geschosse nicht abgeschirmt werden, war zurückzuweisen. 

in der Schaiitechnischen Untersuchung wird mit Bück auf die oberen Geschosse ausge- 
führt, dass für eine effektive Abschirmung die gesamt Bausteiie einzuhausen wäre.®' 
Eine weitere Erhöhung der Betonschutzwand mit Hoizpiatte ist aus Sicht des Lärmgut- 
achters nicht sinnvoii, da der Schaii dennoch weiterhin nach oben entweiche. Zudem 
entstehe ab einer gewissen Höhe die Notwendigkeit einer Gründung, was auf der 
Mönckebergstraße mit vertretbarem Aufwand und unter Vermeidung zusätziicher Schai- 
iemissionen nicht umsetzbar sei. Auch gibt der Lärmgutachter zu bedenken, dass die 
Wände auf der straßenabgewandten Seite sehr nahe an den Gebäuden stünden und mit 
zunehmender Höhe der Tagesiichteinfaii in den nächstgeiegenen Räumen stark redu- 
ziert würde. Unter Berücksichtigung der Konkretisierung der Forderung im Erörterungs- 
termin führte die Vorhabenträgerin zudem ergänzend aus, dass eine Erhöhung des Bau- 
zaunes zur Notwendigkeit von Fundamenten führe, für die das Piatzangebot nicht aus- 
reichend sei und deren Errichtung zu zusätziichen nicht abschirmbaren Lärmimmissio- 
nen sowie einer Veriängerung der Bauzeit führe. Eine Abschrägung/Auskragung am 
oberen Ende des Bauzaunes würde darüber hinaus die nutzbare Bausteiieneinrich- 
tungsfiäche verringern. Dies hätte zur Foige, dass die Bauzäune weiter nach außen ge- 
schoben werden müssten und damit die verbieibende Gehweg- und Fahrbahnbreite auf 
unzuiässige Weise einschränke. 

Die Überiegungen sind aus Sicht der Pianfeststeiiungsbehörde nachzuvoiiziehen. Eine 
Erhöhung der Schutzwände führte aufgrund des Bedarfes an einer Gründung derseiben 
seibst zu Lärmbeeinträchtigungen und deren Nutzen-ZKostenaufwand ist angesichts der 
dennoch verbieibenden Beeinträchtigungen offensichtiich unverhäitnismäßig. Eine voii- 
ständige Einhausung führte - sofern überhaupt technisch machbar - ebenfaiis zu unver- 
häitnismäßigen Kosten. Zudem wäre beides da das Baufeid im Zuge der Bauausführung 
von der Nord- auf die Südseite der Mönckebergstraße veriegt wird, doppeit zu gewichten. 

Vgl. Lärmkartierung der Freien und Hansestadt Hamburg, Lärm StraßenverkehrTag, Abend, Nacht, Stand 
der Berechnung: November 2017, abrufbar unter httDs://www.hambura.de/interaktive-karte-strassenver- 
kehrZ. 

Vgl. Anlage 3.3, S. 17f. 
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da die entsprechenden Gründungsarbeiten für höhere Bauzäune oder auch Lärmschutz- 
wände mehrfach anfaiien würden. Somit steht eine Erhöhung der Bauzäune bzw. Errich- 
tung von Lärmschutzwänden sowie die Errichtung einer Einhausung außer Verhäitnis zu 
dem mit ihnen verfoigten Zweck einer - nur temporären - Reduzierung der Schaiiaus- 
breitung. Da die in dem Gutachten dargesteiite Lärmbeiastung überdies nicht gieichbiei- 
bend über den gesamten Beurteiiungszeitraum zu erwarten ist, waren foigiich keine wei- 
tergehenden Schutzvorkehrungen zugunsten einer besseren Abschirmung der oberen 
Geschosse zu verfügen. Mit Bück auf Entschädigungsansprüche für eine Überschreitung 
von innenraumpegein wird darüber hinaus Bezug genommen auf die vorstehenden Aus- 
führungen unter Ziffern 2.5.2.1.2.3 und 2.5.2.1.3 (zu 1) des Pianfeststeiiungsbeschius- 
ses. 

Zu (6) 

Den Forderungen wird nach Maßgabe der Nebenbestimmung unter Ziffer 1.4.2.1.3 des 
Pianfeststeiiungsbeschiusses durch eine angemessene Entschädigung in Geid abgehoi- 
fen. Darüber hinaus sind die Einwendungen unbegründet. 

Mit Bück auf die Einhaitung von immissionsrichtwerten während der Bauzeit führte das 
OVG Rheiniand-Pfaiz®^ zuietzt umfassend aus, dass die Einhaitung von Außenpegein 
während Bauarbeiten auch trotz übücher Vermeidungsmaßnahmen kaum gänziich zu 
verhindern sei. Da es sich bei diesen Arbeiten um ein vorübergehendes Phänomen han- 
deie, werde man zur Beurteiiung der Zumutbarkeit ergänzend darauf absteiien können, 
ob zumindest der gehörige innenraumpegei eingehaiten wird, insoweit sei die Wertung 
der 24. Verordnung zur Durchführung des Bundesimmissionsschutzgesetzes (Verkehrs- 
wege-Schaiischutzmaßnahmen-Verordnung-24. BimSchV) heranzuziehen. Diese Ver- 
ordnung betreffe die zum Schutz vor schädiichen Umweiteinwirkungen durch Verkehrs- 
geräusche notwendigen Schaiischutzmaßnahmen für schutzbedürftige Räume in bauii- 
chen Aniagen. Da diese Verordnung damit die dauerhafte Beeinträchtigung durch Ver- 
kehrsiärm betreffe, könne sie auch zur Beurteiiung von Vorkehrungen bei bioß vorüber- 
gehenden Beeinträchtigungen herangezogen werden, wobei aiierdings wegen der zeit- 
üch beschränkten Beiastung keine gieichwertigen Schutzmaßnahmen gefordert werden 
könnten, insoweit sei weiter zu berücksichtigen, dass die 24. BimSchV auf die Einhai- 
tung zumutbarer innenraumpegei absteiie und die durch die Gebäudeausstattung be- 
wirkte Lärmdämmung berücksichtige. Sei hiernach davon auszugehen, so das OVG wei- 
ter, dass bei Wohnräumen innengeräuschpegei von 40 dB(A) eingehaiten werden müss- 
ten, und nehme man an, dass bei Fenstern mit übücher isoiiervergiasung ein Dämmwert 
von 32 dB(A) erreicht werde, so sei der erforderiiche Schutz bei Außenpegein bis zu 
etwa 70 dB(A) gewährieistet. Gerade bei den nur vorübergehenden Beeinträchtigungen 
von Bauiärm sei es den Betroffenen zumutbar, die Fenster tagsüber geschiossen zu 
haiten und die Räume stoßweise zu beiüften. Für gewerbiich genutzte Räume wie Bü- 

“ Vgl. OVG Rheinland-Pfalz, Urt v. 10.10.2018, 8 0 11694/17, DVBI. 2019, 324, 327 f., m.w.N. 
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roräume sei ein innenraumpegei von 45 dB(A) maßgebiich, sodass sich auch der zuiäs- 
sige Außenpegei entsprechend erhöhe. [...] Zudem ergäben sich die Beiastungsspitzen 
nur temporär und sie träten nicht dauerhaft auf. 

Dies vorangesteiit hat die Pianfeststeiiungsbehörde zugunsten der betroffenen Gebäu- 
deeigentümer unter Ziffer 1.4.2.1.3 des Pianfeststeiiungsbeschiusses eine Entschädi- 
gungsregeiung verfügt. Demnach besteht ein Anspruch auf Entschädigung bei Über- 
schreitung der oberen Anhaitswerte für innenraumpegei nach der VDi-Richtiinie 2719 
(„Schaiidämmung von Fenstern und deren Zusatzeinrichtungen“) in den dort genannten 
entsprechend schutzwürdigen, aiso nicht nur zum vorübergehenden Aufenthait von 
Menschen bestimmten Räumen.“ Bei der Ermittiung der innenraumpegei ist dabei von 
dem vorhandenen geschiossenen Fenster auszugehen. Die Entschädigungsansprüche 
sind ausgeschiossen, wenn aufgrund vorhandener, schaiimindernder Schutz- oder Däm- 
meinrichtungen kein weitergehendes Schutzbedürfnis besteht. Durch die Entschädi- 
gungsregei werden insofern diejenigen Fäiie abgegoiten, in denen aufgrund der Bautä- 
tigkeit die Nutzbarkeit der zur Mönckebergstraße gewandten Räume unzumutbar einge- 
schränkt wird. Dabei wird anspruchsmindernd berücksichtigt, dass womögiich aufgrund 
bereits eingebauter Schaiischutzfenster kein dahingehendes Schutzbedürfnis mehr ge- 
geben ist.“ 

Darüber hinaus schiießt sich die Pianfeststeiiungsbehörde in ihrer Bewertung der voran- 
stehenden Rechtsprechung des OVG Rheiniand-Pfaizan, wonach aufgrund der nurtem- 
porären Beiastung durch Bauiärm es den Betroffenen zumutbar ist, die Fenster tagsüber 
geschiossen zu haiten und die Räume entsprechend stoßweise zu beiüften. Die Bewer- 
tung erscheint gerade vor dem Hintergrund, dass die in dem Bauiärmgutachten prog- 
nostizierte Lärmbeiastung Spitzenpegei abbiidet und damit nicht an sämtiichen Tagen 
der Baudurchführung zu en/varten ist, insoweit auch sachgerecht. 

Darüber hinaus wird auch in diesem Zusammenhang darauf verwiesen, dass gemäß 
Ziffer 1.4.2.1.2 des Pianfeststeiiungsbeschiusses die Vorhabenträgerin zur bestmögii- 
chen Reduzierung der Lärmbeeinträchtigung dazu verpfiichtet ist, im Zuge der Ausfüh- 
rungspianung gerade auch mit Bück auf die gewerbiiche Nutzung der Obergeschosse 
der Bebauung der Mönckebergstraße weitere Mögiichkeiten zur Schaiireduzierung zu 

Anm.: Neben der 24. BImSchV gibt es mit der DIN 4109, den VDI 2719 (Spannweite von unterem bis 
oberem Anhaltsvr«rt) oder auch der Akustik 23 unterschiedliche Regelwerke zur Ermittlung von Schall- 
schutzfensterklassen. Die Wahl der VDI 2719 als maßgebliches Regelwerk zu Bemessung der Entschädi- 
gungsansprüche erfolgte insoweit in Anlehnung an den Planfeststellungsbeschluss zum Bau der U-Bahnli- 
nie 5 im Bezirk Berlin-Mitte, über den das BVerwG mit Urt. v. 10.07.2012, 7 A 11/11, gerade aüch mit Blick 
aüf Baüstellenlärm, zü entscheiden hatte. Da es sich bei Baülärm züdem üm vorübergehende Belastüngen 
handelt, wird darüber hinaüs die Orientierüng am oberen Anhaltsv«rt der VDI 2719 aüch aüs Sicht der 
Planfeststellüngsbehörde für angemessen erachtet 
^ Anm.: Insoweit kann die im Planfeststellüngsbeschlüss verfügte Ansprüchsberechtigüng im Einzelfall da- 
raüf hinaüslaüfen, dass der Höhe nach gerade kein Anspmch besteht. 
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überprüfen. Verbleibende Beeinträchtigungen sind schließlich als zumutbar hinzuneh- 
men. 

Zu (7) 

Die Einwendung ist unbegründet. Da Bauiärm keine atypischen Frequenzanteiie enthäit, 
mit denen nicht auch sonst in übiichen Umgebungen der genannten Einrichtungen zu 
rechnen ist, sind die befürchteten Auswirkungen nicht zu en/varten. Eriäuternd gab die 
Vorhabenträgerin in diesem Zusammenhang überdies zu Bedenken, dass andernfaiis 
die genannten Einrichtungen in nahezu jeder Umgebung unzuveriässig arbeiten würden. 

2.5.2.2 Erschütterungen und sekundärer Luftschall 

2.5.2.2.1 Bewertung von bauzeitlichen Erschütterungen und sekundärem 
Luftschall 

Da die Baumaßnahme im dicht bebauten Bereich der Mönckebergstraße durchgeführt 
werden wird, ist bei der Bauausführung ein entsprechendes Augenmerk auf etwaige, von 
der Bautätigkeit ausgehende, Erschütterungen sowie auch sekundären Luftschaii zu ie- 
gen. Da sich an der betriebiichen Nutzung der U3 auch nach dem barrierefreien Ausbau 
(sowie auch der paraiiei gepianten Tunneisanierung) keine Änderungen ergeben, konn- 
ten demgegenüber durch den Betrieb der U-Bahn ausgeiöste Erschütterungen voriie- 
gend vernachiässigt werden. 

Zur Vermeidung und Reduzierung erschütterungsbedingter Auswirkungen auf Rechte 
anderer hat die Vorhabenträgerin die unter Ziffer 1.4.2.2.1 des Pianfeststeiiungsbe- 
schiusses genannten Maßnahmen zu beachten bzw. umzusetzen (vgi. auch § 74 Abs. 2 
Satz 2 HmbVwVfG). Demnach ist sie gehaiten, unter Berücksichtigung des Standes der 
Technik bei der Bauausführung weitestgehend erschütterungsarme Bauverfahren anzu- 
wenden. Ferner sind die einschiägigen Regeiwerke der DiN 4150 „Erschütterungen im 
Bauwesen“, insbesondere Teii 2 „Einwirkungen auf Menschen in Gebäuden“ und Teii 3 
„Einwirkungen auf bauiiche Aniagen“ zu beachten. Die Normen enthaiten Anforderungen 
und Anhaitswerte, bei deren Einhaitung davon auszugehen ist, dass in der Regei keine 
erhebiichen Beiästigungen durch Erschütterungen und Sekundäreffekte ausgeiöst bzw. 
keine Schäden an Bauwerken im Sinne einer Verminderung des Gebrauchswertes von 
Bauwerken oder Bauteiien im Hinbiick auf seine Nutzung eintreten werden. Mit Bück auf 
den sekundären Luftschaii sind die Werte nach Tabeiie 6 der VDi 2719 („Schaiidäm- 
mung von Fenstern und deren Zusatzeinrichtungen“) zu beachten. Schiießiich ist zudem 
der Einsatz von Rammen grundsätziich ausgeschiossen. Nur in begründeten Einzeifäi- 
ien sind Ausnahmen hiervon zuiässig, soweit aufgrund der gegebenen Bodenverhäit- 
nisse zur Ausführung der Tätigkeit kein erschütterungsärmeres Bauverfahren ange- 
wandt werden kann. Die Vermeidungsmaßnahmen werden zudem durch die in Zif- 
fer 1.4.3.3 des Pianfeststeiiungsbeschiusses festgeiegte Verpfiichtung zur information 
der betroffenen Aniieger über die zu erwartenden Bautätigkeiten vervoiiständigt. Gerade 
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auch mit Blick auf Erschütterungen werden durch angemessene Aufklärung im Vorfeld 
und während der Baumaßnahme psychische Auswirkungen der Bautätigkeiten vermie- 
den.®= 

Darüber hinaus ist vor Beginn der Tätigkeiten - wie von der Vorhabenträgerin zugesagt 
-durch einen öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen eine Beweissiche- 
rung an baulichen Anlagen durchführen zu lassen (vgl. Ziffer 1.4.2.2.2 des Planfeststel- 
lungsbeschlusses). Auf Basis der Ergebnisse der Beweissicherung hat die Vorhabenträ- 
gerin zudem vor Baubeginn zu prüfen, ob zum Erhalt von Statik und Gebrauchsfähigkeit 
der begutachteten baulichen Anlagen sowie auch zur Vermeidung von Gebäudeschäden 
einzelfallspezifische Vorkehrungen zum Schutz vor Erschütterungsimmissionen (z.B. 
Verformungen) erforderlich sind und diese ggf. umzusetzen. 

Auch wenn durch die Schutzmaßnahmen die erschütterungsbedingten Auswirkungen 
auf das geringstmögliche Maß reduziert werden, hat die Vorhabenträgerin gemäß Zif- 
fer 1.4.2.2.3 des Planfeststellungsbeschlusses zur Absicherung des baulichen Risikos 
die Einhaltung der Vorgaben der DIN 4150, Teile 2 und 3 durch geeignete Maßnahmen 
sicherzustellen und in geeigneter Form (auch für Zwecke einer ggf. später notwendigen 
Beweissicherung) zu dokumentieren. Bei Überschreitung der Anhaltswerte der DIN 4150, 
Teile 2 und 3, sind die Bautätigkeiten zunächst zu unterbrechen und zu analysieren. So- 
weit erforderlich, sind ferner vor Wiederaufnahme der Bautätigkeiten weitere Schutzvor- 
kehrungen (z.B. Modifizierung von Geräteparametern) und / oder Sicherungsmaßnah- 
men zum Erhalt von Statik und Gebrauchsfähigkeit des jeweils betroffenen Gebäudes 
zu ergreifen. Insbesondere hat die Vorhabenträgerin die Messungen auf mögliche Stö- 
rungen für hochsensible Geräte in Arztpraxen o.ä. in Abstimmung mit den Betroffenen 
zu prüfen. Erforderlichenfalls sind diesbezüglich weitere Schutzvorkehrungen vorzuse- 
hen wie bspw. eine gesonderte Information der Betroffenen vor der Durchführung von 
erschütterungsintensiven Arbeiten. Dies ermöglicht es, in den (potentiell) betroffenen 
Arztpraxen diejenigen Untersuchungen besser zu koordinieren, in denen hochsensible 
Geräte zum Einsatz kommen. Aus Zusammenspiel von Beweissicherung, Sicherstellung 
der Einhaltung der Vorgaben der einschlägigen Regelwerke und erforderlichenfalls wei- 
teren Schutzvorkehrungen kann somit die Wirksamkeit der ohnehin zu ergreifenden 
Schutzvorkehrungen überprüft und dem Eintritt von Schäden zusätzlich vorgebeugt wer- 
den. 

Abschließend regelt Ziffer 1.4.2.2.4 des Planfeststellungsbeschlusses eine verursacher- 
bezogene Beseitigungs- bzw. Entschädigungsverpflichtung der Vorhabenträgerin für 
den Fall, dass nachweislich baubedingte Schäden entstanden sind. So werden diejeni- 
gen Fälle aufgefangen, in denen es trotz Schutzvorkehrungen und Sicherungsmaßnah- 
men zu Schäden an baulichen Anlagen gekommen und folglich das Maß zumutbarer 

Zu psychischen Auswirkungen von Erschütterungen vgi. auch DiN 4150, Teii 2. 
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Beeinträchtigungen überschritten ist (vgi. auch § 74 Abs. 2 Satz 2 HmbVwVfG). Der An- 
spruch wird nur dem Grunde nach festgesetzt. Die Höhe der Entschädigung bemisst sich 
nach Art und Umfang der Schäden. 

2.5.2.2.2 Einwendungen zu bauzeitlichen Erschütterungen 

Zu bauzeitiichen Erschütterungen wurden foigende Einwendungen erhoben: 

(1) 

Es würden Erschütterungen während der Bauzeit beanstandet. Es würden Gebäude- 
schäden befürchtet, weshaib eine Beweissicherung mit Aushändigung der Gutachtens 
und Beweisiastumkehr gefordert würde. (E02-E07, E10, E12, E16-E20) 

(2) 

Es würden Schutzvorkehrungen gegen Erschütterungen, sekundären Luftschaii und Set- 
zungsschäden gefordert. (E03-E05, E18) 

(3) 

Vor Beginn der Bauarbeiten müsse untersucht werden, wie sich Erschütterungen der 
Bauarbeiten auf Sicherheitseinrichtungen (Aiarmaniagen) und sensibie Untersuchungs- 
apparaturen in den verschiedenen Ärztehäusern (Barkhof, Spitaierhof etc.) im Umfeid 
der Bausteiie auswirkten. (S18, E18) 

Zu (1) bis (3) 

Den Forderungen wird mit den Nebenbestimmungen unter Ziffer 1.4.2.2 des Pianfest- 
steiiungsbeschiusses abgehoifen. 

Hinsichtiich der Forderungen nach Schutzvorkehrungen sowie der Frage von Setzungs- 
schäden teiite die Vorhabenträgerin ergänzend mit, dass die Baugruben in mehrfacher 
Lage ausgesteift würden. Darüber hinaus würden im Lasteinfiussbereich der Nachbar- 
fundamente kräftige Stahiprofiie zur Begrenzung der Baugrube angeordnet. Die Profiie 
würden jeweiis kraftschiüssig sowie gegen Erdreich verkeiit eingebaut werden, insge- 

Mit Blick auf die Entschädigung wird zusätzlich äuf § 30ä PBefG verwiesen, wcnäch vorrängig zwischen 
den Beteiligten eine Einigung über die Höhe der Entschädigung herbeizuführen ist. Nächrängig entscheidet 
äüf Anträg eines der Beteiligten die näch Ländesrecht züständige Behörde. Für däs Verfähren ünd den 
Rechtsweg giltdäs Hämbürgische Enteignüngsgesetz. 
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samt seien daher keine Setzungsschäden zu en/varten. Mit Bück auf erschütterungsbe- 
dingte Auswirkungen auf Sicherheitseinrichtung (Aiarmaniagen) und sensibie Untersu- 
chungsapparaturen in den verschiedenen Arztpraxen im Nahbereich der Bausteiie führte 
die Vorhabenträgerin überdies aus, dass in Bezug auf den 100 Jahre aiten U-Bahn-Tun- 
nei ein Eigeninteresse der HOCHBAHN bestehe, so erschütterungsarm wie mögiich zu 
bauen. Daher sei zur Hersteiiung der Baugruben ein Verfahren gewähit worden, weiches 
sich dadurch auszeichne, dass es wenig Energie in den Baugrund übertrage. Die Er- 
schütterungen würden somit auf ein technisch mögiiches Mindestmaß begrenzt. Bei dem 
Verfahren handeie es sich zudem um ein gängiges und jahreiang bewährtes Bauverfah- 
ren, weshaib negative Auswirkungen auf die angrenzenden Gebäude nicht zu erwarten 
seien. Da schiießiich auch keine Störungen von dem derzeitigen unterirdischen Schie- 
nenverkehr erzeugt würden, würden ebenso wenig negative Auswirkungen für medizini- 
sche Geräte und Aiarmaniagen erwartet. 

Unter Einbeziehung der Ausführungen der Vorhabenträgerin, sind die festgesetzten 
Schutzvorkehrungen zur Vermeidung erschütterungsbedingter Auswirkungen der Bau- 
tätigkeiten foigiich ais höchst vorsorgiich zu verstehen. Unter Berücksichtigung der Be- 
weissicherung, der Sichersteiiung der Einhaitung der Vorgaben der DiN 4150, Teiie 2 
und 3, sowie auch des vorausschauenden Entschädigungsanspruchs für derzeit nicht 
absehbare, während der Baumaßnahme auftretende baubedingte Schäden, wird inso- 
weit der Vermeidung nachteiiiger Wirkungen auf Rechte anderer angemessen Rech- 
nung getragen. Hinsichtiich der weiteren Einzeiheiten wird Bezug genommen auf die 
vorstehenden Ausführungen unter Ziffer 2.5.2.2.1 des Pianfeststeiiungsbeschiusses. 

2.5.2.3Schadstoffimmissionen und Ausbreitung von Stäuben 

2.5.2.3.1 Bewertung der bauzeitlichen Immissionsbelastung 

Zum Schutz vor baubedingten Schadstoffimmissionen sowie vor der baubedingten Aus- 
breitung von Stäuben hat die Vorhabenträgerin die unter Ziffer 1.4.2.3 des Pianfeststei- 
iungsbeschiusses verfügten Maßnahmen umzusetzen, in Ermangeiung eines einschiä- 
gigen Regeiwerkes sind die bauzeitiichen Beiastungen durch Luftschadstoffe und 
Stäube nach § 74 Abs. 2 Satz 2 HmbVwVfG zu erfassen und zu bewerten. Demnach hat 
die Pianfeststeiiungsbehörde dem Träger des Vorhabens Vorkehrungen oder die Errich- 
tung und Unterhaitung von Aniagen aufzueriegen, die zum Wohi der Aiigemeinheit oder 
zur Vermeidung nachteiiiger Wirkungen auf Rechte anderer erforderiich sind. Die fest- 
gesetzten Maßnahmen setzen mit Bück auf iuftschadstoffüche Beiastungen direkt an der 
Emissionsqueiie an oder aber haiten nicht zu vermeidende Staubentwickiungen mög- 
iichst nah am Baugeschehen. So dürfen zunächst entsprechend dem Stand der Technik 
nur Baufahrzeuge und -maschinen mit schadstoffarmen Motoren bzw. Partikeifiitern ein- 
gesetzt werden. Hinsichtiich der Ausbreitung von Stäuben ist seitens der Vorhabenträ- 
gerin bereits vorgesehen, während der Bohrarbeiten den Bauzaun jeweiis fassadenseitig 
zu einem Rahmeneiement mit Überdachung auszubiiden, um Fußgänger der Möncke- 
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bergstraße vor Verschmutzungen zu schützen.®^ Überdies ist die Vorhabenträgerin ge- 
haiten, soweit mögiich die baubedingte Staubbeiastung zu reduzieren. Dies bedeutet, 
dass bei Arbeiten, bei denen mit einer Stauberzeugung zu rechnen ist, geeignete Maß- 
nahmen zur Minderung der Staubausbreitung vorzusehen sind (z.B. Befeuchtung, Ab- 
decken, o.ä.). Hierbei ist insbesondere auch etwaigen Verschmutzungen von Gebäude- 
fassaden im Nahbereich der Bausteiie vorzubeugen. Ferner sind die An- und Abfahrts- 
wege zum Transport von Erdaushub und Materiaiien bedarfsgerecht zu reinigen. Auch 
sind baubedingte Verschmutzungen in Bereichen der Ein- bzw. Ausfahrten in den bzw. 
aus dem befestigten Bausteiienbereich zeitnah zu beseitigen. Zudem sind unbefestigte 
Bausteiienbereiche bei anhaitend trockener Wetteriage angemessen zu befeuchten. 
Höchst vorsorgiich ist schiießiich für den Faii, dass es doch zu Verschmutzungen der 
Gebäudefassaden im Nahbereich der Bausteiieneinrichtung kommt, die Vorhabenträge- 
rin aufgefordert, diese Verschmutzungen nach Beendigung der jeweiiigen Arbeiten in 
Absprache mit den jeweiiigen Eigentümern zu beseitigen, insoweit wird auch dem da- 
hingehenden Bedürfnis der Gewerbetreibenden der Mönckebergstraße Rechnung ge- 
tragen, trotz Bausteiieneinrichtung auch während der Bauphase gerade auch die Schau- 
fensterfronten in einem angemessenen Zustand zu erhaiten. 

Darüber hinaus auftretende baubedingte Luftschadstoffbeiastungen sowie Staubent- 
wickiungen sind unvermeidbar und vordem Hintergrund ihres auf die Bauzeit beschränk- 
ten Auftretens ais zumutbar hinzunehmen. 

2.5.2.3.2 Einwendungen zur bauzeitlichen Immissionsbelastung 

Zur bauzeitlichen Belastung aufgrund von Staub und Gerüchen wurden folgende Ein- 
wendungen erhoben: 

(1) 

Es würden Staubbelastungen und Geruchsbelästigungen während der Bauzeit bean- 
standet. Die Staubentwicklungen könnten sich bis zu 500 m auswirken. (E02-E07, E10, 
E12, E16-E20) 

(2) 

Es würden Schutzvorkehrungen gegen Staub und Verunreinigungen gefordert. (EOS- 
EOS, E18) 

Vgl. Erläuterungsbericht, Anlage 1.1, S. 24. Da neben der Ausbreitung von Stäuben auch die Ausbreitung 
von Schallimmissionen durch die herzustellenden Elemente vermieden oder jedenfalls aber verringert wird, 
kommt diesen insoweit eine Doppelfunktion zu. 
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(3) 

Es würde die Erstattung von Reinigungskosten gefordert. (E02-E06, E10, E20) 

Zu (1) und (2) 

Den Befürchtungen und Forderungen wird durch die Nebenbestimmungen unter Zif- 
fer 1.4.2.3 des Pianfeststeiiungsbeschiusses Rechnung getragen. 

Mit Bück auf die zu erwartenden Beeinträchtigungen durch baubedingte Stäube führte 
die Vorhabenträgerin aus, dass die Arbeiten grundsätziich unterhaib des Straßenni- 
veaus stattfinden würden. Es handeie sich um Tiefbauarbeiten (Hersteiiung einer Bau- 
grube), sowie Rohbauarbeiten die „unterirdisch“ innerhaib der Baugrube und ohne grö- 
ßere Staubentwickiung stattfänden. Abbrucharbeiten an der Oberfiäche, die eine höhere 
Staubentwickiung zur Foige hätten, seien nicht notwendig. 

Unter Berücksichtigung der festgesetzten Schutzvorkehrungen wird den dennoch ver- 
bieibenden Staubentwickiungen sowie auch Beiästigungen aufgrund des Betriebs von 
Baufahrzeugen und -maschinen angemessenen begegnet. Wie bereits ausgeführt, die- 
nen die Schutzvorkehrungen dazu, einer etwaigen Staubausbreitung bestmögiich vor- 
zubeugen bzw. weitestgehend am Baugeschehen zu hatten. Es wird Bezug genommen 
auf die vorstehenden Ausführungen unter Ziffer 2.5.2.3.2 des Pianfeststeiiungsbeschius- 
ses. 

Zu (3) 

Die Forderung wird zurückgewiesen, soweit es sich um eine regeihafte Erstattung von 
Reinigungskosten während der Bauphase handeit. Wie vorstehend zu (1) und (2) aus- 
geführt, sind in Anbetracht der imWesentiichen unter Straßenniveau stattfindenden Bau- 
tätigkeiten keine Staubentwickiungen zu en/varten, die einen kompietten Ersatz der - 
ohnehin regeimäßig und dauerhaft - anfaiienden Kosten für Fassadenreinigung recht- 
fertigen könnten. Mit Bück auf die dennoch zu erwartenden Staubentwickiungen wurden 
der Vorhabenträgerin gemäß Ziffer 1.4.2.3 des Pianfeststeiiungsbeschiusses Maßnah- 
men aufgegeben, die eine Verbreitung von Stäuben vermeiden soiien. Soiite es wider 
Erwarten dennoch zu Verschmutzungen der Gebäudefassaden infoige einzeiner Bautä- 
tigkeiten kommen, so sind diese zudem unmitteibar nach Beendigung der jeweiiigen 
Bautätigkeit oder spätestens am Ende des Werktages in Absprache mit den jeweiiigen 
Eigentümern durch die Vorhabenträgerin zu beseitigen. Die Lösung eröffnet insoweit ei- 
nen Mitteiweg, um dem berechtigten Bedürfnis der Betroffenen nach ansprechenden 
Gebäudefassaden gieichfaiis Rechnung trägt wie demjenigen der Vorhabenträgerin, 
nicht über das geschuidete Maß mit iaufenden Kosten Dritter beiastet zu werden. 
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2.5.2.4 Baustelleneinrichtung, Bauausführung und bauzeitliche Verkehrsführung 

Zur Baustelleneinrichtung sind sowohl Flächen im Bereich der herzustellenden Auf- 
zugs- und Treppenanlagen als auch im Bereich der im Bestand vorhandenen U-Bahn- 
Zugänge am Barkhof vorgesehen.°° Die Baustelleneinrichtungsflächen (BE-Flächen) auf 
der Mönckebergstraße werden unmittelbar neben der jeweiligen Baugrube Nord bzw. 
Süd angeordnet. Die Nutzung erfolgt zeitlich versetzt, wobei Teile der BE-Fläche Nord 
auch während der Arbeiten auf der BE-Fläche Süd weitergenutzt werden sollen. Die BE- 
Flächen werden jeweils durch einen geschlossenen Bauzaun umschlossen. Während 
der Bohrarbeiten wird der Bauzaun fassadenseitig zudem zu einem Rahmenelement mit 
Überdachung ausgebildet werden. 

Die Bauausführung erfolgt über unterschiedliche Bauphasen.®® Die hier zugelassene 
Maßnahme wird dabei auf die zeitgleich vorgesehenen Sanierungsarbeiten des U-Bahn- 
Tunnels®® abgestimmt werden. Im Einzelnen sind zunächst Leitungsumverlegungen so- 
wie die Verlegung von Sielleitungen im Gehwegbereich der Mönckebergstraße geplant. 
Hieran anschließend beginnt der Ausbau im Bereich der BE-Fläche Nord. Auf die Her- 
stellung der Baugrubenwand folgen die Erdarbeiten des Aushubs sowie die Rohbauar- 
beiten für den Erweiterungsbau. Bevor analog die Errichtung der BE-Fläche sowie die 
entsprechenden Arbeiten auf der Südseite aufgenommen werden, wird der Innenausbau 
einschließlich des Bahnsteigabbruchs und -neubaus durchgeführt werden.®' 

Mit Blick auf die bauzeitliche Verkehrsführung wird (nach derzeitigem Planungsstand 
und vorbehaltlich etwaiger, nicht auszuschließender Verschiebungen, daher unverbind- 
lich und nicht planfestgestellt) zwischen Juni 2020 und Oktober 2021 der Mischverkehr 
der Mönckebergstraße auf einen Einrichtungsverkehr reduziert werden.®® Für diesen 
Zeitraum ist eine Bedarfsumleitungsstrecke über den Speersort und die Steinstraße vor- 
gesehen. Die Rangierflächen für Baustellenverkehre einschließlich der Anlieferung sind 
auf der jeweiligen BE-Fläche Nord bzw. Süd mit eingeplant, sodass die für den Einrich- 
tungsverkehrvorgesehene Fahrspur zwischen jeweiliger BE-Fläche und Fußgängerweg 
nicht zusätzlich durch das Baugeschehen beansprucht wird. Die Fußgängerwege wer- 
den dauerhaft auf beiden Seiten der Mönckebergstraße aufrechterhalten. Der Gehweg 
zwischen BE-Fläche und Geschäften wird je nach Bauphase auf maximal 3,00 m Breite 
beschränkt werden. 

Zu den weiteren Einzelheiten vgl. auch Erläuterungsbericht, Anlage 1.1, S. 23 f. 
Eine weitere Detaillierung der Bauphasen findet sich im Erläuterungsbericht, Anlage 1.1, S. 25 f. 
Anm.: Die Sanierungsarbeiten den Innenstadttunnels sind nicht Gegenstand der vorliegenden Zulas- 

sungsentscheidung. 
91 Die Wiedergabe der einzelnen Bauphasen erfolgt nur grob und ist nicht verbindlich, da die Einzelheiten 
erst im Rahmen der Ausführungsplanung festgelegt v«rden können. 
99 Vgl. auch die weitergehenden Ausführungen im Erläuterungsbericht, Anlage 1.1, S. 24. 
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Zur Baustelleneinrichtung, bauzeitlichen Verkehrsführung und Bauausführung wurden 
folgende Stellungnahmen und Einwendungen abgegeben: 

(1) 

Für die eventuelle Inanspruchnahme öffentlicher Wegeflächen für die Baustelleneinrich- 
tung sei eine Sondernutzungserlaubnis nach § 19WHG beim zuständigen Bezirksamt 
Hamburg-Mitte, Management des öffentlichen Raumes, einzuholen. (S09) 

(2) 

Für die baubedingten Betriebsunterbrechungen seien für den Schienenersatzverkehr 
rechtzeitig Planungsunterlagen (erforderliche Ersatzhaltestellen, Halteverbote zur Stre- 
ckenfreihaltung, etc.) bei der Polizei Hamburg, VD5, 

vorzulegen. (S14) 

(3) 

Alle straßenverkehrsbehördlichen Anordnungen in Bezug auf die Regelung des Stra- 
ßenverkehrs sowie das Einrichten und Absichern von Baustellen, sowie Abwicklung der 
Belieferung der BE-Flächen, etc., seien zeitgerecht vor Baubeginn mit der zuständigen 
Straßenverkehrsbehörde des PK 14 ( ) 
abzustimmen und durch diese anordnen zu lassen. (S14) 

(4) 

Erforderliche Maßnahmen mit Auswirkungen auf signalgeregelte Knoten seien mit LSBG 
/ S 1 und VD 52 ( ) abzustimmen sowie ggf. 
anordnen zu lassen. (S14) 

(5) 

Die beiden Briefkästen in der Mönckebergstraße würden von den Kunden der Deutschen 
Post AG in großem Maß genutzt und in der Woche viermal am Tag geleert. Es werde 
ein Ersatzstandort für die Bauphase benötigt. 

Es werde um Information dazu gebeten, wann die Briefkästen entfernt werden müssen 
sowie ein Ansprechpartner für den Ersatzstandort. (S08) 

(6) 

Zur Vorbereitung der bauzeitlichen Sperrung des nördlichen Zugangs sollte der südliche 
Zugang hinsichtlich der Beleuchtung und Beschilderung verbessert werden. (S10) 

(7) 

Es werde eine eng abgestimmte Koordinierung und Bündelung mit den zahlreichen wei- 
teren Baumaßnahmen im Planungsgebiet gefordert (Abriss C&A-Gebäude, Austausch 
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Straßenbeleuchtung, Setzen von Fundamenten für Masten der Winterbeleuchtung, 
Maßnahmen von Stromnetz HH und weiteren Leitungsträgern). Insoweit werde um einen 
zeitnahen Abstimmungstermin mit allen beteiligten und betroffenen Akteuren gebeten. 
(E15, S18) 

(8) 

In Bezug auf die Bauablaufplanung und die vorbereitende und begleitende Öffentlich- 
keitsarbeit der Maßnahme werde die frühzeitige, regelmäßige und enge Abstimmung mit 
dem BID und weiteren innenstadtrelevanten Akteuren, wie dem City Management, der 
IG Mönckebergstraße und dem Trägerverbund Projekt Innenstadt e.V. gefordert. Die 
Abstimmung betreffe Themen wie Größe der Baustellenquerungen und Baustellenein- 
richtungen, Ablauf der Bauphasen, Einrichtungsverkehr, etc. (E15) 

(9) 

Die Baustelleneinrichtung (Höhe der Bauzäune, Baustellenbeleuchtung, etc.) und die 
Gestaltung der Bauzäune seien frühzeitig mit den Anliegern bzw. dem BID Mönckeber- 
gstraße und dem City-Management abzustimmen. Die Gestaltung der Bauzäune am 
Jungfernstieg (Bau U4) könne hier als Vorbild dienen. 

Auch sei eine Vereinbarung notwendig, um eine Beseitigung von Vandalismusschäden, 
Schmierereien, Aufklebern, etc. und ein entsprechendes Erscheinungsbild zu gewähr- 
leisten. (S18, E18) 

(10) 

Die im Zuge der Umbaumaßnahmen erforderlichen Beeinträchtigungen für Nutzer soll- 
ten auf dem absolut geringsten Maß gehalten werden. (S06, El 3, S18) 

(11) 

Beim Einrichten von Baustellen seien die notwendigen Bewegungsflächen für die Feu- 
en/vehr mit der zuständigen Feuer- und Rettungswache (s. Stellungnahme) abzustim- 
men. (S15) 

(12) 

Für die Bauabschnitte seien der zuständigen Feuer- und Rettungswache (s. Stellung- 
nahme) Ansprechpartner zu benennen. (S15) 

(13) 

Die im Umfeld der Baustelle vorgehaltene öffentliche Wasserversorgung (Hydranten) 
seien jederzeit für Einsatzmaßnahmen der Feuen/vehr freizuhalten. (S15) 
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(14) 

Die Feuerwehrzufahrten seien jederzeit für Einsatzmaßnahmen der Feuen/vehr freizu- 
haiten. (S15) 

(15) 

Aiie Fiucht- und Rettungswege seien immer in der vorgeschriebenen Breite freizuhaiten. 
(S15) 

(16) 

Die Zugängiichkeiten und die brandschutztechnischen Einbauten seien auch während 
der Bau- bzw. Umbauphasen in Betrieb zu harten und die Brandiast durch vorgehaitene 
Baumateriaiien etc. auf ein Minimum zu begrenzen. (S15) 

(17) 

Da die Baumaßnahme im iaufenden Betrieb durchgeführt werde, müsse gewährieistet 
sein, dass während der gesamten Bauphase bei den durch die Umieitungen notwendi- 
gen Maßnahmen, z.B. Umsetzung der Straßenmöbiierung (Schiider, Bänke, Fahrradab- 
steiianiagen etc.) eine Beeinträchtigung der mobiiitätseingeschränkten Personen mini- 
miert werde und dabei durchgehend seniorengerechte und mögiichst barrierefreie Zu- 
gänge zu den Bahnsteigen und Zügen gewährieistet werden. (S06) 

(18) 

Die Auswirkungen der Beeinträchtigungen der Baumaßnahme im unmitteibaren Umfeid 
des Bahnhofs dürften den barrierefreien Zugang für Senioren oder Menschen mit Bewe- 
gungseinschränkungen nicht wesentiich behindern. (S06) 

(19) 

Bei Beginn und während der Bauarbeiten seien ausreichend angemessene Sitzgeiegen- 
heiten für Senioren vorzuhaiten, um Wartezeiten erträgiich zu gestaiten. (S06) 

(20) 

Hinsichtiich der Barrierefreiheit von Bausteiienbereichen werde auf die DiN 18040-3 
(Kap. 10) ven/viesen. Demnach müssten Wegeführungen, die durch Bausteiien verur- 
sacht sind, barrierefrei und sicher passierbar sein. Dies werde durch nachfoigend aufge- 
führte Maßnahmen erreicht: 

eine Fortführung der ursprüngiichen Gehwegbreite, ansonsten eine durchgängig 
nutzbare Gehwegbreite von mindestens 1,20 m, 

bei unvermeidbaren Engsteiien (vgi. Ziffer 5.1.2) eine iichte Breite von mindestens 
90 cm. 
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bei eingeschränkter Gehwegbreite, die iänger ais 18,00 m ist, eine Begegnungsfiä- 
che spätestens nach 18,00 m von mindestens 1,80 m x 1,80 m, 

die Sicherung von Gehwegen und Notwegen gegenüber Bausteiien durch 10 cm 
hohe Absperrschranken in 1,00 m Höhe über Oberfiächenbeiag (Höhe der Ober- 
kante), 

Tastieisten unter den Absperrschranken mit der Unterkante (bei rohrförmiger Aus- 
biidung der Mitte des Rohrquerschnittes) auf maximai 15 cm Höhe über Oberfiä- 
chenbeiag und 

visueii stark kontrastierende Bausteiienabsperrgeräte. 

Aiternativ eingesetzte mobiie Absturzsicherungen müssten den gieichen Anforderungen 
genügen. (S10) 

(21) 

Soweit sich die Bausteiie an einer Überquerungssteiie befinde, soiie temporär eine pro- 
visorische barrierefreie Überquerung der Fahrbahn mögiich sein. (S10) 

(22) 

Zur Einrichtung von Bausteiien werde genereii auf die RSA der FGSV hingewiesen. 

Zu Absicherungsmaßnahmen für biinde und sehbehinderte Menschen werde auf die 
DBSV-Broschüre „Absicherung von Bausteiien und für biinde und sehbehinderte Ver- 
kehrsteiinehmer“ hingewiesen. (S10) 

(23) 

Für die Bausteiienquerungen während der Leitungsbauarbeiten seien barrierefreie, 
stabiie und mögiichst breite Konstruktionen zu verwenden, insbesondere die Zugänge 
in die Barkhof-Passage und die Levantehaus-Passage erschienen zu kiein dimensioniert, 
um die vorhandenen Passantenfrequenzen aufzunehmen. (S18) 

(24) 

Die Dimensionierung der Fußgängerführungen erscheine aus Sicherheitsgründen nicht 
ausreichend. (El8) 

Der Fußweg in die Barkhofpassage müsse ais Querung zwischen der Mönckeberg- 
straße und der Spitaierstraße während der Bauphase 1 deutiich breiter gestaitet werden, 
um die Fußgängerfrequenzen aufnehmen zu können. 

Die Fußwege vor den Geschäften im nördiichen Bereich / Bauphase 4 würden ais nicht 
ausreichend erachtet. 
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(25) 

Es würden die nicht zumutbaren Beeinträchtigungen des Aniiegergebrauchs während 
der Bauzeit in Bezug auf 

die Zugängiichkeit der Ladengeschäfte, 

die Einschränkungen des Lieferverkehrs, 

den Veriust von Freisitzen für die Außengastronomie, 

den Veriust von Steiipiätzen und von Bewegungsfiächen vor den Eingängen zu 
Läden, Kauf- und Kontorhäusern 

beanstandet. Die Erreichbarkeit der Mönckebergstraße / der Aniiegergebrauch müssten 
jederzeit gewährieistet sein; Einschränkungen sind zu vermeiden. (E02-E07, E10, E12, 
E15-E20, S18) 

(26) 

Es würde der zu en/vartende Ausfaii der Medienanbindung (z.B. Strom, Teiekommunika- 
tion, etc.) beanstandet. (E06-E07) 

(27) 

Die Befahrbarkeit der Mönckebergstraße für Handwerkerfahrzeuge, Lieferfahrzeuge, 
Taxen, Rundfahrtbusse sei streng zu regiementieren. Das unberechtigte Befahren der 
Mönckebergstraße durch Nichtaniieger soiite stärker geahndet werden. (E18) 

(28) 

Es würden die Einschränkungen für den öffentiichen Nahverkehr beanstandet. (E02-E05, 
E10, E12, E15, E17, E19-E20) 

(29) 

Der Einrichtungsverkehr während der Bauzeit soiie anders ais derzeit vorgesehen in 
umgekehrter Richtung umgeieitet werden. Dadurch würde verhindert, dass Busfahrgäste 
mit dem Hauptziei Mönckebergstraße die Fahrbahn der Steinstraße queren müssten. 
(E08, S18) 

(30) 

Der Einrichtungsverkehr werde sehr kritisch gesehen, da dieser aufgrund der Dimensi- 
onierung der Bausteiieneinrichtung sehr dicht an den Fußgänger-ZGastronomieberei- 
chen geführt werde. (E18) 
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(31) 

Es fehlten Angaben zum Schienenersatzverkehr für die U3. Es sei nicht ersichtlich, wo 
und mit welcher Frequenz die Busse verkehren würden. Es müssten Querungsmöglich- 
keiten für die Passanten gegeben sein. (El 8) 

(32) 

Es fehlten Angaben, wie die Erreichbarkeit der Mönckebergstraße in dem Zeitraum so- 
wohl für den MIV als auch für den ÖPNV auch vor dem Hintergrund weiterer Baumaß- 
nahmen in der östlichen Innenstadt sichergestellt sei. (El 8) 

(33) 

Während der Bauzeit käme es zu einem Verlust von Sichtbeziehungen und der visuellen 
Sichtbarkeit von Schaufensteranlagen. (E02-E07, E10, E16-E17, E19-E20) 

(34) 

Der Zugang zum Levantehaus würde erschwert und unübersichtlicher, wodurch auch 
der Charakter des Levantehauses massiv gestört würde. Der Boulevardcharakter der 
Mönckebergstraße werde zerstört. (E02) 

(35) 

Es seien Baubeschränkungen zugunsten der Förderung des Einzelhandels festzulegen 
(E02, E05-E07, E10, E12, E15, E17-E20, S18): 

- Keine Bauarbeiten während der Adventszeit (ab November) und während der Tage 
vor Ostern. (E02, E05) 

- Bauarbeiten nur Montag bis Freitag zwischen 8.00 Uhr und 19.00 Uhr, keine Bauar- 
beiten am Wochenende, an Feiertagen, Brückentagen, an den Adventswochenenden, 
an Ostern sowie unmittelbar vor Ostern, während der Messezeiten (z.B. Internorga, 
Aircraft Interior, Wind Energym SMM), Sportveranstaltungen (Cyclassics, Ironman, 
Marathon, Triathlon) sowie anderer Großevents (ESL, Hafengeburtstage, Cruise 
Days, Eisbeinessen etc.). (El2) 

- Keine Arbeiten während des Weihnachtsgeschäfts (Anfang/Mitte November bis Mitte 
Januar) (El 7) 

- Die vorbereitenden Maßnahmen mit der Verlegung von Leitungen seien so durchzu- 
führen, dass diese zum Beginn des Weihnachtsgeschäftes beendet seien; andern- 
falls werde eine Verschiebung auf Mitte Januar als erforderlich erachtet. Eine hier- 
durch bedingte, vertretbare Verlängerung der Bauzeit solle dabei inkaufgenommen 
werden. (S18) 
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- Die vorbereitenden Maßnahmen (Bauphase 1) seien so durchzuführen, dass sie zum 
Beginn des Weihnachtsgeschäfts (Anfang / Mitte November) beendet sind. (E18) 

(36) 

Es seien Aiternativfiächen zur Aniieferung bereitzuhaiten. (E06-E07) 

(37) 

Es würde der freie Zugang zum Ladengeschäft gefordert. (E06-E07) 

(38) 

Es seien zusätziiche Werbefiächen zur Verfügung zu steiien. (E02, E06-E07, E10, E17, 
E20) 

Zusätziich würden kostenfreie Werbemögiichkeiten für die von der Bausteiie betroffenen 
Gewerbetreibenden auf den internetseiten von vwwv.hamburq.de und in den Pubiikatio- 
nen von Hamburg Marketing gefordert. (E17) 

(39) 

Es seien Maßnahmen zur Verbesserung der Sichtbarkeit der Ladengeschäfte zu ergrei- 
fen. (E06-E07, E10) 

(40) 

Es würde eine Bauverkürzung gefordert. (E06-E07) 

Die Forderung wurde im Erörterungstermin insoweit konkretisiert, ais dass aufgrund der 
Aufteiiung des Bauvorhabens in zwei zeitiich versetzte Bausteiien die Bauzeit um mut- 
maßiich fünf bis neun Monate veriängert würde, insoweit wurde gebeten zu prüfen, wei- 
cher Zeitgewinn durch eine Voiisperrung der Mönckebergstraße in Höhe der Bausteiien 
mögiich erscheine. Da das Bauvorhaben für die Aniieger mögiichst schonend durchzu- 
führen sei, fehie für einen aiternativen Bauabiauf mit Voiisperrung ebenfaiis die für die 
Abwägung erforderiiche Untersuchung einschiießiich einer Schätzung der dadurch re- 
duzierten Baukosten. 

(41) 

Es seien instandhaitungs- und instandsetzungskosten zu ersetzen. (E06-E07) 

(42) 

Es sei eine dem gesamten Levantehaus angemessene Vermeidung der Bausteiie erfor- 
deriich, sodass der hochwertige und exkiusive Charakter der Einkaufspassage und des 
Hoteis nicht verioren gingen. (El2) 
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(43) 

Es müsse sichergestellt sein, dass die Winterbeleuchtung der Mönckebergstraße (In- 
vestitionsvolumen mehr als 3 Mio. €) auch während der Bauzeit fachgerecht aufgehängt 
werden könne. (E15) 

(44) 

Es sei zu prüfen, ob in Bauphase 4 die nördliche Baustelleneinrichtungsfläche weiter 
reduziert werden könne, um für die im Weihnachtsgeschäft erhöhte Zahl der Passanten 
breitere Fußgängerflächen vor den Geschäften auf der Nordseite der Mönckebergstraße 
zu schaffen. (S18) 

(45) 

Die Baustelleneinrichtung und die verbleibende Fahrspur für den Einrichtungsverkehr in 
der Mönckebergstraße müssten so dimensioniert sein, dass die Weihnachtsparade an 
den vier Adventssamstagen stattfinden könne. (S18, E18, E20) 

Ergänzend wurde zudem z.T. ausgeführt, dass gerade die attraktiven Weihnachtsum- 
züge viele Besucher in die Mönckebergstraße brächten. (E20) 

(46) 

Um den Fußgängerverkehr nicht doppelt zu belasten und die Verkehrssicherheit zu ge- 
währleisten müsse daran festgehalten werden, dass die Bauphasen für die Nord- und 
Südseite nacheinander stattfinden. (E18) 

(47) 

Es fehlten Angaben zum Einsatz von Baukränen. (E18) 

(48) 

Die von der Baumaßnahme betroffene Fassaden-, Effekt- und Straßenbeleuchtung der 
Mönckebergstraße, die voraussichtlich bis Ende des dritten Quartals 2019 umgesetzt 
werde (Investitionsvolumen 2,5 Mio. €), sei zu berücksichtigen. Hier müssten während 
der Bauzeit insgesamt drei der neuen Leuchten demontiert und im Anschluss durch die 
Vorhabenträgerin wieder montiert werden. Es wurde auf den Lageplan (Anlage 3 der 
Einwendung) Bezug genommen. (El 5) 

(49) 

Nach Abschluss der Baumaßnahmen müssten der Bahnhof / die Bahnsteige sowie die 
gesamte Zuwegung im Umfeld hinsichtlich Barrierefreiheit, Ausleuchtung, Beschilderung 
und seniorengerechte Sitzgelegenheiten wieder ordnungsgemäß hergerichtet werden. 
(S06) 
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Zu (1) 

Die Forderung ist unbegründet. Aufgrund der Konzentrationswirkung der voriiegenden 
Zuiassungsentscheidung ist durch die Vorhabenträgerin keine gesonderte Nutzungser- 
iaubnis vor Beginn der Baumaßnahme einzuhoien. 

Wie bereits unter Ziffer 2.2.3 des Pianfeststeiiungsbeschiusses ausgeführt, entfaitet der 
Pianfeststeiiungsbeschiuss gemäß § 75 Abs. 1 HmbVwVfG formeii konzentrierende 
Wirkung. Neben der voriiegenden Zuiassungsentscheidung sind andere behördiiche 
Entscheidungen, insbesondere öffentiich-rechtiiche Genehmigungen nicht erforderiich, 
weshaib der Vorhabenträgerin die gesonderte Beantragung einer Sondernutzungser- 
iaubnis für die inanspruchnahme des öffentiichen Straßenraumes der Mönckeberg- 
straße nicht aufzugeben ist. Die für Zwecke der Bausteiieneinrichtung erforderiiche Son- 
dernutzungseriaubnis nach § 19 Abs. 1 Satz 2 HWG wird unter Ziffer 1.5 des Pianfest- 
steiiungsbeschiusses foigiich auch mit konzentriert. Hinsichtiich der Begründung wird auf 
Ziffer 2.6 des Pianfeststeiiungsbeschiusses ven/viesen. 

Zu (2) bis (4) 

Die Forderungen werden nach Zusage der Vorhabenträgerin erfüiit. insoweit erfoigte die 
zusätziiche Absicherung unter Ziffer 1.4.3.3 des Pianfeststeiiungsbeschiusses nur zur 
Kiarsteiiung. 

Zu (5) 

Die Forderung wird gemäß Ziffer 1.4.3.3 des Pianfeststeiiungsbeschiusses insoweit er- 
füiit, ais dass aus Gründen der Bausteiieneinrichtung eine Umsetzung der Briefkästen 
erforderiich wird. 

Soweit die Forderung auf die Bereitsteiiung eines Ersatzstandortes gerichtet ist, teiite 
die Vorhabenträgerin mit, dass aus ihrer Sicht ein Ersatzstandort in der Nähe des Bau- 
feides zur Verfügung stünde. Dennoch ist die dahingehende Einwendung zurückzuwei- 
sen, da der Vorhabenträgerin mangeis Zuständigkeit nicht die Zuweisung eines Ersatz- 
standortes aufgegeben werden darf. Um der Einwenderin dennoch die Mögiichkeit zu 
geben, für die Zeit der Betroffenheit die Zuweisung eines Ersatzstandorts bei der zustän- 
digen Behörde zeitgerecht zu beantragen, ist die Vorhabenträgerin daher dazu aufge- 
fordert, der Einwenderin so frühzeitig wie mögiich den Zeitpunkt für die Entfernung der 
Briefkästen mitzuteiien. 

Zu (6) 

Die Einwendung ist unbegründet. Für die Baudurchführung ist nach Angaben der Vor- 
habenträgerin keine teiiweise Sperrung der im Bestand vorhandenen Zugänge zur U- 
Bahn-Haitesteiie vorgesehen, sodass auf eine einseitige Verbesserung der Beieuchtung 
und Beschiiderung verzichtet werden kann. Die Vorhabenträgerin machte in diesem Zu- 
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sammenhang noch einmal darauf aufmerksam, dass für die Arbeiten auf Bahnsteig- 
ebene eine Betriebsunterbrechung vorgesehen ist, während der die Haltestelle komplett 
gesperrt sein wird. 

Zu (7) 

Die Forderungen werden mit den festgesetzten allgemeinen und speziellen Abstim- 
mungserfordernissen unter den Ziffern 1.4.3.1 und 1.4.3.3 des Planfeststellungsbe- 
schlusses erfüllt. Die Abstimmungserfordernisse umfassen die der Planfeststellungsbe- 
hörde aufgrund des Anhörungsverfahrens bekannten Konfliktsituationen®^ und werden 
insoweit den jeweiligen Stellung nehmenden Behörden, Trägern öffentlicher Belange o- 
der auch Einwendern gerecht. Ergänzend teilte die Vorhabenträgerin mit, dass es bereits 
im Vorfeld zur Antragstellung Abstimmungen zum Bauablauf gegeben habe und insoweit 
Überschneidungen mit anderen Maßnahmen bereits bekannt seien. Überdies sagte sie 
auch zu, für weitere Abstimmungstermine gerne zur Verfügung zu stehen. 

Zu (8) und (9) 

Soweit die Forderungen auf eine angemessene Kommunikation hinsichtlich der zu er- 
wartenden Beeinträchtigungen gerichtet sind, wird ihnen gemäß Ziffer 1.4.3.2 des Plan- 
feststellungsbeschlusses abgeholfen. Demnach hat die Vorhabenträgerin die betroffe- 
nen Anlieger rechtzeitig vor Baubeginn sowie laufend während der Bauausführung in 
angemessener Form über die zu en/vartenden Bautätigkeiten einschließlich der damit 
einhergehenden Beeinträchtigungen wie Lärm, Erschütterungen, Sperrungen, Umleitun- 
gen, etc. zu informieren und Ansprechpartner vor Ort zu benennen. 

Gleichfalls wird den Forderungen nach Maßgabe von Ziffer 1.4.3.2 des Planfeststel- 
lungsbeschlusses abgeholfen, soweit sie die Nutzung des Bauzaunes zur Anbringung 
von Hinweis- oder auch Werbeschildern betrafen. Demnach hat die Vorhabenträgerin 
die erstmalige Information der betroffenen Anlieger nach Möglichkeit so frühzeitig durch- 
zuführen, dass den Betroffenen (falls gewünscht) noch Gelegenheit verbleibt, für die 
Dauer der Baustelleneinrichtung in Abstimmung mit der Vorhabenträgerin bei dem zu- 
ständigen Bezirksamt Hamburg-Mitte Anträge auf Sondernutzung (vgl. § 19 HWG) für 
die Anbringung von Hinweisschildern am Bauzaun zu stellen. Dabei schied eine gene- 
relle Zulassung von Hinweisschildern aufgrund der Konzentrationswirkung der Planfest- 
stellung indes aus, da nicht die Vorhabenträgerin sondern vielmehr der jeweilige Gewer- 
betreibende Adressat der hierfür erforderlichen Sondernutzungserlaubnis ist. Durch die 
Nebenbestimmung konnte die Vorhabenträgerin lediglich dazu angehalten werden, mit 
Blick auf das erforderliche Genehmigungsverfahren Rücksicht gegenüber den betroffe- 
nen Anliegern zu üben. 

Zum Beteiligungsverfahren vgl. auch Ziffer 2.1.2.4 des Planfeststellungsbeschlusses. 
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Die Einwendungen sind jedoch insoweit unbegründet, ais dass sie eine Abstimmung 
hinsichtiich der Bausteiieneinrichtung (u.a. Höhe der Bauzäune, Bausteiienbeieuchtung), 
des Abiaufs der Bauphasen oder auch den Einrichtungsverkehr betreffen. Mit Bück auf 
die Bausteiieneinrichtung ist gerade auch die Höhe der Bauzäune aufgrund des zu ge- 
währieistenden bauzeitiichen Schaiischutzes bereits nicht disponibei.®'* Darüber hinaus 
sind Aspekte der konkreten Baudurchführung aus Gründen der effektiven Abwickiung 
der Baumaßnahme der Vorhabenträgerin bzw. den von ihr beauftragten Bauunterneh- 
men zu überiassen. Soweit erforderiich sind zudem Maßnahmen mit Auswirkungen auf 
den Verkehrsraum von der Vorhabenträgerin mit den zuständigen Behörden abzustim- 
men (vgi. auch Ziffer 1.4.3.3 des Pianfeststeiiungsbeschiusses), sodass auch diesbe- 
zügiich kein Raum für eine weitergehende Abstimmung mit den Einwendern verbieibt. 
insoweit geht die Pianfeststeiiungsbehörde davon aus, dass gerade auch aufgrund der 
Erfahrungswerte mit Großveranstaitungen im innenstadtbereich, die zuständigen Behör- 
den über die erforderiiche Fachkompetenz für eine abschiießende Beurteiiung verfügen. 

Gieichfaiis sind die Einwendungen unbegründet, soweit sie eine weitergehende Gestai- 
tung des Bauzaunes oder auch die Beseitigung von Vandaiismusschäden, Schmiere- 
reien, Aufkiebern etc. zur Gewährieistung eines entsprechenden Erscheinungsbiides 
enthieiten. Die Vorhabenträgerin piant eine weitgehend neutraie Ausgestaitung der Bau- 
zäune und trägt insoweit bereits zu einem angemessenen Erscheinungsbiid der Bau- 
steiie bei. Darüber hinaus steht es im Beiieben der Vorhabenträgerin, weiche Maßnah- 
men sie zur Aufrechterhaitung des Erscheinungsbiides ergreifen möchte. 

Zu (10) 

Die Forderung wird seitens der Vorhabenträgerin erfüiit. Wie aus den Pianungen ersicht- 
iich, wurde bei der vorbereitenden Pianung insbesondere auch ein Augenmerk darauf 
geiegt, dass trotz der nicht zu vermeidenden Einschränkungen (Sperrpause der U3) so- 
wohi ÖPNV (Busverkehr) ais auch Fußgängerverkehre dauerhaft aufrechterhaiten wer- 
den können. 

Zu (11) bis (15) 

Die Einhaitung der Forderungen wurde seitens der Vorhabenträgerin zugesagt und in- 
soweit nur der Kiarsteiiung haiber unter den Ziffern 1.4.3.3, 1.4.3.4.1 und 1.4.3.4.2 des 
Pianfeststeiiungsbeschiusses mit verfügt. 

Mit Bück auf etwaige Einschränkungen von Feuen/vehrzufahrten teiite die Vorhabenträ- 
gerin überdies ergänzend mit, dass im Baufeid keine Feuen/vehrzufahrten iiegen würden. 

^ Zur bauzeitlichen Lärmbelastung vgl. auch Ziffer 2.5.2.1 des Planfeststellungsbeschlusses. 
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Zu (16) 

Den Forderungen nach Zugänglichkeiten und brandschutztechnischen Einbauten der U- 
Bahn-Haltestelle war nicht weiter nachzugehen. Da während der potentiell einschrän- 
kenden Arbeiten auf Bahnsteigebene eine Betriebsunterbrechung mit Sperrung der U- 
Bahn-Haltestelle vorgesehen ist, können dahingehende Konflikte ausgeschlossen wer- 
den. 

Zu (17) bis (19) 

Die Forderungen werden soweit wie möglich mit der vorliegenden Planung berücksich- 
tigt. Da für die Arbeiten auf Bahnsteigebene der U-Bahn-Betrieb unterbrochen und damit 
die U-Bahn-Haltestelle gesperrt sein wird, sind jedoch keine gesonderten Anforderungen 
während dieser Zeit an die Zugänglichkeit der Haltestelle zu stellen. Überdies wird durch 
die hier zugelassene Maßnahme erst die Barrierefreiheit der U-Bahn-Haltestelle herge- 
stellt werden. Und schließlich werden die Beeinträchtigungen aufgrund die Baustellen- 
einrichtung auf Straßenebene so gering wie möglich gehalten; die Belange der Fußgän- 
ger wurden in der Planung berücksichtigt. 

Zu (20) 

Die Vorgaben der DIN 18040-3, Abschnitt 10 (Barrierefreies Bauen - Planungsgrundla- 
gen -Teil 3: Öffentlicher Verkehrs- und Freiraum) sind als einschlägiges Regelungswerk 
für die barrierefreie Einrichtung von Baustellenbereichen von der Vorhabenträgerin zu 
berücksichtigen. Zur Klarstellung wurde ein zusätzlicher Hinweis unter Ziffer 1.7.4.1 des 
Planfeststellungsbeschlusses mit aufgenommen. 

Zu (21) 

Die Einwendung ist unbegründet, da sich die Baustelle an keiner ausgewiesenen Über- 
querungsstelle befindet. 

Zu (22) 

Die Hinweise wurden unter Ziffer 1.7.4.1 des Planfeststellungsbeschlusses mit aufge- 
nommen. Die Vorhabenträgerin teilte diesbezüglich ergänzend mit, dass die Baustellen- 
einrichtung gemäß der gültigen gesetzlichen Vorgaben erfolge. 

Zu (23) 

Die Einwendung ist unbegründet. Zum Sachverhalt teilte die Vorhabenträgerin ergän- 
zend mit, dass die erforderlichen Leitungsarbeiten durch die jeweiligen Versorgungsun- 
ternehmen eigenständig ausgeführt würden. Wie auch die Baudurchführung durch be- 
auftragte Bauunternehmen, begegnet die Durchführung von Leitungsarbeiten in Eigen- 
regie der Leitungsunternehmen vor diesem Hintergrund jedoch keinen Bedenken. So 
sind Leitungsunternehmen - gleichfalls wie die Vorhabenträgerin selbst - zur Einhaltung 
der einschlägigen Regelwerke bei der Einrichtung von Baustellen verpflichtet (vgl. auch 
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den diesbezüglichen Hinweis an die Vorhabenträgerin unter Ziffer 1.7.4.1 des Planfest- 
stellungsbeschlusses). Folglich ist von einer sachgerechten Auflösung des Konfliktes 
nach dem Stand der Technik auszugehen. Darüber hinaus hat die Vorhabenträgerin zu- 
dem zugesagt, die Versorger noch einmal explizit darauf hinzuweisen, die Baustellen- 
querungen gemäß der örtlichen Erfordernisse auszuführen. 

Zu (24) 

Die Einwendung ist unbegründet. Die Fußgängerführungen einschließlich der Dimensi- 
onierung wurden nach Aussage der Vorhabenträgerin vor Antragstellung gemeinsam mit 
der Polizei abgestimmt. Darüber hinaus ist die Vorhabenträgerin gemäß Ziffer 1.4.3.3 
des Planfeststellungsbeschlusses zudem verpflichtet, vor Beginn der Baumaßnahme er- 
neute Abstimmungen mit der zuständigen Straßenverkehrsbehörde durchzuführen. Da 
aus Sicht der Planfeststellungsbehörde insoweit gesichert ist, dass neben den für die 
Baumaßnahme erforderlichen Bewegungsflächen auch Sicherheitsaspekte der weiter- 
hin zugänglichen öffentlichen Straßen- und Wegeflächen in die Dimensionierung mit ein- 
fließen, konnte schließlich auf weitere dahingehende Festsetzungen verzichtet werden. 
Denn einerseits werden die vorgetragenen Belange durch die zuständige Straßenver- 
kehrsbehörde auch aufgrund ihrer langjährigen Erfahrungen mit Großveranstaltungen 
angemessen gelöst werden. Und andererseits sollen zugunsten einer flexiblen Handha- 
bung der Baustellensituation mit Blick auf die damit verbundenen Straßen- / Fußgänger- 
verkehrsbelange keine Festsetzungen getroffen werden, die sich im Zeitpunkt der Bau- 
durchführung womöglich als nicht praktikabel heraussteilen und insoweit nur durch auf- 
wändige Änderungen der Zulassungsentscheidung revidiert werden können. 

Zu (25) 

Den Forderungen wird gemäß der Ziffern 1.4.3.4.3 und 1.4.4.1 des Planfeststellungsbe- 
schlusses in Teilen abgeholfen; sie werden im Übrigen als unbegründet zurückgewiesen. 

Zugänglichkeit von Ladengeschäften 

Nach Zusage der Vorhabenträgerin wird über den gesamten Zeitraum der Bauausfüh- 
rung die Zugänglichkeit der Gebäudeeingänge gewährleistet. Insoweit erfolgte die zu- 
sätzliche Festsetzung unter Ziffer 1.4.3.4.3 des Planfeststellungsbeschlusses rein dekla- 
ratorisch. 

Einschränkungen des Lieferverkehrs 

Die aufgrund der Baustelleneinrichtung zu en/vartenden Einschränkungen für Lieferver- 
kehre sind als zumutbar hinzunehmen. Die Vorhabenträgerin teilte mit Blick auf die 
Baustelleneinrichtung mit, dass auf einer Länge von ca. 75 m der Parkstreifen nicht zur 
Verfügung stehen werde. Der Weg zwischen Anlieferfahrzeugen und den jeweiligen Nut- 
zungseinheiten würde sich entsprechend gegenüber dem derzeitigen Zustand in erträg- 
lichem Maß verlängern. 
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Die bauzeitlichen Einschränkungen des Lieferverkehrs sind aus Sicht der Planfeststel- 
lungsbehörde vor dem Hintergrund des überwiegenden öffentlichen Interesses an einer 
Errichtung von barrierefreien Zugängen zur U-Bahn-Haltestelle Mönckebergstraße hin- 
nehmbar. Die Baumaßnahme findet in einem dicht bebauten Innenstadtbereich statt, 
weshalb die Baustelleneinrichtung ohnehin zur Berücksichtigung der unterschiedlichen 
Nutzungen vor entsprechenden Schwierigkeiten steht. Eine Freihaltung von Anlieferbe- 
reichen wäre insoweit wohl nur bei einer weiteren Einschränkung der BE-Flächen oder 
aber einer kompletten Aufhebung des Straßenverkehrs möglich gewesen. Während das 
eine jedoch vor dem Hintergrund der Positionierung der Treppenaufgänge und Aufzugs- 
anlagen bereits auszuschließen ist, wäre die andere Option zulasten des ÖPNV gegan- 
gen, der jedoch aufgrund der Sperrung der U3 während der Bauzeit bereits stark ge- 
schwächt ist. Hinzukommend ist in die Abwägung einzustellen, dass die Mönckeberg- 
straße für Lieferverkehre nur zwischen 21.00 und 11.00 Uhr freigegeben ist. Der Zeit- 
raum liegt weitestgehend außerhalb der Ladenöffnungszeiten, weshalb davon auszuge- 
hen ist, dass die bauzeitlich über den Fußweg abzuwickelnde Anlieferung aufgrund des 
zur Nachtzeit bzw. am frühen Vormittag vergleichsweise geringeren Fußgängerverkehrs 
nur geringen Konflikten ausgesetzt sein dürfte. 

Sonstiges 

Soweit darüber hinaus bauzeitliche Einschränkungen aufgrund des Verlustes von Stell- 
plätzen sowie von Bewegungsflächen vor Eingängen zu Läden, Kauf- und Kontorhäu- 
sern befürchtet werden, so sind auch diese als zumutbar hinzunehmen. Wie vorstehend 
bereits ausgeführt, wurde im Rahmen des Baustellenkonzeptes zur Aufrechterhaltung 
der unterschiedlichen Nutzungen ein erträglicher Mittelweg gefunden, um die Zugäng- 
lichkeit von Gebäudeeingängen, die Aufrechterhaltung von fußläufigen Wegebeziehun- 
gen sowie auch des ÖPNV bestmöglich zu gewährleisten. Verbleibende, mit einer Bau- 
stelle grundsätzlich einhergehende, temporäre Beeinträchtigungen sind jedoch vor dem 
Hintergrund des üben/viegenden öffentlichen Interesses an einer Errichtung von barrie- 
refreien Zugängen zur U-Bahn-Haltestelle Mönckebergstraße zumutbar. 

Verlust von Freisitzen für die Außengastronomie 

Hinsichtlich des Verlustes von Freisitzen für die Außengastronomie wird schließlich auf 
Ziffer 2.5.2.5.1.1 des Planfeststellungsbeschlusses ven/viesen, wo die rechtliche Einord- 
nung der Sondernutzung sowie auch die Entschädigungsfähigkeit bei Verlust von Frei- 
sitzen ausführlich abgehandelt werden. 

Zu (26) 

Die Einwendung ist unbegründet. Die Vorhabenträgerin führte diesbezüglich aus, dass 
seitens der Leitungsträger eine unterbrechungsfreie Versorgung beim Umbau der Be- 
standstrassen in Aussicht gestellt worden sei. Demnach erfolge z.B. das An-/Abmelden 
von Telekommunikationskabeln in Abstimmung mit den Nutzern zumeist in der Nacht. 
Die Stromversorgung erfolge im Netz von mehreren Seiten aus, sodass immer eine Ver- 
sorgung gewährleistet sei, wenn an Kabeln gearbeitet würde. Lediglich beim Umbau von 
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Trinkwasserleitungen könne es zu kurzzeitigen Unterbrechungen kommen, die aber mit 
den Nutzern abgestimmt würden. 

Unter Berücksichtigung der Erläuterungen der Vorhabenträgerin sind verbleibende, auf- 
grund der Durchführung einer Baumaßnahme unumgängliche Beeinträchtigungen aus 
Sicht der Planfeststellungsbehörde hinzunehmen. Insoweit, als dass die erforderlichen 
Leitungsumverlegungen in Abstimmung zwischen den Versorgern und den betroffenen 
Nutzern erfolgen werden, ist davon auszugehen, dass die Einschränkungen bereits auf 
ein Minimum reduziert sein werden. Darüber hinaus verbleibende Beeinträchtigungen 
ließen sich wohl allenfalls durch eine Versagung der Baudurchführung erreichen, die 
aufgrund der Gewichtigkeit des Bauvorhabens zur Erreichung eines barrierefreien Per- 
sonennahverkehrs jedoch nicht ernstlich in Betracht kommt. 

Zu (27) 

Die Einwendung ist unbegründet. Die Forderung steht außerhalb des Zuständigkeitsbe- 
reiches der Vorhabenträgerin. Die Einhaltung straßenverkehrsbehördlicher Anordnun- 
gen und insbesondere auch deren Ahndung übersteigen als klassisch hoheitliche Auf- 
gabe des Ven/valtungsvollzuges die Befugnisse der Vorhabenträgerin und kann insoweit 
auch nicht durch eine Nebenbestimmung der Vorhabenträgerin aufgegeben werden. Es 
wird auf die zuständigen Behörden ven/viesen. 

Zu (28) 

Die Einwendung ist unbegründet. Die sich aufgrund der Betriebsunterbrechung ergeben- 
den Einschränkungen auf der U-Bahn-Linie U3 sind zugunsten der Durchführbarkeit der 
Arbeiten als zumutbar hinzunehmen. Nach Angaben der Vorhabenträgerin werden die 
Arbeiten zum barrierefreien Ausbau an eine Tunnelsanierung im Bereich der Innenstadt 
gekoppelt,®^ auf welche wohl auch die verhältnismäßig lange Dauer der Betriebsunter- 
brechung der U3 zurückzuführen sein dürfte. Da ungeachtet dessen der Innenstadtbe- 
reich jedoch auch während der Betriebsunterbrechung der U3 über U- bzw. S-Bahn zu 
erreichen sein wird (insbesondere Haltestellen Hauptbahnhof und Jungfernstieg) und 
aufgrund des Baustellenkonzeptes der innerstädtische Busverkehr auf der Mönckeber- 
gstraße aufrechterhalten werden kann (insbesondere Haltestelle Gerhart-Hauptmann- 
Platz), sind die zu en/vartenden, im Übrigen nur temporären Einschränkungen, als zu- 
mutbar hinzunehmen.®® 

Zu (29) 

Die Forderung nach einer Umleitung des Einrichtungsverkehrs über die Mönckeberg- 
straße in umgekehrter Richtung ist unbegründet. Nach Angaben der Vorhabenträgerin 

Vgl. Erläuterungsbericht, Anlage 1.1, S. 23. 
Zur Einrichtung eines Schienenersatzverkehrs vgl. auch Ausführungen zu (31). 
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erfolgten die Planungen zum Einrichtungsverkehr unter Berücksichtigung verkehrstech- 
nischer Gesichtspunkte. Ziel sei es gewesen, allen Fahrgästen trotz der Umleitung die 
höchst mögliche Qualität zu bieten. Dies sei am besten mit der geplanten Streckenfüh- 
rung gewährleistet, da so der Begegnungsverkehr in der Bergstraße vermieden werde, 
die Buslinien, die am ZOB starteten, den üblichen Linienverlauf nutzen könnten, wodurch 
Verzögerungen allenfalls auf dem letzten Teilstück der Gegenrichtung zu en/varten seien 
und zudem die Leistungsfähigkeit im Gesamtsystem besser aufrechterhalten werden 
könne. 

Der Ansatz der Vorhabenträgerin ist aus Sicht der Planfeststellungsbehörde nicht weiter 
zu beanstanden. Die Verkehrsführung während der Bauzeit erfolgte überdies in Abstim- 
mung mit der Abteilung Verkehrslenkung der Verkehrsbetriebe Hamburg-Holstein 
GmbH,weshalb von einer bestmöglichen Berücksichtigung der zu erwartenden Aus- 
wirkungen auf das Busnetz auszugehen ist. Nur ergänzend wird in diesem Zusammen- 
hang zudem auf das unter Ziffer 1.4.3.3 verfügte Abstimmungserfordernis mit der zu- 
ständigen Straßenverkehrsbehörde ven/viesen, wodurch auch mit Rücksicht auf den Ver- 
kehrsfluss die straßenseitigen Verkehrsbelange gewahrt sind. 

Zu (30) 

Die Einwendung ist unbegründet. Wie aus der Baustelleneinrichtungsplanung ersicht- 
lich,®° geht die provisorische Fahrbahn in beiden Baugruben-Szenarien (Nord bzw. Süd) 
nicht über eine Beanspruchung des Parkstreifens hinaus. Einzig die Baustelleneinrich- 
tungsflächen ragen insoweit über den Multifunktionsstreifen hinaus auch auf den Fuß- 
gängen/veg der Mönckebergstraße. Auch mit Blick auf die Sicherheit des Fußgängerver- 
kehrs bestehen darüber hinaus keine Bedenken. Zur Abgrenzung der provisorischen 
Fahrbahnen im Einrichtungsverkehr von den dahinter liegenden Multifunktionsstreifen 
sind insoweit Betonleitsteine vorgesehen.®® Die Baustelleneinrichtungsfläche wird zu- 
dem durch einen Bauzaun begrenzt werden. 

Zu (31) 

Die Einwendung wird zurückgewiesen. Wie bereits zu (28) ausgeführt, gibt es gerade im 
Innenstadtbereich mit der S-Bahn, U-Bahn sowie auch dem Busverkehr (insbesondere 
Haltestelle Gerhart-Hauptmann-Platz) weitere Möglichkeiten des ÖPNV, um das ge- 
wünschte Fahrziel zu erreichen. Verbleibende Einschränkungen sind zugunsten des bar- 
rierefreien Ausbaus hinzunehmen. Darüber hinaus befindet sich nach Angaben der Vor- 

Vgl. Stellungnahme (S16). 
Vgl. Baustellenelnrichtung Anlage 2.9. 
Vgl. Bauzeltllche Verkehrsführung Anlagen 2.12 und 2.13. 

100 



Barrierefreier der Ausbau U-Bahn-Haitesteiie Mönckebergstraße (U3) 
Pianfeststeiiungsbeschiuss vom 5. August 2019 

habenträgerin eine ergänzende Einrichtung eines Schienenersatzverkehrs in der Prü- 
fung, um ggf. weitere Aiternativen während der Betriebsunterbrechung der U3 vorzuhai- 
ten. 

Zu (32) 

Die Einwendung ist unbegründet. Die Vorhabenträgerin hat mit Antragsteiiung ein stra- 
ßenseitiges Konzept zur Erreichbarkeit der Mönckebergstraße vorgeiegt.'“ Demnach 
wird während der gesamten Bauzeit die Mönckebergstraße jedenfaiis im Einrichtungs- 
verkehr befahrbar bieiben. Mit Bück auf den ÖPNV wird auf die vorstehenden Ausfüh- 
rungen zu (29) und zu (31) ven/viesen. Da aufgrund der geitenden Straßenregeiung be- 
reits im Bestand kein motorisierter individuaiverkehr auf der Mönckebergstraße zugeias- 
sen ist, waren diesbezügiiche Ausführungen zudem nicht geboten. 

Zu (33) und (34) 

Die Einwendungen sind unbegründet. Die befürchteten Einschränkungen von Sichtbe- 
ziehungen aufgrund der Bausteiieneinrichtungsfiäche sind ais zumutbar hinzunehmen. 

Die eingewandten Beeinträchtigungen iießen sich einzig durch die Versagung der 
Bausteiieneinrichtung an der beantragten Steiie effektiv vermeiden (vgi. § 74 Abs. 2 
Satz 2 HmbVwVfG). Die Veriegung der Bausteiieneinrichtungsfiächen scheidet jedoch 
aiiein schon aufgrund der gieichfaiis in diesem Bereich herzusteiienden Aufzugs- und 
Treppenaniagen aus und kommt insoweit aufgrund des im Übrigen zuiässigen Bauvor- 
habens''" nicht ernstiich in Betracht. Ferner ist auch die Anordnung einer geringeren 
Höhe des Bauzaunes zur besseren Aufrechterhaitung der Sichtbeziehungen abzuiehnen. 
Der durch den Bauzaun gieichfaiis zu bewirkende Schutz vor Bauiärm wird aus Sicht der 
Pianfeststeiiungsbehörde insoweit ais Beiang höhen/vertig eingestuft. Schiießiich sind 
die mit den Befürchtungen zum Ausdruck kommenden mögiichen Auswirkungen auf den 
eingerichteten und ausgeübten Gewerbebetrieb im Ergebnis entschädigungsios hinzu- 
nehmen. im Einzeinen: 

Die vorgetragenen Einschränkungen von Sichtbeziehungen werden weder ais Aniieger- 
interessen vom Schutzbereich des Art. 14 Abs. 1 GG umfasst noch kommt ihnen ais 
sonstige Beiange ein derart erhebiiches Gewicht zu, dass sie weitergehende Ansprüche 
der Einwender begründen könnten. Nach ständiger Rechtsprechung handeit es sich bei 
den Außenkontaktbereichen vor Ladengeschäften nicht um Fiächen, die wegen ihrer 
besonderen Funktion und Lärmbetroffenheit schutzwürdig sind."’^ Zwar gehöre, so das 
BVen/vG im Zusammenhang mit einer bauzeitiichen Beiastung durch Bauiärm, zu dem 

Vgl. Bauzeitliche Verkehrsführung Anlagen 2.12 und 2.13. 
Vgl. insbesondere Ziffer 2.3 des Planfeststellungsbeschlusses - Planrechtfertigung. 
Vgl. z.B. BVerwG, Urt. v. 10.07.2012, Az. 7 A 11/11 -juris Rn. 35. 
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durch Art. 14 Abs. 1 GG geschützten Bestand eines eingerichteten und ausgeübten Ge- 
werbebetriebs auch die besondere Lage an der Straße (Kontakt nach außen), die dem 
Betrieb den Zugang zur Straße sowie die Zugängiichkeit von der Straße her gewähre 
und dem inhaber die Einwirkung durch Werbung auf den fiießenden Verkehr und damit 
das Gewinnen von Laufkundschaft ermögiiche. Der Zugang zu Ladengeschäften werde 
aber nicht durch den Bauiärm ais soichen, sondern aiienfaiis durch bauiiche Aniagen zu 
dessen Abschirmung beeinträchtigt. Abweichendes feige auch nicht daraus, dass die 
Mögiichkeit von Außen kontakten durch Ven/veiien vor den Schaufenstern durch den 
Bauiärm verhindert werde. Passanten und Laufkundschaft würden vom Bauiärm nicht 
quaiifiziert betroffen, weii sie sich - auch beim Ven/veiien vor Schaufenstern - nicht dau- 
erhaft, sondern vorübergehend im Einwirkungsbereich des Bauiärms aufhieiten. Anders 
verhaite sich dies etwa bei den Freisitzen von Restaurants und Gaststätten, die grund- 
sätziich zu den schutzwürdigen Außenbereichen gehören könnten. 

Diese Erwägungen des BVen/vG sind aus Sicht der Pianfeststeiiungsbehörde in gieicher 
Weise auf die voriiegenden Beeinträchtigungen durch bausteiienbedingte Einschränkun- 
gen von Sichtbeziehungen übertragbar.'“ Die Einwendungen betreffen die intensivierte 
Kontaktaufnahme zu potentieiien Kunden, die auf der dem einzeinen Gewerbebetrieb 
jeweiis gegenüber iiegenden Seite der Mönckebergstraße ven/veiien bzw. fianieren; die 
Sichtbeziehung vom vor den Geschäften iiegenden Bürgersteig aus wird nicht einge- 
schränkt. Die Sichtbeziehung von der gegenüberiiegenden Straßenseite aus geht über 
den unmitteibar vor einem Gewerbebetrieb bestehenden Außenkontaktbereich weit hin- 
aus. Wenn nun aber schon der Außenkontaktbereich unmitteibar vor einem Gewerbe- 
betrieb dem Schutzbereich des Art. 14 Abs. 1 GG entzogen ist, so muss dies erst recht 
für den en/veiterten Außenkontaktbereich geiten, der sich - wie hiereingewandt - bis auf 
die dem Gewerbebetrieb gegenüber iiegende Straßenseite ausdehnen kann. Zwar wird 
auch seitens der Pianfeststeiiungsbehörde nicht in Abrede gesteift, dass sich aus einer 
günstigen Erkennbarkeit von Gewerbebetrieben durchaus im Einzeifaii Erwerbschancen 
ergeben können. Dennoch iässt sich mangeis geschützter Rechtsposition kein Anspruch 
aus dem insoweit auch nur temporär veränderten Straßenbiid herieiten. 

Zu (35) 

Die Einwendungen werden soweit wie mögiich von der zugeiassenen Pianung berück- 
sichtigt; sie werden darüber hinaus zurückgewiesen. 

Nach Angaben der Vorhabenträgerin sind die in Bauphase 1 gepianten Leitungsumver- 
iegungen so gepiant, dass diese zum Beginn des Weihnachtsgeschäftes beendet sein 
werden. Darüber hinaus teiite die Vorhabenträgerin mit, dass die Bauarbeiten an die 

103 So in Bezug auf Staub sowie in Bezug auf eine bausteiienbedingte Enge in der Nähe von Schaufenstern 
und Eingängen, durch die sich bei Kunden ein Unbehägen einsteiien und sie vom iängeren Verweiigen in 
diesen Außenkontäktbereichen äbhäiten könnten, euch Bäyerischer Vervaitungsgerichtshof, Urt. v. 
11.07.2016, Az. 22 A 15.40031 - juris, Rn. 154. 
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Betriebsunterbrechung der U3 gekoppelt seien. Um zum Ende der Betriebsunterbre- 
chung den U-Bahn-Verkehr wieder aufnehmen zu können, sei bis zu diesem Zeitpunkt 
ein gewisser Leistungsstand der Baudurchführung notwendig. Diesem Zwischenziel 
stünden die in den Einwendungen geforderten Baubeschränkungen entgegen. Auch 
folgten die Bauarbeiten bautechnischen Zwängen, die Unterbrechungen nicht zu jeder 
gewünschten Zeit ermöglichten. 

Die Planungen der Vorhabenträgerin sind aus Sicht der Planfeststellungsbehörde nicht 
weiter zu beanstanden. Die Forderungen nach Bauzeitbeschränkungen sind unmittelbar 
verknüpft mit - im Interesse der Einwender gleichfalls zu vermeidenden - weiteren Be- 
einträchtigungen. So führt jede Bauzeitbeschränkung umgekehrtzu einer Verlängerung 
der Bauzeit insgesamt. Aufgrund der durch die Vorhabenträgerin dargestellten Abhän- 
gigkeit des Bauablaufes zur Wiederaufnahme des U-Bahn-Betriebes der U3 könnten 
(saisonale) Beschränkungen der Arbeiten gleichfalls eine Verlängerung der Betriebsun- 
terbrechung zur Folge haben, was wiederum den Forderungen nach einer bestmögli- 
chen Aufrechterhaltung des ÖPNV zuwider liefe. Da im Ergebnis eine zügige Durchfüh- 
rung der Baumaßnahme auch im Interesse der Einwender sein dürfte, wird daher von 
einer Festsetzung von Bauzeitbeschränkungen im Planfeststellungsbeschluss abgese- 
hen. 

Nur der Klarstellung halber sei darauf hingewiesen, dass der von der Vorhabenträgerin 
dargestellte Bauphasenplan bzw. die darin angesetzten Zeitangaben lediglich den der- 
zeitigen Planungsstand wiedergeben. Bauzeitenplanungen stellen insoweit regelmäßig 
nur einen vorläufigen Planungsstand dar, können jedoch aufgrund derzeit nicht abseh- 
barer äußerer Einwirkungen (z.B. im Rahmen der AusschreibungA/ergabe weiter opti- 
miertes Szenario, Verzögerung des Baubeginns, Witterungsbedingungen während der 
Baudurchführung, etc.) ggf. noch Änderungen erfahren. Da die Vorhabenträgerin selbst 
indes an einer zügigen Baudurchführung interessiert ist, ist davon auszugehen, dass die 
Bauablaufplanung im Eigeninteresse stringent verfolgt werden wird. 

Zu (36) 

Die Einwendung ist unbegründet. Die Baustelleneinrichtung orientiert sich bereits an der 
zum Zwecke der Baudurchführung minimal erforderlichen Fläche. Indes kann aufgrund 
des laufend zu gewährleistenden Einrichtungsverkehrs die Inanspruchnahme der Park- 
fläche entlang der Baustelleneinrichtung nicht vermieden werden. Die beengte Straßen- 
situation auf der Mönckebergstraße begründet insoweit auch, warum Alternativflächen 
zur Anlieferung im Baustellenbereich faktisch nicht vorhanden sind. Mithin sind die An- 
lieger während der Bauzeit darauf verwiesen, die verbleibenden Parkflächen westlich 
und östlich der Baustelleneinrichtungsfläche zu nutzen. Die sich insoweit gegenüber 
dem Bestand ergebenden Einschränkungen sind im Interesse der Umsetzung des Bau- 
vorhabens als zumutbar hinzunehmen. 
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Zu (37) 

Die Forderung wird durch die Pianungen der Vorhabenträgerin erfüiit. Der Zugang zu 
den Ladengeschäften wird nach Zusage der Vorhabenträgerin dauerhaft gewährieistet. 
insoweit erfoigte unter Ziffer 1.4.3.4.3 des Pianfeststeiiungsbeschiusses auch nur kiar- 
steiiend eine ergänzende Festsetzung der Zusage durch Nebenbestimmung. 

Zu (38) und (39) 

Die Einwendungen sind unbegründet. Die instaiiation von Werbefiächen im öffentiichen 
Straßenraum steiit eine genehmigungsbedürftige Sondernutzung dar (vgi. § 19 HWG), 
die, weii sie auch nicht Gegenstand des beantragten Vorhabens und daher auch nicht 
von der Konzentrationswirkung umfasst ist, von den Aniiegern bei dem zuständigen Be- 
zirksamt Hamburg-Mitte zu beantragen ist. Die Vorhabenträgerin teiite diesbezügiich je- 
doch mit, dass grundsätziich die Mögiichkeit bestehe, den Bauzaun ais Werbefiäche zu 
nutzen. Mangeis Zuständigkeit der Vorhabenträgerin, kann dieser jedoch nicht durch die 
Pianfeststeiiungsbehörde die tatsächiiche Freigabe des Bauzauns ais Werbefiäche im 
Wege einer Schutzaufiage aufgegeben werden. Gieichfaiis scheidet die Anordnung kos- 
tenfreier Werbemögiichkeiten auf entsprechenden Portaien der Freien und Hansestadt 
Hamburg aus. Auch insoweit bestehen keine Entscheidungsmögiichkeiten der Vorha- 
benträgerin. Da die Vorhabenträgerin indes die betroffenen Aniieger rechtzeitig vor Bau- 
beginn über die Bauausführung zu informieren hat (vgi. Ziffer 1.4.3.2 des Pianfeststei- 
iungsbeschiusses), bieibt schiießiich auch hinreichend Geiegenheit, dass Betroffene 
eine entsprechende Sondernutzung für zusätziiche Hinweisschiider oder auch Werbe- 
fiächen bei dem Bezirksamt beantragen können. 

Zu (40) 

Die Einwendung ist unbegründet. Da eine mögiichst rasche Abwickiung der Bausteiie 
auch im interesse der Vorhabenträgerin ist, hat diese den Bauabiauf bereits entspre- 
chend dem erforderiichen Bausoii soweit wie mögiich gestrafft. Ais Randbedingen waren 
dabei neben den auszuführenden Gewerken insbesondere auch der zur Verfügung ste- 
hende Piatz für die Bausteiieneinrichtung sowie die verkehriiche Situation auf Straßen- 
ebene zu berücksichtigen. Zudem führte die Vorhabenträgerin aus, dass im Rahmen der 
Abstimmungsgespräche vor Antragsteiiung auch die Mögiichkeit einer bauzeitiichen 
Voiisperrung diskutiert worden sei. Vor dem Hintergrund paraiieier Baumaßnahmen im 
Umfeid des Vorhabengebietes, des Lieferverkehrs in der Mönckebergstraße sowie auch 
den Veranstaitungen auf der Mönckebergstraße hätten seitens der beteiiigten Behörden 
starke Bedenken hinsichtiich einer Voiisperrung bestanden. Zudem seien die Auswir- 
kungen einer Voiisperrung auf das nachgeordnete Straßennetz nicht bekannt. 

Dass infoige derwechseinden Baufeider Nord-Süd die Baudurchführung ggf. iänger dau- 
ert ais bei Einrichtung einer Voiisperrung ist zugunsten der Aufrechterhaitung des Ver- 
kehrs der Mönckebergstraße hinzunehmen. Wie bereits ausgeführt, ist die Baumaß- 
nahme auf eine Sanierung des U-Bahn-Tunneis im innenstadtbereich abgestimmt. Für 
die Durchführung beider Maßnahmen ist eine Streckensperrung von mehreren Monaten 
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vorgesehen. Angenommen die Baudurchführung würde nunmehr um eine Voiisperrung 
der Mönckebergstraße ergänzt, so wäre der dortige innenstadtbereich über mehrere 
Monate vom ÖPNV (hier U-Bahn- und Busverkehr) abgeschnitten und es entstünden 
somit weitere Beeinträchtigungen weit über den Bereich der Bausteiie hinaus. Diese 
Feige steht indes in unmitteibarem Widerspruch zu der gieichfaiis erhobenen Forderung 
nach einer Aufrechterhaitung des Nahverkehrs. Ferner ergäben sich Einschränkungen 
auch mit Bück auf den Liefer- und Taxenverkehr. Da darüber hinaus auch bspw. mit Bück 
auf die Erreichbarkeit der Bebauung für Einsatzfahrzeuge der Feuen/vehr die aufgrund 
einer Voiisperrung zu en/vartenden Einschränkungen insgesamt gravierender scheinen, 
war der Forderung nicht weiter nachzugehen. 

Nur ergänzend sei darauf hingewiesen, dass - wie auch im Erörterungstermin zugesagt 
- die Vorhabenträgerin bei Aufrechterhaitung der pianfestgesteiiten Bausteiieneinrich- 
tungsfiäche sowie auch unter Berücksichtigung des bauzeitiiehen Einrichtungsverkehrs 
ungeachtet dessen weiterhin Mögiiehkeiten zur Bauzeitverringerung prüft. Sie teiite in- 
soweit mit, dass ein paraiieies Bauen auf beiden Seiten (Nord- bzw. Südseite) geprüft 
würde. Konkret könne dies bedeuten, dass z.B. die Verbauträger direkt hintereinander 
auf beiden Seiten eingebracht würden um Veriustzeiten zu minimieren. Dies hätte indes 
auch zur Foige, dass bereits zu Beginn der Baumaßnahme beide Muitifunktionsstreifen 
für die Baumaßnahme beansprucht würden. Die Vorhabenträgerin wies jedoch noch ein- 
mai ausdrückiieh darauf hin, dass der endgüitige Bauabiauf erst nach Beauftragung der 
ausführenden Firma für das Bauhauptgewerk festgeiegt werden könne. 

Zu (41) 

Die Einwendung ist unbegründet. Die pauschaie Forderung nach Ersatz etwaiger in- 
standhaitungs- und instandsetzungskosten zeigt bereits keinen Bezug zu dem hier zu- 
geiassenen Bauvorhaben auf; insoweit dürfte die Vorhabenträgerin aiienfaiis für diejeni- 
gen Kosten eintreten müssen, die zur Beseitigung von kausai auf die Baumaßnahme 
zurückzuführende Schäden entstanden sind. Da die Baudurchführung zudem ohne un- 
mitteibaren Zugriff auf die Bebauung der Mönckebergstraße durzuführen sein wird, 
scheidet ein Ersatz (iaufender) instandhaitungs- bzw. instandsetzungskosten jedoch aus. 

Soweit die Forderung auf Befürchtungen in Zusammenhang mit erschütterungsbeding- 
ten Auswirkungen zurückgeht, wird darüber hinaus auf die Ziffern 1.4.2.2.1 und 2.5.2.2 
des Pianfeststeiiungsbeschiusses verwiesen. 

Zu (42) 

Die Einwendung ist unbegründet. Zur Abschirmung der Bausteiie wird aus Gründen des 
Schaiischutzes ein hochwertiger geschiossener Bauzaun aus Hoizwerkstoffpiatten er- 
richtet. Sofern eine andere Abschirmung zur Ausführung kommt, richtet sich die Art der 
Ausführung vordringiieh nach dem mit dem Bauzaun zugieich verfoigten Zweck der 
Schaiiminderung (vgi. auch Ziffer 1.4.2.1 des Pianfeststeiiungsbeschiusses). insofern 
stehen Überiegungen zur optischen Ausgestaitung aufgrund der zu erreichenden Redu- 
zierung der Schaiiausbreitung zunächst hinten an. 
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Darüber hinaus war der Vorhabenträgerin keine weitere Gestaitung der Bauzäune vor- 
zugeben. Wie vorstehend bereits zu (38) und (39) ausgeführt, wird der Bauzaun von der 
Vorhabenträgerin grundsätziich ais Werbefiäche zur Verfügung gesteift. Da die Vorha- 
benträgerin indes für die Gestaitung des Straßenraumes nicht zuständig ist und Gestai- 
tungsfragen insbesondere temporärer Natur auch nicht den Gegenstand des Vorhabens 
biiden, steht die dahingehende Nutzung des Bauzaunes unter dem Vorbehait der Ge- 
nehmigung durch das zuständige Bezirksamt. Die Einwender sind insoweit auf die wei- 
teren Gewerbetreibenden vor Ort zu ven/veisen, um ggf. eine gemeinsame Gestaitung 
des Bauzaunes vor deren Beantragung im Bezirk untereinander abzustimmen. 

Zu (43) 

Der Einwendung wird mit Ziffer 1.4.3.3 des Pianfeststeiiungsbeschiusses abgehoifen, 
wonach die Vorhabenträgerin verpfiichtet ist, mit Bück auf die im Zeitpunkt der Be- 
schiussfassung bereits genehmigte saisonaie Befeuchtung (Winterbeieuchtung) die er- 
forderiichen Abstimmungen mit den betroffenen Einwendern zu führen. Zum Sachverhait 
teiite die zuständige Wegeaufsichtsbehörde mit E-Maii vom 4. Juii 2019 mit, dass die 
Weihnachtsbeieuchtungen mit einem einheitiichen, geprüften Konzept ais „Ausschmü- 
ckung öffentiicher Fiächen“ zugeiassen seien. Aufgrund der insoweit gegebenen Rechts- 
position der Einwender, war der Vorhabenträgerin foigiich aufzugeben, die zur Aufhän- 
gung der Beieuchtung erforderiichen Abstimmungsgespräche mit den Einwendern 
durchzuführen, um so die Aufhängung der Beieuchtung trotz Bausteiieneinrichtungsfiä- 
che zu ermögiichen. 

Zu (44) 

Die Forderung wird zurückgewiesen. Nach Angaben der Vorhabenträgerin, kann nach 
derzeitigem Pianungsstand eine Reduzierung der Bausteiieneinrichtungsfiäche nicht zu- 
gesagt werden, da eine seiche Maßnahme von den bauiiehen Randbedingungen und 
dem Baufortschritt abhinge. Soweit mögiieh, woiie man der Forderung jedoch gerne 
nachkommen. 

Der Ansatz der Vorhabenträgerin, je nach Baufortschritt und damit in Abhängigkeit der 
tatsächiiehen Umsetzbarkeit die Bausteiieneinrichtungsfiäche zu reduzieren, ist aus 
Sicht der Pianfeststeiiungsbehörde nicht weiter zu beanstanden. Die Bausteiienpianung 
erfoigte bereits unter bestmögiieher Schonung der verkehriiehen Nutzungen der 
Mönckebergstraße, wobei auch die Beiange der Fußgänger berücksichtigt wurden, in- 
soweit ist aus Gründen eines zügigen Bauabiaufes und der fiexibien Ausnutzung der 
pianfestgesteiiten Bausteiieneinrichtungsfiächen auf weitere Anordnungen zur Reduzie- 
rung des Bausteiienbereiches zu verzichten. Dies giit seibst dann, wenn eine seiche Re- 
duzierung auch nur saisonai sein seifte. Da die Pianung der Bewegungsfiächen für Ver- 
kehre der Mönckebergstraße zudem in Abstimmung mit der zuständigen Straßenver- 
kehrsbehörde erfoigt (vgi. auch Ziffer 1.4.3.3 des Pianfeststeiiungsbeschiusses) und 
foigiich Sicherheitsbedenken aufgrund der zu en/vartenden Fußgängerfrequenzen inso- 
weit ausgeräumt sind, üben/viegt im Ergebnis das interesse der Vorhabenträgerin an 
einer fiexibien Ausnutzung der genehmigten Bausteiieneinrichtungsfiächen. 
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Zu (45) 

Die Einwendung ist unbegründet. Die Durchführung der Weihnachtsparade steht in Ab- 
hängigkeit einer seitens des zuständigen Bezirksamtes Hamburg-Mitte zu erteiienden 
Sondernutzungseriaubnis nach § 19 HWG. Auf Nachfrage der Pianfeststeiiungsbehörde 
teiite das zuständige Fachamt Management des öffentiichen Raumes diesbezügiich mit, 
dass sich das hier zugeiassene Bauvorhaben auf verschiedene Veranstaitungen aus- 
wirken werde.'“ Ob und inwieweit es zu Ausfäiien und größeren Beeinträchtigungen 
kommen werde, könne derzeit noch nicht abschiießend beurteiit werden. Nach jetzigem 
Stand sei indes davon auszugehen, dass die in der Von/veihnachtszeit u.a. in der 
Mönckebergstraße stattfindende Weihnachtsparade nicht in der bisherigen Form statt- 
finden könne. Auch größere Sportveranstaitungen könnten in ihrem bisherigen Veriauf / 
Aufbau betroffen sein. 

Da eine Genehmigung der einwenderseits vorgetragenen Veranstaitung insoweit noch 
aussteht, und - wichtiger noch - deren Erteiiung der Zuständigkeit der Pianfeststeiiungs- 
behörde entzogen ist, fehit im Ergebnis für die Anordnung der geforderten Schutzvor- 
kehrungen eine entsprechende Rechtsgrundiage. Ungeachtet der rechtiichen Einord- 
nung der Forderung teiite die Vorhabenträgerin indes mit, dass sie in Abhängigkeit der 
bauiichen Randbedingungen und des Baufortschrittes der Forderung nach einer Redu- 
zierung der Bausteiieneinrichtungsfiäche zu gegebener Zeit gerne nachgekommen 
werde. Hinsichtiich der Verbindiichkeit dieser Aussage wird auf die vorstehenden Aus- 
führungen zu (44) Bezug genommen, insbesondere ist die En/viderung der Vorhabenträ- 
gerin nicht ais Zusage im Rechtssinne zu verstehen. 

Zu (46) 

Die Forderung wird mit der hier zugeiassenen Bausteiienpianung erfüiit. Demnach sieht 
der Bauabiauf der Vorhabenträgerin vor, unter Aufrechterhaitung eines Einrichtungsver- 
kehrs auf der Mönckebergstraße, im Zuge der Baudurchführung die Bausteiieneinrich- 
tung von der Nord- auf die Südseite zu veriegen. Eine Voiisperrung ist nicht vorgese- 
hen.'“ 

Zu (47) 

Die Einwendung ist unbegründet. Nach Angaben der Vorhabenträgerin ist die beantragte 
Bausteiieneinrichtungsfiäche so dimensioniert worden, dass innerhaib der Fiäche auch 
Baukräne piatziert werden können. Art und Umfang des Einsatzes von Baukränen ob- 
iiege indes der ausführenden Firma. Eine genaue Aussage könne hierzu im Rahmen 
des Pianfeststeiiungsverfahrens nicht gemacht werden. 

Bezirksamt Hamburg-Mitte, Fachamt Management des öffentiichen Raumes, E-Maii vom 26. Aprii 2019. 
105 2ur Prüfung einer bauzeitiichen Voiisperrung der Mönckebergstraße vgi. auch Ausführungen zu (40). 
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Die Ausführungen der Vorhabenträgerin sind aus Sicht der Pianfeststeiiungsbehörde 
nicht weiter zu beanstanden. Um nicht die Anforderungen an kompiexe Pianungen zu 
überspannen, muss nicht jedes Detaii von vornherein festgeiegt werden. Dies giit nach 
ständiger Rechtsprechung insbesondere für Fragen der Bauausführung, die ausgekiam- 
mert werden dürfen, wenn nach dem Stand der Technik zur Probiembewäitigung geeig- 
nete Lösungen zur Verfügung stehen und die Wahrung der maßgebiichen Regeiwerke 
sichergesteiit ist.'“ Dies ist voriiegend der Faii. insoweit, ais dass die Vorhabenträgerin 
die ggf. erforderiiche Steiifiäche für den Einsatz von Baukränen bereits bei ihrer Baustei- 
ienpianung berücksichtigt hat, wird trotz des Umstandes, dass der genaue Einsatz der- 
zeit noch offen ist, auch im Zeitpunkt der Konkretisierung der Pianung kein weitergehen- 
der Konfiikt ausgeiöst werden. Mithin bestehen keine Bedenken, die dahingehende De- 
taiipianung der Ausführungspianung zu überiassen. 

Zu (48) 

Der Forderung wird durch das Abstimmungserfordernis unter Ziffer 1.4.3.3 des Pianfest- 
steiiungsbeschiusses abgehoifen. Demgemäß ist die Vorhabenträgerin verpfiichtet, die 
Baudurchführung mit Bück auf die betroffene Straßenbeieuchtung gemeinsam mit dem 
Einwender abzustimmen. 

Hinsichtiich der Frage der Kostentragung wird Bezug genommen auf den Hinweis unter 
Ziffer 1.7.7 des Pianfeststeiiungsbeschiusses. Mit dem Pianfeststeiiungsbeschiuss wird 
iedigiich über die öffentiich-rechtiiche Zuiassungsfähigkeit des Vorhabens entschieden 
und damit festgesteiit, dass die Pianungen öffentiich-rechtiich unbedenkiich sind. Ent- 
sprechend enthäit sich die Pianfeststeiiungsbehörde etwaigen Fragen zur Kostentra- 
gung und ven/veist die Beteiiigten auf gesetziiche oder auch vertragiiche bzw. genehmi- 
gungsrechtiiche Regeiungen untereinander. Ergänzend führte die Vorhabenträgerin 
diesbezügiich jedoch aus, dass Demontage und Montage im Anschiuss an die Bauaus- 
führung auf ihre Kosten erfoige. Nach Angaben des Bezirksamtes Hamburg-Mitte iiegt 
überdies wohi auch bereits eine vertragiiche Verständigung zwischen Einwendern und 
Vorhabenträgerin vor."’'’ 

Zu (49) 

Die Forderung wird bereits durch die Pianungen der Vorhabenträgerin erfüiit, insbeson- 
dere ist die geforderte barrierefreie Ausstattung der U-Bahn-Haitesteiie Kerngegenstand 
der voriiegenden Zuiassungsentscheidung. 

Vgl. Kopp/Ramsauer, VwVfG, 16. Aufl. 2015, § 74 Rn. 32, m.w.N. 
Bezirksamt Hamburg-Mitte, Fachamt Management des öffentlichen Raumes, E-Mail vom 26. April 2019. 
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2.5.2.5Entschädigungen aufgrund baubedingter Folgewirkungen 

Mit Blick auf die wirtschaftlichen Auswirkungen der im Nahbereich der Baustelle betroffe- 
nen Gewerbetreibenden, werden unter den Voraussetzungen der Nebenbestimmung 
unter Ziffer 1.4.4 des Planfeststellungsbeschlusses dem Grunde nach Entschädigungs- 
ansprüche festgesetzt. Darüber hinaus verbleibende, wirtschaftliche Auswirkungen auf 
den eingerichteten und ausgeübten Gewerbebetrieb sind entschädigungslos hinzuneh- 
men. Im Einzelnen: 

2.5.2.5.1 Bewertung 

Aufgrund der bauzeltllchen Belastungen sowie auch der zeitlichen Dauer der Bauaus- 
führung, wurden vielfach Befürchtungen mit Blick auf mögliche wirtschaftliche Auswir- 
kungen für die Gewerbetreibenden vor Ort geäußert. Die Einwendungen bezogen sich 
zum einen auf die bauzeitlich eingeschränkte Nutzung von Flächen der Außengastrono- 
mie und zum anderen auf baubedingte Umsatzeinbußen, die je nach Individueller Be- 
troffenheit mit unterschiedlichen Folgewirkungen einhergehen würden. 

2.5.2.5.1.1 Außengastronomie 

Mit Blick auf die bauzeitliche Inanspruchnahme von öffentlichen Flächen, die In den ver- 
gangenen Jahren saisonal zur Einrichtung und Ausübung von Außengastronomie ge- 
nutzt wurden, besteht mangels gefestigter Rechtsposition grundsätzlich kein Anspruch 
der Betroffenen auf Schutzvorkehrungen (vgl. § 74 Abs. 2 Satz 2 HmbVv\A/fG) bzw. 
(nachrangig) eine angemessene Entschädigung In Geld (vgl. § 74 Abs. 2 
Satz3 HmbVwVfG).'“ Ausgenommen hiervon sind diejenigen Betroffenen, deren Au- 
ßengastronomiefläche durch die Baustellenelnrichtung wegfällt, soweit deren Bewirt- 
schaftung im Zeitpunkt des Erlasses des Planfeststellungsbeschlusses bereits geneh- 
migt, nicht widerrufen oder mit einem entsprechenden Hinweis versehen war. Für diese 
Ausnahmefälle wird unter Ziffer 1.4.4.1 des Planfeststellungsbeschlusses dem Grunde 
nach ein Entschädigungsanspruch festgesetzt. Im Einzelnen: 

Auf Nachfrage der Planfeststellungsbehörde teilte das zuständige Bezirksamt Hamburg- 
Mitte als Wegeaufsichtsbehörde zur Außengastronomienutzung auf der Mönckeberg- 
straße mit, dass die Sondernutzungserlaubnisse saisonal und damit jedes Jahr neu er- 
teilt würden.'“ Es sei jedes Jahr erneut ein Antrag des Gewerbetreibenden erforderlich. 

Vgl. hierzu ausführlich Bayerischer Verwaltungsgerichtshof, Urt. v. 11.07.2016, Az. 22 A 15.40031, juris 
= Rn. 155 ff. 

Vgl. Telefonvermerk vom 20. März 2019. 
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der vom Bezirk geprüft würde. Zwar würde bei bekannter Nutzung von Fiächen zum 
Zwecke der Außengastronomie nicht jeweiis wieder eine intensive Prüfung erfoigen; 
dennoch sei jedes Jahrein neuer Antrag zu steiien. Trotz über Jahre regeimäßig erteiiter 
Genehmigungen, so die Wegeaufsichtsbehörde weiter, bestehe kein Anspruch auf die 
Wiedererteiiung einer Sondernutzungseriaubnis. Unter Ven/veis auf die gesetziichen Re- 
geiungen des § 19 Abs. 1 Satz 4 HWG steiite die Wegeaufsichtsbehörde insoweit her- 
aus, dass unter den dort genannten Voraussetzungen eine Eriaubnis erteiit werden 
könne. Mit Bück auf das voriiegende Bauvorhaben würde dies u.a. bedeuten, dass den 
Gastronomen für die Saison 2020 keine Eriaubnis für Außengastronomie erteiit werden 
könne, da hier die öffentiichen Beiange (barrierefreier Ausbau der U-Bahn-Haitesteiie) 
Vorrang vor den wirtschaftiichen interessen eines Einzeinen hätten.Weiterhin enthiei- 
ten die Eriaubnisse grundsätziich die Aufiage, dass die für erforderiiche Arbeiten am 
Leitungsnetz benötigte Fiäche freizumachen sei und Schadensersatzansprüche in die- 
sen Fäiien nicht geitend gemacht werden könnten. Darüber hinaus enthieiten die Eriaub- 
nisse den Hinweis auf einen jederzeit mögiichen Widerruf. Dieser könne ausgesprochen 
werden, wenn die Voraussetzungen des § 49 Abs. 2 HmbVwVfG (hier: öffentiiches inte- 
resse) voriägen. Hinsichtiich der Genehmigungsiage für das iaufende Jahr 2019 erkiärte 
das Bezirksamt Hamburg-Mitte, dass bereits Sondernutzungseriaubnisse für die Außen- 
gastronomiefiächen erteiit worden seien. Bei den meisten Eriaubnissen sei für diese Sai- 
son zusätziich ein entsprechender Hinweis auf die anstehenden Leitungsarbeiten auf- 
genommen worden. 

Dies vorangesteiit ist damit zwar zutreffend, dass aufgrund der Bauausführung die gast- 
ronomische Außenbewirtschaftung auf der Mönckebergstraße in Teiien nicht mehr mög- 
iich sein wird. Die Beeinträchtigung ist indes mangeis gesicherter Rechtsposition von 
den betroffenen Gastronomen ais zumutbar hinzunehmen. Der Veriust der Sondernut- 
zungseriaubnisse bzw. die bauzeitiich nicht zu en/vartende Neuerteiiung von Sondernut- 
zungseriaubnissen steiit keinen Eingriff in den durch Art. 14 Abs. 1 GG geschützten ein- 
gerichteten und ausgeübten Gewerbebetrieb dar. Die Gewerbeausübung und damit 
auch die Errichtung und der Betrieb von Außengastronomiefiächen im Bereich von öf- 
fentiichen Wegefiächen ist gemäß § 16 Abs. 2 Satz 1 HWG kein Gemeingebrauch, son- 
dern genehmigungsbedürftige Sondernutzung. Gemäß § 19 Abs. 1 Satz 2 HWG besteht 
kein Anspruch auf die Erteiiung oder auf eine erneute Erteiiung einer Sondernutzungs- 
eriaubnis; diese steht vieimehr unter Berücksichtigung der in Satz 4 genannten Voraus- 
setzungen im Ermessen der Wegeaufsichtsbehörde. Foigiich ist ein etwaiger Anspruch 
des Antragsteiiers auf eine ermessensfehierfreie Entscheidung der Wegeaufsichtsbe- 
hörde reduziert. Die Eriaubnis darf gemäß § 19 Abs. 2 HWG zudem nur befristet erteiit 
werden. 

Unter Berücksichtigung der Ausführungen der Wegeaufsichtsbehörde ist insofern voriie- 
gend davon auszugehen, dass aufgrund der hier zugeiassenen Bausteiieneinrichtung 

Vgl. Bezirksamt Hamburg-Mitte, E-Mail vom 26. April 2019. 
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für die Jahre der Baudurchführung keine Sondernutzungseriaubnisse erteiit werden. Fer- 
ner ist anzunehmen, dass bereits für die Saison 2019 erteiite Sondernutzungseriaub- 
nisse aufgrund üben/viegenden öffentiichen interesses an der Bauausführung widerrufen 
werden, sofern sie im Einzeinen nicht bereits durch Nebenbestimmung aufgrund der in 
Bauphase 1 durchzuführenden vorbereitenden Maßnahmen (Leitungsarbeiten) nur be- 
schränkt erteiit wurden. Mangeis schützenswerter Rechtsposition sind mithin grundsätz- 
iich weder Schutzvorkehrungen noch nachrangig Ansprüche auf eine angemessene Ent- 
schädigung in Geid (vgi. § 74 Abs. 2 Satz 3 HmbVwVfG) zugunsten der Betroffenen an- 
zuordnen.'” 

Zwar wird durch die Pianfeststeiiungsbehörde durchaus erkannt, dass durch den Wegfaii 
von Außengastronomie die betroffenen Gastronomen nicht unerhebiich wirtschaftiich be- 
troffen sein können. Rechtiich entscheidend ist jedoch, dass gerade auch aufgrund des 
in den Sondernutzungseriaubnissen enthaitenen Hinweises, dass diese (nur) widerruf- 
iich erteiit werden, die nach § 19 HWG erteiiten oder zu erteiienden Sondernutzungser- 
iaubnisse nicht vom Schutzbereich des Art. 14 Abs. 1 GG umfasst werden.”^ Die Ge- 
werbetreibenden nutzen bei rein eigentumsrechtiicher Betrachtung insoweit auf eigenes 
Risiko nur eine En/verbschance aus, auf deren Fortbestand sie nicht vertrauen konn- 
ten.”^ 

Schiießiich ist trotz Widerrufiichkeit auch kein berechtigtes Vertrauen in den Fortbestand 
bereits erteiiter Sondernutzungseriaubnisse anzuerkennen, durch weiches ausnahms- 
weise aufgrund von Biiiigkeitsen/vägungen ein Entschädigungsanspruch begründet sein 
könnte.”'* Denn spätestens ab Offeniage der Antragsunteriagen”® haben die betroffe- 
nen Gewerbetreibenden der Mönckebergstraße Kenntnis von der anstehenden Bau- 
maßnahme eriangt. insoweit ist für die Betroffenen absehbar gewesen, dass sich durch 
die Ausführung der Baumaßnahme Einschränkungen für die sonst genutzten Außen- 
gastronomiefiächen der Mönckebergstraße ergeben würden. Ein berechtigtes Vertrauen 
auf einen unveränderten Fortbestand der Genehmigungssituation ist foigiich gerade 
nicht begründet worden. 

Aufgrund der vorstehenden Ausführungen wurde seitens der Pianfeststeiiungsbehörde 
auch nur höchst vorsorgiich gemäß Ziffer 1.4.4.1 des Pianfeststeiiungsbeschiusses ein 
Entschädigungsanspruch dem Grunde nach verfügt (vgi. § 74 Abs. 2 

Vgl. auch Kopp/Ramsauer, Verwaltungsverfahrensgesetz, 16. Auflage 2015, § 74 Rn. 171 m.w.N. 
"2 Vgl. auch Bayerischer Verwaltungsgerichtshof, Urt. v. 11.07.2016, 22 A 15.40031, juris = Rn. 159. 

In diesem Zusammenhang sei zudem darauf hingewiesen, dass auch der Widerruf einer Sondernut- 
zungserlaubnis keinen Anspruch auf Entschädigung auslöst, soweit dieser in der Sondernutzungserlaubnis 
Vorbehalten ist (vgl. § 49 Abs. 6, Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 HmbVwVfG). Nach Angaben der Wegeaufsichtsbe- 
hörde wurden die für die Saison 2019 erteilten Sondernutzungseriaubnisse mit einem entsprechenden Vor- 
behalt versehen. 
"'‘Vgl. auch Kopp/Ramsauer, Verwaltungsverfahrensgesetz, 16. Auflage 2015, § 74 Rn. 171. 

Vgl. Ziffer 2.1.2.4 des Planfeststellungsbeschlusses. 
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Satz 3 HmbVwVfG).”® Der Anspruch umfasst diejenigen Fäiie, in denen dem betroffe- 
nen Gewerbetreibenden vor der Pianfeststeiiung eine Sondernutzungseriaubnis erteiit 
wurde, soweit kein Widerruf seitens der Bezirksamtes Hamburg-Mitte erfoigte, ist jedoch 
ausgeschiossen, soweit in den jeweiiigen Sondernutzungseriaubnissen bereits die Frei- 
machung der genutzten Fiächen für Arbeiten am Leitungsnetz angeordnet ist. Der An- 
wendungsfaii ist insoweit auf diejenigen Fäiie beschränkt, in denen aufgrund dererteiiten 
Eriaubnisse der jeweiiige Gewerbetreibende eine gesicherte Rechtsposition eriangt hat, 
ihm die Ausübung seiner Eriaubnis jedoch aufgrund der Bausteiieneinrichtung bzw. den 
für die notwendigen Foigemaßnahmenzu beanspruchenden Fiächen faktisch nicht mög- 
iich ist. Der Kiarsteiiung haiber wird ergänzend darauf hingewiesen, dass die Anspruchs- 
berechtigung nicht diejenigen Gewerbetreibenden umfasst, deren zugeteiite Außengast- 
ronomiefiäche außerhaib des Baufeides iiegt. Diesbezügiich mag aiienfaiis ein Anspruch 
auf Entschädigung aufgrund der bauzeitiichen Beiastungen durch Bauiärm bestehen. Es 
wird insoweit Bezug genommen auf die Nebenbestimmung unter Ziffer 1.4.2.1.3 sowie 
die diesbezügiichen Ausführungen unter Ziffer 2.5.2.1.2.3 des Pianfeststeiiungsbe- 
schiusses. 

2.5.2.5.1.2 Sonstige wirtschaftliche Auswirkungen 

Auch mit Bück auf baubedingte Umsatzeinbußen aufgrund von Beeinträchtigungen der 
Außenkontaktbereiche vor Schaufenstern und Eingängen von Gewerbebetrieben der 
Mönckebergstraße, oder auch aufgrund von Lärm, Staub oder einer verminderten Er- 
kennbarkeit oder Erreichbarkeit bestehen grundsätziich keine Ansprüche der Betroffe- 
nen auf Schutzvorkehrungen (vgi. § 74 Abs. 2 Satz 2 HmbVwVfG) bzw. (nachrangig) 
eine angemessene Entschädigung in Geid (vgi. § 74 Abs. 2 Satz3 HmbVv\A/fG).”^ Nur 
in begründeten Ausnahmefäiien ist von diesem Grundsatz abzuweichen, weshaib für 
den derzeit nicht absehbaren Faii, dass die Feigen der bauzeitiichen Beiastungen nach 
Dauer, Art, intensität und Auswirkung so erhebiich sind, dass eine entschädigungsiose 
Hinnahme nicht mehr zumutbar ist, zugunsten der betroffenen Gewerbetreibenden ge- 
mäß Ziffer 1.4.4.2 des Pianfeststeiiungsbeschiusses dem Grunde nach ein Entschädi- 
gungsanspruch festgesetzt wurde, im Einzeinen: 

Aus verfahrenstechnischer Sicht wird an dieser Steiie zusätziich darauf hingewiesen, dass im Rahmen 
der Pianfeststeiiung der Entschädigungsanspruch nur dem Grunde nach festgesteiit wird. Über die Höhe 
der Entschädigung im Einzeifäii ist vorrängig zwischen dem Anspruchsberechtigten und der Vorhäbenträ- 
gerin eine Einigung herbeizuführen. Kommt eine Einigung nicht zustände, entscheidet äuf Anträg eines der 
Beteiiigten die näch Ländesrecht zuständige Behörde (vgi. § 74 Abs. 2 Sätz 3 HmbVvA/fG in Verbindung 
mit § 30ä PBefG). 

Vgi. hierzu äusführiich Bäyerischer Vervaitungsgerichtshof, Urt. v. 11.07.2016, 22 A 15.40031, 
juris = Rn. 155 ff. 
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Nach ständiger Rechtsprechung des BVen/vG”° hat § 74 Abs. 2 Satz 3 VwVfG lediglich 
Surrogatcharakter. Sein Anwendungsbereich, so das BVen/vG, reiche nicht weiter als die 
Primärregelung des § 74 Abs. 2 Satz 2 VwVfG. Greife § 74 Abs. 2 Satz 2 VwVfG, der 
den Anspruch auf Schutz Vorkehrungen regelt, tatbestandlich nicht ein, so sei auch für 
die Anwendung von § 74 Abs. 2 Satz 2 VwVfG kein Raum. Entsprechend eröffne § 74 
Abs. 2 Satz 3 VwVfG keinen Anspruch auf einen Ausgleich aller Nachteile, die ein Plan- 
vorhaben auslöse. Auszugleichen seien nur die Nachteile, die die Grenze des Zumutba- 
ren überschritten und nicht durch physisch-reale Maßnahmen abgewendet würden. 

Keine Schutzvorkehrungen, so das BVen/vG weiter, und demgemäß auch keine Ent- 
schädigung könnten wegen einer Beeinträchtigung von rechtlich nicht geschützten wirt- 
schaftlichen und sonstigen Belangen verlangt werden, auch wenn diese bei der Abwä- 
gung grundsätzlich zu berücksichtigen seien. Derartige Belange könnten durch gegen- 
läufige öffentliche Belange ohne finanziellen Ausgleich üben/vunden werden. Aus dem 
Gewährleistungsgehalt der Eigentumsgarantie lasse sich kein Recht auf bestmögliche 
Nutzung des Eigentums ableiten. Eine Minderung der Wirtschaftlichkeit sei grundsätzlich 
ebenso hinzunehmen wie eine Verschlechterung der Ven/vertungsaussichten. 
Art. 14 GG schütze nicht bloße Umsatz- und Gewinnchancen und tatsächliche Gege- 
benheiten, auch wenn diese für das Unternehmen von erheblicher Bedeutung sind, weil 
sie nicht zum Bestand des eingerichteten und ausgeübten Gewerbebetrieb gehörten. 
Ein Eigentümer müsse es grundsätzlich hinnehmen, wenn sich eine Veränderung der 
tatsächlichen Gegebenheiten und der damit verbundene Verlust der Lagegunst auf den 
Bestand des Kundenkreises negativ auswirke. Nicht geschützt seien insbesondere der 
Verlust an Stammkunden und die Erhaltung einer optisch ansprechenden Umgebungs- 
bebauung, der über die einfachgesetzlich geregelten Rechte hinausgehende Anlieger- 
gebrauch, der Fortbestand einer bestimmten Anbindung an das öffentliche Wegesystem, 
wenn kein besonderer Vertrauensschutz besteht, und entstehende Lagenachteile, die 
zu einer Minderung des Grundstückswertes führten. Auch Ertragseinbußen, z.B. durch 
die Furcht der Kunden vor unzumutbarem Lärm, seien nicht nach § 74 Abs. 2 
Satz 3 VwVfG ersatzfähig, denn § 74 Abs. 2 Satz 2 VwVfG diene dem Schutz vor tat- 
sächlichen und nicht vor vermeintlichen Lärmbelastungen. 

Speziell mit Blick auf Außenkontaktbereiche vor Ladengeschäften führte das BVen/vG 
zudem aus, dass es sich bei diesen nicht um Flächen handele, die wegen ihrer beson- 
deren Funktion und Lärmbetroffenheit schutzwürdig seien.”® Zwar gehöre zu dem durch 
Art. 14 GG geschützten Bestand eines eingerichteten und ausgeübten Gewerbebetriebs 
auch die besondere Lage an der Straße (Kontakt nach außen), die dem Betrieb den 
Zugang zur Straße sowie die Zugänglichkeit von der Straße her gewähre und dem Inha- 
ber die Einwirkung durch Werbung auf den fließenden Verkehr und damit das Gewinnen 
von Laufkundschaft ermögliche. Der Zugang zu Ladengeschäften werde aber nicht 

Vgl. BVerwG, Urt. v. 10.07.2012, 7 A 11/11, = juris Rn. 71 ff., m.w.N. 
"s Vgl. BVerwG, Urt. v. 10.07.2012, 7 A 11/11, = juris Rn. 35. 
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durch Baulärm als solchen, sondern allenfalls durch bauliche Anlagen zu dessen Ab- 
schirmung beeinträchtigt. Abweichendes folge auch nicht daraus, dass die Möglichkeit 
zur Aufnahme von Außenkontakten durch Verweilen vor den Schaufenstern durch den 
Baulärm behindert werde. Passanten und Laufkundschaft würden vom Baulärm nicht 
qualifiziert betroffen, well sie sich - auch beim Ven/vellen vor Schaufenstern - nicht dau- 
erhaft, sondern nur vorübergehend Im Einwirkungsbereich des Baulärms aufhielten. 
Schließlich beanspruchen die vorstehenden En/vägungen zur Abwägungsrelevanz der 
Beeinträchtigung von Außenkontaktbereichen anlässlich geltend gemachter Lärmbeein- 
trächtigungen in gleicher Weise Geltung auch für andere Beeinträchtigungen, etwa 
durch Staub oder ggf. durch baustellenbedingte Enge in der Nähe von Schaufenstern 
und Eingängen, durch die sich bei Kunden ein Unbehagen einstellen und sie vom län- 
geren Ven/veilen in diesen Außenkontaktbereichen abhalten könnte. 

Dies vorangestellt ist zunächst zu konstatieren, dass aufgrund der Baustellenplanung 
der Vorhabenträgerin die Auswirkungen der Baumaßnahme auf die Geschäftsbetriebe 
im Umfeld des Vorhabengebietes bereits so gering wie möglich gehalten werden. Die 
Zugänglichkeit der Ladengeschäfte und Passagen wird über die gesamte Dauer der 
Bauausführung gewährleistet.'^' Nötigenfalls sind während der vorbereitenden Maßnah- 
men (Leitungsverlegungen) hierfür Fußgängerbrücken im Bereich von Eingängen vor- 
gesehen.'^^ Auch die Auswirkungen in Form von Baulärm, Erschütterungen oder Stau- 
bausbreitungen werden durch Vermeidungs- und Minderungsmaßnahmen soweit mög- 
lich reduziert oder aber am Baugeschehen gehalten; in Teilen wird ihnen überdies durch 
Nebenbestimmungen abgeholfen.Darüber hinaus verbleibende Auswirkungen und 
Beeinträchtigungen aus dem Baugeschehen, die mittelbar auch zu Umsatzeinbußen der 
jeweiligen Gewerbetreibenden führen können, sind in Anlehnung an die ständige Recht- 
sprechung des BVerwG grundsätzlich entschädigungslos hinzunehmen. Dies gilt im vor- 
liegenden Fall umso mehr, als dass trotz verbleibender, auf Straßenebene wahrnehm- 
barer Auswirkungen aus dem Baugeschehen die Baudurchführung zu einem erhebli- 
chen Teil auf Bahnsteigebene erfolgen wird. Hinsichtlich der Einschränkung von Sicht- 
beziehungen aufgrund der Baustelleneinrichtung und dem die Baustelle umschließen- 
den Bauzaun mit 2,50 m Höhe zeigte sich die Vorhabenträgerin zudem offen dafür, dass 
hinter dem Bauzaun liegende Geschäfte durch Hinweisschilder am Bauzaun zusätzlich 
auf sich aufmerksam machen können (vgl. aber Nebenbestimmung unter Ziffer 1.4.3.2 
des Planfeststellungsbeschlusses). Schließlich ist in Bezug auf die Mönckebergstraße 
zudem darauf hinzuweisen, dass auch im Bestand die Ladengeschäfte nicht durch mo- 
torisierten Individualverkehr von potentiellen Kunden angefahren werden können, wes- 

Vgl. Bayerischer Vervraltungsgerichtshof, Urt. v. 11.07.2016, 22 A 15.40031, juris = Rn. 154. 
Vgl. bereits Ausführungen zu (38) unter Ziffer 2.5.2.4 des Planfeststellungsbeschlusses. 
Vgl. Erläuterungsbericht, Anlage 1.1, S. 25. 
Vgl. hierzu ausführlich Ziffern 2.5.2.1, 2.5.2.2 und 2.5.2.3 des Planfeststellungsbeschlusses. 
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halb die sich aufgrund der bauzeitlichen Straßenregelung sowie des Wegfalls von Park- 
streifen ergebenden Beeinträchtigungen nicht unmittelbar auf den Kundenstrom der Ge- 
werbetreibenden auswirken können. 

Da dennoch der Einwand existenzgefährdender oder sogar existenzvernichtender Be- 
einträchtigungen nicht unbeachtet bleiben darf, hat die Planfeststellungsbehörde höchst 
vorsorglich dem Grunde nach unter Ziffer 1.4.4.2 des Planfeststellungsbeschlusses ei- 
nen Anspruch auf angemessene Entschädigung in Geld festgesetzt, soweit nach Dauer, 
Art, Intensität und Auswirkung die Folgen der bauzeitlichen Belastungen so erheblich 
sind, dass eine entschädigungslose Hinnahme nicht mehr zumutbar ist.'^'* Denn trotz 
prinzipiell hinzunehmender bauzeitlicher Umsatzeinbußen, die ein gesunder Gewerbe- 
betrieb grundsätzlich verkraften können muss, ist die Schwelle der Zumutbarkeit in dem 
Moment überschritten, in dem durch das zugelassene Bauvorhaben kausal hervorgeru- 
fene Umsatzeinbußen derart weitreichend sind, dass der Gewerbebetrieb ernsthaft in 
seiner Existenz gefährdet ist oder sogar zur Geschäftsaufgabe gezwungen wird. 

Der Anwendungsbereich des Entschädigungsanspruches wird nach derzeitigen Er- 
kenntnissen aus Sicht der Planfeststellungsbehörde indes als vergleichsweise gering 
eingestuft. Dies liegt einerseits in dem Umstand begründet, dass in Teilen die ortsan- 
sässigen Gewerbebetriebe großen Unternehmensketten angehören und insoweit nicht 
ausschließlich von dem auf der Mönckebergstraße zu en/virtschaftenden Umsatz abhän- 
gig sein dürften.'^® Andererseits ist davon auszugehen, dass sowohl aufgrund der tou- 
ristischen Attraktivität des Gesamtbereichs als auch aufgrund der zentralen innerstädti- 
schen Lage der Mönckebergstraße auch während der Bauzeit der potentielle Kunden- 
rückgang eher gering ausfallen dürfte. Darüber hinaus ist mit Blick auf die gewerblichen 
Nutzungen im Levantehaus zu konstatieren, dass der zweite Eingang zum Levantehaus 
an einem äußeren Ende der Baustelleneinrichtungsfläche liegt und folglich nicht vollum- 
fänglich durch die Baumaßnahme betroffen ist. 

Hinsichtlich des Anspruchsumfanges sei schließlich darauf hingewiesen, dass die Ent- 
schädigungsregelung nicht zu einer Verlagerung der wirtschaftlichen Verantwortlichkeit 
des einzelnen Gewerbetreibenden auf die Vorhabenträgerin führen kann. So ist eine 
Ersatzfähigkeit von während der Dauer der Baustelle erlittenen Umsatzeinbußen regel- 
mäßig dann nicht gegeben, wenn diese nicht kausal auf das Baugeschehen zurückge- 
führt werden können. So wäre im Einzelfall bei einer Bemessung des Anspruches ein 
genaues Augenmerk auch auf andere Faktoren zu legen, die den etwaigen Umsatzrück- 
gang nachhaltig beeinflusst haben. Zu nennen sei etwa der seit einigen Jahren bereits 

Aus verfahrenstechnischer Sicht wird an dieser Steiie zusätziich darauf hingewiesen, dass im Rahmen 
der Pianfeststeiiung der Entschädigungsanspruch nur dem Grunde nach festgesteiit wird. Über die Höhe 
der Entschädigung im Einzeifäii ist vorrängig zwischen dem Anspruchsberechtigten und der Vorhäbenträ- 
gerin eine Einigung herbeizuführen. Kommt eine Einigung nicht zustände, entscheidet äuf Anträg eines der 
Beteiiigten die näch Ländesrecht zuständige Behörde (vgi. § 74 Abs. 2 Sätz 3 HmbV\M/fG in Verbindung 
mit § 30ä PBefG). 

Anders mag dies sein, sovr«it im Einzeifäii die Geschäfte äis Fränchiseunternehmen geführt werden. 
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zu beklagende generelle Rückgang der Kundschaft aufgrund des Onllne-Handels, eine 
Im Zeitpunkt des Baubeginns bereits oder (Im Falle der Geschäftsgründung) noch be- 
stehende schwache Ertragslage oder auch die Entstehung anderer Attraktivitätsstan- 
dorte (hier Überseequartler'^®), die eine Abwanderung der Laufkundschaft beeinflussen 
können. All diese Faktoren stehen außer der Reihe zum hier zugelassenen Bauvorha- 
ben; hierauf zurückzuführende Umsatzeinbußen stehen außerhalb des Einflussbereichs 
der Vorhabenträgerin und sind entsprechend nicht quasi „bei Gelegenheit der Baumaß- 
nahme“ von dieser auszuglelchen. Ebenso wenig kommen bei den Entschädigungsan- 
sprüchen diejenigen Umsatzausfälle zum Ansatz, die auf den (zeitweiligen) Verlust der 
Außengastronomie zurückgeführt werden können. Insoweit wird Bezug genommen auf 
die vorstehenden Ausführungen unter Ziffer 2.5.2.5.1.1 des Planfeststellungsbeschlus- 
ses. 

Sollte es wider En/varten dennoch infolge der Baudurchführung zu einer (zu entschädi- 
genden) Existenzgefährdung bzw. -Vernichtung kommen, so führte dieser Umstand 
schließlich auch nicht zu einem geänderten Abwägungsergebnis zulasten der Zulassung 
des vorliegenden Bauvorhabens. Der barrierefreie Ausbau des Personennahverkehrs 
genießt als gesetzliche und gesamtgesellschaftliche Verpflichtung insoweit den Vorzug 
und wäre auch unter Inkaufnahme einzelner existenzgefährdender oder -vernichtender 
Auswirkungen im öffentlichen Interesse gerechtfertigt. 

2.5.2.5.2 Einwendungen zu bauzeitlichen Umsatzeinbußen 

Im Einzelnen wurden zu Auswirkungen auf den eingerichteten und ausgeübten Gewer- 
bebetrieb aufgrund von Umsatzeinbußen und -ausfällen folgende Einwendungen erho- 
ben: 

(1) 

Die Baustelle brächte über fast drei Jahre lang existentiell gefährdende Beeinträchtigun- 
gen mit sich, so dass mit Umsatzeinbußen bis hin zu Geschäftsschließungen zu rechnen 
sei. Bestandsmieter hätten bereits Mietminderungen und Sonderkündigungen angedroht. 
Eine Vermietung von Ladenflächen ab Bekanntwerden der Baumaßnahme stelle sich 
als äußerst schwierig dar. Dies führe zu nachhaltigem Leerstand. Es gelte daher den 
wirtschaftlichen Schaden der jeweiligen Betroffenen zu erfassen und einzufordern. (E02- 
E07, E10-E14, E16-E17, E19, E20) 

™ Anm.: Nach derzeitigem Pianungsstand soii die Baumaßnahme vor Eröffnung des Überseequartiers be- 
endet sein. Die Pianung steht indes in Abhängigkeit nicht zu beeinfiussender äußerer Fäktoren wie z.B. 
Verzögerungen des Bäubeginns öder euch Bäuzeitunterbrechungen äufgrund vcn Witterungseinfiüssen. in- 
sövr«it ist nicht gänziich äuszuschiießen, däss die Bäudurchführung nicht döch mit der Eröffnung des Über- 
seequärtiers keiiidiert. 
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Erläuternd wurde u.a. wie folgt ausgeführt: 

- Zuletzt während des G20-Gipfels sei es nahezu über drei Wochen zu Umsatzeinbu- 
ßen ohne jedwede Entschädigung gekommen. (E02, E16) 

- Der Bauzaun würde nur 3 m vor der Fassade geführt werden, so dass die Zuwegung 
beeinträchtigt und aufgrund des Attraktivitätsverlustes die Frequenz auf der Möncke- 
bergstraße in tote drastisch rückgehen werde. (E03-E05) 

- Infolge der Baumaßnahme würden Kunden vertrieben und Stammkundschaft verlo- 
ren gehen. (E02-E05, E16) 

- Im Zeitraum der Baumaßnahmen seien Neuverhandlungen zu Mietverträgen mit Be- 
standsmietern und durch auslaufende Mietverträge mit neuen möglichen Partnern 
angesetzt. Neuvermietungen würden durch die langanhaltenden Baumaßnahmen er- 
schwert bis nicht realisierbar. Es werde mit erheblichen Abschlägen und einem damit 
einhergehenden wirtschaftlichen Schaden gerechnet. (E03) 

- Das Levantehaus bestehe aus 41 Läden und dem Park Hyatt Hotel. Von den 41 Lä- 
den befänden sich 33 Läden auf zwei Geschossebenen. Die innenliegenden Mieter 
hätten zum Teil kleinste Flächen (5 rrF, 12 rrF, 20 rrF etc.) die durch Einzelunterneh- 
mer geführt würden. Diese Einzelhändler und Werkstätten seien von der Auffindbar- 
keit und der unmittelbaren Zuwegung in des Levantehaus abhängig. Für das Park 
Hyatt Hamburg würden eine verminderte Belegung, verminderte Zimmerraten sowie 
Umsatzrückgänge in der Gastronomie (Restaurants gehen zur Mönckebergstraße) 
en/vartet. Aufgrund der Konkurrenzsituation im Hamburger Hotelmarkt seien die wirt- 
schaftlichen Auswirkungen augenscheinlich. Erschwerend käme hinzu, dass wäh- 
rend der geplanten Bauzeit das Überseequartier in der Hafencity eröffnet würde und 
so zu einer unmittelbaren Konkurrenz der östlichen Innenstadt werde und damit Kauf- 
kraft aus dem Quartier abschöpfe. (E04) 

- Durch die Baumaßnahme werde es in zwei Sommern keine oder nur eine einge- 
schränkte Außengastronomie geben. Die betroffene Gastronomie werde in ihrer Exis- 
tenz bedroht. (E05) 

- Es würde ein Imageschaden befürchtet, einhergehend mit einem Rückgang in der 
Zimmerbelegung, der Frequentierung des Restaurants, der Bar, der Park Lounge, im 
Bankettgeschäft sowie beim Spa (Mitglieder und Tagesgäste). Ein Buchungs- und 
Umsatzverlust für einen solch langen Zeitraum stelle für das internationale und re- 
nommierte Hotel auf dem Markt Hamburg, vor allem im Hinblick auf die stetig wach- 
sende Konkurrenz, eine große Gefahr dar. (El 2) 

- Es würde ein finanzieller Schaden durch die Kompensation von Gästebeschwerden 
entstehen. (El 2) 

- Die Auswirkungen auf die Existenzfähigkeit des Gewerbebetriebes seien schon auf- 
grund der geplanten Dauer der Baumaßnahme bedrohlich. (El 3) 
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- Allein 30 % des Jahresumsatzes fielen in die Weihnachtszeit. (E20) 

(2) 

Zum mittlen/veile vierjährigen Restaurantbetrieb gehöre eine kleine Fläche von 10 Ti- 
schen auf der Mönckebergstraße. Zudem lebe das Geschäft zu 60 % vom Lieferservice. 
Es bestünden Existenzängste aufgrund der langen Bauphase, da insbesondere auch die 
Lieferanten nicht ohne Hindernisse ins Levantehaus gelangen könnten. (E09) 

(3) 

Es würde eine Gefährdung des 20-jährigen Familienbetriebes befürchtet. Die Gastrono- 
mie werde in einem Innenraum, der Levantepassage sowie auf der Außenfläche an der 
Mönckebergstraße (80 Plätze) geführt. Das Unternehmen beschäftige 14 Mitarbeiter. 

Infolge der bauzeitlichen Belastungen würden Kunden ausbleiben und daher erhebliche 
Umsatzeinbußen befürchtet. Es bestünden laufende Verbindlichkeiten wie z.B. Miete, 
Löhne, etc. Ggf. würden Entlassungen erforderlich. (E10) 

(4) 

Infolge der zu en/vartenden empfindlichen Umsatzeinbußen während der Bauzeit würde 
das Geschäft finanziell nicht mehr tragbar sein. (El 4) 

(5) 

Es seien sowohl der Einzelhandelsbereich innen als auch die Gastronomie außen be- 
troffen. Es gäbe kaum Möglichkeiten, normale Kostenstrukturen aufrecht zu erhalten. 
Dies würde Personalabbau, Verlust der hart erarbeiteten Stammkundschaft und das 
Rückhalten von Kapitalvolumina für die Ladenförderung/Ausbau bedeuten. Auch aus 
den Erfahrungen mit dem dreiwöchigen G20-Gipfel würden nicht nur ein Umsatzausfall, 
sondern auch zusätzliche Kosten, Mitarbeiterfreistellungen oder ein erneutes Einlagern 
der Außengastronomie befürchtet. (El 6) 

(6) 

Der Baubeginn liege während der umsatzstärksten Zeit für den Einzelhandel in der Ham- 
burger Innenstadt. Es würden Umsatzeinbußen in existenzbedrohender Höhe befürchtet. 
(El 7) 

(7) 

Die eigene Betroffenheit erstrecke sich darauf, dass während der Bauzeit keine Einsicht 
für den Eingang der (Levante-)Passage bestehe, weniger Kundenfrequenz, Umsatzein- 
bußen zu en/varten seien. Es bestünden Existenzängste und es würde die Bedrohung 
von Arbeitsplätzen sowie Schwierigkeiten bei der Bezahlung von Miete, Gehältern und 
Lieferanten befürchtet. (El 9) 
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Zu (1) bis (7) 

Den Einwendungen wird nach Maßgabe der Ziffer 1.4.4 des Pianfeststeiiungsbeschius- 
ses abgehoifen; sie sind darüber hinaus ais unbegründet zurückzuweisen. 

Wie bereits ausgeführt sind Umsatz- und Gewinneinbußen mit Bück auf die genehmi- 
gungsbedürftige Sondernutzung der Mönckebergstraße zwecks Außenbewirtschaftung 
mangeis Eingriff in den nach Art. 14 GG geschützten eingerichteten und ausgeübten 
Gewerbebetrieb grundsätziich nicht entschädigungsfähig, soiange und soweit für die 
Bauzeit keine Genehmigungen erteiit sind bzw. werden. Die Einwendungen sind inso- 
weit unbegründet, ais dass auf die Ausübung von Außengastronomie kein Anspruch be- 
steht und die betroffenen Gewerbetreibenden damit einzig auf eigenes Risiko eine Er- 
werbschance ausnutzen, die jeweiis nur für den genehmigten Zeitraum während einer 
Saison besteht. Soweit infoige der Erteiiung von Sondernutzungseriaubnissen jedoch 
bereits eine gesicherte Rechtsposition en/vorben wurde, besteht unter den Vorausset- 
zungen der Ziffer 1.4.4.1 des Pianfeststeiiungsbeschiusses ein Entschädigungsan- 
spruch dem Grunde nach. 

Auch darüber hinaus sind durch die Baumaßnahme ausgeiöste Umsatz- und Gewinn- 
einbußen nicht per se entschädigungsfähig, insbesondere sind nach ständiger Recht- 
sprechung des BVerwG nicht aiie Nachteiie, die ein Pianvorhaben ausiöst, einer Ent- 
schädigung zugängiich. Vieimehr giit es, zunächst nach der Primärregeiung des § 74 
Abs. 2 Satz 2 VwVfG Schutzvorkehrungen vorzusehen, um die baubedingten Auswir- 
kungen zu vermeiden oder jedenfaiis aber auf ein zumutbares Maß zu verringern. Die- 
sem Ansatz foigend wurden unter den Ziffern 2.5.2.1 bis 2.5.2.4 des Pianfeststeiiungs- 
beschiusses die mit der zugeiassenen Maßnahme einhergehenden Beeinträchtigungen 
anhand der einschiägigen Regeiwerke (soweit vorhanden) beurteiit und unter den Zif- 
fern 1.4.2 und 1.4.3 des Pianfeststeiiungsbeschiusses entsprechende Schutzaufiagen 
verfügt. Einzig soweit die Maßnahme dazu führt, dass infoige der baubedingten Beein- 
trächtigungen die Sehweite der Existenzgefährdung oder sogar -Vernichtung überschrit- 
ten wird, wurde schiießiieh unter Ziffer 1.4.4.2 des Pianfeststeiiungsbeschiusses dem 
Grunde nach ein Anspruch auf angemessene Entschädigung in Geid festgesetzt. 

Die Beurteiiung der mitteibaren wirtschaftiiehen Foigewirkungen kann auch nicht auf- 
grund der unterschiediiehen Einwendungen erschüttert werden: 

Mit Bück auf die teiiweise eingewandte Situation während des G20-Gipfeis, bei dem über 
drei Wochen entstandene Umsatzeinbußen entschädigungsios hätten hingenommen 
werden müssen, fehit es bereits an einer Vergieichbarkeit der Situationen. Während des 
G20-Gipfeis gait für den innenstadtbereich insoweit eine Ausnahmesituation, ais dass 
das Straßenbiid von Demonstrationen sowie auch von Sicherheitseinsätzen der Poiizei 
geprägt war. Es wird nicht bezweifeit, dass infoigedessen der innenstadtbereich vieifach 
sowohi von Touristen ais auch von Einheimischen gemieden wurde oderauch tageweise 
Geschäftsschiießungen aufgrund der Gefährdungsiage erforderiieh wurden und so mit 
Bück auf den Gesamtzeitraum Umsatzausfäiie zu bekiagen waren. Die hierzugeiassene 
Baumaßnahme ist jedoch nicht im Ansatz mit dieser Ausnahmesituation zu vergieichen. 
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So handelt es sich bei der Baudurchführung um eine klassische Baumaßnahme kleine- 
rer Größe, die aus Sicht der Planfeststellungsbehörde nicht geeignet scheint, ein ver- 
gleichbares, generelles Vermeidungsverhalten potentieller Kunden der Mönckeberg- 
straße zu provozieren. Es sind für eine Baudurchführung typische Auswirkungen zu er- 
warten, die jedoch über die Gesamtdauer der Baumaßnahme und sogar über den ein- 
zelnen Tag verteilt unterschiedlich stark ausfallen werden. Folglich werden keine mit der 
Zeit des G20-Gipfels vergleichbaren Auswirkungen en/vartet. 

Hinsichtlich des Einwandes zu befürchtender Mietminderungen aufgrund von Baulärm, 
werden dahingehende berechtigte Ansprüche durch Ziffer 1.4.2.1.3 des Planfeststel- 
lungsbeschlusses abgegolten. Der Anspruch zugunsten von Gebäude- oder Wohnungs- 
eigentümern wirkt sich insoweit wie ein Regressanspruch aus, da etwaige auf Baulärm 
zurückzuführende Ansprüche auf Mietminderung auch nur unter den dort genannten Vo- 
raussetzungen, nämlich bei Überschreitung der oberen Anhaltswerte für Innenraumpe- 
gel, berechtigt sein dürften. Folglich werden betroffene Vermieter aufgrund des Entschä- 
digungsanspruches gegenüber der Vorhabenträgerin im Ergebnis diesbezüglich schad- 
los gestellt sein. 

Darüber hinaus verbleibende Ertragsausfälle bzw. -einbußen sind aufgrund des im über- 
wiegenden öffentlichen Interesse stehenden Bauvorhabens entschädigungslos hinzu- 
nehmen. Die mit dem Vorhaben einhergehenden dauerhaften Vorteile üben/viegen die 
dahingehend eingewandten Interessen an einer insoweit nicht rechtlich geschützten wirt- 
schaftlichen Nutzbarkeit des Eigentums. Während die einwenderseits vorgetragenen 
Befürchtungen nur den temporären Zeitraum der Baudurchführung betreffen, wird durch 
die Umsetzung des Vorhabens im gesamtgesellschaftlichen Interesse die U-Bahn-Hal- 
testelle Mönckebergstraße auch für mobilitätseingeschränkte Personen zugänglich ge- 
macht und damit die Nutzbarkeit des ÖPNV im Innenstadtbereich aus Fahrgastsicht 
nachhaltig verbessert. Ergänzend sei in diesem Zusammenhang noch einmal herauszu- 
stellen, dass das Recht am eingerichteten und ausgeübten Gewerbebetrieb zwar nicht 
nur die Betriebsgrundstücke und Betriebsräume, die Einrichtungsgegenstände, Waren- 
vorräte und Außenstände erfasst, sondern vielmehr alles, was in seiner Gesamtheit den 
wirtschaftlichen Wert des Betriebes ausmacht. Dennoch schützt diese Rechtsposition im 
Grundsatz nicht bloße Umsatz- und Gewinnchancen. Veränderungen von tatsächlichen 
Gegebenheiten sind von einem Gewerbetreibenden ebenso hinzunehmen wie eine Min- 
derung der Wirtschaftlichkeit im Allgemeinen, insbesondere, wenn diese lediglich auf 
temporäre Beeinträchtigungen zurückzuführen sind. Anderenfalls wäre jegliche Bautä- 
tigkeit stets Entschädigungsansprüchen ausgesetzt. 

Sollte es wider En/varten in Einzelfällen durch die mit der Baudurchführung verbundenen 
Beeinträchtigungen kausal zu einer Existenzgefährdung oder sogar -Vernichtung kom- 
men, wird dies durch die Entschädigungsregelung unter Ziffer 1.4.4.2 des Planfeststel- 
lungsbeschlusses aufgefangen. Unter der Voraussetzung, dass die erlittenen Einbußen 
auf die Bautätigkeit kausal zurückzuführen sind, wäre insoweit das Maß der mit der Bau- 
ausführung verbunden und gleichzeitig noch zumutbaren Auswirkungen (vgl. § 74 Abs. 2 
Sätze 2 und 3 HmbVwVfG) überschritten. 
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2.5.2.6 Belange von Versorgungseinrichtungen 

2.5.2.6.1 Bauausführung nach den anerkannten Regeln der Technik 

Aufgrund der Vielzahl von technischen Einzelheiten, die bei der Veränderung von Lei- 
tungen beachtet werden müssen und zum Teil erst bei der Baudurchführung ermittelt 
werden können, werden die Detailregelungen des Umbaus in bewährter Weise der Ab- 
sprache zwischen den Beteiligten während der Bauausführung überlassen. Die Plan- 
feststellungsbehörde hat keinen Zweifel daran, dass der Umbau unter der Aufsicht der 
betroffenen Leitungsunternehmen oder durch sie selbst nach den anerkannten Regeln 
der Technik erfolgt. Dementsprechend konnte durch eine allgemeine Nebenbestimmung 
zu den Belangen von Leitungsunternehmen den jeweiligen Einzelforderungen Rechnung 
getragen werden (vgl. insoweit Ziffer 1.4.3.1 des Planfeststellungsbeschlusses). 

2.5.2.6.2 Vattenfall Europe VEBS GmbH 

Nach Zusage der Vorhabenträgerin, werden die Auflagen und Hinweise der Vattenfall 
Europe VEBS GmbH bei der Baudurchführung berücksichtigt, weshalb deren zusätzli- 
che Verankerung als Nebenbestimmung unter Ziffer 1.4.3.1.3 des Planfeststellungsbe- 
schlusses rein deklaratorisch erfolgte. 

Die Forderung nach Berücksichtigung der hauseigenen „Empfehlungen für Aufgrabun- 
gen im Bereich von erdverlegten KMR“ geht zudem in der Nebenbestimmung unter Zif- 
fer 1.4.3.1.2 des Planfeststellungsbeschlusses auf. 

2.5.2.6.3 Deutsche Telekom Technik GmbH 

Die Forderung der Deutschen Telekom Technik GmbH, sich bezüglich der notwendigen 
Arbeiten an hauseigenen Anlagen sobald die Termine zur Baudurchführung feststünden 
zu melden, geht in der Nebenbestimmung unter Ziffer 1.4.3.1.1 des Planfeststellungs- 
beschlusses auf. Überdies sagte die Vorhabenträgerin die Einhaltung der Forderung be- 
reits zu. 

2.5.2.6.4 Hamburger Wasserwerke GmbH 

Der Hinweis der Hamburger Stadtentwässerung (HSE) auf die Projektnummer der 
Sielumbaumaßnahme wurde unter Ziffer 1.7.5.2 des Planfeststellungsbeschlusses mit 
aufgenommen. Die HSE teilte gegenüber der Planfeststellungsbehörde unter dem 
24. Juni 2019 ergänzend mit, dass der Anschluss an die öffentliche Abwasseranlage mit 
Bescheid vom 3. April 2019 gegenüber der Vorhabenträgerin genehmigt worden sei. 
Darüber hinaus wurden auch keine Bedenken seitens der HSE hinsichtlich der hier dem 
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Grunde nach zugelassenen bauzeitlichen Einleitung von Baugrubenwasser erhoben. 
Die weiteren Einzelheiten für die Einleitung von Baugrubenwasser in das öffentliche Siel 
sind darüber hinaus der vertraglichen Regelung zwischen Vorhabenträgerin und HSE 
überlassen (vgl. auch Hinweis unter Ziffer 1.7.5.1 des Planfeststellungsbeschlusses). 

2.5.2.6.5 Stromnetz Hamburg GmbH 

Die Forderung der Stromnetz Hamburg GmbH (S07) wird nach Zusage der Vorhaben- 
trägerin erfüllt. Das Leitungsunternehmen hatte darauf aufmerksam gemacht, dass die 
im Leitungstrassenplan (Anlage 2.15) vorgesehene Trassenbreite von 0,3 m für die An- 
lagen nicht ausreiche. Es werde eine Trassenbriete von mindestens 0,7 m benötigt. 

Insoweit, als dass die Vorhabenträgerin der geforderten Trassenbreite zugestimmt hat, 
erfolgte die dahingehende Festsetzung unter Ziffer 1.4.3.1.4 des Planfeststellungsbe- 
schlusses nur deklaratorisch. Da infolge der geänderten Trassenbreite nach Angabe der 
Vorhabenträgerin keine neuen Betroffenheiten ausgelöst werden und eine Lösung des 
Konflikts über den Stand der Technik unproblematisch möglich ist, konnte die Änderung 
zudem der Abstimmung zwischen den Betroffenen im Rahmen der Ausführungsplanung 
überlassen werden. 

2.5.2.7 Sonstige Beeinträchtigungen während der Bauphase 

Im Übrigen wurden folgende Einwendungen erhoben: 

(1) 

Die Störungen durch die lange Bauzeit von etwa zweieinhalb Jahren (mit neun Baupha- 
sen) dauerten zu lange an. (E02, E03-E05, E17-E20) 

Zudem würden mehrere Baufelder aufgrund paralleler Bautätigkeiten zu nicht unerheb- 
lichen Einschränkungen führen. (El 8) 

(2) 

Der Barkhof sei Betriebsstätte unterschiedlichster Branchen. Die Struktur der Miet- 
partner umfasse Einzelhandel, Büros und Arztpraxen. Die geplante Baumaßnahme, die 
mehr als 2 Jahre in Anspruch nehmen werde, werde nachteiligen Einfluss auf die Nutz- 
barkeit der Mietflächen der Bestandsmieter haben. Es sei zu bedenken, dass z.B. die im 
Barkhof täglich durchgeführten sensiblen medizinischen Eingriffe des Medizinischen 
Versorgungszentrums nicht mit der Betreibung einer großangelegten Baumaßnahme in 
Einklang zu bringen sei. (E03) 
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(3) 

Die Eröffnung des Überseequartiers (voraussichtiich Ende 2022) dürfe nicht in den Zeit- 
raum der Bauausführung des barrierefreien Ausbaus der U-Bahn-Haitesteiie faiien, da 
sonst noch größere Frequenz- und Umsatzveriuste zu befürchten seien, die ihrerseits 
zu einem Bedeutungsveriust der Mönckebergstraße mit iangfristigen Auswirkungen auf 
die innerstädtische Struktur führten. (E15, S18) 

Zu (1) 

Die Einwendung ist unbegründet. Die Vorhabenträgerin hat im interesse einer zügigen 
Baudurchführung eine Pianung vorgeiegt, die neben der Durchführbarkeit der eigentii- 
chen Baumaßnahme die zu en/vartenden Beeinträchtigungen so gering wie mögiich häit. 
Aufgrund der beengten Situation in der Mönckebergstraße sowie der unterschiediichen 
interessen von Gewerbetreibenden und Verkehrsteiinehmern (Straße, Fußgängerwege) 
war insoweit ein Konzept zu erarbeiten, weiches - neben der zügigen Baudurchführung 
- auch der bestmögiichen Aufrechterhaitung der Geschäftsbetriebe dient. Da die Maß- 
nahme zudem auf die gepianten Sanierungsarbeiten des innenstadttunneis'^^ abge- 
stimmt ist, bestimmt sich nicht zuietzt auch die Dauer der Bautätigkeit nach dem zu be- 
wäitigenden Bausoii. 

Darüber hinaus sind die verbieibenden, mit einer Bausteiie regeimäßig einhergehenden 
Beeinträchtigungen ais zumutbar hinzunehmen. Mit Bück auf die insoweit vorgesehenen 
Schutzvorkehrungen wird ergänzend auf die vorstehenden Ausführungen zur Beein- 
trächtigungen während der Bauphase ven/viesen (vgi. Ziffern 2.5.2.1 bis 2.5.2.4 des 
Pianfeststeiiungsbeschiusses). 

Zu (2) 

Die Einwendung ist unbegründet. Wie insbesondere die vorstehenden Ausführungen zu 
Bauiärm, Erschütterungen und Bausteiieneinrichtung zeigen, können aufgrund der vor- 
gesehenen Schutzvorkehrungen die Bauarbeiten auf die genannten Nutzungen abge- 
stimmt und die zu en/vartenden Beeinträchtigungen so weit wie mögiich vermieden oder 
jedenfaiis aber verringert werden. Mit Bück auf die vorgetragenen wirtschaftiichen Aus- 
wirkungen der Bauphase wird überdies auf die Ausführungen unter Ziffer 2.5.2.5 des 
Pianfeststeiiungsbeschiusses ven/viesen. 

Zu (3) 

Die Einwendung ist unbegründet. Die in der Antragsunteriage dargesteiite Baudurchfüh- 
rung steht in Abhängigkeit unterschiedücher Faktoren, wie z.B. des zu erbringenden 

Anm.: Die geplanten Sanierungsarbeiten sind nicht Gegenstand des Planfeststellungsverfahrens. 
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Bausolls, des Ergebnisses der Ausschreibung, des Zeitpunktes des Baubeginns sowie 
auch der durch äußere Einflüsse nicht zu kalkulierenden Verzögerungen (z.B. Witte- 
rungsverhältnisse, oder sonstige derzeit nicht absehbare Schwierigkeiten bei der Bau- 
durchführung). Insoweit steht die Bauphasenplanung, die nach derzeitigem Planungs- 
stand von einem Abschluss der Baumaßnahme vor dem eingewandten Termin zur Er- 
öffnung des Überseequartiers ausgeht, gerade unter dem Vorbehalt der vorstehend ge- 
nannten Faktoren. Folglich kann keine dahingehende Zusage gemacht werden, dass 
das Bauvorhaben tatsächlich vor Ende 2022 fertiggestellt sein wird. Im Übrigen ist auch 
nicht erkennbar, inwieweit eine Verpflichtung bestehen sollte, die Fertigstellung beider 
getrennt zu betrachtender Vorhaben miteinander in Beziehung zu setzen. 

2.5.3 Betroffenheiten während der Betriebsphase 

2.5.3.1 Barrierefreiheit 

Zur Barrierefreiheit im Ausbauzustand wurden folgende Einwendungen erhoben: 

(1) 

Es werde vertrauensvoll davon ausgegangen, dass die geplanten Maßnahmen zur 
Bahnsteigerhöhung incl. der Einführung eines behindertengerechten Orientierungssys- 
tems und dem Einbau des Fahrstuhls dem jeweils aktuellen Stand der Technik und den 
jeweils gültigen gesetzlichen Vorgaben entsprechen. (S06) 

(2) 

Es solle geprüft werden, inwieweit ein oberirdisches Blindenleitsystem eingerichtet wer- 
den sollte, um die Auffindbarkeit von Treppen und Aufzügen für Menschen mit Langstock 
zu verbessern. In diesen Zusammenhang sei ein Schutz vor dem unabsichtlichen Betre- 
ten der Fahrbahn sehr wichtig. (S10) 

(3) 

In den Aufzügen müssten optische Anzeigen (Etage/Position innen und ggf. außen, Au- 
ßer-Betrieb-Anzeige etc.) visuell gut kontrastierend erfolgen. Es dürften keine roten LED 
eingesetzt werden, da diese für Farbfehlsichtige nicht erkennbar seien. (S10) 

(4) 

Grundsätzlich seien die Hinweise aus Anhang E der DIN EN 81-70 (Leitfaden für Maß- 
nahmen für blinde und sehbehinderte Personen) zu berücksichtigen. Die Beschriftungen 
seien kontrastreich und gut leserlich sowie in Braille- und Profilschrift auszuführen. (S10) 
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(5) 

Bei Durchladern solle ein optischer und akustischer Hinweis auf die Ausstiegsseite er- 
folgen. (S10) 

(6) 

Sämtliche Hinweise und Rückmeldungen beim Betrieb des Aufzuges müssten gleichzei- 
tig optisch und akustisch erfolgen. Für schwerhörige und gehörlose Fahrgäste müsse 
eine Textanzeige als Notrufbestätigung erfolgen. (S10) 

(7) 

Bei der Anlage von Wandverkleidungen müsse darauf geachtet werden, dass diese ohne 
störende Reflexe und mit einem guten Kontrast zu Beschilderungen erstellt werden. Dies 
gelte im Besonderen für die vorgesehene Stahl-Glas-Konstruktion in den Schalterhallen. 
(S10) 

(8) 

Ganzglasgeländer, wie sie an den Treppenaufgängen zum Einsatz kommen sollen, 
müssten über ausreichende Kontraste für sehbehinderte Menschen verfügen. (S10) 

(9) 

Es werde die Ausführung der Bodenindikatoren in weißer Farbe, wie z.B. auf den Bahn- 
steigen anderer Haltestellen mit grauem Belag, empfohlen, weil so ein besserer Kontrast 
ermöglicht werde. (S10) 

(10) 

In Höhe der Aufzugsanlagen fehle ein entsprechender taktiler Hinweis am Leitstreifen. 
(S10) 

(11) 

Sitzbänke müssten einen tastbaren Unterlaufschutz und eine ausreichend kontrastrei- 
che Gestaltung haben. (S10) 

(12) 

Falls nicht vorhanden, sollten Notrufsäulen in einer für Menschen mit Rollstuhl erreich- 
baren Höhe sowie mit optischen und akustischen Rückmeldungen ausgestattet sein. Au- 
ßerdem werde dringend empfohlen, eine Tastatur für die Bedienung durch gehörlose 
Menschen vorzusehen. (S10) 
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(13) 

Gemäß der HW-Empfehlung sollten Haltestellenschllder Inkl. Ausganshinweisen In ei- 
ner max. Höhe von 2,30 m und wenn möglich an der Wand oder über Bänken niedriger 
angebracht werden, damit auch sehbeeinträchtigte Fahrgäste Insbesondere die Aus- 
gangshinweise lesen könnten. In Bezug auf die Bahnstelggestaltung ergebe sich hier 
die Möglichkeit, Haltestellenschllder In einer Höhe von 2,00 m (Unterkante) anzubringen. 
Es sei daraufzu achten, dass es durch die Beleuchtung zu keinen Reflexionen komme 
und die Schilder nicht Im Lichtschatten seien. Dies gelte auch für Hinweisschilder Im 
Treppengebäude und In der Schalterhalle. Hier sollten die Hinweisschilder ebenfalls so 
herabgehängt werden, dass zwar die Durchgangshöhen gewährleistet seien aber auch 
die Leserlichkeit. Eventuell müsse die Schriftgröße erhöht werden. Wenn möglich, seien 
Hinweisschilder an den Wänden In einer Höhe von 2,00 m (Unterkante) anzubringen. 
(S10) 

(14) 

Grundsätzlich seien sämtliche Beleuchtungen blendfrei und ohne die Erzeugung stören- 
der Schattenwürfe auszugestalten. Dies gelte vor allem bei einer eventuellen Umrüstung 
bestehender Beleuchtungen auf LED hinsichtlich der Leuchtdichte. (S10) 

(15) 

In der Planung fehlten auf beiden Bahnsteigen die Aufmerksamkeltsfelder vor den Auf- 
zügen (HW-Leltfaden, S. 79). Diese fehlten nach Angaben der Vorhabenträgerin auf- 
grund der unmittelbaren Nähe zu dem jeweiligen Leitstreifen, der knapp hinter dem an- 
zulegenden Aufmerksamkeltsfeld für den Aufzug rechtwinklig abknicke und in ein Auf- 
merksamkeitsfeld mit Auffangstreifen mündete, welcher den Beginn des Orientierungs- 
systems markierte. Aus Gründen der Einheitlichkeit des taktilen Leitsystems bei den 
Hamburger Schnellbahnen solle das Aufmerksamkeitsfeld für den Aufzug verlegt wer- 
den. Es erscheine zielführend, mit den Interessenverbänden der Betroffenen abzustim- 
men, ob die Aufmerksamkeitsfelder im vorliegenden Fall sinnvoll sind oder nicht. (S17) 

(16) 

An den jeweils westlichen Bahnsteigenden (Übergang zu Schalterhalle A bzw. B) führe 
der taktile Leitstreifen nicht quer zur Bahnsteigkante verlaufend zu einem Aufmerksam- 
keitsfeld und Auffangstreifen, welches den Ausgang aus der Haltestelle zur Treppe bzw. 
den Beginn des taktilen Leitsystems markierten (HW-Leitfaden, S. 67). Auf dem südli- 
chen Bahnsteig (Bahnsteig 1) führe der Leitstreifen direkt gegen die Wand, ohne vorher 
rechtwinklig abzuknicken. Eine Anpassung nach den Vorgaben des HW-Leitfadens 
müsse für beide Bahnsteigenden durchgeführt werden. (S17) 
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(17) 

Auf beiden Bahnsteigen stünden im östiichen Abschnitt im Bestand jeweiis Stahistützen, 
die nach Angaben der Vorhabenträgerin auch nach dem Umbau der Haitesteiie dort ver- 
biieben. Diese Stützen seien zum einen Hindernisse auf dem Bahnsteig nahe der Bahn- 
steigkante, zum anderen führe dertaktiie Leitstreifen unmitteibar an den Stützen entiang. 
Gemäß HHV-Leitfaden soiite zwischen Einbauten auf dem Bahnsteig und dem taktiien 
Leitstreifen mögiichst ein Abstand von 60 cm eingehaiten werden (HW-Leitfaden, S. 83). 
Eine Verkürzung und Beendigung des Leitstreifens vor den Stahistützen sei nicht ziei- 
führend, da der Leitstreifen immer über den gesamten Bahnsteig geführt werden soiie, 
mindestens aber die Haitepositionen der Züge umfassen müsse. Da nach Angaben der 
Vorhabenträgerin eine Versetzung oder der Verzicht auf die Stahistützen nicht mögiich 
sei, müsse für diesen Faii zwischen der Vorhabenträgerin, dem HW und den Betroffe- 
nenverbänden eine gemeinsame (Sonder-)Lösung im Rahmen der vorhandenen bauii- 
chen Mögiichkeiten abgestimmt werden. Auch soiiten die Stützen kontrastreich markiert 
werden, um von sehgeschädigten Fahrgästen deutiich wahrgenommen zu werden. (S17) 

(18) 

Nach den HW-Vorgaben würden Schaiterhaiien u.a. mit einer dreiteiiigen Vitrine (inhait 
u.a. Verkehrsnetzpian) und einer weiteren zweiteiiigen Vitrine (Stadtteiipian) ausgestat- 
tet. Die zweiteiiige Vitrine fehie. insbesondere der Stadtteiipian diene Fahrgästen zur 
Orientierung vor Ort. in den bereits bestehenden Schaiterhaiien A und B sei bereits 
heute sowie nach dem Umbau jeweiis eine Stadtteiipianvitrine vorgesehen. Dies soiie 
für einen „voiiwertigen zweiten Zugang“ auch in den neuen Schaiterhaiien C und D so 
umgesetzt werden. (S17) 

Zu (1) 

Die Annahme wird bestätigt. Die Pianung der Vorhabenträgerin entspricht dem geben- 
den Stand der Technik und erfoigt unter Berücksichtigung der jeweiis einschiägigen Re- 
geiwerke (vgi. auch die ergänzenden Hinweise unter den Ziffern 1.7.4 und 1.7.5 des 
Pianfeststeiiungsbeschiusses). 

Zu (2) 

Die Forderung ist unbegründet. Da die Einrichtung eines oberirdischen Biindenieitsys- 
tems Änderungen des öffentiichen Wegekörpers und nicht der U-Bahn-Haitesteiie betrifft, 
übersteigt die Forderung die Zuständigkeit der Vorhabenträgerin sowie auch der Pian- 
feststeiiungsbehörde. Für die geforderten bauiichen Maßnahmen am öffentiichen Weg- 
ekörper wird insoweit auf das zuständige Bezirksamt Hamburg-Mitte ven/viesen. 
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Zu (3) 

Die Forderung wird erfüiit. Die Vorhabenträgerin bestätigte, dass die Ausstattung der 
Aufzüge den geitenden technischen und gesetziichen Vorgaben entspreche. Die opti- 
schen Anzeigen würden entsprechend über weiße LEDs mit einer roten Piexigias- 
scheibe ausgeführt. 

Zu (4) 

Die Forderung wird erfüiit. in Anwendung der einschiägigen technischen und gesetzii- 
chen Regeiwerke werden die Beschriftungen kontrastreich und gut ieseriich sowie in 
Braiiie- und Profiischrift ausgeführt. 

Zu (5) 

Die geforderten Anforderungen werden erfüiit. Die Vorhabenträgerin teiite diesbezügiich 
mit, dass die Aufzüge mit einer Sprachansage mit Auskunft über die jeweiiige Etage 
sowie die Zieirichtung ausgestattet seien. Der optische Hinweis erfoige durch die öffnen- 
den Türen. 

Zu (6) 

Die Ausführung der Aufzüge wird den eingewandten Anforderungen gerecht. Die Vorha- 
benträgerin führte diesbezügiich ergänzend aus, dass die vorgesehen Sprechsteiie 
(akustisch) eine optische Notrufquittierung besitze. Ferner befände sich im Tabieau der 
Aufzugsaniagen eine Anzeige für Hinweise. 

Zu (7) 

Die Forderung wird durch die Pianung der Vorhabenträgerin erfüiit. Diese führte aus, 
dass in entsprechender Anwendung der geitenden technischen und gesetziichen Vor- 
gaben ein ausreichender Kontrast zwischen Wandverkieidung und Beschiiderung ge- 
währieistet werde, im Übrigen betrifft dies die nicht pianfeststeiiungsbedürftige Gestai- 
tung der Haitesteiie. 

Zu (8) 

Der Forderung nach einem ausreichenden Kontrast der Treppengeiänder für sehbehin- 
derte Menschen wird nach Aussage der Vorhabenträgerin entsprochen. Demnach werde 
der geforderte Kontrast durch den Sockei sowie den Handiauf der Geiänder gewährieis- 
tet. im Übrigen betrifft dies die nicht pianfeststeiiungsbedürftige Gestaitung der Haite- 
steiie. 
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Zu (9) 

Die Planung der Vorhabenträgerin entspricht der eingewandten Forderung. Demnach 
sind nach Angaben der Vorhabenträgerin ein weißes Leitsystem und ein dunkler Boden- 
belag vorgesehen. Im Übrigen betrifft dies die nicht planfeststellungsbedürftige Gestal- 
tung der Haltestelle. 

Zu (10) 

Die Forderung wird nach Zusage der Vorhabenträgerin in der Ausführungsplanung be- 
rücksichtigt. Auf eine zusätzliche Festsetzung der Forderung als Nebenbestimmung wird 
indes verzichtet, da die Forderung nach einem taktilen Hinweis am Leitstreifen sich auf 
ein Ausstattungselement der U-Bahn-Haltestelle bezieht, welches nicht an der vorliegen- 
den Zulassungsentscheidung teilnimmt (vgl. auch Hinweis unter Ziffer 1.7.1 des Plan- 
feststellungsbeschlusses). 

Zu (11) 

Die Forderung wird in Teilen durch die Planung der Vorhabenträgerin erfüllt. Diese führte 
aus, dass die Sitzbänke in einem ausreichenden Kontrast zur dahinterliegenden Wand 
ausgeführt würden. Demgegenüber sei ein tastbarer Unterlaufschutz standardmäßig 
nicht vorgesehen. 

Da es sich bei den Sitzbänken um Ausstattungsgegenstände der U-Bahn-Haltestelle 
handelt, deren Ausgestaltung nicht am Genehmigungsumfang der vorliegenden Zulas- 
sungsentscheidung teilnehmen, entfällt eine Entscheidung der Planfeststellungsbehörde 
(vgl. auch Hinweis unter Ziffer 1.7.1 des Planfeststellungsbeschlusses). 

Zu (12) 

Da es sich bei den Notrufeinrichtungen um Ausstattungselemente der U-Bahn-Halte- 
stelle handelt, entfällt eine Entscheidung der Planfeststellungsbehörde (vgl. Hinweis un- 
ter Ziffer 1.7.1 des Planfeststellungsbeschlusses). 

Dennoch teilte die Vorhabenträgerin mit, dass aufgrund der schmalen Seitenbahnsteige 
die U-Bahn-Haltestelle Mönckebergstraße mit Wandsprechstellen ausgestattet sei. 
Diese hätten den Betätigungsknopf in einer Höhe von 1,40 m. Eine optische Rückmel- 
dung erfolge bei der Betätigung des Notrufs. Demgegenüber sei eine Tastatur nicht Be- 
standteil von Notrufsäulen oder Wandsprechstellen. 

Zu (13) 

Die Forderung wird durch die Planung der Vorhabenträgerin erfüllt. Diese teilte mit, dass 
die Beschilderung nach dem HW-einheitlichen Fahrgastinformationssystem (FIS) er- 
folge. Im Übrigen betrifft dies die nicht planfeststellungsbedürftige Gestaltung der Halte- 
stelle. 
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Zu (14) 

De es sich bei den Beieuchtungen um Ausstattungseiemente der U-Bahn-Haitesteiie 
handeit, entfäiiteine Entscheidung der Pianfeststeiiungsbehörde (vgi. Hinweis unter Zif- 
fer 1.7.1 des Pianfeststeiiungsbeschiusses). 

Die Vorhabenträgerin teiite indes diesbezügiich mit, dass die Ausstattung der Haitesteiie 
unter Berücksichtigung der güitigen technischen und gesetziichen Vorgaben erfoige. 

Zu (15) 

Die Forderung wird nach Zusage der Vorhabenträgerin in der Ausführungspianung be- 
rücksichtigt. Auf eine zusätziiche Festsetzung der Forderung ais Nebenbestimmung wird 
indes verzichtet, da die Forderung nach einer Ergänzung von Aufmerksamkeitsfeidern 
vor den Aufzügen sich auf das vorgesehene Biindenieitsystems bezieht, weiches nicht 
an der voriiegenden Zuiassungsentscheidung teiinimmt (vgi. auch Hinweis unter Zif- 
fer 1.7.1 des Pianfeststeiiungsbeschiusses). 

Zu (16) 

Die Forderung wird nach Zusage der Vorhabenträgerin in der Ausführungspianung be- 
rücksichtigt. Auf eine zusätziiche Festsetzung der Forderung ais Nebenbestimmung wird 
indes verzichtet, da die Forderung nach einer an den HW-Leitfaden angepassten Füh- 
rung des taktiien Leitstreifens sich auf das vorgesehene Biindenieitsystems bezieht, wei- 
ches nicht an der voriiegenden Zuiassungsentscheidung teiinimmt (vgi. auch Hinweis 
unter Ziffer 1.7.1 des Pianfeststeiiungsbeschiusses). 

Zu (17) 

De es sich bei taktiien Leitsystem um ein Ausstattungseiement der U-Bahn-Haitesteiie 
handeit, entfäiiteine Entscheidung der Pianfeststeiiungsbehörde (vgi. Hinweis unter Zif- 
fer 1.7.1 des Pianfeststeiiungsbeschiusses). 

Dennoch teiite die Vorhabenträgerin mit, dass die Lösung in Aniehnung an die vergieich- 
bare Situation an der U-Bahn-Haitesteiite Christuskirche erfoige. Die dortige Lösung sei 
seinerzeit mit den Betroffenen abgestimmt worden, weshaib die HOCHBAHN sich für 
eine anaioge Ausführung an der U-Bahn-Haitesteiie Mönckebergstraße entschieden 
habe. 

Zu (18) 

Da die Forderung nach einer Ausstattung der Schaiterhaiien C und D mit einer weiteren 
zweiteiiigen Vitrine (Stadtteiipian) einen Teii der Pianung betrifft, die nicht vom Umfang 
der Zuiassungsentscheidung erfasst wird (vgi. Hinweis unter Ziffer 1.7.1 des Pianfest- 
steiiungsbeschiusses), war seitens der Pianfeststeiiungsbehörde auf eine Entscheidung 
zu verzichten. Nur der Voiiständigkeit haiber wird daher diesbezügiich ergänzt, dass 
nach Angaben der Vorhabenträgerin der für den Einbau weiterer Stadtteiipianvitrinen 
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erforderliche Platz fehle, weshalb in den Schalterhallen C und D nur eine reduzierte Va- 
riante zur Ausführung kommt. 

2.5.3.2 Anlagensicherheit 

Die Forderung der Technischen Aufsicht über Straßen- und U-Bahnen (S13), dass sei- 
tens der Vorhabenträgerin ein Antrag nach § 60 BOStrab bei der Technischen Aufsicht 
zu stellen sei, wurde unter Ziffer 1.4.5 des Planfeststellungsbeschlusses als Nebenbe- 
stimmung festgesetzt. Aus Sicht der Technischen Aufsicht bestehen mit Blick auf die 
Anlagensicherheit grundsätzlich keine Bedenken. Die Maßnahme wurde als genehmi- 
gungsfähig eingeschätzt. 

Der weitergehende Hinweis, dass zur Einhaltung der Vorschriften der BOStrab sowie 
der anerkannten Regeln der Technik der nach § 60 BOStrab zu erteilende Zustim- 
mungsbescheid mit Auflagen versehen würde, wurde überdies zur Kenntnis genommen. 
Der Auflagenvorbehalt steht der hiesigen Entscheidung nicht entgegen und dient allen- 
falls einer weitergehenden Absicherung der berührten Belange. 

2.5.3.3 Brandschutz 

Zu den Belangen des Brandschutzes wurden die folgenden Stellungnahmen abgegeben: 

(1) 

In den vorgelegten Unterlagen seien keine Aussagen zum Brandschutz enthalten. Es sei 
spätestens mit dem Antrag nach § 60 BOStrab eine Stellungnahme bzw. eine Einschät- 
zung zum Brandschutz durch einen anerkannten Gutachter/Sachverständigen (Feuer- 
wehr, TÜV o.ä.) bei der Technischen Aufsicht vorzulegen. (S13) 

(2) 

Die Aufzugstechnik sei in die bestehende Brandmeldeanlage (BMA) einzubinden und 
mit einer Brandfallsteuerung auszustatten. (S15) 

(3) 

Der geplante Aufzug sei in der beschriebenen Größe (Mitführung einer Krankentrage) 
zu errichten. (S15) 

(4) 

Es seien aktuelle Feuen/vehrpläne gemäß DIN 14095 zu dem Objekt gemeinsam mit der 
zuständigen Feuer- und Rettungswache (s. Stellungnahme) abzustimmen und vorab in 
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elektronischer Form zur Verfügung zu stellen. Ein Exemplar sei ständig am abgestimm- 
ten Platz beim Objekt für die Feuen/vehr bereit zu halten. (S15) 

(5) 

Es müssten Feuerlöscher nach Dl EN3 gut sichtbar vorgehalten werden. Zur Bemessung 
von Art und Anzahl der erforderlichen Feuerlöscher sei die Empfehlung des Deutschen 
Feuen/vehrverbandes zur „Ausstattung von Arbeitsstätten mit Feuerlöschern“ anzuwen- 
den. (S15) 

(6) 

Es sei durch die Vorhabenträgerin zu prüfen, wie viele Mobilitätseingeschränkte durch 
die geplante Maßnahme im Brandfall gerettet werden könnten. (S15) 

(7) 

Es seien Maßnahmen zur Unterstützung der Selbst- bzw. Fremdrettung von mobilitäts- 
eingeschränkten Personen vorzusehen (Sicherer Aufzugsvorraum, sichere Nischen?). 
(S15) 

(8) 

Die Feuerwehr sei generell nicht in der Lage, Mobilitätseingeschränkte im Brandfall voll- 
umfänglich zu retten. Hier habe die Vorhabenträgerin die Verantwortung, eine Eigenret- 
tung zu ermöglichen. (S15) 

Zu (1) 

Die Forderung wurde bereits im laufenden Planfeststellungsverfahren erfüllt. Das Brand- 
schutztechnische Gutachten sowie die Anlagen 1 bis 6 zum Gutachten'^® wurden der 
Technischen Aufsicht mit E-Mail vom 2. Mai 2019 nach Übersendung von der Vorhaben- 
trägerin durch die Planfeststellungsbehörde zur Verfügung gestellt. Mit Blick auf die sei- 
tens der Planfeststellungsbehörde formulierten Fragen zu den angesetzten Bewertungs- 
parametern sowie der Beurteilung im Übrigen wurde von der Technischen Aufsicht unter 
dem 1. Juli 2019 mitgeteilt, dass gegen die Annahmen und Berechnungsparameter der 

Brandschutztechnisches Gutachten vom 21.02.2019, einschließlich Anlage 1 („Grundrissplan Halte- 
stelle“ mit Darstellung der Standorte der Brandquellen), Anlage 2 (Kurzbeschreibung des verwendeten Pro- 
gramms zur Brandsimulation und der Eingangsdaten), Anlage 3 (Eingabedaten für die Brandquelle DT4- 
Wagen und DT5-Wagen), Anlage 4 (Isometrische Darstellung des Brandraumes), Anlage 5 (Darstellung der 
Simulationsergebnisse DT4) und Anlage 6 (Darstellung der Simulationsergebnisse DT5), TÜV NORD Sys- 
tems GmbH & Co. KG, Große Bahnstraße 31, 22525 Hamburg. 
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Evakuierungssimulation keine Bedenken bestünden (vgl. aber auch Ausführungen zu (6) 
bis (8)). 

Zu (2) bis (5) 

Die Forderungen werden nach Zusage der Vorhabenträgerin erfüllt, weshalb die zusätz- 
liche Festsetzung der Forderungen (2), (4) und (5) unter Ziff. 1.4.6 des Planfeststellungs- 
beschlusses nur deklaratorisch erfolgte. Da die geforderte Größe der Aufzüge bereits 
mit dem Erläuterungsbericht planfestgestellt wird und insoweit zwingend umzusetzen 
ist,'^® konnte überdies auf eine weitere Nebenbestimmung der Forderung (3) verzichtet 
werden. 

Zu (6) bis (8) 

Den geltend gemachten Forderungen wurde durch die Nebenbestimmung unter Zif- 
fer 1.4.6.1 des Planfeststellungsbeschlusses abgeholfen. Darüber hinaus war ihnen 
nicht zu folgen. 

Im Zuge des Zulassungsverfahrens hat die Vorhabenträgerin der Planfeststellungsbe- 
hörde ein Brandschutztechnisches Gutachten vorgelegt, in dem der Nachweis des Per- 
sonenschutzes im Brandfall in der U-Bahn-Haltestelle Mönckebergstraße geführt wird.'^° 
Da im Gutachten zunächst die Aussage getroffen worden war, Personen mit Mobilitäts- 
einschränkung seien nicht berücksichtigt,'^' und die ven/vendeten Berechnungsparame- 
ter der Evakuierungssimulation vom TÜV Nord unter den Vorbehalt der Zustimmung der 
Technischen Aufsicht über Straßen- und U-Bahnen gestellt worden waren,hat die 
Planfeststellungsbehörde sowohl die zuständige Technische Aufsicht als auch die Vor- 
habenträgerin um ergänzende Ausführungen gebeten. Dabei sollten auch die weiterge- 
henden Forderungen der Feuen/vehr zur Unterstützung der Selbst- und Fremdrettung 
von mobilitätseingeschränkte Personen berücksichtigt werden.Im Ergebnis legte die 
Vorhabenträgerin eine mit der Technischen Aufsicht abgestimmte Stellungnahme des 
TÜV Nord zur Berücksichtigung mobilitätseingeschränkter Personen im Brandfall vor. 

Vgl. Erläuterungsbericht Anlage 1.1, S. 18. 
Brandschutztechnisches Gutachten vom 21.02.2019, einschließlich Anlage 1 („Grundrissplan Halte- 

stelle“ mit Darstellung der Standorte der Brandquellen), Anlage 2 (Kurzbeschreibung des verwendeten Pro- 
gramms zur Brandsimulation und der Eingangsdaten), Anlage 3 (Eingabedaten für die Brandquelle DT4- 
Wagen und DT5-Wagen), Anlage 4 (Isometrische Darstellung des Brandraumes), Anlage 5 (Darstellung der 
Simulationsergebnisse DT4) und Anlage 6 (Darstellung der Simulationsergebnisse DT5), TÜV NORD Sys- 
tems GmbH & Co. KG, Große Bahnstraße 31, 22525 Hamburg. 

Vgl. Brandschutztechnisches Gutachten, S. 11. 
Vgl. Brandschutztechnisches Gutachten, S. 24. 
Vgl. auch E-Mail der Planfeststellungsbehörde an die Technische Aufsicht vom 21. Mai 2019. 
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welche die angestellten Erwägungen in Bezug auf die Bewertungsparameter konkreti- 
siert.'“ Zum verbleibenden Restrisiko führte der TÜV Nord aus, dass ab dem Treppen- 
fuß auf Bahnsteigebene eine Fremdrettung von Rollstuhlfahrern erforderlich sei. Dem- 
nach solle die Feuen/vehr durch betriebliche Maßnahmen dahingehend unterstützt wer- 
den, dass die Voraussetzungen für eine erfolgreiche Fremdrettung geschaffen werden. 

Da die von der Feuerwehr angesprochene Gefährdungslage nach Einschätzung der zu- 
ständigen Technischen Aufsichtsbehörde sowie des TÜV Nord durch betriebliche Vor- 
kehrungen grundsätzlich gelöst werden kann, war den ergänzenden Forderungen der 
Feuen/vehr, die auch bauliche Änderungen an der U-Bahn-Haltestelle bedingt hätten, 
nicht zu folgen. Folglich war der Vorhabenträgerin allerdings gemäß Ziff. 1.4.6.1 aufzu- 
geben, vor Inbetriebnahme des Aufzugs der Technischen Aufsicht ein abgeschlossenes 
Konzept zur Zustimmung vorzulegen, welches betriebliche Regelungen zur Selbst- und 
Fremdrettung mobilitätseingeschränkter Personen verbindlich ausweist. Dass eine sol- 
che Konfliktlösung möglich ist, hat sich im Rahmen des Beteiligungsverfahrens heraus- 
gestellt. 

2.5.3.4 Städtebau und Denkmalschutz 

Mit Blick auf die Belange des Städtebaus und Denkmalschutzes wurden die folgenden 
Einwendungen und Stellungnahmen abgegeben: 

(1) 

Im vorgelegten Maßstab und in der gewählten Darstellung sei die genaue Gestaltung 
nicht ablesbar. Insofern werde darauf ven/viesen, dass die Gestaltung des oberirdischen 
Aufzugskopfes im Vorfeld mit dem Oberbaudirektor abgestimmt worden sei. 

Der Kopf solle möglichst filigran und gläsern ausgeführt werden, in der schmalen Vari- 
ante mit ausreichender Länge für ein Fahrrad und möglichst wenig Überbau über der 
Kabine. (S11) 

(2) 

Es werde um eine Gestaltung der Baukörper mit höchstmöglicher Qualität und Transpa- 
renz ohne massiven Rahmenschutz gebeten. Zudem sollten die Baukörper auf ihre Min- 
destmaße reduziert werden. (El 5, S18) 

Vgl. TÜV NORD Systems GmbH & Co. KG Bahntechnik, Große Bahnstraße 31,22525 Hamburg, Brand- 
schutztechnische Stellungnahme, Az.: BS3.20180824.142144, 30.07.2019. 
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(3) 

Aufgrund der wichtigen und frequenzstarken Einzeihandeisiage wurde eine hochwertige 
und standortspezifische Gestaitung gefordert und um Abstimmung mit den betroffenen 
Akteuren gebeten. (E15) 

Zu (1) 

Die Forderungen werden erfüiit. Die Vorhabenträgerin sagte zu, die abgestimmten Auf- 
iagen und Hinweise einzuhaiten. 

Zu (2) 

Die Forderung wird durch die Pianung der Vorhabenträgerin erfüiit. Diese führte aus, 
dass der Aufzugsschacht auf Straßenebene ais seibsttragende Giaskonstruktion, ohne 
Stahigerüst, ausgeführt werde. Die Ausführung diene der größtmögiichen Transparenz 
und reduziere die Beeinträchtigungen auf die Sichtbarkeit der hinter dem Aufzug iiegen- 
den Geschäfte auf das Minimum. 

Eine gesonderte Festsetzung der Zusage der Vorhabenträgerin erübrigte sich, da die 
dahingehende Ausgestaitung des Aufzugskörpers bereits mit dem Eriäuterungsbericht 
festgesteiit wird.'^® 

Zu (3) 

Die Forderung wird durch die Pianung bereits erfüiit. Das Bedürfnis nach einer hochwer- 
tigen Gestaitung der Aufzugsaniagen entspricht bereits den dahingehenden Forderun- 
gen der Behörde für Stadtentwickiung und Wohnen nach einer mögiichst fiiigranen und 
giäsernen Ausführung bei höchstmögiicher Quaiität und Transparenz. Diese werden 
durch die Vorhabenträgerin erfüiit. Es wird Bezug genommen auf die Ausführungen zu 
(1) und (2). 

2.5.3.5Entschädigungen aufgrund betriebsbedingter Folgewirkungen 

Die dauerhafte inanspruchnahme von Teiien der Mönckebergstraße zugunsten der An- 
iage der Treppenaufgänge und Aufzüge ist entschädigungsios hinzunehmen. 

Mit der Errichtung der Treppenaniagen und Aufzüge faiien dauerhaft Fiächen weg, die 
in der Vergangenheit regeimäßig zur Einrichtung und Ausübung von Außengastronomie 

Vgl. Erläuterungsbericht, Anlage 1, S. 14. 
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genutzt wurden. Bei den beanspruchten Flächen handelt es sich jedoch nicht um priva- 
ten Grund, sondern Flächen des öffentlichen Wegekörpers, die auf Antrag von der zu- 
ständigen Wegeaufsichtsbehörde den Gewerbetreibenden zur Sondernutzung überlas- 
sen wurden. Wie bereits unter Ziffer 2.5.2.5.1.1 des Planfeststellungsbeschlusses aus- 
geführt, stellt eine noch zu genehmigende Sondernutzung keine wehrfähige Rechtspo- 
sition dar. Ein Anspruch auf die Erlaubnis oder auf eine erneute Erteilung der Erlaubnis 
besteht nicht, § 19 Abs.1 Satz 3 HWG. Infolge der gesetzlichen Regelung, der nur sai- 
sonalen Erteilung der Sondernutzungserlaubnisse von Jahr zu Jahr sowie der regelhaft 
durch die Wegeaufsichtsbehörde erklärten Widerrufsmöglichkeit besteht kein schutzwür- 
diges Vertrauen in den Fortbestand der Nutzungsmöglichkeit der Mönckebergstraße für 
Zwecke der Außengastronomie. Vielmehr mussten und müssen sich die Gewerbetrei- 
benden aufgrund der gesetzlichen Regelung sowie der daran ausgerichteten Genehmi- 
gungspraxis der Wegeaufsichtsbehörde darauf einstellen, dass die Erteilung von Son- 
dernutzungserlaubnissen mit Wechsel der Saison aufgrund geänderter Umstände jeder- 
zeit entfallen könnte. Bei der Bewirtschaftung von Außengastronomie handelt es sich 
insoweit um die Ven/vertung einer En/verbschance auf eigenes Risiko. Mithin ist der dau- 
erhafte Wegfall der Nutzbarkeit von Flächen der Mönckebergstraße auch entschädi- 
gungslos hinzunehmen. 

2.5.3.6 Sonstige Beeinträchtigungen während der Betriebsphase 

Darüber hinaus wurden mit Blick auf die Betriebsphase die folgenden Einwendungen 
und Stellungnahmen abgegeben: 

(1) 

Eine von drei Leuchten der Fassaden-, Effekt- und Straßenbeleuchtung vor dem Levan- 
tehaus müsste aufgrund des Aufzugsstandortes verschoben werden. Es wurde Bezug 
genommen auf den beigefügten Lageplan (Anlage 3). Dies würde eine Umplanung not- 
wendig machen, die nicht dem ursprünglich abgestimmten Gestaltungskonzept entspre- 
che, einen erhöhten technischen Aufwand erfordere und dadurch zusätzliche Kosten 
aufseiten der Vorhabenträgerin zur Folge haben würde. Die notwendige Umplanung 
würde sich auf den vorgesehenen gesamtheitlichen städtebaulichen Gestaltungsan- 
spruch nicht nur temporär, sondern auch langfristig auswirken. (E15) 

(2) 

Es sei abzusehen, dass wegen steigender Verkehrsnachfrage und infolgedessen länge- 
rer Züge, die Bahnsteige einige Zeit danach verlängert werden müssten. Wiederholte 
Großbaustellen auf der Mönckebergstraße seien nicht zumutbar. Daher sollte die Halte- 
stelle in einer Maßnahme auch dem künftigen Bedarf angepasst werden, um zu vermei- 
den, dass dem jetzigen Vorhaben in wenigen Jahren eine weitere Großbaustelle mit er- 
neut langfristigen Störungen folgte. (E02-E08, E10, E12-E13, E16-E17, E19-E20) 
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Erläuternd wurde u.a. ausgeführt, dass durch die Maßnahme nicht Fakten geschaffen 
werden sollten, die einen späteren Einsatz längerer Züge verhinderten. Vielmehr sei vo- 
rausschauend der Bahnsteig auf das übliche Maß für 120 m lange Züge und damit auf 
ca. 125 m (statt derzeit 90 m) zu verlängern. Aus verkehrstechnischer Sicht wurde eine 
Verlängerung am Ende Richtung Hauptbahnhof empfohlen, da aufgrund des neuen Zu- 
gangs dort ohnehin stark umgebaut würde und zudem die Streckenführung hier gerade 
sei, sodass auf gebogene Bahnsteige verzichtet werden könne. (E08) 

Ergänzend wurde unter Bezugnahme auf die En/viderungen der Vorhabenträgerin zu- 
dem ausgeführt,dass die absehbar anstehende Verlängerung der Bahnsteige nicht 
bestritten werde. Die Verpflichtung, zeitlich und örtlich zusammenhängende Bauvorha- 
ben möglichst abgestimmt und schonend für Betroffene abzuwickeln, ergebe sich aus 
dem Gebot, Ven/valtungsverfahren einfach, zweckmäßig und zügig durchzuführen 
(§ 10 VwVfG). Denn es dürfte Anliegern nicht zumutbar sein, dass im Abstand eines 
überschaubaren Zeitraums erneut eine Großbaustelle über mehrere Jahre am selben 
Ort eingerichtet wird. (E03-E05) 

(3) 

Aus den Planunterlagen sei nicht zu ersehen, dass ein Einbau einer öffentlichen Toilette 
vorgesehen sei. Es wäre dringend angesagt, zukünftig bei allen vergleichbaren öffentli- 
chen Bauvorhaben dies rechtzeitig einzuplanen. (S06) 

(4) 

Es sollten nach Möglichkeit noch weitere Fahrradbügel positioniert werden, z.B. auf 
Höhe der neuen Treppenanlage (ggf. in Parallelaufstellung statt orthogonaler Aufstel- 
lung). Der Bedarf an Fahrradbügeln in dieser Gegend sei groß. (S09) 

(5) 

Um ein ansprechendes Erscheinungsbild dauerhaft zu gewährleisten, müsse die umge- 
hende Beseitigung von Vandalismusschäden, Schmierereien, Aufklebern, etc. an den 
Treppen und Aufzügen durch klare Vereinbarungen zu deren Beseitigung innerhalb fest- 
gelegter Fristen geregelt sein. (S18) 

Vgl. E-Mail des Rechtsbeistandes der Einvr«nder (E03-E05) an die Planfeststellungsbehörde vom 
12. Juli 2019. 
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Zu (1) 

Der Einwendung wird gemäß Ziffer 1.4.3.3 des Pianfeststeiiungsbeschiusses entspro- 
chen, soweit diese ein Abstimmungsbedürfnis mit Bück auf die Umsetzung der drei Stra- 
ßenieuchten betrifft. 

Mit Bück auf die Kostenfrage enthäit sich die Pianfeststeiiungsbehörde einer Entschei- 
dung. im Rahmen der voriiegenden Entscheidung war einzig über die öffentiich-rechtii- 
che Zuiässigkeit des Vorhabens zu befinden. Fragen der Kostentragungspfücht sind in- 
soweit ausgekiammert und sind je nach Einzeifaii anhand der einschiägigen Gesetze, 
den eine Kostentragung regeinden Nebenbestimmungen vorhandener Genehmigungen 
oder auch der aiigemeinen Rechtsgrundsätze wie dem Verursacherprinzip zu iösen (vgi. 
auch den Hinweis unter Ziffer 1.7.6 des Pianfeststeiiungsbeschiusses). 

Zu (2) 

Die Einwendungen werden zurückgewiesen. Die Forderung nach einer dem zukünftigen 
Bedarf angepassten Veriängerung der Bahnsteige geht über den Antragsgegenstand 
hinaus und wird foigiich nicht von der Zuiassungsentscheidung umfasst. Darüber hinaus 
übersteigt eine dahingehende Anordnung zudem auch den Zuständigkeitsbereich der 
Pianfeststeiiungsbehörde, die einzig über die Zuiassungsfähigkeit der beantragten Maß- 
nahme, jedoch nicht über die grundsätzüche Netzausbaupianung der Vorhabenträgerin 
zu entscheiden hat. 

Auch der ergänzende Einwand unter Ven/veis auf § 10 Satz 2 VwVfG greift darüber hin- 
aus nicht durch. Zunächst geht der anhand der schriftiichen Erwiderungen der Vorha- 
benträgerin vorgenommene, dahingehende Rückschiuss fehi, dass eine Veriängerung 
der Bahnsteige absehbar gepiant sei. Die Vorhabenträgerin führte hierzu im Erörte- 
rungstermin aus, dass aus ihrer Sicht kein konkreter Bedarf für Bahnsteigveriängerun- 
gen bestehe, da auf eine etwaige Fahrgastnachfrage statt mit iängeren Zügen ohne wei- 
teres mit einer Taktverdichtung reagiert werden könne.Schon derzeit könne technisch 
mit führerstandsbedienten Zügen im 2,5-Minuten-Takt gefahren werden, im Faüe einer 
Automatisierung könne die Zugfoige auf einen 2-Minuten-Takt verdichtet werden. Eine 
Bahnsteigveriängerung für iängere Züge sei dadurch auf mittiere Sicht obsoiet. Unge- 
achtet dessen iässt sich zudem auch nichts anderes aus § 10 Satz 2 VwVfG herieiten. 
Die Vorschrift setzt auf den beantragten Vorhabengegenstand auf und enthäit entspre- 
chende Vorgaben, wie mit diesem konkreten Gegenstand im Rahmen des Ven/vaitungs- 
verfahrens umzugehen ist. Eine von den Einwendern angenommene, weitergehende 
Disponibiiität der Pianfeststeiiungsbehörde über den Antragsgegenstand hinaus, iässt 
sich jedoch der Norm nicht entnehmen. 

Vgl. Protokoll zum Erörterungstermin, S. 4. 
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Zu (3) und (4) 

Die Forderungen sind unbegründet. Die weitergehende Ausstattung des Nahbereichs 
der U-Bahn-Haitesteiie mit öffentiichen Toiietten oder Fahrradbügein übersteigt den An- 
tragsgegenstand des voriiegenden Zuiassungsverfahrens. Darüber hinaus wird aus 
Gründen der Unzuständigkeit der Pianfeststeiiungsbehörde an das Bezirksamt Ham- 
burg-Mitte ven/viesen. 

Zu (5) 

Die Einwendung ist unbegründet. Die Forderung nach einer verbindiichen Absicherung 
der (insbesondere auch zeitiichen) Beseitigung von Vandaiismusschäden, Schmiere- 
reien, Aufkiebern u.a. betrifft vordringiich die Reinigung der U-Bahn-Haitesteiie und geht 
insoweit über den Antragsgegenstand des barrierefreien Ausbaus hinaus. Da der Betrieb 
der U-Bahn-Haitesteiie und insbesondere auch der Aufzugsaniagen gesetziichen Rege- 
iungen foigt und damit aus Gründen der Betriebssicherheit von einer sicheren Unterhai- 
tung der Station ausgegangen werden kann, können darüber hinaus erforderiiche Rei- 
nigungsarbeiten, die insbesondere dem Erscheinungsbiid der Station dienen, der Vor- 
habenträgerin überiassen bieiben. 

2.5.4 Gesamtabwägung 

Nach inwertsetzung und Abwägung aiier betroffenen Beiange mit den Vorhabensinte- 
ressen hat sich die Pianfeststeiiungsbehörde für die Zuiassung der beantragten Maß- 
nahme entschieden. 

Keine der Steiiungnahmen und Einwendungen hat die Notwendigkeit des barrierefreien 
Ausbaus der U-Bahn-Haitesteiie Mönckebergstraße grundsätziich in Frage gesteiit. ins- 
besondere steiit auch der Standort der Aufzugsaniagen unter Berücksichtigung der vor- 
getragenen Beiange sowie auch der Beiange der Vorhabenträgerin einen vertretbaren 
Kompromiss dar. Auch sämtiiche im Übrigen dargeiegten Beiange wurden gegeneinan- 
der abgewogen und einzeinen Kritikpunkten durch die Festsetzung von Nebenbestim- 
mungen abgehoifen, weshaib das Vorhaben im Ergebnis dem gemeinen Wohi dient und 
die Zuiassung unter keinem Gesichtspunkt zu versagen war. 

Da - wie bereits ausgeführt'^® - zudem auch aus Sicht des Umweitschutzes das Vorha- 
ben in verträgiicher Weise durchgeführt und der nicht zu vermeidende Eingriff durch 
Neupfianzungen vor Ort bzw. eine zweckgebundene Ersatzgeidzahiung kompensiert 
werden kann, war foigiich auch unter Abwägung der berührten Beiange des Umweit- 
schutzes die Umsetzung des beantragten Vorhabens zuzuiassen. 

Vgl. Ziffer 2.4.4 des Planfeststellungsbeschlusses. 
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2.6 Begründung der wegerechtlichen Bestimmungen 

Gemäß Ziffer 1.5.1 des Planfeststellungsbeschlusses wird die für den bauzeitlichen Ein- 
griff in den öffentlichen Wegekörper der Mönckebergstraße erforderliche Sondernut- 
zungserlaubnis nach § 19 Abs. 1 Satz 2 HWG gemeinsam mit der Zulassungsentschei- 
dung erteilt. 

Eine wegerechtllche Sondernutzungserlaubnis kann gemäß § 19 Abs. 1 Satz 4 HWG er- 
teilt werden, wenn (Nr. 1) die Sicherheit des Verkehrs nicht eingeschränkt und die Leich- 
tigkeit des Verkehrs nicht unverhältnismäßig beeinträchtigt wird, (Nr. 2) der Gemeinge- 
brauch entweder nicht unverhältnismäßig eingeschränkt oder nicht für unverhältnismä- 
ßige Dauer ausgeschlossen wird und (Nr. 3) Insbesondere Wegebestandtelle, Maßnah- 
men der Wegebaulast, die Umgebung oder die Umwelt, städtebauliche oder sonstige 
öffentliche Belange einschließlich der Erzielung von öffentlichen Einnahmen auf Grund 
der Wegenutzung und die öffentlichen oder privaten Rechte Dritter nicht unverhältnis- 
mäßig beeinträchtigt werden. Diese Voraussetzungen werden vorliegend erfüllt: 

Während der Bauzeit Ist vorgesehen, den Straßenkörper der Mönckebergstraße je nach 
Bauphase Im nördlichen bzw. Im südlichen Bereich des unmittelbaren Vorhabengebietes 
zwecks Baustellenelnrichtung und Baudurchführung zu beanspruchen. Die Planungen 
einschließlich der bauzeltllch vorgesehenen Umleitungsstrecke erfolgten unter Berück- 
sichtigung sowohl des straßenseitigen Verkehrs als auch der Belange von Fußgängern. 
Insoweit Ist vorgesehen, die Fahrspur In Richtung Hauptbahnhof für den (ohnehin nur 
eingeschränkt zugelassenen) straßenseitigen Verkehr zu sperren und während der Bau- 
zeit die Mönckebergstraße vom Hauptbahnhof In Richtung Rathaus als Einbahnstraße 
sowie für die Verkehre In der Gegenrichtung eine Bedarfsumleltungsstrecke über den 
Speersort In der Steinstraße einzurichten. Die Fußgängerwege können Indes auf beiden 
Straßenseiten belbehalten werden. Sie werden je nach Bauphase unmittelbar zwischen 
der Baustellenelnrichtungsfläche und vor den Geschäften mit einer Breite von 3,00 m 
geführt werden. Hinsichtlich der weiteren Einzelheiten wird auf die entsprechenden 
Pläne zur bauzeltllchen Verkehrsführung verwiesen.'^®Dle Sicherheit und Leichtigkeit 
des Verkehrs sind demnach In ausreichender Welse gewährleistet. 

Durch das Verkehrskonzept wird trotz der über zwei Jahre andauernden Bauzeit ge- 
währleistet, dass der Gemeingebrauch der Mönckebergstraße nicht unverhältnismäßig 
eingeschränkt oder für unverhältnismäßige Dauer ausgeschlossen wird. Die Baumaß- 
nahme kommt während der gesamten Bauzeit ohne Vollsperrungen aus. Zudem wird 

Vgl. hierzu Anlagen 2.12 und 2.13. 
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die straßenseitige Verkehrsführung im Einrichtungsverkehr erst im Anschiuss an die vor- 
bereitenden Maßnahamen erforderiich und damit auch in zeitiicher Hinsicht auf das un- 
umgängiich notwendige Maß reduziert. 

Auch im Übrigen steht die Erteiiung der Sondernutzungseriaubnis zu dem mit der Bau- 
maßnahme verfoigten Zweck des barrierefreien Ausbaus der U-Bahn-Haitesteiie 
Mönckebergstraße unter keinem Gesichtspunkt außer Verhäitnis zu den mit ihr einher- 
gehenden Beeinträchtigungen. Die Eriaubnis umfasst iedigiich eine temporäre Nutzung 
der Mönckebergstraße und ist somit bereits auf einen zeitiich definierbaren Rahmen be- 
schränkt. Soweit sich infoige der Sondernutzung überdies Beeinträchtigungen für öffent- 
iiche oder private Rechter Dritter ergeben, wurden diese schiießiich im Rahmen der vor- 
stehenden Zuiassungsentscheidung ermitteit und ihnen soweit geboten in verhäitnismä- 
ßigem Umfang abgehoifen.”° Die verbieibenden Beeinträchtigungen sind gemessen am 
Vorhabenszweck ais zumutbar hinzunehmen. 

2.7 Begründung der Nebenbestimmungen 

Die Begründung dereinzeinen Nebenbestimmungen erfoigte im Rahmen der Abwägung 
der diesen zugrunde iiegenden Steiiungnahmen und Einwendungen. 

Vgl. hierzu Ziffer 2.5.2 des Planfeststellungsbeschlusses (Betroffenheiten während der Bauphase). 
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3 Rechtsbehelfsbelehrung 

Gegen diesen Planfeststellungsbeschluss kann innerhalb eines Monats nach Zustellung 
beim Hamburgischen Oberverwaltungsgericht, Lübeckertordamm 4, 20099 Hamburg, 
Klage erhoben werden. 

Die Anfechtungsklage gegen diesen Planfeststellungsbeschluss hat keine aufschie- 
bende Wirkung. Der Antrag auf Anordnung der aufschiebenden Wirkung nach § 80 
Abs. 5 Satz 1 VwGO”' kann nur innerhalb eines Monats nach Zustellung des Planfest- 
stellungsbeschlusses gestellt und begründet werden (§ 29 Abs. 6 Sätze 2 und 3 PBefG). 

Treten später Tatsachen ein, die die Anordnung der aufschiebenden Wirkung rechtferti- 
gen, so kann der durch den Planfeststellungsbeschluss Beschwerte einen hierauf ge- 
stützten Antrag nach § 80 Abs. 5 Satz 1 VwGO innerhalb einer Frist von einem Monat 
stellen. Die Frist beginnt in dem Zeitpunkt, in dem der Beschwerte von den Tatsachen 
Kenntnis erlangt (§ 29 Abs. 6 Sätze 4 und 5 PBefG). 

Verwaltungsgerichtsordnung vom 19. März 1991, BGBl. I S. 686 (VwGO), zuletzt geändert durch Gesetz 
vom 21. Juni 2019, BGBl. I S. 846. 
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Freie und Hansestadt Hamburg 

Behörde für Wirtschaft, Verkehr und innovation 

Rechtsamt 

Pianfeststeiiungsbehörde 

Hamburg, den 5. August 2019 

143 


